
Deutscher Bundestag 
5. Wahlperiode 

Drucksache V/3040 

Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

11/5  — 50102 — 5526/68 
Bonn, den 21. Juni 1968 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich die Gesetzentwürfe zur Haushaltsreform: 

a) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Grundgesetzes, 

b) Entwurf eines Gesetzes über die Grund-
sätze des Haushaltsrechts des Bundes und 
der Länder (Haushaltsgrundsätzegesetz — 
HGrG), 

c) Entwurf einer Bundeshaushaltsordnung 
(BHO) 

nebst Begründung (Anlage 1) mit der Bitte, die Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister der Finanzen. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 14. Juni 1968 gemäß 
Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes zu den Gesetzentwürfen 
wie aus der Anlage 2 ersichtlich Stellung genommen. 

Im übrigen erhebt er gegen die Gesetzentwürfe keine Einwen-
dungen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu den Änderungsvor-
schlägen des Bundesrates ist in der Anlage 3 dargestellt. 

Kiesinger 
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Anlage 1 Entwurf 
eines 	 Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen; Artikel 79 
Abs. 2 des Grundgesetzes ist eingehalten: 

Artikel I 

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land vom 23. Mai 1949 (Bundesgesetzbl. S. 1) wird 
wie folgt geändert: 

1. Artikel 78 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 78 

Ein vom Bundestage beschlossenes Gesetz, das 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, kommt 
zustande, wenn der Bundesrat zustimmt. Ist die 
Zustimmung des Bundesrates nicht erforderlich, 
kommt das Gesetz zustande, wenn der Bundesrat 
den Antrag nach Artikel 77 Abs. 2 nicht stellt, 
innerhalb der Frist des Artikels 77 Abs. 3 oder 
des Artikels 110 Abs. 4 keinen Einspruch einlegt 
oder ihn zurücknimmt oder wenn der Einspruch 
vom Bundestage zurückgewiesen wird." 

2. Artikel 109 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„ (3) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, können für Bund und 
Länder Grundsätze für das Haushaltsrecht, für 
eine konjunkturgerechte Haushaltswirtschaft und 
für eine mehrjährige Finanzplanung aufgestellt 
werden." 

3. Artikel 110 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 110 

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben des Bundes 
sind in den Haushaltsplan einzustellen; bei Bun-
desbetrieben, bei denen ein Wirtschaften nach 
Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 
nicht zweckmäßig ist, und bei Sondervermögen 
brauchen nur die Zuführungen oder die Abliefe-
rungen eingestellt zu werden. Der Haushaltsplan 
ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen. 

(2) Der Haushaltsplan wird für ein oder meh-
rere Rechnungsjahre, nach Jahren getrennt, vor 
Beginn des ersten Rechnungsjahres durch das 
Haushaltsgesetz festgestellt. Für Teile des Haus-
haltsplanes kann vorgesehen werden, daß sie für 
unterschiedliche Zeiträume, nach Rechnungsjahren 
getrennt, gelten. 

(3) In das Haushaltsgesetz dürfen nur Vor-
schriften aufgenommen werden, die sich auf die 
Einnahmen und die Ausgaben des Bundes und auf 
den Zeitraum beziehen, für den das Haushalts-
gesetz beschlossen wird. Das Haushaltsgesetz 
kann vorschreiben, daß die Vorschriften erst mit 
der Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes 
oder bei Ermächtigungen nach Artikel 115 zu 
einem späteren Zeitpunkt außer Kraft treten. 

(4) Zu Gesetzesvorlagen zur Änderung des Haus-
haltsgesetzes und des Haushaltsplanes, welche die 
Bundesregierung als dringlich bezeichnet hat, kann 
der Bundesrat binnen zwei Wochen Stellung neh-
men. Bedarf das vom Bundestage beschlossene Ge-
setz nicht der Zustimmung des Bundesrates, kann 
der Bundesrat binnen einer Woche seit dem Ein-
gang des Gesetzesbeschlusses Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann durch Beschluß der Mehrheit 
der Mitglieder des Bundestages zurückgewiesen 
werden. Artikel 77 Abs. 2 und 4 und Artikel 113 
Abs. 2 bis 4 sind nicht anzuwenden." 

4. Artikel 113 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 113 
(1) Gesetzesbeschlüsse, welche die von der 

Bundesregierung vorgeschlagenen Ausgaben des 
Haushaltsplanes erhöhen oder neue Ausgaben in 
sich schließen oder für die Zukunft mit sich 
bringen, bedürfen der Zustimmung der Bundes-
regierung. Das gleiche gilt für Gesetzesbeschlüsse, 
die Einnahmeminderungen in sich schließen oder 
für die Zukunft mit sich bringen. Bevor der Bun

-destag solche Gesetzesbeschlüsse faßt, gibt er der 
Bundesregierung Gelegenheit zur Stellungnahme. 

(2) Bevor die Bundesregierung die Zustimmung 
erteilt oder versagt, kann sie verlangen, daß der 
Bundestag erneut Beschluß faßt. Sie kann auch die 
Einberufung des in Artikel 77 Abs. 2 genannten 
Ausschusses verlangen. 

(3) Verweigert die Bundesregierung die Zu-
stimmung oder erteilt sie die Zustimmung nicht 
binnen sechs Wochen seit der Beschlußfassung des 
Bundestages, ohne einen Antrag nach Absatz 2 
gestellt zu haben, so können auch der Bundestag 
und der Bundesrat die Einberufung des in Arti-
kel 77 Abs. 2 genannten Ausschusses verlangen. 

(4) Schlägt der Ausschuß eine Änderung des 
Gesetzesbeschlusses vor, so hat der Bundestag 
erneut Beschluß zu fassen." 

5. Artikel 115 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 115 

(1) Die Aufnahme von Krediten sowie die Über-
nahme von Bürgschaften, Garantien oder sonsti-
gen Gewährleistungen, die zu Ausgeben in künf-
tigen Rechnungsjahren führen können, bedürfen 
einer Ermächtigung durch Bundesgesetz, die der 
Höhe nach bestimmbar ist. Die Einnahmen aus 
Krediten dürfen in der Regel die Summe der im 
Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für In-
vestitionen nicht überschreiten. Das Nähere wird 
durch Bundesgesetz geregelt. 

(2) Absatz 1 ist auf die Deutsche Bundespost 
nicht anzuwenden." 

Artikel II 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-

dung in Kraft. 
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Entwurf 
eines 

Gesetzes über die Grundsätze des Haushaltsrechts 
des Bundes und der Länder 

(Haushaltsgrundsätzegesetz — HGrG) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

TEIL I 

Vorschriften für die Gesetzgebung des Bundes 
und der Länder 

§ 1 

Gesetzgebungsauftrag 

Die Vorschriften dieses Teils enthalten Grund-
sätze für die Gesetzgebung des Bundes und der 
Länder. Bund und Länder sind verpflichtet, ihr Haus-
haltsrecht bis zum 1. Januar 1972 nach diesen Grund-
sätzen zu regeln. 

Abschnitt I 

Finanzplanung 
§ 2 

Verfahren 

(1) Das erste Planungsjahr der fünfjährigen Fi-
nanzplanung nach § 9 des Gesetzes zur Förderung 
der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft 
vom 8. Juni 1967 (Bundesgesetzbl. I S. 582) ist das 
laufende Haushaltsjahr. 

(2) Der Finanzplan (§ 9 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes 
zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der 
Wirtschaft) ist den gesetzgebenden Körperschaften 
spätestens im Zusammenhang mit dem Entwurf des 
Haushaltsgesetzes für das nächste Haushaltsjahr 
vorzulegen. 

(3) Die Planung nach § 11 Satz 1 des Gesetzes zur 
Förderung der Stabilität und des Wachstums der 
Wirtschaft ist für Investitionsvorhaben des dritten 
Planungsjahres in ausreichendem Umfang so vorzu-
bereiten, daß mit ihrer Durchführung kurzfristig 
begonnen werden kann. 

(4) Die Regierung soll rechtzeitig geeignete Maß-
nahmen treffen, die nach der Finanzplanung erfor-
derlich sind, um eine geordnete Haushaltsentwick-
lung unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 
gesamtwirtschaftlichen Leistungsvermögens in den 
einzelnen Planungsjahren zu sichern. 

Abschnitt II 

Allgemeine Vorschriften zum Haushaltsplan 

§ 3 

Bedeutung des Haushaltsplans 

Der Haushaltsplan dient der Feststellung des Fi-
nanzbedarfs, der zur Erfüllung der Aufgaben des 
Bundes oder des Landes im Bewilligungszeitraum 
voraussichtlich notwendig ist. Der Haushaltsplan 

ist Grundlage für die Haushalts- und Wirtschafts-
führung. Bei seiner Aufstellung und Ausführung 
ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts Rechnung zu tragen. 

§4 

Wirkungen des Haushaltsplans 

(1) Der Haushaltsplan ermächtigt die Verwaltung, 
Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzu-
gehen. 

(2) Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche 
oder Verbindlichkeiten weder begründet noch auf-
gehoben. 

§ 5 

Haushaltsjahr 

Rechnungsjahr (Haushaltsjahr) ist das Kalender-
jahr. Der für die Finanzen zuständige Minister kann 
für einzelne Bereiche etwas anderes bestimmen. 

§ 6 

Notwendigkeit der Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen 

Bei Aufstellung und Ausführung des Haushalts-
plans sind nur die Ausgaben und die Ermächtigun-
gen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung 
von Ausgaben in künftigen Jahren (Verpflichtungs-
ermächtigungen) zu berücksichtigen, die zur Erfül-
lung der Aufgaben des Bundes oder des Landes 
notwendig sind. 

§ 3 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, 

Nutzen-Kosten-Untersuchungen 
(1) Bei Aufstellung und Ausführung des Haus-

haltsplans sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und der Sparsamkeit zu beachten. 

(2) Für geeignete Maßnahmen von erheblicher 
finanzieller Bedeutung sind Nutzen-Kosten-Unter-
suchungen anzustellen. 

§ 8 

Grundsatz der Gesamtdeckung 

Alle Einnahmen dienen als Deckungsmittel für 
alle Ausgaben. Auf die Verwendung für bestimmte 
Zwecke dürfen Einnahmen nur beschränkt werden, 
soweit dies durch Gesetz vorgeschrieben ist oder 
Ausnahmen im Haushaltsplan zugelassen worden 
sind. 

Abschnitt III 

Aufstellung des Haushaltsplans 

§9 
Vollständigkeit und Einheit, Fälligkeitsprinzip 

(1) Für jedes Haushaltsjahr ist ein Haushaltsplan 
aufzustellen. 
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(2) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushalts-
jahr 
1. zu erwartenden Einnahmen, 

2. voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und 

3. voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermäch-
tigungen. 

§ 10 

Geltungsdauer der Haushaltspläne 

(1) Der Haushaltsplan kann für zwei Haushalts-
jahre, nach Jahren getrennt, aufgestellt werden. 

(2) Der Haushaltsplan kann in einen Verwaltungs-
haushalt und in einen Finanzhaushalt gegliedert 
werden; beide können jeweils für zwei Haushalts-
jahre, nach Jahren getrennt, aufgestellt werden. Die 
Bewilligungszeiträume für beide Haushalte können 
in aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren beginnen. 

§ 11 

Einzelpläne, Gesamtplan, Gruppierungsplan 

(1) Der Haushaltsplan besteht aus den Einzel-
plänen und dem Gesamtplan. Die Einzelpläne 
enthalten die Einnahmen, Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen eines einzelnen Verwaltungs-
zweigs oder bestimmte Gruppen von Einnahmen, 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen. Der 
Gesamtplan gibt die Einnahmen, Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne in 
größeren Zusammenfassungen wieder. 

(2) Die Einzelpläne sind in Kapitel und Titel ein-
zuteilen. 

(3) Die Einteilung in Titel richtet sich nach Ver-
waltungsvorschriften über die Gruppierung der Ein-
nahmen und Ausgaben des Haushaltsplans nach 
Arten (Gruppierungsplan). In dem Gruppierungsplan 
sind mindestens gesondert darzustellen 
1. bei den Einnahmen: Steuern, Verwaltungsein-

nahmen, Einnahmen aus Vermögensveräußerun-
gen, Darlehensrückflüsse, Zuweisungen und Zu-
schüsse, Einnahmen aus Krediten, Entnahmen aus 
Rücklagen, Münzeinnahmen; 

2. bei den Ausgaben: Personalausgaben, sächliche 
Verwaltungsausgaben, Zinsausgaben, Zuweisun-
gen an Gebietskörperschaften, Zuschüsse an 
Unternehmen, Tilgungsausgaben, Ausgaben für 
Investitionen, Darlehen, Zuführungen an Rück-
lagen. 

§ 12 

Übersichten zum Haushaltsplan, Funktionenplan 

(1) Der Haushaltsplan hat folgende Anlagen: 
1. Darstellungen der Einnahmen, Ausgaben und 

Verpflichtungsermächtigungen 
a) in einer Gruppierung nach bestimmten Arten 

(Gruppierungsübersicht), 
b) in einer Gliederung nach bestimmten Aufga-

bengebieten (Funktionenübersicht), 

c) in einer Zusammenfassung nach Buchstabe a 
und Buchstabe b (Haushaltsquerschnitt) ; 

2. eine Finanzierungsübersicht, in welcher der Finan-
zierungssaldo dargestellt ist; der Finanzierungs-
saldo ergibt sich aus einer Gegenüberstellung der 

Einnahmen mit Ausnahme der Einnahmen aus 
Krediten, der Entnahmen aus Rücklagen, der Ein-
nahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie 
der Münzeinnahmen einerseits und der Ausgaben 
mit Ausnahme der Tilgungsausgaben sowie der 
Zuführungen an Rücklagen andererseits; als Til-
gungsausgabe gilt auch die Deckung eines kassen-
mäßigen Fehlbetrags; 

3. eine Übersicht über die Planstellen der Beamten 
und die Stellen der Angestellten und Arbeiter. 

Die Anlagen sind dem Entwurf des Haushaltsplans 
beizufügen. 

(2) Die Funktionenübersicht richtet sich nach Ver-
waltungsvorschriften über die Gliederung der Ein-
nahmen und Ausgaben des Haushaltsplans nach 
Aufgabengebieten (Funktionenplan). 

§ 13 

Bruttoveranschlagung, Einzelveranschlagung, Selbst

-

bewirtschaftungsmittel, Erläuterungen, Planstellen 

(1) Die Einnahmen und Ausgaben sind in voller 
Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. 
Dies gilt nicht für die Veranschlagung von Einnah-
men aus Krediten und Tilgungsausgaben. Darüber 
hinaus können Ausnahmen von Satz 1 im Haushalts-
plan zugelassen werden. Für einzelne Kosten, Ab-
gaben, Entgelte und Erstattungen können durch 
Verwaltungsvorschriften Ausnahmen zugelassen 
werden. In den Fällen der Sätze 2 bis 4 ist die 
Berechnung des veranschlagten Betrages dem Haus-
haltsplan als Anlage beizufügen oder in die Erläu-
terungen aufzunehmen. 

(2) Die Verpflichtungsermächtigungen sind bei den 
jeweiligen Ausgaben gesondert zu veranschlagen. 

(3) Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung 
veranschlagt werden, wenn hierdurch eine sparsame 
Bewirtschaftung gefördert wird. Selbstbewirtschaf-
tungsmittel stehen über das laufende Haushaltsjahr 
hinaus zur Verfügung. Bei der Bewirtschaftung auf-
kommende Einnahmen fließen den Selbstbewirt-
schaftungsmitteln zu. Bei der Rechnungslegung ist 
nur die Zuweisung der Mittel an die beteiligten 
Stellen als Ausgabe nachzuweisen. 

(4) Die Einnahmen sind nach dem Entstehungs-
grund, die Ausgaben und die Verpflichtungsermäch-
tigungen nach Zwecken getrennt zu veranschlagen 
und, soweit erforderlich, zu erläutern. Erläuterungen 
können ausnahmsweise für verbindlich erklärt 
werden. 

(5) Für denselben Zweck sollen Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen nicht bei verschiede-
nen Titeln veranschlagt werden. 

(6) Planstellen sind nach Besoldungsgruppen und 
Amtsbezeichnungen im Haushaltsplan auszubringen. 

§ 14 

Kreditermächtigungen 

(1) Das Haushaltsgesetz bestimmt, bis zu welcher 
Höhe der für die Finanzen zuständige Minister 
Kredite aufnehmen darf 
1. zur Deckung von Ausgaben, 
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2. zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen 
Kassenwirtschaft (Kassenverstärkungskredite); so-
weit diese Kredite zurückgezahlt sind, kann die 
Ermächtigung wiederholt in Anspruch genommen 
werden. 

(2) Die Ermächtigungen nach Absatz 1 Nr. 1 gelten 
bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres und, 
wenn das Haushaltsgesetz für das zweitnächste 
Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis 
zur Verkündung dieses Haushaltsgesetzes. Die Er-
mächtigungen nach Absatz 1 Nr. 2 gelten bis zum 
Ende des laufenden Haushaltsjahres und, wenn das 
Haushaltsgesetz für das nächste Haushaltsjahr nicht 
rechtzeitig verkündet wird, bis zur Verkündung 
dieses Haushaltsgesetzes. 

(3) Durch Gesetz kann bestimmt werden, daß im 
Haushaltsplan die Ausgaben zu bezeichnen sind, 
die durch Einnahmen aus Krediten gedeckt werden 
sollen. 

§ 15 

Zuwendungen 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für 

Leistungen an Stellen außerhalb der Verwaltung des 
Bundes oder des Landes zur Erfüllung bestimmter 
Zwecke (Zuwendungen) dürfen nur veranschlagt 
werden, wenn der Bund oder das Land an der Er-
füllung durch solche Stellen ein erhebliches Inter-
esse hat, das ohne die Zuwendungen nicht oder 
nicht im notwendigen Umfang befriedigt werden 
kann. 

§ 16 

Übertragbarkeit, Deckungsfähigkeit 
(1) Ausgaben für Investitionen und Ausgaben aus 

zweckgebundenen  Einnahmen sind übertragbar. 
Andere Ausgaben können im Haushaltsplan für 
übertragbar erklärt werden, wenn sie für eine sich 
auf mehrere Jahre erstreckende Maßnahme be-
stimmt sind und wenn die Übertragbarkeit eine 
sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert. 

(2) Im Haushaltsplan können Ausgaben für gegen-
seitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, 
wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zu-
sammenhang besteht. Ausgaben, die ohne nähere 
Angabe des Verwendungszwecks veranschlagt sind, 
dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden. 

§ 17 

Baumaßnahmen, größere Beschaffungen, 
größere Entwicklungsvorhaben 

(1) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, 
wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen 
vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die 
Kosten der Baumaßnahme, des Grunderwerbs und 
der Einrichtungen sowie die vorgesehene Finanzie-
rung und ein Zeitplan ersichtlich sind. Den Unter-
lagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der 
Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbe-
lastungen beizufügen. 

(2) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
für größere Beschaffungen und größere Entwick-
lungsvorhaben dürfen erst veranschlagt werden, 

wenn Planungen und Schätzungen der Kosten und 
Kostenbeteiligungen vorliegen. Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

(3) Ausnahmen von den Absätzen 1 und 2 sind 
nur zulässig, wenn es im Einzelfall nicht möglich ist, 
die Unterlagen rechtzeitig fertigzustellen, und aus 
einer späteren Veranschlagung dem Bund oder dem 
Land ein Nachteil erwachsen würde. 

§ 18 

Kassenmäßiger Fehlbetrag 

Ein kassenmäßiger Fehlbetrag ist in den nächsten 
festzustellenden Haushaltsplan einzustellen. Die 
Deckung eines Fehlbetrags durch Einnahmen aus 
Krediten ist nur zulässig, soweit der Fehlbetrag 
durch Ausgaben entstanden ist, die durch Einnahmen 
aus Krediten gedeckt werden dürfen. 

§ 19 

Betriebe, Sondervermögen 

(1) Betriebe des Bundes oder des Landes haben 
einen Wirtschaftsplan aufzustellen, wenn ein Wirt-
schaften nach Einnahmen und Ausgaben des Haus-
haltsplans nicht zweckmäßig ist. Der Wirtschaftsplan 
oder eine Übersicht über den Wirtschaftsplan ist 
dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen oder in 
die Erläuterungen aufzunehmen. Im Haushaltsplan 
sind nur die Zuführungen oder die Ablieferungen zu 
veranschlagen. Planstellen sind nach Besoldungs-
gruppen und Amtsbezeichnungen im Haushaltsplan 
auszubringen. 

(2) Bei Sondervermögen sind nur die Zuführungen 
oder die Ablieferungen im Haushaltsplan zu ver-
anschlagen. Über die Einnahmen, Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen der Sondervermögen 
sind Übersichten dem Haushaltsplan als Anlagen 
beizufügen oder in die Erläuterungen aufzunehmen. 

Abschnitt IV 

Ausführung des Haushaltsplans 
§ 20 

Erhebung der Einnahmen, Bewirtschaftung 
der Ausgaben 

(1) Einnahmen sind rechtzeitig und vollständig zu 
erheben. 

(2) Ausgaben dürfen nur soweit und nicht eher 
geleistet werden, als sie zur wirtschaftlichen und 
sparsamen Verwaltung erforderlich sind. Die Aus-
gabemittel sind so zu bewirtschaften, daß sie zur 
Deckung aller Ausgaben ausreichen, die unter die 
einzelne Zweckbestimmung fallen. Die Sätze 1 und 2 
gelten für die Inanspruchnahme von Verpflichtungs-
ermächtigungen entsprechend. 

§ 21 

Bruttonachweis, Einzelnachweis 

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben sind mit ihrem 
vollen Betrag bei dem hierfür vorgesehenen Titel 
zu buchen, soweit sich aus § 13 Abs. 1 Sätze 2 bis 4 
nichts anderes ergibt. 
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(2) Für denselben Zweck dürfen Ausgaben aus 
verschiedenen Titeln nur geleistet werden, soweit 
der Haushaltsplan dies zuläßt. Entsprechendes gilt 
für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermäch-
tigungen. 

§ 22 

Kreditfinanzierte Ausgaben 

(1) Soweit im Haushaltsplan die Ausgaben zu 
bezeichnen sind, die durch Einnahmen aus Krediten 
gedeckt werden sollen (§ 14 Abs. 3), bedürfen die 
Leistung dieser Ausgaben und das Eingehen von 
Verpflichtungen zur Leistung solcher Ausgaben der 
vorherigen Zustimmung (Einwilligung) des für die 
Finanzen zuständigen Ministers. Stehen Kreditmittel 
nicht rechtzeitig zur Verfügung, darf der für die 
Finanzen zuständige Minister die Einwilligung nur 
erteilen, wenn durch das Unterlassen oder das Hin-
ausschieben der Ausgabe schwerwiegende Nach-
teile für den Bund oder das Land entstehen würden 
und wenn er die Verpflichtung im Hinblick auf die 
Entwicklung der Einnahmen oder Ausgaben für ver-
tretbar hält. 

(2) Anstelle der in Absatz 1 getroffenen Regelung 
kann durch Gesetz bestimmt werden, daß die Lei-
stung von Ausgaben für Investitionen und das Ein-
gehen von Verpflichtungen zur Leistung solcher 
Ausgaben der Einwilligung des für die Finanzen 
zuständigen Ministers bedürfen. 

§ 23 

Verpflichtungsermächtigungen 

(1) Maßnahmen, die den Bund oder das Land zur 
Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjah-
ren verpflichten können, dürfen nur getroffen wer-
den, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt. Im 
Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren 
Bedürfnisses kann der für die Finanzen zuständige 
Minister Ausnahmen zulassen. 

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 bedürfen der Ein-
willigung des für die Finanzen zuständigen Ministers, 
soweit er nicht darauf verzichtet. Durch Gesetz kann 
zugelassen werden, daß die Einwilligung des für die 
Finanzen zuständigen Ministers nicht erforderlich 
ist, soweit im Haushaltsplan die voraussichtlichen 
Verpflichtungen zu Lasten mehrerer Haushaltsjahre 
nach Jahresbeträgen angegeben werden und von 
diesen Angaben bei der Ausführung des Haushalts-
plans nicht erheblich abgewichen wird. 

(3) Der für die Finanzen zuständige Minister ist 
bei Maßnahmen nach Absatz 1 von grundsätzlicher 
oder erheblicher finanzieller Bedeutung über den 
Beginn und den Verlauf von Verhandlungen zu 
unterrichten. 

(4) Verpflichtungen für laufende Geschäfte dürfen 
eingegangen werden, ohne daß die Voraussetzungen 
der Absätze 1 und 2 vorliegen. Das Nähere regelt 
der für die Finanzen zuständige Minister. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auf Verträge im Sinne 
von Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes nicht 
anzuwenden. 

§ 24 

Gewährleistungen, Kreditzusagen 

(1) Die Übernahme von Bürgschaften, Garantien 
oder sonstigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben 
in künftigen Haushaltsjahren führen können, be-
dürfen einer Ermächtigung durch Gesetz, die der 
Höhe nach bestimmbar ist. 

(2) Kreditzusagen sowie die Übernahme von Bürg-
schaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen 
bedürfen der Einwilligung des für die Finanzen zu-
ständigen Ministers. Er ist an den Verhandlungen 
zu beteiligen. Er kann auf die Befugnisse nach den 
Sätzen 1 und 2 verzichten. 

(3) Bei Maßnahmen nach Absatz 2 haben die zu-
ständigen Stellen auszubedingen, daß sie oder von 
ihnen Beauftragte bei den Beteiligten jederzeit prü-
fen können, soweit dies im Zusammenhang mit der 
Verpflichtung notwendig ist. 

§ 25 

Andere Maßnahmen von finanzieller Bedeutung 

Der Erlaß von Rechtsverordnungen und Verwal-
tungsvorschriften, der Abschluß von Tarifverträgen 
und die Gewährung von über- oder außertariflichen 
Leistungen sowie die Festsetzung oder Änderung 
von Entgelten für Verwaltungsleistungen bedürfen 
der Einwilligung des für die Finanzen zuständigen 
Ministers, wenn diese Regelungen zu Einnahme-
minderungen oder zu zusätzlichen Ausgaben im lau-
fenden Haushaltsjahr oder in künftigen Haushalts-
jahren führen können. Satz 1 ist auf sonstige Maß-
nahmen von grundsätzlicher oder erheblicher finan-
zieller Bedeutung anzuwenden, wenn sie zu Ein-
nahmeminderungen im laufenden Haushaltsjahr 
oder in künftigen Haushaltsjahren oder zu zusätz-
lichen Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr führen 
können. 

§ 26 

Haushaltswirtschaftliche Sperre 

Wenn die Entwicklung der Einnahmen oder Aus-
gaben es erfordert, kann der für die Finanzen zu-
ständige Minister das Eingehen von Verpflichtungen 
oder die Leistung von Ausgaben von seiner Ein-
willigung abhängig machen. 

§ 27 

Zuwendungen, Verwaltung von Mitteln 
oder Vermögensgegenständen 

(1) Bei Zuwendungen nach § 15 ist zu bestimmen, 
wie die zweckentsprechende Verwendung der Zu-
wendungen nachzuweisen ist. Außerdem ist ein 
Prüfungsrecht der zuständigen Dienststelle oder ihrer 
Beauftragten festzulegen. 

(2) Sollen Mittel oder Vermögensgegenstände des 
Bundes oder des Landes von Stellen außerhalb der 
Verwaltung des Bundes oder des Landes verwaltet 
werden, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden. 
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§ 28 

Sachliche und zeitliche Bindung 

(1) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
dürfen nur u dem im Haushaltsplan bezeichneten 
Zweck, soweit und solange er fortdauert, und nur 
bis zum Ende des Haushaltsjahres geleistet oder in 
Anspruch genommen werden. Durch Gesetz kann 
zugelassen werden, daß nicht in Anspruch genom-
mene Verpflichtungsermächtigungen bis zur Ver-
kündung des Haushaltsgesetzes für das nächste 
Haushaltsjahr gelten. 

(2) Bei übertragbaren Au sgaben können Ausgabe

-

reste gebildet werden, die für die jeweilige Zweck-
bestimmung über das Haushaltsjahr hinaus bis zum 
Ende des auf die Bewilligung folgenden zweitnäch-
sten Haushaltsjahres verfügbar bleiben. Bei Bauten 
tritt an die Stelle des Haushaltsjahres der Bewilli-
gung das Haushaltsjahr, in dem der Bau in seinen 
wesentlichen Teilen in Gebrauch genommen ist. Der 
für die Finanzen zuständige Minister kann im Einzel-
fall Ausnahmen zulassen. 

(3) Der für die Finanzen zuständige Minister kann 
in besonders begründeten Einzelfällen die Über-
tragbarkeit von Ausgaben zulassen, soweit Aus-
gaben für bereits bewilligte Maßnahmen noch im 
nächsten Haushaltsjahr zu leisten sind. 

§ 29 

Personalwirtschaftliche Grundsätze 

(1) Ein Amt darf nur zusammen mit der Einwei-
sung in eine besetzbare Planstelle verliehen werden. 

(2) Personalausgaben, die nicht auf Gesetz oder 
Tarifvertrag beruhen, dürfen nur geleistet werden, 
wenn dafür Ausgabemittel besonders zur Verfügung 
gestellt sind. 

§ 30 

Baumaßnahmen, größere Beschaffungen, 
größere Entwicklungsvorhaben 

(1) Baumaßnahmen dürfen nur begonnen wer-
den, wenn ausführliche Bauentwurfszeichnungen und 
Kostenberechnungen vorliegen, es sei denn, daß es 
sich um kleine Baumaßnahmen handelt. In den Zeich-
nungen und Berechnungen darf von den in § 17 
bezeichneten Unterlagen nur insoweit abgewichen 
werden, als die Änderung nicht erheblich ist; weiter-
gehende Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des 
für die Finanzen zuständigen Ministers. 

(2) Größeren Beschaffungen und größeren Ent-
wicklungsvorhaben sind ausreichende Unterlagen 
zugrunde zu legen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 31 

Änderung von Verträgen, 
Veränderung von Ansprüchen 

(1) Zum Nachteil des Bundes oder des Landes 
dürfen Verträge nur aufgehoben oder geändert wer-
den, wenn ein zwingender Grund vorliegt. Ver-
gleiche dürfen nur abgeschlossen werden, wenn dies 
für den Bund oder das Land zweckmäßig und wirt-
schaftlich ist. 

(2) Ansprüche dürfen nur 
1. gestundet werden, wenn die sofortige Einziehung 

mit erheblichen Härten für den Anspruchsgegner 
verbunden wäre und der Anspruch durch die 
Stundung nicht gefährdet wird, 

2. niedergeschlagen werden, wenn feststeht, daß 
die Einziehung keinen Erfolg haben wird, oder 
wenn die Kosten der Einziehung außer Verhält-
nis zur Höhe des Anspruchs stehen, 

3. erlassen werden, wenn die Einziehung nach Lage 
des einzelnen Falles für den Anspruchsgegner eine 
besondere Härte bedeuten würde. Das gleiche 
gilt für die Erstattung oder Anrechnung von 
geleisteten Beträgen. 

(3) Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 be-
dürfen der Einwilligung des für die Finanzen zu-
ständigen Ministers, soweit er nicht darauf ver-
zichtet. 

(4) Andere gesetzliche Regelungen bleiben un-
berührt. 

Abschnitt V 

Zahlungen, Buchführung und 
Rechnungslegung 

§ 32 

Zahlungen 

Zahlungen dürfen nur von Kassen und Zahlstellen 
und nur auf Grund schriftlicher Anordnungen des 
zuständigen Ministers oder der von ihm ermächtig-
ten Dienststellen angenommen oder geleistet wer-
den. Der für die Finanzen zuständige Minister kann 
Ausnahmen zulassen. 

§ 33 

Buchführung, Belegpflicht 

Über alle Zahlungen ist nach der Zeitfolge und 
nach der im Haushaltsplan oder sonst vorgesehenen 
Ordnung Buch zu führen. Der für die Finanzen 
zuständige Minister kann für eingegangene Ver-
pflichtungen die Buchführung anordnen. Alle Bu-
chungen sind zu belegen. 

§ 34 

Buchung nach Haushaltsjahren 

(1) Zahlungen sind nach Haushaltsjahren getrennt 
zu buchen. Der für die Finanzen zuständige Minister 
kann für einzelne Zahlungen sowie für die Buchun-
gen nach der Zeitfolge Ausnahmen zulassen. 

(2) Alle Zahlungen mit Ausnahme der Fälle nach 
den Absätzen 3 und 4 sind für das Haushaltsjahr 
zu buchen, in dem sie eingegangen oder geleistet 
worden sind. 

(3) Zahlungen, die im abgelaufenen Haushaltsjahr 
fällig waren, jedoch erst später eingehen oder ge-
leistet werden, sind in den Büchern des abgelau-
fenen Haushaltsjahres zu buchen, solange die Bücher 
nicht abgeschlossen sind. 

(4) Für das neue Haushaltsjahr sind zu buchen: 
1. Einnahmen, die im neuen Haushaltsjahr fällig 

werden, jedoch vorher eingehen, 
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2. Ausgaben, die im neuen Haushaltsjahr fällig wer-
den, jedoch wegen des fristgerechten Eingangs 
beim Empfänger vorher gezahlt werden müssen, 

3. im voraus zu zahlende Dienst-, Versorgungs- und 
entsprechende Bezüge sowie Renten für den 
ersten Monat des neuen Haushaltsjahres. 

(5) Die Absätze 3 und 4 Nr. 1 gelten nicht für 
Steuern, Zölle, Gebühren, andere Abgaben, Geld-
strafen, Geldbußen sowie damit zusammenhängende 
Kosten. 

(6) Ausnahmen von den Absätzen 2 bis 4 können 
zugelassen werden. 

§ 35 

Vermögensbuchführung, integrierte Buchführung 

Über das Vermögen und die Schulden ist Buch zu 
führen oder ein anderer Nachweis zu erbringen. 
Soweit über das Vermögen und die Schulden Buch 
geführt wird, kann diese Buchführung mit der Buch-
führung über die Einnahmen und Ausgaben ver-
bunden werden. 

§ 36 

Abschluß der Bücher 

(1) Die Bücher sind jährlich abzuschließen. Der für 
die Finanzen zuständige Minister bestimmt den Zeit-
punkt des Abschlusses. 

(2) Nach dem Abschluß der Bücher dürfen Ein-
nahmen oder Ausgaben nicht mehr für den abgelau-
fenen Zeitraum gebucht werden. 

§ 37 

Rechnungslegung 

(1) Die zuständigen Stellen haben für jedes Haus-
haltsjahr durch die abgeschlossenen Bücher Rech-
nung zu legen. Der für die Finanzen zuständige 
Minister kann im Einvernehmen mit dem Rechnungs-
hof bestimmen, daß für einen anderen Zeitraum 
Rechnung zu legen ist. 

(2) Auf der Grundlage der abgeschlossenen Bücher 
stellt der für die Finanzen zuständige Minister für 
jedes Haushaltsjahr die Haushaltsrechnung auf. 

§ 38 

Gliederung der Haushaltsrechnung 

(1) In der Haushaltsrechnung sind die Einnahmen 
und Ausgaben nach der in § 33 bezeichneten Ord-
nung den Ansätzen des Haushaltsplans unter Be-
rücksichtigung der Einnahme- und Ausgabereste 
(Haushaltsreste) und der Vorgriffe gegenüber-
zustellen. 

(2) Bei den einzelnen Titeln und entsprechend bei 
den Schlußsummen sind besonders anzugeben: 

1. bei den Einnahmen: 

a) die Ist-Einnahmen, 

b) die zu übertragenden Einnahmereste, 

c) die Summe der Ist-Einnahmen und der zu über-
tragenden Einnahmereste, 

d) die vermögenswirksamen Beträge der Ist

-

Einnahmen, soweit eine Vermögensbuchfüh-
rung besteht, 

e) die veranschlagten Einnahmen, 
f) die aus dem Vorjahr übertragenen Einnahme-

reste, 
g) die Summe der veranschlagten Einnahmen und 

der übertragenen Einnahmereste, 

h) der Mehr- oder Minderbetrag der Summe aus 
Buchstabe c gegenüber der Summe aus Buch-
stabe g; 

2. bei den Ausgaben: 
a) die Ist-Ausgaben, 
b) die zu übertragenden Ausgabereste oder die 

Vorgriffe, 
c) die Summe der Ist-Ausgaben und der zu über-

tragenden Ausgabereste oder der Vorgriffe, 

d) die vermögenswirksamen Beträge der Ist

-

Ausgaben, soweit eine Vermögensbuchfüh-
rung besteht, 

e) die veranschlagten Ausgaben, 
f) die aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabe-

reste oder die Vorgriffe, 
g) die Summe der veranschlagten Ausgaben und 

der übertragenen Ausgabereste oder der Vor-
griffe, 

h) der Mehr- oder Minderbetrag der Summe aus 
Buchstabe c gegenüber der Summe aus Buch-
stabe g, 

i) der Betrag der über- oder außerplanmäßigen 
Ausgaben sowie der Vorgriffe. 

§ 39 

Abschluß zur Haushaltsrechnung 

Im Abschluß zur Haushaltsrechnung sind nach-
zuweisen: 
1. a) die Summe der Ist-Einnahmen, 

b) die Summe der Ist-Ausgaben, 
c) das kassenmäßige Jahresergebnis aus Buch-

stabe a abzüglich Buchstabe b, 
d) die haushaltsmäßig noch nicht abgewickelten 

kassenmäßigen Jahresergebnisse früherer 
Jahre, 

e) das kassenmäßige Gesamtergebnis aus Buch-
stabe c und Buchstabe d; 

2. a) die aus dem Vorjahr übertragenen Haushalts-
reste, 

b) die in  das  folgende Haushaltsjahr zu übertra-
genden Haushaltsreste, 

c) der Unterschied aus Buchstabe a und Buch-
stabe b, 

d) das rechnungsmäßige Jahresergebnis aus Num-
mer 1 Buchstabe c und Nummer 2 Buchstabe c, 

e) das rechnungsmäßige Gesamtergebnis aus 
Nummer 1 Buchstabe e und Nummer 2 Buch-
stabe b; 

3. a) die Summe der Ist-Einnahmen mit Ausnahme 
der Einnahmen aus Krediten, der Entnahmen 
aus Rücklagen, der Einnahmen aus Überschüs-
sen und der Münzeinnahmen, 
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b) die Summe der Ist-Ausgaben mit Ausnahme 
der Tilgungsausgaben und der Zuführungen 
an Rücklagen; als Tilgungsausgabe gilt auch 
die Deckung eines Fehlbetrags, 

c) der Unterschied aus Buchstabe a und Buch-
stabe b (Finanzierungsrechnung). 

Abschnitt VI 

Prüfung und Entlastung 

§ 40 

Aufgaben des Rechnungshofes 

(1) Die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung des Bundes und der Länder einschließlich ihrer 
Sondervermögen und Betriebe wird von Rechnungs-
höfen geprüft. 

(2) Der Rechnungshof prüft insbesondere 

1. die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungen 
zur Leistung von Ausgaben, 

2. Maßnahmen, die sich finanziell auswirken können, 

3, das Vermögen und die Schulden. 

(3) Der Rechnungshof kann nach seinem Ermessen 
die Prüfung beschränken und Rechnungen ungeprüft 
lassen. 

(4) Durch Gesetz kann zugelassen werden, daß die 
Prüfung bei den Ausgaben unterbleibt, für die mit 
Rücksicht auf ihren Verwendungszweck durch Haus-
haltsvermerk auf Rechnungslegung im einzelnen 
verzichtet ist. 

(5) Auf Grund vo n  Prüfungserfahrungen kann der 
Rechnungshof beraten. Das Nähere wird durch Ge-
setz geregelt. 

§ 41 

Prüfung bei Stellen außerhalb der Verwaltung 

(1) Der Rechnungshof ist, unbeschadet weiter-
gehender landesrechtlicher Bestimmungen, berech-
tigt, bei Stellen außerhalb der Verwaltung des Bun-
des oder des Landes zu prüfen, wenn sie 

1 Teile des Haushaltsplans ausführen oder vom 
Bund oder vom Land Ersatz von Aufwendungen 
erhalten, 

2. Mittel oder Vermögensgegenstände des Bundes 
oder des Landes verwalten oder 

3. vom Bund oder Land Zuwendungen erhalten. 

Leiten diese Stellen die Mittel an Dritte weiter, 
so kann der Rechnungshof auch bei diesen prüfen. 

(2) Die Prüfung erstreckt sich auf die bestimmungs-
mäßige und wirtschaftliche Verwaltung und Ver-
wendung. Bei Zuwendungen kann sie sich auch auf 
die sonstige Haushalts- und Wirtschaftsführung des 
Empfängers erstrecken, soweit es der Rechnungshof 
für seine Prüfung für notwendig hält. 

(3) Bei der Gewährung von Krediten aus Haus-
haltsmitteln sowie bei der Übernahme von Bürg-
schaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen 
durch den Bund oder das Land kann der Rechnungs-
hof bei den Beteiligten prüfen, ob sie ausreichende 

Vorkehrungen gegen Nachteile für den Bund oder 
das Land getroffen oder ob die Voraussetzungen für 
eine Inanspruchnahme des Bundes oder des Landes 
vorgelegen haben. 

§ 42 

Prüfung staatlicher Betätigung 
bei privatrechtlichen Unternehmen 

(1) Der Rechnungshof prüft die Betätigung des 
Bundes oder des Landes bei Unternehmen in einer 
Rechtsform des privaten Rechts, an denen der Bund 
oder das Land unmittelbar oder mittelbar beteiligt 
ist, unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend bei Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften, in denen der Bund 
oder das Land Mitglied ist. 

§ 43 

Gemeinsame Prüfung 

Sind für die Prüfung mehrere Rechnungshöfe zu-
ständig, so soll gemeinsam geprüft werden. Soweit 
nicht die Prüfung durch einen bestimmten Rech-
nungshof verfassungsrechtlich vorgeschrieben ist, 
können die Rechnungshöfe einander durch Verein-
barung Prüfungsaufgaben übertragen. 

§ 44 

Ergebnis der Prüfung 

(1) Der Rechnungshof faßt das Ergebnis seiner 
Prüfung, soweit es für die Entlastung der Regierung 
von Bedeutung sein kann, jährlich in einem Bericht 
für die gesetzgebenden Körperschaften zusammen. 

(2) In den Bericht können Feststellungen auch über 
spätere oder frühere Haushaltsjahre aufgenommen 
werden. 

(3) Über Angelegenheiten von besonderer Bedeu-
tung kann der Rechnungshof die Regierung jederzeit 
unterrichten und den Bericht auch für die gesetz-
gebenden Körperschaften bestimmen. 

§ 45 

Entlastung, Rechnung des Rechnungshof es 

(1) Die gesetzgebenden Körperschaften beschließen 
auf Grund der Rechnung und des jährlichen Berichts 
des Rechnungshofes über die Entlastung der Regie-
rung. 

(2) Die Rechnung des Rechnungshofes wird von 
den gesetzgebenden Körperschaften geprüft. 

Abschnitt VII 

Sondervermögen des Bundes oder des Landes 
und bundesunmittelbare oder landesunmittel

-

bare juristische Personen des öffentlichen Rechts 

§ 46 

Grundsatz 

(1) Auf Sondervermögen des Bundes oder des 
Landes und bundes- oder landesunmittelbare juri-
stische Personen des öffentlichen Rechts ist dieses 
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Gesetz entsprechend anzuwenden, soweit durch Ge-
setz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes 
bestimmt ist. 

(2) Auf Unternehmen in der Rechtsform einer 
juristischen Person des öffentlichen Rechts sind un-
abhängig von der Höhe der Beteiligung des Bundes 
oder des Landes die §§ 40 bis 44 entsprechend anzu-
wenden. 

TEIL II 

Vorschriften, die einheitlich und 
unmittelbar gelten 

§ 47 

Grundsatz 

Die Vorschriften dieses Teils gelten einheitlich 
und unmittelbar für den Bund und die Länder. 

§ 48 

Finanzplanungsrat 

(1) Bei der Bundesregierung wird ein Finanz-
planungsrat gebildet. Dem Finanzplanungsrat ge-
hören an: 
1. die Bundesminister der Finanzen und für Wirt-

schaft, 
2. die für die Finanzen zuständigen Minister der 

Länder, 
3. vier Vertreter der Gemeinden und Gemeinde

-

verbände, die vom Bundesrat auf Vorschlag der 
kommunalen Spitzenverbände bestimmt werden. 

Die Deutsche Bundesbank kann an den Beratun-
gen des Finanzplanungsrates teilnehmen. 

(2) Der Finanzplanungsrat gibt Empfehlungen für 
eine Koordinierung der Finanzplanungen des Bun-
des, der Länder und der Gemeinden und Gemeinde-
verbände. Dabei sollen eine einheitliche Systematik 
der Finanzplanungen aufgestellt sowie einheitliche 
yolks- und finanzwirtschaftliche Annahmen für die 
Finanzplanungen und Schwerpunkte für die Erfül-
lung der öffentlichen Aufgaben ermittelt werden. 

(3) Die voraussichtlichen Einnahmen und Aus-
gaben der in § 49 genannten Einrichtungen sollen in 
die Beratungen und Empfehlungen einbezogen wer-
den, soweit sie nicht schon in den Finanzplanungen 
des Bundes, der Länder und der Gemeinden und 
Gemeindeverbände enthalten sind. 

(4) Den Vorsitz im Finanzplanungsrat führt der 
Bundesminister der Finanzen. 

(5) Der Finanzplanungsrat gibt sich eine Geschäfts-
ordnung. 

§ 49 

Auskunftspflicht 

(1) Die Sondervermögen und Betriebe des Bundes, 
der Länder und der Gemeinden und Gemeindever-
bände sowie die bundes- und landesunmittelbaren 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts haben 
den für sie zuständigen Gebietskörperschaften die 
Auskünfte zu erteilen, die der Finanzplanungsrat 
zur Durchführung seiner Aufgaben benötigt. 

(2) Die Auskünfte sind von den zuständigen Stel-
len an den Finanzplanungsrat weiterzuleiten. 

(3) Die Träger der gesetzlichen Krankenversiche-
rung, der gesetzlichen Unfallversicherung und der 
gesetzlichen Rentenversicherungen einschließlich der 
Altershilfe für Landwirte, ihre Verbände und Ver-
einigungen sowie die Bundesanstalt für Arbeitsver-
mittlung und Arbeitslosenversicherung haben die 
Auskünfte dem Finanzplanungsrat über den Bundes-
minister für Arbeit und Sozialordnung zu erteilen; 
landesunmittelbare Körperschaften leiten die Aus-
künfte über die für die Sozialversicherung zustän-
dige oberste Verwaltungsbehörde des Landes zu, 
in dem sie ihren Sitz haben. 

§ 50 

Rechte gegenüber privatrechtlichen Unternehmen 

(1) Steht einer Gebietskörperschaft allein oder 
zusammen mit anderen Gebietskörperschaften die 
Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer 
Rechtsform des privaten Rechts oder die Mehrheit 
der Stimmrechte zu, so hat sie folgende Rechte: 
1. Das Unternehmen hat im Rahmen der Abschluß-

prüfung auch seine Geschäftsführung nach Richt-
linien der Gebietskörperschaft prüfen zu lassen. 
Der Prüfungsbericht ist der Gebietskörperschaft 
unverzüglich nach Eingang zu übersenden. Hat 
das Unternehmen einen Konzernabschluß auf-
zustellen, so ist auch der Prüfungsbericht der 
Konzernabschlußprüfer der Gebietskörperschaft 
zu übersenden. 

2. Auf Verlangen der Gebietskörperschaft hat das 
Unternehmen eine Ergänzung der Prüfung vor-
nehmen zu lassen, wenn die von dem Unterneh-
men veranlaßte Prüfung nicht dem Gesetz, der 
Satzung oder den Richtlinien nach Nummer 1 ent-
spricht. 

3. Die Gebietskörperschaft ist berechtigt, den Be-
trieb, die Bücher und die Schriften des Unterneh-
mens einzusehen sowie von dem Unternehmen 
Aufklärungen und Nachweise zu verlangen, so-
weit das Unternehmen einem Verlangen nach 
Nummer 2 nicht nachkommt. Dieses Recht kann 
auch durch sachverständige Prüfer ausgeübt 
werden. 

4. Die Gebietskörperschaft kann sich zur Klärung 
von Fragen, die bei der Prüfung auftreten, un-
mittelbar unterrichten und zu diesem Zweck den 
Betrieb, die Bücher und die Schriften des Unter-
nehmens einsehen; sie übt diese Rechte durch 
ihre Rechnungsprüfungsbehörde aus. 

(2) Für die Anwendung des Absatzes 1 rechnen als 
Anteile der Gebietskörperschaft auch Anteile, die 
einem Sondervermögen der Gebietskörperschaft ge-
hören. Als Anteile der Gebietskörperschaft gelten 
ferner Anteile, die Unternehmen gehören, bei denen 
die Rechte aus Absatz 1 der Gebietskörperschaft 
zustehen, auch wenn auf die Ausübung verzichtet 
ist. 

(3) Die Gebietskörperschaft kann aus wichtigem 
Grund durch Erklärung gegenüber dem Unternehmen 
auf die Ausübung der Rechte nach Absatz 1 ver-
zichten. 
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(4) Stehen auf Grund der Absätze 1 und 2 Rechte 
nach Absatz 1 mehreren Gebietskörperschaften zu, 
so können sie nur von einer Gebietskörperschaft 
ausgeübt werden. Haben die beteiligten Gebiets-
körperschaften nichts anderes vereinbart, werden die 
Rechte durch die Gebietskörperschaft ausgeübt, 
welche die größte Beteiligung hat. Werden hiernach 
die Rechte nach Absatz 1 Nr. 4 nicht vom Bund oder 
einem Land ausgeübt, können deren Rechnungs-
prüfungsbehörden an der Prüfung mitwirken. 

§ 51 

Prüfung von juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts 

(1) Erhält eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts, die nicht Gebietskörperschaft oder Religions-
gesellschaft des öffentlichen Rechts nach Artikel 137 
Abs. 5 der Deutschen Verfassung vom 11. August 1919 
ist, auf Grund eines Gesetzes von einer Gebiets-
körperschaft Zuschüsse oder ist eine Garantiever-
pflichtung der Gebietskörperschaft gesetzlich begrün-
det, so prüft der Rechnungshof der Gebietskörper-
schaft die Haushalts- und Wirtschaftsführung der 
juristischen Person. Entsprechendes gilt, wenn die 
Prüfung mit Zustimmung des Rechnungshofes in der 
Satzung vorgesehen ist. Prüfungsrechte anderer 
Rechnungshöfe nach § 46 bleiben unberührt. 

(2) Auf Unternehmen in der Rechtsform einer 
juristischen Person des öffentlichen Rechts ist unab-
hängig von der Höhe der Beteiligung des Bundes 
oder des Landes § 50 Abs. 1, 3 und 4 entsprechend 
anzuwenden. 

§ 52 

Rechte des Rechnungshofes, Vorprüfung 

(1) Erlassen oder erläutern die obersten Behörden 
einer Gebietskörperschaft allgemeine Vorschriften, 
welche die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel einer 
anderen Gebietskörperschaft betreffen oder sich auf 
deren Einnahmen oder Ausgaben auswirken, so ist 
der Rechnungshof der anderen Gebietskörperschaft 
unverzüglich zu unterrichten. 

(2) Bevor Stellen außerhalb einer Gebietskörper-
schaft, die Teile des Haushaltsplans der Gebiets-
körperschaft ausführen, Verwaltungsvorschriften zur 
Durchführung der für die Gebietskörperschaft gel-
tenden Haushaltsordnung oder eines entsprechenden 

Gesetzes erlassen, ist der Rechnungshof der Gebiets-
körperschaft zu hören. 

(3) Führt eine Gebietskörperschaft Teile des Haus-
haltsplans einer anderen Gebietskörperschaft aus 
oder erhält sie von dieser Ersatz von Aufwendungen 
oder verwaltet sie Mittel oder Vermögensgegen-
stände dieser Gebietskörperschaft, so hat sie inso-
weit eine im Bereich dieser Gebietskörperschaft 
gesetzlich vorgeschriebene Vorprüfung unter ent-
sprechender Anwendung der für sie geltenden Vor-
schriften durchzuführen. 

TEIL III 

Übergangs - und Schlußbestimmungen 

§ 53 

Öffentlich-rechtliche Dienst- oder Amtsverhältnisse, 
Zuständigkeitsregelungen 

(1) Bestimmungen dieses Gesetzes für Beamte sind 
auf andere öffentlich-rechtliche Dienst- oder Amts-
verhältnisse entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Befugnisse, die dem für die Finanzen zu-
ständigen Minister zustehen, können durch Gesetz 
einer anderen Stelle übertragen werden. Die in der 
Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg 
getroffenen Regelungen, daß es für die Feststellung 
des Haushaltsplans sowie für die Übernahme von 
Sicherheitsleistungen, deren Wirkung über ein Rech-
nungsjahr hinausgeht oder die nicht zum regelmäßi-
gen Gang der Verwaltung gehört, lediglich eines 
Beschlusses der Bürgerschaft bedarf, bleiben un-
berührt. Das gleiche gilt für die Zuständigkeits-
regelungen in der Freien und Hansestadt Hamburg. 

(3) Durch Gesetz kann zugelassen werden,  daß 
§ 18 Satz 1 erst vier Jahre nach Inkrafttreten der 
Regelung gemäß § 1 Satz 2 angewendet wird. 

§ 54 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 
(Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 

§ 55 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1970 in Kraft. 
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Entwurf 
einer 

Bundeshaushaltsordnung 
(BHO) 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

TEIL I 

Finanzplanung 

§ 1 
Verfahren 

(1) Das erste Planungsjahr der fünfjährigen Fi-
nanzplanung nach § 9 des Gesetzes zur Förderung 
der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft 
vom 8. Juni 1967 (Bundesgesetzbl. I S. 582) ist das 
laufende Haushaltsjahr. 

(2) Der Finanzplan (§ 9 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes 
zur Förderung der Stabilität und des Wachstums 
der Wirtschaft) ist dem Bundestag und dem Bundes-
rat spätestens im Zusammenhang mit dem Entwurf 
des Haushaltsgesetzes für das nächste Haushalts-
jahr vorzulegen. 

(3) Die Planung nach § 11 Satz 1 des Gesetzes 
zur Förderung der Stabilität und des Wachstums 
der Wirtschaft ist für Investitionsvorhaben des drit-
ten Planungsjahres in ausreichendem Umfang so 
vorzubereiten, daß mit ihrer Durchführung kurz-
fristig begonnen werden kann. 

(4) Die Bundesregierung soll rechtzeitig, im Aus-
nahmefall durch Vorlage des Entwurfs eines Finanz-
änderungsgesetzes, geeignete Maßnahmen treffen, 
die nach der Finanzplanung erforderlich sind, um 
eine geordnete Haushaltsentwicklung unter Berück-
sichtigung des voraussichtlich gesamtwirtschaftlichen 
Leistungsvermögens in den einzelnen Planungs-
jahren zu sichern. 

TEIL II 

Allgemeine Vorschriften zum Haushaltsplan 

§ 2 

Feststellung des Haushaltsplans 

Der Haushaltsplan wird für ein oder mehrere 
Rechnungsjahre, nach Jahren getrennt, vor Beginn 
des ersten Rechnungsjahres durch das Haushalts-
gesetz festgestellt (Artikel 110 Abs. 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes). Mit dem Haushaltsgesetz wird nur 
der Gesamtplan (§ 13 Abs. 1) verkündet. 

§ 3 

Bedeutung des Haushaltsplans 

Der Haushaltsplan dient der Feststellung des 
Finanzbedarfs, der zur Erfüllung der Aufgaben des 
Bundes im Bewilligungszeitraum voraussichtlich not-
wendig ist. Der Haushaltsplan ist Grundlage für 
die Haushalts- und Wirtschaftsführung. Bei seiner 

Aufstellung und Ausführung ist den Erfordernissen 
des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung 
zu tragen. 

§4 

Wirkungen des Haushaltsplans 

(1) Der Haushaltsplan ermächtigt die Verwaltung, 
Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzu-
gehen. 

(2) Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche 
oder Verbindlichkeiten weder begründet noch auf-
gehoben. 

§5 

Haushaltsjahr 

Rechnungsjahr (Haushaltsjahr) ist das Kalender-
jahr. Der Bundesminister der Finanzen kann für 
einzelne Bereiche etwas anderes bestimmen. 

§ 6 

Vorläufige und endgültige Haushalts- 
und Wirtschaftsführung 

Die Verwaltungsvorschriften zur vorläufigen und 
endgültigen Haushalts- und Wirtschaftsführung er-
läßt der Bundesminister der Finanzen. 

§ 7 
Notwendigkeit der Ausgaben 

und Verpflichtungsermächtigungen 

Bei Aufstellung und Ausführung des Haushalts-
plans sind nur die Ausgaben und die Ermächtigun-
gen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung 
von Ausgaben in künftigen Jahren (Verpflichtungs-
ermächtigungen) zu berücksichtigen, die zur Erfül-
lung der Aufgaben des Bundes notwendig sind. 

§ 8 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, 
Nutzen-Kosten-Untersuchungen 

(1) Bei Aufstellung und Ausführung des Haus-
haltsplans sind die Grundsätze der Wirtschaftlich-
keit und der Sparsamkeit zu beachten. 

(2) Für geeignete Maßnahmen von erheblicher 
finanzieller Bedeutung sind Nutzen-Kosten-Unter-
suchungen anzustellen. 

§ 9 

Grundsatz der Gesamtdeckung 

Alle Einnahmen dienen als Deckungsmittel für 
alle Ausgaben. Auf die Verwendung für bestimmte 
Zwecke dürfen Einnahmen nur beschränkt werden, 
soweit dies durch Gesetz vorgeschrieben ist oder 
Ausnahmen im Haushaltsplan zugelassen worden 
sind. 
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§ 10 

Beauftragter für den Haushalt 

(1) Bei jeder Dienststelle, die Einnahmen oder 
Ausgaben bewirtschaftet, ist ein Beauftragter für 
den Haushalt zu bestellen, soweit der Leiter der 
Dienststelle diese Aufgabe nicht selbst wahrnimmt. 
Der Beauftragte soll dem Leiter der Dienststelle 
unmittelbar unterstellt werden. 

(2) Dem Beauftragten obliegen die Aufstellung 
der Unterlagen für die Finanzplanung und der Un-
terlagen für den Entwurf des Haushaltsplans (Vor-
anschläge) sowie die Ausführung des Haushalts-
plans. Im übrigen ist der Beauftragte bei allen Maß-
nahmen von finanzieller Bedeutung zu beteiligen. 
Er kann Aufgaben bei der Ausführung des Haus-
haltsplans übertragen. 

TEIL III 

Aufstellung des Haushaltsplans 

§ 11 

Vollständigkeit und Einheit, Fälligkeitsprinzip 

(1) Für jedes Haushaltsjahr ist ein Haushaltsplan 
aufzustellen. 

(2) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushalts-
jahr 
1. zu erwartenden Einnahmen, 
2. voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und 

3. voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermäch-
tigungen. 

§ 12 

Geltungsdauer der Haushaltspläne 

(1) Der Haushaltsplan kann für zwei Haushalts-
jahre, nach Jahren getrennt, aufgestellt werden. 

(2) Der Haushaltsplan kann in einen Verwaltungs-
haushalt und in  einen Finanzhaushalt gegliedert 
werden; beide können jeweils für zwei Haushalts-
jahre, nach Jahren getrennt, aufgestellt werden. Die 
Bewilligungszeiträume für beide Haushalte können 
in aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren beginnen. 

(3) Wird der Haushaltsplan in einen Verwaltungs-
haushalt und in einen Finanzhaushalt gegliedert, 
enthalten 
1. der Verwaltungshaushalt 

a) die zu erwartenden Verwaltungseinnahmen, 

b) die voraussichtlich zu leistenden Verwal-
tungsausgaben, 

c) die voraussichtlich benötigten Verpflichtungs-
ermächtigungen zur Leistung von Verwal-
tungsausgaben und 

d) den Zuschuß aus dem Finanzhaushalt; 

2. der Finanzhaushalt 
a) die zu erwartenden sonstigen Einnahmen, 
b) die voraussichtlich zu leistenden sonstigen 

Ausgaben, 
c) die voraussichtlich benötigten sonstigen Ver-

pflichtungsermächtigungen und 
d) den Zuschuß an den Verwaltungshaushalt. 

§ 13 

Einzelpläne, Gesamtplan, Gruppierungsplan 

(1) Der Haushaltsplan besteht aus den Einzel-
plänen und dem Gesamtplan. Die Einzelpläne ent-
halten die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen eines einzelnen Verwaltungszweigs 
oder bestimmte Gruppen von Einnahmen, Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen. Der Gesamtplan 
gibt die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen der Einzelpläne in größeren Zu-
sammenfassungen wieder. 

(2) Die Einzelpläne sind in Kapitel und Titel ein-
zuteilen. 

(3) Die Einteilung in Titel richtet sich nach Ver-
waltungsvorschriften über die Gruppierung der Ein-
nahmen und Ausgaben des Haushaltsplans nach 
Arten (Gruppierungsplan). In dem Gruppierungs-
plan sind mindestens gesondert darzustellen 

1. bei den Einnahmen: Steuern, Verwaltungsein-
nahmen, Einnahmen aus Vermögensveräußerun-
gen, Darlehensrückflüsse, Zuweisungen und Zu-
schüsse, Einnahmen aus Krediten, Entnahmen aus 
Rücklagen, Münzeinnahmen; 

2. bei den Ausgaben: Personalausgaben, sächliche 
Verwaltungsausgaben, Zinsausgaben, Zuweisun-
gen an Gebietskörperschaften, Zuschüsse an Un-
ternehmen, Tilgungsausgaben, Ausgaben für 
Investitionen, Darlehen, Zuführungen an Rück-
lagen. 

§ 14 

Übersichten zum Haushaltsplan, Funktionenplan 

(1) Der Haushaltsplan hat folgende Anlagen: 

1. Darstellungen der Einnahmen, Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen 

a) in einer Gruppierung nach bestimmten Arten 
(Gruppierungsübersicht), 

b) in einer Gliederung nach bestimmten Auf-
gabengebieten (Funktionenübersicht), 

c) in einer Zusammenfassung nach Buchstabe a 
und Buchstabe b (Haushaltsquerschnitt); 

2. eine Finanzierungsübersicht, in welcher der Fi-
nanzierungssaldo dargestellt ist ;  der Finan-
zierungssaldo ergibt sich aus einer Gegenüber-
stellung der Einnahmen mit Ausnahme der Ein-
nahmen aus Krediten, der Entnahmen aus 
Rücklagen, der Einnahmen aus kassenmäßigen 
Überschüssen sowie der Münzeinnahmen einer-
seits und der Ausgaben mit Ausnahme der Til-
gungsausgaben sowie der Zuführungen an Rück-
lagen andererseits; als Tilgungsausgabe gilt auch 
die Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags; 

3. eine Übersicht über die Planstellen der Beamten 
und die Stellen der Angestellten und Arbeiter. 

Die Anlagen sind dem Entwurf des Haushaltsplans 
beizufügen. 

(2) Die Funktionenübersicht richtet sich nach Ver-
waltungsvorschriften über die Gliederung der Ein-
nahmen und Ausgaben des Haushaltsplans nach 
Aufgabengebieten (Funktionenplan). 
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§ 15 

Bruttoveranschlagung, Selbstbewirtschaftungsmittel 

(1) Die Einnahmen und Ausgaben sind in voller 
Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. 
Dies gilt nicht für die Veranschlagung von Ein-
nahmen aus Krediten und Tilgungsausgaben. Dar-
über hinaus können Ausnahmen von Satz 1 im 
Haushaltsplan zugelassen werden. Für einzelne 
Kosten, Abgaben, Entgelte und Erstattungen kön-
nen durch Verwaltungsvorschriften Ausnahmen zu-
gelassen werden. In den Fällen der Sätze 2 bis 4 
ist die Berechnung des veranschlagten Betrages dem 
Haushaltsplan als Anlage beizufügen oder in die 
Erläuterungen aufzunehmen. 

(2) Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung 
veranschlagt werden, wenn hierdurch eine sparsame 
Bewirtschaftung gefördert wird. Selbstbewirtschaf-
tungsmittel stehen über das laufende Haushaltsjahr 
hinaus zur Verfügung. Bei der Bewirtschaftung auf-
kommende Einnahmen fließen den Selbstbewirt-
schaftungsmitteln zu. Bei der Rechnungslegung ist 
nur die Zuweisung der Mittel an die beteiligten 
Stellen als Ausgabe nachzuweisen. 

§ 16 

Verpflichtungsermächtigungen 

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bei den 
jeweiligen Ausgaben gesondert zu veranschlagen. 
Wenn das Eingehen von Verpflichtungen zu Lasten 
mehrerer Haushaltsjahre vorgesehen ist, sollen die 
Jahresbeträge im Haushaltsplan angegeben werden. 

§ 17 

Einzelveranschlagung, Erläuterungen, Planstellen 

(1) Die Einnahmen sind nach dem Entstehungs-
grund, die Ausgaben und die Verpflichtungsermäch-
tigungen nach Zwecken getrennt zu veranschlagen 
und, soweit erforderlich, zu erläutern. Erläuterungen 
können ausnahmsweise für verbindlich erklärt 
werden. 

(2) Bei Ausgaben für eine sich auf mehrere Jahre 
erstreckende Maßnahme sind bei der ersten Ver-
anschlagung im Haushaltsplan die voraussichtlichen 
Gesamtkosten und bei jeder folgenden Veranschla-
gung außerdem die finanzielle Abwicklung darzu-
legen. 

(3) Für denselben Zweck sollen Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen nicht bei verschiede-
nen Titeln veranschlagt werden. 

(4) Planstellen sind nach Besoldungsgruppen und 
Amtsbezeichnungen im Haushaltsplan auszubringen. 
Sie dürfen nur für Aufgaben eingerichtet werden, 
zu deren Wahrnehmung die Begründung eines 
Beamtenverhältnisses zulässig ist und die in der 
Regel Daueraufgaben sind. 

§ 18 

Kreditermächtigungen 

(1) Einnahmen aus Krediten dürfen in der Regel 
nur bis zur Höhe der Summe der Ausgaben für 

14 

Investitionen in den Haushaltsplan eingestellt 
werden. 

(2) Das Haushaltsgesetz bestimmt, bis zu welcher 
Höhe der Bundesminister der Finanzen Kredite auf-
nehmen darf 
1. zur Deckung von Ausgaben, 
2. zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen 

Kassenwirtschaft (Kassenverstärkungskredite); 
soweit diese Kredite zurückgezahlt sind, kann die 
Ermächtigung wiederholt in Anspruch genommen 
werden. 
(3) Die Ermächtigungen nach Absatz 2 Nr. 1 gel-

ten bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres 
und, wenn das Haushaltsgesetz für das zweitnächste 
Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis 
zur Verkündung dieses Haushaltsgesetzes. Die Er-
mächtigungen nach Absatz 2 Nr. 2 gelten bis zum 
Ende des laufenden Haushaltsjahres und, wenn das 
Haushaltsgesetz für das nächste Haushaltsjahr nicht 
rechtzeitig verkündet wird, bis zur Verkündung 
dieses Haushaltsgesetzes. 

(4) Ist für ein Sondervermögen die Höhe der 
Kreditermächtigung nicht durch besonderes Gesetz 
festgesetzt, bestimmt das Haushaltsgesetz, bis zu 
welcher Höhe das Sondervermögen Kredite auf-
nehmen darf. Absatz 2 Nr. 2 und Absatz 3 sind 
entsprechend anzuwenden. Sätze 1 und 2 gelten 
nicht für die Deutsche Bundespost. 

§ 19 

Übertragbarkeit 

(1) Ausgaben für Investitionen und Ausgaben aus 
zweckgebundenen Einnahmen sind übertragbar. 
Andere Ausgaben können im Haushaltsplan für 
übertragbar erklärt werden, wenn sie für eine sich 
auf mehrere Jahre erstreckende Maßnahme bestimmt 
sind und wenn die Übertragbarkeit eine sparsame 
Bewirtschaftung der Mittel fördert. 

(2) Zur Deckung der übertragenen Ausgaben 
(Ausgabereste) sind Ausgabemittel zu veranschla-
gen. Die Ausgabemittel sollen so bemessen werden, 
daß sie zur Deckung der Ausgabereste ausreichen, 
deren Verausgabung im laufenden Haushaltsjahr 
erforderlich ist; nicht zu berücksichtigen sind Aus-
gabereste, für die Mittel aus kassenmäßigen Min-
derausgaben im laufenden Haushaltsjahr voraus-
sichtlich bereitgestellt werden können. 

§ 20 

Deckungsfähigkeit 

(1) Deckungsfähig sind innerhalb desselben Kapi-
tels 
1. gegenseitig 

die Ausgaben für Vergütungen der Angestellten 
und Löhne der Arbeiter, 

2. einseitig 
a) die Ausgaben für Bezüge der Beamten zugun-

sten der Ausgaben für Vergütungen der An-
gestellten und Löhne der Arbeiter, 

b) die Ausgaben für Unterstützungen zugunsten 
der Ausgaben für Beihilfen. 
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(2) Darüber hinaus können Ausgaben im Haus-
haltsplan für gegenseitig oder einseitig deckungs-
fähig erklärt werden, wenn ein verwaltungsmäßiger 
oder sachlicher Zusammenhang besteht. Auf über-
tragbare Ausgaben ist Satz 1 nur in besonderen 
Fällen anzuwenden. 

(3) Ausgaben, die ohne nähere Angabe des Ver-
wendungszwecks veranschlagt sind, dürfen nicht für 
deckungsfähig erklärt werden. 

§ 21 

Wegfall- und Umwandlungsvermerke 

(1) Ausgaben und Planstellen sind als künftig 
wegfallend zu bezeichnen, soweit sie in den folgen-
den Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr be-
nötigt werden. 

(2) Planstellen sind als künftig umzuwandeln zu 
bezeichnen, soweit sie in den folgenden Haushalts-
jahren voraussichtlich in Planstellen einer niedrige-
ren Besoldungsgruppe oder in Stellen für Ange-
stellte oder Arbeiter umgewandelt werden können. 

§ 22 

Sperrvermerk 

Ausgaben, die aus besonderen Gründen zunächst 
noch nicht geleistet oder zu deren Lasten noch keine 
Verpflichtungen eingegangen werden sollen, sind im 
Haushaltsplan als gesperrt zu bezeichnen. Entspre-
chendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen. 

§ 23 

Zuwendungen 

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für 
Leistungen an Stellen außerhalb der Bundesverwal-
tung zur Erfüllung bestimmter Zwecke (Zuwendun-
gen) dürfen nur veranschlagt werden, wenn der 
Bund an der Erfüllung durch solche Stellen ein 
erhebliches Interesse hat, das ohne die Zuwendungen 
nicht oder nicht im notwendigen Umfang befriedigt 
werden kann. 

§ 24 

Baumaßnahmen, größere Beschaffungen, 
größere Entwicklungsvorhaben 

(1) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, 
wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen 
vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die 
Kosten der Baumaßnahme, des Grunderwerbs und 
der Einrichtungen sowie die vorgesehene Finan-
zierung und ein Zeitplan ersichtlich sind. Den Unter-
lagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der 
Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbe-
lastungen beizufügen. 

(2) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
für größere Beschaffungen und größere Entwick-
lungsvorhaben dürfen erst veranschlagt werden, 
wenn Planungen und Schätzungen der Kosten und 
Kostenbeteiligungen vorliegen. Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

(3) Ausnahmen von den Absätzen 1 und 2 sind 
nur zulässig, wenn es im Einzelfall nicht möglich 

ist, die Unterlagen rechtzeitig fertigzustellen, und 
aus einer späteren Veranschlagung dem Bund ein 
Nachteil erwachsen würde. Die Notwendigkeit einer 
Ausnahme ist in den Erläuterungen zu begründen. 
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
für Maßnahmen, für welche die Unterlagen noch 
nicht vorliegen, sind gesperrt. 

(4) Auf einzeln veranschlagte Ausgaben und Ver-
pflichtungsermächtigungen für Zuwendungen sind 
die Absätze 1 bis 3 entsprechend anzuwenden, wenn 
insgesamt mehr als 50 vom Hundert der Kosten 
durch Zuwendun gen von Bund, Ländern und Ge-
meinden gedeckt werden. Der Bundesminister der 
Finanzen kann Ausnahmen zulassen. 

§ 25 

Überschuß, Fehlbetrag 

(1) Der Überschuß oder der Fehlbetrag ist der 
Unterschied zwischen den tatsächlich eingegangenen 
Einnahmen (Ist-Einnahmen) und den tatsächlich ge-
leisteten Ausgaben (Ist-Ausgaben). 

(2) Ein Überschuß ist insbesondere zur Verminde-
rung des Kreditbedarfs oder zur Tilgung von Schul-
den zu verwenden oder der Konjunkturausgleichs-
rücklage zuzuführen. Wird der Überschuß zur 
Schuldentilgung verwendet oder der Konjunktur-
ausgleichsrücklage zugeführt, ist er in den nächsten 
festzustellenden Haushaltsplan einzustellen. § 6 
Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes zur Förderung der Sta-
bilität und des Wachstums der Wirtschaft bleibt 
unberührt. 

(3) Ein Fehlbetrag ist in den nächsten festzustel-
lenden Haushaltsplan einzustellen. Die Deckung 
eines Fehlbetrags durch Einnahmen aus Krediten 
ist nur zulässig, soweit der Fehlbetrag durch Aus-
gaben entstanden ist, die nach § 18 Abs. 1 durch 
Einnahmen aus Krediten gedeckt werden dürfen. 

§ 26 

Bundesbetriebe, Sondervermögen, 
Zuwendungsempfänger 

(1) Bundesbetriebe haben einen Wirtschaftsplan 
aufzustellen, wenn ein Wirtschaften nach Einnahmen 
und Ausgaben des Haushaltsplans nicht zweckmäßig 
ist. Der Wirtschaftsplan oder eine Übersicht über 
den Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als An-
lage beizufügen oder in die Erläuterungen aufzu-
nehmen. Im Haushaltsplan sind nur die Zuführungen 
oder die Ablieferungen zu veranschlagen. Planstellen 
sind nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnun-
gen im Haushaltsplan auszubringen. 

(2) Bei Sondervermögen sind nur die Zuführungen 
oder die Ablieferungen im Haushaltsplan zu ver-
anschlagen. Über die Einnahmen, Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen der Sondervermögen 
sind Übersichten dem Haushaltsplan als Anlagen 
beizufügen oder in die Erläuterungen aufzunehmen. 

(3) Über die Einnahmen und Ausgaben von 

1. juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die 
vom Bund ganz oder zum Teil zu unterhalten 
sind, und 
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2. Stellen außerhalb der Bundesverwaltung, die vom 
Bund Zuwendungen zur Deckung der gesamten 
Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils 
der Ausgaben erhalten, 

sind Übersichten dem Haushaltsplan als Anlagen 
beizufügen oder in die Erläuterungen aufzunehmen. 
Der Bundesminister der Finanzen kann Ausnahmen 
zulassen. 

§ 27 

Voranschläge 

(1) Die Voranschläge sind von der für den Einzel-
plan zuständigen Stelle dem Bundesminister der 
Finanzen zu dem von ihm zu bestimmenden Zeit-
punkt zu übersenden. Der Bundesminister der Finan-
zen kann verlangen, daß den Voranschlägen Organi-
sations- und Stellenpläne beigefügt werden. 

(2) Die für den Einzelplan zuständige Stelle über-
sendet die Voranschläge auch dem Bundesrechnungs-
hof. Er kann hierzu Stellung nehmen. 

§ 28 

Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplans 

(1) Der Bundesminister der Finanzen prüft die 
Voranschläge und stellt den Entwurf des Haushalts-
plans auf. Er kann die Voranschläge nach Benehmen 
mit den beteiligten Stellen ändern. 

(2) Abweichungen von den Voranschlägen des 
Bundespräsidenten und der Präsidenten des Bundes-
tages, des Bundesrates, des Bundesverfassungs-
gerichts und des Bundesrechnungshofes sind vom 
Bundesminister der  Finanzen der Bundesregierung 
mitzuteilen, soweit den Änderungen nicht zuge-
stimmt worden ist. 

§ 29 

Beschluß über den Entwurf des Haushaltsplans 

(1) Der Entwurf des Haushaltsgesetzes wird mit 
dem Entwurf des Haushaltsplans von der Bundes-
regierung beschlossen. 

(2) Weicht der Entwurf des Haushaltsplans von 
den Voranschlägen des Bundespräsidenten und der 
Präsidenten des Bundestages, des Bundesrates, des 
Bundesverfassungsgerichts und des Bundesrech-
nungshofes ab und ist der Änderung nicht zuge-
stimmt worden, so sind die Teile, über die kein 
Einvernehmen erzielt worden ist, unverändert dem 
Entwurf des Haushaltsplans beizufügen. 

§ 30 

Vorlagefristen 

Der Entwurf des Haushaltsgesetzes soll mit dem 
Entwurf des Haushaltsplans dem Bundesrat späte-
stens am 15. Juni und dem Bundestag spätestens am 
1. September vor Beginn des Haushaltsjahres zur 
Beschlußfassung vorgelegt werden. 

§ 31 

Finanzbericht 

Zum Entwurf des Haushaltsgesetzes und des 
Haushaltsplans hat der Bundesminister der Finanzen  

einen Bericht über den Stand und die voraussicht-
liche Entwicklung der Finanzwirtschaft auch im Zu-
sammenhang mit der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung zu erstatten. 

§ 32 

Ergänzungen zum Entwurf des Haushaltsplans 

Auf Ergänzungen zum Entwurf des Haushalts-
gesetzes und des Haushaltsplans sind die Teile II 
und III entsprechend anzuwenden. 

§ 33 

Nachtragshaushaltsgesetze 
Auf Nachträge zum Haushaltsgesetz und zum 

Haushaltsplan sind die Teile II und III entsprechend 
anzuwenden. Der Entwurf ist bis zum Ende des 
Haushaltsjahres einzubringen. 

TEIL IV 

Ausführung des Haushaltsplans 

§ 34 

Erhebung der Einnahmen, 
Bewirtschaftung der Ausgaben 

(1) Einnahmen sind rechtzeitig und vollständig 
zu erheben. 

(2) Ausgaben dürfen nur soweit und nicht eher 
geleistet werden, als sie zur wirtschaftlichen und 
sparsamen  Verwaltung erforderlich sind. Die Aus-
gabemittel sind so zu bewirtschaften, daß sie zur 
Deckung aller Ausgaben ausreichen, die unter die 
einzelne Zweckbestimmung fallen. 

(3) Absatz 2 gilt für die Inanspruchnahme von 
Verpflichtungsermächtigungen entsprechend. 

§ 35 

Bruttonachweis, Einzelnachweis 

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben sind mit ihrem 
vollen Betrag bei dem hierfür vorgesehenen Titel 
zu buchen, soweit sich aus § 15 Abs. 1 Sätze 2 bis 4 
nichts anderes ergibt. 

(2) Für denselben Zweck dürfen Ausgaben aus 
verschiedenen Titeln nur geleistet werden, soweit 
der Haushaltsplan dies zuläßt. Entsprechendes gilt 
für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermäch-
tigungen. 

§ 36 

Aufhebung der Sperre 

Die Leistung von Ausgaben, die durch Gesetz oder 
im Haushaltsplan als gesperrt bezeichnet sind, sowie 
das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung 
solcher Ausgaben bedürfen der vorherigen Zustim-
mung (Einwilligung) des Bundesministers der Finan-
zen. 

§ 37 

Uber- und außerplanmäßige Ausgaben 

(1) Haushaltsüberschreitungen (überplanmäßige 
Ausgaben) und außerplanmäßige Ausgaben bedür-
fen der Einwilligung des Bundesministers der Finan- 
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zen. Sie darf nur im Falle eines unvorhergesehenen 
und unabweisbaren Bedürfnisses erteilt werden 
(Artikel 112 des Grundgesetzes). Die Sätze 1 und 2 
gelten auch für Maßnahmen, durch die für den Bund 
Verpflichtungen entstehen können, für die Ausgaben 
im Haushaltsplan nicht veranschlagt sind. 

(2) Über- und außerplanmäßige Ausgaben von 
grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeu-
tung sind vierteljährlich dem Bundestag und dem 
Bundesrat mitzuteilen. 

(3) Mehrausgaben bei übertragbaren Ausgaben 
(Vorgriffe) sind unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 1 Sätze 1 und 2 auf die nächstjährige Be-
willigung für den gleichen Zweck anzurechnen. Der 
Bundesminister der Finanzen kann Ausnahmen zu-
lassen. 

§ 38 

Verpflichtungsermächtigungen 

(1) Maßnahmen, die den Bund zur Leistung von 
Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren verpflichten 
können, dürfen nur getroffen werden, wenn der 
Haushaltsplan dazu ermächtigt. Der Bundesminister 
der Finanzen kann unter den Voraussetzungen des 
§ 37 Abs. 1 Satz 2 Ausnahmen zulassen. 

(2) Die Inanspruchnahme von Verpflichtungser-
mächtigungen bedarf der Einwilligung des Bundes-
ministers der Finanzen, wenn 

1. von den in § 16 bezeichneten Angaben erheblich 
abgewichen werden soll oder 

2. in den Fällen des § 16 Satz 2 Jahresbeträge nicht 
angegeben sind. 

Der Bundesminister der Finanzen kann auf seine 
Befugnisse verzichten. 

(3) Der Bundesminister der Finanzen ist bei Maß-
nahmen nach Absatz 1 von grundsätzlicher oder 
erheblicher finanzieller Bedeutung über den Beginn 
und den Verlauf von Verhandlungen zu unterrichten. 

(4) Verpflichtungen für laufende Geschäfte dürfen 
eingegangen werden, ohne daß die Voraussetzungen 
der Absätze 1 und 2 vorliegen. Das Nähere regelt 
der Bundesminister der Finanzen. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auf Verträge im 
Sinne von Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 des Grund-
gesetzes nicht anzuwenden. 

§ 39 

Gewährleistungen, Kreditzusagen 

(1) Die Übernahme von Bürgschaften, Garantien 
oder sonstigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben 
in künftigen Haushaltsjahren führen können, be-
dürfen einer Ermächtigung durch Bundesgesetz, die 
der Höhe nach bestimmbar ist (Artikel 115 Satz 1 
des Grundgesetzes). 

(2) Kreditzusagen sowie die Übernahme von 
Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewähr-
leistungen bedürfen der Einwilligung des Bundes-
ministers der Finanzen. Er ist an den Verhandlun-
gen zu beteiligen. Er kann auf seine Befugnisse 
verzichten. 

(3) Bei Maßnahmen nach Absatz 2 haben die  zu-
ständigen Dienststellen auszubedingen, daß sie oder 
von ihnen Beauftragte bei den Beteiligten jederzeit 
prüfen können, 

1. ob die Voraussetzungen für die Kreditzusage 
oder ihre Erfüllung vorliegen oder vorgelegen 
haben, 

2. ob im Falle der Übernahme einer Gewährleistung 
eine Inanspruchnahme des Bundes in Betracht 
kommen kann oder die Voraussetzungen für eine 
solche vorliegen oder vorgelegen haben. 

(4) Ist für ein Sondervermögen eine Ermächtigung 
nach Absatz 1 nicht durch ein besonderes Bundes-
gesetz erteilt, bestimmt das Haushaltsgesetz, bis zu 
welcher Höhe das Sondervermögen Bürgschaften, 
Garantien oder sonstige Gewährleistungen über-
nehmen darf. Dies gilt nicht für die Deutsche Bundes-
post. 

§ 40 

Andere Maßnahmen von finanzieller Bedeutung 

(1) Der Erlaß von Rechtsverordnungen und Ver-
waltungsvorschriften, der Abschluß von Tarifver-
trägen und die Gewährung von über- oder außer-
tariflichen Leistungen sowie die Festsetzung oder 
Änderung von Entgelten für Verwaltungsleistungen 
bedürfen der Einwilligung des Bundesministers der 
Finanzen, wenn diese Regelungen zu Einnahmemin-
derungen oder zu zusätzlichen Ausgaben im laufen-
den Haushaltsjahr oder in künftigen Haushalts-
jahren führen können. Satz 1 ist auf sonstige Maß-
nahmen von grundsätzlicher oder erheblicher finan-
zieller Bedeutung anzuwenden, wenn sie zu Ein-
nahmeminderungen im laufenden Haushaltsjahr oder 
in künftigen Haushaltsjahren führen können. 

(2) Auf die Mitwirkung des Bundes an Maßnah-
men überstaatlicher oder zwischenstaatlicher Ein-
richtungen ist Absatz 1 Satz 1 entsprechend anzu-
wenden. 

§ 41 

Haushaltswirtschaftliche Sperre 

Wenn die Entwicklung der Einnahmen oder Aus-
gaben es erfordert, kann der Bundesminister der 
Finanzen nach Benehmen mit dem zuständigen 
Bundesminister das Eingehen von Verpflichtungen 
oder die Leistung von Ausgaben von seiner Ein-
willigung abhängig machen. 

§ 42 

Konjunkturpolitisch bedingte zusätzliche Ausgaben 

Bei Vorlagen, die dem Bundestag und dem Bundes-
rat nach § 8 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung der 
Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft zuge-
leitet werden, kann der Bundestag die Ausgaben 
kürzen. 

§ 43 

Kassenmittel, Betriebsmittel 

(1) Der Bundesminister der Finanzen ermächtigt 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kassen-
mittel die zuständigen Behörden, in ihrem Geschäfts- 
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Bereich innerhalb eines bestimmten Zeitraums die 
notwendigen Auszahlungen bis zur Höhe eines 
bestimmten Betrages leisten zu lassen (Betriebs-
mittel). 

(2) Der Bundesminister der Finanzen soll nicht 
sofort benötigte Kassenmittel so anlegen, daß über 
sie bei Bedarf verfügt werden kann. 

§ 44 

Zuwendungen, Verwaltung von Mitteln oder 
Vermögensgegenständen 

(1) Bei Zuwendungen nach § 23 ist zu bestimmen, 
wie die zweckentsprechende Verwendung der Zu-
wendungen nachzuweisen ist. Außerdem ist ein Prü-
fungsrecht der zuständigen Dienststelle oder ihrer 
Beauftragten festzulegen. Verwaltungsvorschriften, 
welche die Regelung des Verwendungsnachweises 
und die Prüfung durch den Bundesrechnungshof (§ 90) 
betreffen, werden im Einvernehmen mit dem Bundes-
rechnungshof erlassen. 

(2) Sollen Bundesmittel oder Vermögensgegen-
stände des Bundes von Stellen außerhalb der Bun-
desverwaltung verwaltet werden, ist Absatz 1 ent-
sprechend anzuwenden. 

§ 45 

Sachliche und zeitliche Bindung 

(1) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten 
Zweck, soweit und solange er fortdauert, und nur 
bis zum Ende des Haushaltsjahres geleistet oder in 
Anspruch genommen werden. Nicht in Anspruch 
genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten, 
wenn das Haushaltsgesetz für das nächste Haus-
haltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur 
Verkündung dieses Haushaltsgesetzes. 

(2) Bei übertragbaren Ausgaben können Aus-
gabereste gebildet werden, die für die jeweilige 
Zweckbestimmung über das Haushaltsjahr hinaus 
bis zum Ende des auf die Bewilligung folgenden 
zweitnächsten Haushaltsjahres verfügbar bleiben. 
Bei Bauten tritt an die Stelle des Haushaltsjahres 
der Bewilligung das Haushaltsjahr, in dem der Bau 
in seinen wesentlichen Teilen in Gebrauch genom-
men ist. Der Bundesminister der Finanzen kann im 
Einzelfall Ausnahmen zulassen. 

(3) Die Inanspruchnahme von Ausgaberesten be-
darf der Einwilligung des Bundesministers der Fi-
nanzen ;  die Einwilligung darf nur erteilt werden, 
wenn in demselben oder einem anderen Einzelplan 
Ausgaben in gleicher Höhe bis zum Ende des lau-
fenden Haushaltsjahres nicht geleistet werden oder 
wenn Ausgabemittel zur Deckung der Ausgabereste 
veranschlagt worden sind (§ 19 Abs. 2). 

(4) Der Bundesminister der Finanzen kann in be-
sonders begründeten Einzelfällen die Übertragbar-
keit von Ausgaben zulassen, soweit Ausgaben für 
bereits bewilligte Maßnahmen noch im nächsten 
Haushaltsjahr zu leisten sind. 

§ 46 

Umschichtungen 

Bei Ausgaben für Beschaffungen und Entwick-
lungsvorhaben kann der Bundesminister der Finan-
zen auf Vorschlag des zuständigen Bundesministers 
in besonders begründeten Einzelfällen innerhalb 
eines Einzelplans die Deckungsfähigkeit anordnen, 
wenn dies auf Grund später eingetretener Umstände 
sachlich oder wirtschaftlich geboten ist. Anordnun-
gen nach Satz 1 von grundsätzlicher oder erheblicher 
finanzieller Bedeutung sind dem Bundestag und dem 
Bundesrat vierteljährlich mitzuteilen. 

§ 47 

Deckungsfähigkeit 

Deckungsfähige Ausgaben dürfen, solange sie 
verfügbar sind, nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 oder 
des Deckungsvermerks zugunsten einer anderen 
Ausgabe verwendet werden. 

§ 48 

Wegfall- und Umwandlungsvermerke 

(1) Über Ausgaben, die der Haushaltsplan als 
künftig wegfallend bezeichnet, darf von dem Zeit-
punkt an, mit dem die im Haushaltsplan bezeichnete 
Voraussetzung für ihren Wegfall erfüllt ist, nicht 
mehr verfügt werden. Entsprechendes gilt für Plan-
stellen. 

(2) Ist eine Planstelle ohne nähere Angabe als 
künftig wegfallend bezeichnet, darf die nächste frei-
werdende Planstelle derselben Besoldungsgruppe 
für Beamte derselben Fachrichtung nicht wieder be-
setzt werden. 

(3) Ist eine Planstelle ohne Bestimmung der Vor-
aussetzungen als künftig umzuwandeln bezeichnet, 
gilt die nächste freiwerdende Planstelle derselben 
Besoldungsgruppe für Beamte derselben Fachrich-
tung im Zeitpunkt ihres Freiwerdens als in die 
Stelle umgewandelt, die in dem Umwandlungsver-
merk angegeben ist. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Stellen der 
Angestellten und Arbeiter entsprechend. 

§ 49 

Einstellung und Versetzung von Beamten 

Die Einstellung und Versetzung von Beamten in 
den Bundesdienst bedürfen der Einwilligung des 
Bundesministers der Finanzen, wenn der Bewerber 
ein vom Bundesminister der Finanzen allgemein 
festzusetzendes Lebensalter überschritten hat. 

§ 50 

Einweisung in eine Planstelle 

(1) Ein Amt darf nur zusammen mit der Einwei-
sung in eine besetzbare Planstelle verliehen werden. 

(2) Wer als Beamter befördert wird, kann mit 
Wirkung vom Ersten des Monats, in dem seine Er-
nennung wirksam geworden ist, in die entsprechende, 
zu diesem Zeitpunkt besetzbare Planstelle einge-
wiesen werden. Er kann rückwirkend bis zu drei 
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weiteren Monaten, zum Ersten eines Monats, in 
eine besetzbare Planstelle eingewiesen werden, 
wenn er während dieser Zeit die Obliegenheiten 
dieses oder eines gleichwertigen Amtes wahrge-
nommen und die beamtenrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Beförderung erfüllt hat. 

§ 51 
Umsetzung von Mitteln und Planstellen 

(1) Die Bundesregierung kann Mittel und Plan-
stellen umsetzen, wenn Aufgaben von einer Ver-
waltung auf eine andere Verwaltung übergehen. 
Eines Beschlusses der Bundesregierung bedarf es 
nicht, wenn die beteiligten Bundesminister und der 
Bundesminister der Finanzen über die Umsetzung 
einig sind. 

(2) Eine Planstelle darf mit Einwilligung des 
Bundesministers der Finanzen in eine andere Ver-
waltung umgesetzt werden, wenn dort ein unvor-
hergesehener und unabweisbarer vordringlicher 
Personalbedarf besteht. Über den weiteren Verbleib 
der Planstelle ist im nächsten Haushaltsplan Be-
stimmung zu treffen. 

(3) Bei Abordnungen können die Personalausgaben 
für abgeordnete Beamte von der abordnenden Ver-
waltung bis zur Verkündung des nächsten Haus-
haltsplans weitergezahlt werden. Abordnungen über 
drei Monate sind dem Bundesminister der Finanzen 
mitzuteilen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Mittel und für 
Stellen der Angestellten und Arbeiter entsprechend. 

§ 52 

Besondere Personalausgaben 

Personalausgaben, die nicht auf Gesetz oder Tarif-
vertrag beruhen, dürfen nur geleistet werden, wenn 
dafür Ausgabemittel besonders zur Verfügung ge-
stellt sind. 

§ 53 
Nutzungen und Sachbezüge 

Nutzungen und Sachbezüge dürfen Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes nur gegen angemessenes 
Entgelt gewährt werden, soweit nicht durch Gesetz 
oder Tarifvertrag oder im Haushaltsplan etwas an-
deres bestimmt ist. Die Bundesregierung kann für 
die Benutzung von Dienstfahrzeugen Ausnahmen 
zulassen. Das Nähere für die Zuweisung, Nutzung, 
Verwaltung und Festsetzung des Nutzungswertes 
von Dienstwohnungen einschließlich Werkdienst-
wohnungen regelt der Bundesminister der Finan-
zen. Die Dienstwohnungen sind im Haushaltsplan 
auszubringen. 

§ 54 
Billigkeitsleistungen 

Leistungen aus Gründen der Billigkeit dürfen nur 
gewährt werden, wenn dafür Ausgabemittel beson-
ders zur Verfügung gestellt sind. 

§ 55 
Baumaßnahmen, größere Beschaffungen, 

größere Entwicklungsvorhaben 

(1) Baumaßnahmen dürfen nur begonnen werden, 
wenn ausführliche Bauentwurfszeichnungen und 

Kostenberechnungen vorliegen, es sei denn, daß es 
sich um kleine Baumaßnahmen handelt. In den 
Zeichnungen und Berechnungen darf von den in 
§ 24 bezeichneten Unterlagen nur insoweit abge-
wichen werden, als die Änderung nicht erheblich 
ist; weitergehende Ausnahmen bedürfen der Ein-
willigung des Bundesministers der Finanzen. 

(2) Größeren Beschaffungen und größeren Ent-
wicklungsvorhaben sind ausreichende Unterlagen 
zugrunde zu legen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 56 

Öffentliche Ausschreibung 

Dem Abschluß von Verträgen über Lieferungen 
und Leistungen soll eine öffentliche Ausschreibung 
vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts 
oder besondere Umstände eine Ausnahme hiervon 
rechtfertigen. 

§ 57 

Vorleistungen 

(1) Vor Empfang der Gegenleistung dürfen Lei-
stungen des Bundes nur vereinbart oder bewirkt 
werden, wenn dies allgemein üblich oder durch be-
sondere Umstände gerechtfertigt ist. 

(2) Werden Zahlungen vor Fälligkeit an den 
Bund entrichtet, kann nach Richtlinien des Bundes-
ministers der Finanzen ein angemessener Abzug ge-
währt werden. 

§ 58 

Verträge mit Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes 

Zwischen Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
und ihrer Dienststelle dürfen Verträge nur mit Ein-
willigung des zuständigen Bundesministers abge-
schlossen werden. Dieser kann seine Befugnis auf 
nachgeordnete Dienststellen übertragen. Satz 1 gilt 
nicht bei öffentlichen Ausschreibungen und Verstei-
gerungen sowie in Fällen, für die allgemein Entgelte 
festgesetzt sind. 

§ 59 

Änderung von Verträgen, Vergleiche 

(1) Der zuständige Bundesminister darf 
1. Verträge zum Nachteil des Bundes nur aufheben 

oder ändern, wenn ein zwingender Grund vor-
liegt, 

2. einen Vergleich nur abschließen, wenn dies für 
den Bund zweckmäßig und wirtschaftlich ist. 

Der zuständige Bundesminister kann seine Befug-
nisse übertragen. 

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 bedürfen der Ein-
willigung des Bundesministers der Finanzen, soweit 
er nicht darauf verzichtet. 

§ 60 

Veränderung von Ansprüchen 

(1) Der zuständige Bundesminister darf Ansprüche 
nur 
1. stunden, wenn die sofortige Einziehung mit 

erheblichen Härten für den Anspruchsgegner ver- 
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bunden wäre und der Anspruch durch die Stun-
dung nicht gefährdet wird. Die Stundung soll 
gegen angemessene Verzinsung und in der Regel 
nur gegen Sicherheitsleistung gewährt werden, 

2. niederschlagen, wenn feststeht, daß die Einzie-
hung keinen Erfolg haben wird, oder wenn die 
Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe 
des Anspruchs stehen, 

3. erlassen, wenn die Einziehung nach Lage des ein-
zelnen Falles für den Anspruchsgegner eine be-
sondere Härte bedeuten würde. Das gleiche gilt 
für die Erstattung oder Anrechnung von geleiste-
ten Beträgen und für die Freigabe von Sicher-
heiten. 

Der zuständige Bundesminister kann seine Befug-
nisse übertragen. 

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 bedürfen der Ein-
willigung des Bundesministers der Finanzen, soweit 
er nicht darauf verzichtet. 

(3) Andere gesetzliche Regelungen bleiben un-
berührt. 

§ 61 

Vorschüsse, Verwahrungen 

(1) Als Vorschuß darf eine Ausgabe nur gebucht 
werden, wenn die Verpflichtung zur Leistung zwar 
feststeht, die Ausgabe aber noch nicht endgültig 
gebucht werden kann. Ein Vorschuß ist bis zum 
Ende des zweiten auf seine Entstehung folgenden 
Haushaltsjahres endgültig zu buchen; Ausnahmen 
bedürfen der Einwilligung des Bundesministers der 
Finanzen. 

(2) In Verwahrung darf eine Einzahlung nur ge-
nommen werden, solange sie nicht endgültig ge-
bucht werden kann. Aus den Verwahrgeldern dür-
fen nur die mit ihnen im Zusammenhang stehenden 
Auszahlungen geleistet werden. 

(3) Kassenverstärkungskredite sind wie Verwah-
rungen zu behandeln. 

§ 62 

Interne Verrechnungen 

(1) Innerhalb der Bundesverwaltung dürfen Ver-
mögensgegenstände für andere Zwecke als die, für 
die sie beschafft wurden, nur gegen Erstattung ihres 
vollen Wertes abgegeben werden, soweit sich aus 
dem Haushaltsplan nichts anderes ergibt. Aufwen-
dungen einer Dienststelle für eine andere sind zu 
erstatten. Ein Schadenausgleich zwischen Dienst-
stellen unterbleibt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Wert der abzu-
gebenden Vermögensgegenstände oder die zu er-
stattenden Aufwendungen einen bestimmten, vom 
Bundesminister der Finanzen festzusetzenden Be-
trag nicht überschreiten oder der Bundesminister 
der Finanzen weitere Ausnahmen zuläßt. 

(3) Der Wert der abgegebenen Vermögensgegen-
stände und die Aufwendungen sind stets zu erstat-
ten, wenn Bundesbetriebe oder Sondervermögen 
des Bundes beteiligt sind. Entsprechendes gilt für 
den Ausgleich von Schäden. Andere gesetzliche Re-
gelungen bleiben unberührt. Im Wege der Verwal

-

tungsvereinbarung können andere Regelungen ge-
troffen werden, soweit sie aus Gründen der Ver-
waltungsvereinfachung dringend geboten sind. 

(4) Für die Nutzung von Vermögensgegenstän-
den gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 

§ 63 

Kassenverstärkungsrücklage 

Zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen 
Kassenwirtschaft ohne Inanspruchnahme von Kre-
ditermächtigungen (§ 18 Abs. 2 Nr. 2) soll durch 
möglichst regelmäßige Zuführung von Haushalts-
mitteln eine Kassenverstärkungsrücklage bei der 
Deutschen Bundesbank angesammelt werden. 

§ 64 

Erwerb und Veräußerung 
von Vermögensgegenständen 

(1) Vermögensgegenstände sollen nur erworben 
werden, soweit sie zur Erfüllung der Aufgaben des 
Bundes in absehbarer Zeit erforderlich sind. 

(2) Vermögensgegenstände dürfen nur veräußert 
werden, wenn sie zur Erfüllung der Aufgaben des 
Bundes in absehbarer Zeit nicht benötigt werden. 

(3) Vermögensgegenstände dürfen nur zu ihrem 
vollen Wert veräußert werden. Ausnahmen können 
im Haushaltsplan zugelassen werden. Ist der Wert 
gering oder besteht ein dringendes Bundesinteresse 
an der baldigen Veräußerung, kann auch der Bun-
desminister der Finanzen Ausnahmen zulassen. 

(4) Der Bundesminister der Finanzen kann in be-
sonderen Fällen Ausnahmen zulassen. 

(5) Für die Überlassung der Nutzung eines Ver-
mögensgegenstandes gelten die Absätze 2 bis 4 ent-
sprechend. 

§ 65 

Grundstücke 

(1) Grundstücke dürfen nur mit Einwilligung des 
Bundesministers der Finanzen veräußert werden, 
soweit er nicht darauf verzichtet. 

(2) Für zu erwerbende oder zu veräußernde 
Grundstücke ist eine Wertermittlung aufzustellen. 

(3) Dingliche Rechte dürfen an bundeseigenen 
Grundstücken nur gegen angemessenes Entgelt be-
stellt werden. Die Bestellung bedarf der Einwilli-
gung des Bundesministers der Finanzen, soweit er 
nicht darauf verzichtet. 

(4) Beim Erwerb von Grundstücken können Hypo-
theken, Grund- und Rentenschulden unter Anrech-
nung auf den Kaufpreis ohne die Voraussetzungen 
des § 38 Abs. 1 übernommen werden. 

§ 66 

Beteiligung 
an privatrechtlichen Unternehmen 

(1) Der Bund soll sich, außer in den Fällen des 
Absatzes 4, an der Gründung eines Unternehmens 
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in einer Rechtsform des privaten Rechts oder an 
einem bestehenden Unternehmen in einer solchen 
Rechtsform nur beteiligen, wenn 

1. ein wichtiges Interesse des Bundes vorliegt und 
sich der vom Bund angestrebte Zweck nicht bes-
ser und wirtschaftlicher auf andere Weise er-
reichen läßt, 

2. die Einzahlungsverpflichtung des Bundes auf 
einen bestimmten Betrag begrenzt ist, 

3. der Bund einen angemessenen Einfluß, insbeson-
dere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechen-
den Überwachungsorgan erhält, 

4. gewährleistet ist, daß der Jahresabschluß, soweit 
nicht andere gesetzliche Vorschriften entgegen-
stehen, entsprechend den aktienrechtlichen Vor-
schriften aufgestellt und geprüft wird. 

(2) Der zuständige Bundesminister hat die Ein-
willigung des Bundesministers der Finanzen einzu-
holen, bevor sich der Bund an einem Unternehmen 
beteiligt, seine Beteiligung erhöht oder sie ganz 
oder zum Teil veräußert. Entsprechendes gilt bei 
einer Änderung des Nennkapitals oder des Gegen-
standes des Unternehmens oder bei einer Ände-
rung des Einflusses des Bundes. Der Bundesminister 
der Finanzen ist an den Verhandlungen zu beteili-
gen. 

(3) Der zuständige Bundesminister soll darauf 
hinwirken, daß ein Unternehmen, an dem der Bund 
unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt 
ist, eine Beteiligung von mehr als dem vierten Teil 
der Anteile eines anderen Unternehmens nur er-
wirbt, eine solche Beteiligung nur erhöht oder sie 
ganz oder zum Teil nur veräußert, wenn der Bun-
desminister der Finanzen eingewilligt hat. Die 
Grundsätze des Absatzes 1 Nr. 3 und 4 sowie des 
Absatzes 2 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 

(4) An einer Erwerbs- oder Wirtschaftsgenossen-
schaft soll sich der Bund nur beteiligen, wenn die 
Haftpflicht der Genossen für die Verbindlichkeiten 
der Genossenschaft dieser gegenüber im voraus auf 
eine bestimmte Summe beschränkt ist. Die Beteili-
gung des Bundes an einer Genossenschaft bedarf 
der Einwilligung des Bundesministers der Finanzen. 

(5) Haben Anteile an Unternehmen besondere 
Bedeutung und ist deren Veräußerung im Haushalts-
plan nicht vorgesehen, so dürfen sie nur mit Einwil-
ligung des Bundestages und des Bundesrates ver-
äußert werden, soweit nicht aus zwingenden Grün-
den eine Ausnahme hiervon geboten ist. Ist die Zu-
stimmung nicht eingeholt worden, so sind der Bun-
destag und der Bundesrat alsbald von der Veräuße-
rung zu unterrichten. 

§ 67 
Prüfungsrecht durch Vereinbarung 

Besteht keine Mehrheitsbeteiligung im Sinne des 
§ 50 des Haushaltsgrundsätzegesetzes, so soll der 
zuständige Bundesminister, soweit das Interesse des 
Bundes dies erfordert, bei Unternehmen, die nicht 
Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf 
Aktien oder Genossenschaften sind, darauf hinwir

-

ken, daß dem Bund in der Satzung oder im Gesell-
schaftsvertrag die Rechte nach § 50 Abs. 1 des Haus-
haltsgrundsätzegesetzes eingeräumt werden. Bei mit-
telbaren Beteiligungen gilt dies nur, wenn die Be-
teiligung den vierten Teil der Anteile übersteigt und 
einem Unternehmen zusteht, an dem der Bund allein 
oder zusammen mit anderen Gebietskörperschaften 
mit Mehrheit im Sinne von § 50 Abs. 1 und 2 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes beteiligt ist. 

§ 68 

Zuständigkeitsregelungen 

(1) Die Rechte nach § 50 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes übt der für die Betei-
ligung zuständige Bundesminister aus. Rechnungs-
prüfungsbehörde nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 des Haus-
haltsgrundsätzegesetzes ist der Bundesrechnungshof. 
Bei der Wahl oder Bestellung der Prüfer nach § 50 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Haushaltsgrundsätzegesetzes 
übt der zuständige Bundesminister die Rechte des 
Bundes im Einvernehmen mit dem Bundesrechnungs-
hof aus. Die Prüfungsrichtlinien nach § 50 Abs. 1 
Nr. 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes bestimmt er 
im Einvernehmen mit dem Bundesrechnungshof. 

(2) Einen Verzicht nach § 50 Abs. 3 des Haus-
haltsgrundsätzegesetzes erklärt der zuständige Bun-
desminister im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister der Finanzen und im Benehmen mit dem 
Bundesrechnungshof. Vereinbarungen nach § 50 
Abs. 4 Satz 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes trifft 
der zuständige Bundesminister im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister der Finanzen und dem 
Bundesrechnungshof. 

(3) Der zuständige Bundesminister hat von den 
Rechten des Bundes nach § 50 Abs. 1 Nr. 2 und 3 
des Haushaltsgrundsätzegesetzes auch Gebrauch zu 
machen, wenn der Bundesrechnungshof dies für er-
forderlich hält. 

§ 69 

Unterrichtung des Bundesrechnungshofes 

Der zuständige Bundesminister übersendet dem 
Bundesrechnungshof innerhalb von drei Monaten 
nach der Haupt- oder Gesellschafterversammlung, 
die den Jahresabschluß für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr entgegennimmt oder festzustellen hat, 

1. die Unterlagen, die dem Bund als Aktionär oder 
Gesellschafter zugänglich sind, 

2. die Berichte, welche die auf seine Veranlassung 
gewählten oder entsandten Mitglieder des Über-
wachungsorgans unter Beifügung aller ihnen über 
das Unternehmen zur Verfügung stehenden Un-
terlagen zu erstatten haben, 

3. die ihm nach § 50 des Haushaltsgrundsätzege-
setzes und nach § 67 zu übersendenden Prüfungs-
berichte. 

Er teilt dabei das Ergebnis seiner Prüfung mit. 
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TEIL V 

Zahlungen, Buchführung 
und Rechnungslegung 

§ 70 

Zahlungen 

Zahlungen dürfen nur von Kassen und Zahlstellen 
und 'nur auf Grund schriftlicher Anordnungen des 
zuständigen Bundesministers oder der von ihm er-
mächtigten Dienststellen angenommen oder ge-
leistet werden. Der Bundesminister der Finanzen 
kann Ausnahmen zulassen. 

§ 71 

Buchführung 

(1) Über alle Zahlungen ist nach der Zeitfolge 
und nach der im Haushaltsplan oder sonst vorge-
sehenen Ordnung Buch zu führen. Der Bundes-
minister der Finanzen kann für eingegangene Ver-
pflichtungen die Buchführung anordnen. 

(2) Einnahmen und Ausgaben auf Einnahme- und 
Ausgabereste (Haushaltsreste) aus Vorjahren, 

1. für die im Haushaltsplan des laufenden Haus-
haltsjahres wiederum ein Titel vorgesehen ist, 
sind bei diesem zu buchen, 

2, für die im Haushaltsplan des laufenden Haus-
haltsjahres kein Titel vorgesehen ist, sind an 
der Stelle zu buchen, an der sie im Falle der Ver-
anschlagung im Haushaltsplan vorzusehen ge-
wesen wären. 

(3) Absatz 2 Nr. 2 gilt entsprechend für außer-
planmäßige Einnahmen und Ausgaben. 

§ 72 

Buchung nach Haushaltsjahren 

(1) Zahlungen sind nach Haushaltsjahren getrennt 
zu buchen. Der Bundesminister der Finanzen kann 
für einzelne Zahlungen sowie für die Buchungen 
nach der Zeitfolge Ausnahmen zulassen. 

(2) Alle Zahlungen mit Ausnahme der Fälle nach 
den Absätzen 3 und 4 sind für das Haushaltsjahr zu 
buchen, in dem sie eingegangen oder geleistet wor-
den sind. 

(3) Zahlungen, die im abgelaufenen Haushalts-
jahr fällig waren, jedoch erst später eingehen oder 
geleistet werden, sind in den Büchern des abgelau-
fenen Haushaltsjahres zu buchen, solange die Bücher 
nicht abgeschlossen sind. 

(4) Für das neue Haushaltsjahr sind zu buchen: 

1. Einnahmen, die im neuen Haushaltsjahr fällig 
werden, jedoch vorher eingehen, 

2. Ausgaben, die im neuen Haushaltsjahr fällig 
werden, jedoch wegen des fristgerechten Ein-
gangs beim Empfänger vorher gezahlt werden 
müssen, 

3. im voraus zu zahlende Dienst-, Versorgungs- und 
entsprechende Bezüge sowie Renten für den 
ersten Monat des neuen Haushaltsjahres. 

(5) Die Absätze 3 und 4 Nr. 1 gelten nicht für 
Steuern, Zölle, Gebühren, andere Abgaben, Geld-
strafen, Geldbußen sowie damit zusammenhängende 
Kosten. 

(6) Ausnahmen von den Absätzen 2 bis 4 können 
im Haushaltsplan zugelassen werden. 

§ 73 

Vermögensbuchführung, 
integrierte Buchführung 

(1) Über das Vermögen und die Schulden ist Buch 
zu führen oder ein anderer Nachweis zu erbringen. 
Das Nähere regelt der Bundesminister der Finanzen 
im Einvernehmen mit dem Bundesrechnungshof. 

(2) Die Buchführung über das Vermögen und die 
Schulden soll mit der Buchführung über die Ein-
nahmen und Ausgaben verbunden werden. 

§ 74 

Buchführung bei Bundesbetrieben 

(1) Bundesbetriebe, die nach § 26 Abs. 1 Satz 1 
einen Wirtschaftsplan aufstellen und bei denen eine 
Buchführung nach den §§ 71 bis 79 nicht zweckmäßig 
ist, haben nach den Regeln der kaufmännischen dop

-

pelten Buchführung zu buchen. 

(2) Der zuständige Bundesminister kann im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister der Finanzen 
und dem Bundesrechnungshof anordnen, daß bei 
Bundesbetrieben zusätzlich eine Betriebsbuchfüh-
rung eingerichtet wird, wenn dies aus betriebswirt-
schaftlichen Gründen zweckmäßig ist. 

(3) Geschäftsjahr ist das Haushaltsjahr. Ausnah-
men kann der zuständige Bundesminister im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister der Finanzen zu-
lassen. 

§ 75 

Belegpflicht 

Alle Buchungen sind zu belegen. 

§ 76 

Abschluß der Bücher 

(1) Die Bücher sind jährlich abzuschließen. Der 
Bundesminister der Finanzen bestimmt den Zeit-
punkt des Abschlusses. 

(2) Nach dem Abschluß der Bücher dürfen Einnah-
men oder Ausgaben nicht mehr für den abgelaufe-
nen Zeitraum gebucht werden. 

§ 77 

Kassensicherheit 

Wer Anordnungen im Sinne von § 70 erteilt oder 
an ihnen verantwortlich mitwirkt, darf an Zahlun-
gen oder Buchungen nicht beteiligt sein. Der Bun-
desminister der Finanzen kann Ausnahmen zulas-
sen. 
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§ 78 

Unvermutete Prüfungen 

Für Zahlungen oder Buchungen zuständige Stel-
len sind mindestens jährlich, für die Verwaltung 
von Vorräten zuständige Stellen mindestens alle 
zwei Jahre unvermutet zu prüfen. Der Bundes-
minister der Finanzen kann Ausnahmen zulassen. 

§ 79 

Verwaltungsvorschriften 

Der Bundesminister der Finanzen trifft im Beneh-
men mit dem zuständigen Bundesminister nähere 
Bestimmungen über die Einrichtung und das Ver-
waltungsverfahren der für Zahlungen und Buchun-
gen zuständigen Stellen des Bundes. 

§ 80 

Rechnungslegung 

(1) Die zuständigen Stellen haben für jedes Haus-
haltsjahr durch die abgeschlossenen Bücher Rech-
nung zu legen. Der Bundesminister der Finanzen 
kann im Einvernehmen mit dem Bundesrechnungs-
hof bestimmen, daß für einen anderen Zeitraum 
Rechnung zu legen ist. 

(2) Auf der Grundlage der abgeschlossenen Bücher 
stellt der Bundesminister der Finanzen für jedes 
Haushaltsjahr die Haushaltsrechnung und die Ver-
mögensrechnung auf. 

§ 81 

Gliederung der Haushaltsrechnung 

(1) In der Haushaltsrechnung sind die Einnahmen 
und Ausgaben nach der in § 71 bezeichneten Ord-
nung den Ansätzen des Haushaltsplans unter Be-
rücksichtigung der Haushaltsreste und der Vorgriffe 
gegenüberzustellen. 

(2) Bei den einzelnen Titeln und entsprechend 
bei den Schlußsummen sind besonders anzugeben: 

1. bei den Einnahmen: 
a) die Ist-Einnahmen, 
b) die zu übertragenden Einnahmereste, 
c) die Summe der Ist-Einnahmen und der zu 

übertragenden Einnahmereste, 
d) die vermögenswirksamen Beträge der Ist-Ein-

nahmen, soweit eine Vermögensbuchführung 
besteht, 

e) die veranschlagten Einnahmen, 
f) die aus dem Vorjahr übertragenen Einnahme-

reste, 
g) die Summe der veranschlagten Einnahmen 

und der übertragenen Einnahmereste, 
h) der Mehr- oder Minderbetrag der Summe aus 

Buchstabe c gegenüber der Summe aus Buch-
stabe g; 

2. bei den Ausgaben: 
a) die Ist-Ausgaben, 
b) die zu übertragenden Ausgabereste oder die 

Vorgriffe, 

c) die Summe der Ist-Ausgaben und der zu über-
tragenden Ausgabereste oder der Vorgriffe, 

d) die vermögenswirksamen Beträge der Ist

-

Ausgaben, soweit eine Vermögensbuchfüh-
rung besteht, 

e) die veranschlagten Ausgaben, 

f) die aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabe-
reste oder die Vorgriffe, 

g) die Summe der veranschlagten Ausgaben und 
der übertragenen Ausgabereste oder der Vor-
griffe, 

h) der Mehr- oder Minderbetrag der Summe aus 
Buchstabe c gegenüber der Summe aus Buch-
stabe g, 

i) der Betrag der über- oder außerplanmäßigen 
Ausgaben sowie der Vorgriffe. 

(3) In den Fällen des § 25 Abs. 2 ist die Vermin-
derung des Kreditbedarfs zugleich mit dem Nachweis 
des Überschusses darzustellen. 

§ 82 

Abschluß zur Haushaltsrechnung 

Im Abschluß zur Haushaltsrechnung sind nachzu-
weisen: 

1. a) die Summe der Ist-Einnahmen, 

b) die Summe der Ist-Ausgaben, 

c) das kassenmäßige Jahresergebnis aus Buch-
stabe a abzüglich Buchstabe b, 

d) die haushaltsmäßig noch nicht abgewickelten 
kassenmäßigen Jahresergebnisse früherer 
Jahre, 

e) das kassenmäßige Gesamtergebnis aus Buch-
stabe c und Buchstabe d; 

2. a) die aus dem Vorjahr übertragenen Haushalts-
reste, 

b) die in das folgende Haushaltsjahr zu über-
tragenden Haushaltsreste, 

c) der Unterschied aus Buchstabe a und Buch-
stabe b, 

d) das rechnungsmäßige Jahresergebnis aus 
Nummer 1 Buchstabe c und Nummer 2 Buch-
stabe c, 

e) das rechnungsmäßige Gesamtergebnis aus 
Nummer 1 Buchstabe e und Nummer 2 Buch-
stabe b; 

3. a) die Summe der Ist-Einnahmen mit Ausnahme 
der Einnahmen aus Krediten, der Entnahmen 
aus Rücklagen, der Einnahmen aus Über-
schüssen und der Münzeinnahmen, 

b) die Summe der Ist-Ausgaben mit Ausnahme 
der Tilgungsausgaben und der Zuführungen 
an Rücklagen; als Tilgungsausgabe gilt auch 
die Deckung eines Fehlbetrags, 

c) der Unterschied aus Buchstabe a und Buch-
stabe b (Finanzierungsrechnung). 
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§ 83 

Übersichten zur Haushaltsrechnung 

Der Haushaltsrechnung sind Übersichten beizu-
fügen über 

1. die über- und außerplanmäßigen Ausgaben ein-
schließlich der Vorgriffe und ihre Begründung, 

2. die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand 
an Sondervermögen und Rücklagen, 

3. den Jahresabschluß bei Bundesbetrieben, 

4. die Gesamtbeträge der nach § 60 erlassenen An-
sprüche nach Geschäftsbereichen, 

5. die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Ver-
äußerung von Vermögensgegenständen, 

6. die in Anspruch genommenen Verpflichtungs-
ermächtigungen. 

Der Bundesminister der Finanzen kann im Einver-
nehmen mit dem Bundesrechnungshof von der Vor-
lage der Übersichten nach den Nummern 3 bis 6 
absehen. 

§ 84 

Vermögensrechnung 

In der Vermögensrechnung sind der Bestand des 
Vermögens und der Schulden zu Beginn des Haus-
haltsjahres, die Veränderungen während des Haus-
haltsjahres und der Bestand zum Ende des Haushalts-
jahres nachzuweisen. 

§ 85 

Rechnungslegung der Bundesbetriebe 

(1) Bundesbetriebe, die nach den Regeln der kauf-
männischen doppelten Buchführung buchen, stellen 
neben einer Bilanz und einer Gewinn- und Verlust-
rechnung einen Geschäftsbericht auf. Der zuständige 
Bundesminister kann im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister der Finanzen auf die Aufstellung 
des Geschäftsberichts verzichten. Die §§ 80 bis 83 
sollen angewandt werden, soweit sie mit den Re-
geln der kaufmännischen doppelten Buchführung zu 
vereinbaren sind. 

(2) Ist eine Betriebsbuchführung eingerichtet, so 
ist die Betriebsergebnisabrechnung dem Bundes-
minister der Finanzen und dem Bundesrechnungshof 
zu übersenden. 

§ 86 

Verwaltungsvorschriften 

(1) Der Bundesminister der Finanzen regelt im 
Einvernehmen mit dem Bundesrechnungshof das 
Nähere über die Einrichtung der Bücher und Belege. 

(2) Der Bundesminister der Finanzen kann im Ein-
vernehmen mit dem Bundesrechnungshof Verein-
fachungen für die Buchführung und die Belegung 
der Buchungen allgemein anordnen. Der Bundes-
rechnungshof kann im Einvernehmen mit dem zu-
ständigen Bundesminister im Einzelfall Verein-
fachungen zulassen. 

TEIL VI 

Rechnungsprüfung 

§ 87 

Aufgaben des Bundesrechnungshofes 

(1) Die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung 
des Bundes einschließlich seiner Sondervermögen 
und Betriebe wird von dem Bundesrechnungshof 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen geprüft. 

(2) Der Bundesrechnungshof kann auf Grund von 
Prüfungserfahrungen den Bundestag, den Bundesrat, 
die Bundesregierung und einzelne Bundesminister 
beraten. Soweit der Bundesrechnungshof den Bun-
destag oder den Bundesrat berät, unterrichtet er 
gleichzeitig die Bundesregierung. 

§ 88 

Prüfung 

(1) Der Bundesrechnungshof prüft 

1. die Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungen zur 
Leistung von Ausgaben, das Vermögen und die 
Schulden, 

2. Maßnahmen, die sich finanziell auswirken können, 

3. Verwahrungen und Vorschüsse, 

4. die Verwendung der Mittel, die zur Selbstbewirt-
schaftung zugewiesen sind. 

(2) Der Bundesrechnungshof kann nach seinem Er-
messen die Prüfung beschränken und Rechnungen 
ungeprüft lassen. 

(3) Die Prüfung unterbleibt bei den Ausgaben, 
für die mit Rücksicht auf ihren Verwendungszweck 
durch Haushaltsvermerk auf Rechnungslegung im 
einzelnen verzichtet ist. 

§ 89 

Inhalt der Prüfung 

Die Prüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der 
für die Haushalts- und Wirtschaftsführung gelten-
den Vorschriften und Grundsätze, insbesondere dar-
auf, ob 

1. das Haushaltsgesetz und der Haushaltsplan ein-
gehalten worden sind, 

2. die Einnahmen und Ausgaben begründet und 
belegt sind und die Haushaltsrechnung und die 
Vermögensrechnung ordnungsgemäß aufgestellt 
sind, 

3. wirtschaftlich und sparsam verfahren wird, 

4. die Aufgabe mit geringerem Personal- oder Sach-
aufwand oder auf andere Weise wirksamer er-
füllt werden kann. 

§ 90 

Prüfung bei Stellen 
außerhalb der Bundesverwaltung 

(1) Der Bundesrechnungshof ist berechtigt, bei 
Stellen außerhalb der Bundesverwaltung zu prüfen, 
wenn sie 
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1. Teile des Bundeshaushaltsplans ausführen oder 
vom Bund Ersatz von Aufwendungen erhalten, 

2. Bundesmittel oder Vermögensgegenstände des 
Bundes verwalten oder 

3. vom Bund Zuwendungen erhalten. 

Leiten diese Stellen die Mittel an Dritte weiter, 
so kann der Bundesrechnungshof auch bei diesen 
prüfen. 

(2) Die Prüfung erstreckt sich auf die bestim-
mungsmäßige und wirtschaftliche Verwaltung und 
Verwendung. Bei Zuwendungen kann sie sich auch 
auf die sonstige Haushalts- und Wirtschaftsführung 
des Empfängers erstrecken, soweit es der Bundes-
rechnungshof für seine Prüfung für notwendig hält. 

(3) Bei der Gewährung von Krediten aus Haus-
haltsmitteln sowie bei der Übernahme von Bürg-
schaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistun-
gen durch den Bund kann der Bundesrechnungshof 
bei den Beteiligten prüfen, ob sie ausreichende Vor-
kehrungen gegen Nachteile für den Bund getroffen 
oder ob die Voraussetzungen für eine Inanspruch-
nahme des Bundes vorgelegen haben. 

§ 91 

Prüfung staatlicher Betätigung 
bei privatrechtlichen Unternehmen 

(1) Der Bundesrechnungshof prüft die Betätigung 
des Bundes bei Unternehmen in einer Rechtsform 
des privaten Rechts, an denen der Bund unmittelbar 
oder mittelbar beteiligt ist, unter Beachtung kauf-
männischer Grundsätze. 

(2) Absatz I gilt entsprechend bei Eiweibs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften, in denen der Bund 
Mitglied ist. 

§ 92 

Gemeinsame Prüfung 

(1) Ist für die Prüfung sowohl der Bundesrech-
nungshof als auch ein Landesrechnungshof zu-
ständig, so soll gemeinsam geprüft werden. Soweit 
nicht Artikel 114 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes 
die Prüfung durch den Bundesrechnungshof vor-
schreibt, kann der Bundesrechnungshof durch Ver-
einbarung Prüfungsaufgaben auf die Landesrech-
nungshöfe übertragen. Der Bundesrechnungshof 
kann durch Vereinbarung auch Prüfungsaufgaben 
von den Landesrechnungshöfen übernehmen. 

(2) Der Bundesrechnungshof kann durch Verein-
barung mit ausländischen oder über- oder zwischen-
staatlichen Prüfungsbehörden Aufträge zur Durch-
führung einzelner Prüfungen erteilen oder überneh-
men, wenn er durch völkerrechtliche Verträge oder 
Verwaltungsabkommen oder durch die Bundesre-
gierung dazu ermächtigt wird. 

§ 93 

Zeit und Art der Prüfung 

(1) Der Bundesrechnungshof bestimmt Zeit und 
Art der Prüfung und läßt erforderliche örtliche Er-
hebungen durch Beauftragte vornehmen. 

(2) Der Bundesrechnungshof kann Sachverstän-
dige hinzuziehen. 

(3) Der Bundesrechnungshof kann im Einverneh-
men mit dem zuständigen Bundesminister bei 
Behörden der Bundesverwaltung Prüfungsstellen ein-
richten. 

§ 94 

Auskunftspflicht 

(1) Unterlagen, die für die Prüfung erforderlich 
sind, sind dem Bundesrechnungshof auf Verlangen 
innerhalb einer bestimmten Frist zu übersenden oder 
seinen Beauftragten vorzulegen. 

(2) Dem Bundesrechnungshof und seinen Beauf-
tragten sind die erbetenen Auskünfte zu erteilen. 

§ 95 

Prüfungsergebnis 

(1) Der Bundesrechnungshof teilt das Prüfungs-
ergebnis den zuständigen Dienststellen zur Äuße-
rung innerhalb einer von ihm zu bestimmenden 
Frist mit. Er kann es auch anderen Dienststellen 
mitteilen, soweit er dies aus besonderen Gründen 
für erforderlich hält. 

(2) Prüfungsergebnisse von grundsätzlicher oder 
erheblicher finanzieller Bedeutung teilt der Bundes-
rechnungshof dem Bundesminister der Finanzen mit. 

(3) Der Bundesrechnungshof ist zu hören, wenn 
die Verwaltung Ansprüche des Bundes, die in Prü-
fungsmitteilungen erörtert worden sind, nicht ver-
folgen will. Er kann auf die Anhörung verzichten. 

§ 96 

Bemerkungen 

(1) Der Bundesrechnungshof faßt das Ergebnis 
seiner Prüfung, soweit es für die Entlastung der 
Bundesregierung wegen der Haushaltsrechnung und 
der Vermögensrechnung von Bedeutung sein kann, 
jährlich für den Bundestag und den Bundesrat in Be-
merkungen zusammen, die er dem Bundesminister 
der Finanzen zuleitet. 

(2) In den Bemerkungen ist insbesondere mitzu-
teilen, 

1. ob die in der Haushaltsrechnung und der Vermö-
gensrechnung und die in den Büchern aufgeführ-
ten Beträge übereinstimmen und die geprüften 
Einnahmen und Ausgaben ordnungsgemäß belegt 
sind, 

2. in welchen Fällen von Bedeutung die für die 
Haushalts- und Wirtschaftsführung geltenden 
Vorschriften und Grundsätze nicht beachtet wo 
den  sind, 

3. welche wesentlichen Beanstandungen sich aus der 
Prüfung der Betätigung bei Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit ergeben haben. 

(3) In die Bemerkungen können Feststellungen 
auch über spätere oder frühere Haushaltsjahre auf-
genommen werden. 
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(4) Bemerkungen zu geheimzuhaltenden Ange-
legenheiten werden den Präsidenten des Bundes-
tages und des Bundesrates sowie dem Bundes-
minister der Finanzen mitgeteilt. 

§ 97 

Angelegenheiten von besonderer Bedeutung 

Über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung 
kann der Bundesrechnungshof die Bundesregierung 
jederzeit unterrichten. Soweit der Bundesrechnungs-
hof einen Bericht auch für den Bundestag und den 
Bundesrat bestimmt hat, ist der Bericht von der 
Bundesregierung dem Bundestag und dem Bundes-
rat unverzüglich vorzulegen. 

§ 98 

Vorprüfung 

(1) Von den Verwaltungsbehörden sind vorzu-
prüfen 
1. die Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungen zur 

Leistung von Ausgaben, das Vermögen und die 
Schulden, 

2. Maßnahmen, die sich finanziell auswirken können, 

3. Verwahrungen und Vorschüsse, 
4. die Verwendung der Mittel, die zur Selbstbewirt-

schaftung zugewiesen sind. 

(2) Die Vorprüfung obliegt Vorprüfungsstellen. 
Die zuständigen Bundesminister bestimmen im Ein-
vernehmen mit dem Bundesrechnungshof die Ein-
richtung und den örtlichen Zuständigkeitsbereich der 
Vorprüfungsstellen. 

(3) Die Vorprüfungsstelle ist Teil der Behörde, 
bei der sie eingerichtet ist. Sie soll dem Leiter der 
Behörde unmittelbar, bei obersten Bundesbehörden 
dem von ihm Beauftragten unterstellt werden. 

(4) Die Vorprüfungsstelle unterliegt bei ihrer 
Prüfungstätigkeit fachlich nur den Weisungen des 
Bundesrechnungshofes. 

(5) Der Leiter der Vorprüfungsstelle wird im Be-
nehmen mit dem Bundesrechnungshof bestellt und 
abberufen. 

(6) Die Vorprüfungsstelle legt dem Bundesrech-
nungshof das Ergebnis der Vorprüfung mit den er-
forderlichen Bescheinigungen und Erläuterungen 
vor. 

(7) Der Bundesrechnungshof kann zulassen, daß 
die Vorprüfung beschränkt wird. 

(8) Die Bundesregierung regelt das Nähere im 
Einvernehmen mit dem Bundesrechnungshof. 

§ 99 

Rechnung des Bundesrechnungshofes 

Die Rechnung des Bundesrechnungshofes wird von 
dem Bundestag und dem Bundesrat geprüft. 

§ 100 

Unterrichtung des Bundesrechnungshofes 

(1) Der Bundesrechnungshof ist unverzüglich zu 
unterrichten, wenn 

1. oberste Bundesbehörden allgemeine Vorschriften 
erlassen oder erläutern, welche die Bewirtschaf-
tung der Haushaltsmittel des Bundes betreffen 
oder sich auf dessen Einnahmen und Ausgaben 
auswirken, 

2. den Bundeshaushalt berührende Verwaltungs-
einrichtungen oder Bundesbetriebe geschaffen, 
wesentlich geändert oder aufgelöst werden, 

3. unmittelbare Beteiligungen des Bundes oder 
mittelbare Beteiligungen im Sinne des § 66 Abs. 3 
an Unternehmen begründet, wesentlich geändert 
oder aufgegeben werden, 

4. Vereinbarungen zwischen dem Bund und einer 
Stelle außerhalb der Bundesverwaltung oder 
zwischen obersten Bundesbehörden über die Be-
wirtschaftung von Haushaltsmitteln des Bundes 
getroffen werden, 

5. von den obersten Bundesbehörden organisato-
rische oder sonstige Maßnahmen von erheblicher 
finanzieller Tragweite getroffen werden. 

(2) Dem Bundesrechnungshof sind auf Anforde-
rung Vorschriften oder Erläuterungen der in Ab-
satz 1 Nr. 1 genannten Art auch dann mitzuteilen, 
wenn andere Stellen des Bundes sie erlassen. 

(3) Der Bundesrechnungshof kann sich jederzeit 
zu den in den Absätzen 1 und 2 genannten Maß-
nahmen äußern. 

§ 101 

Anhörung des Bundesrechnungshofes 

(1) Der Bundesrechnungshof ist vor dem Erlaß 
von Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der 
Bundeshaushaltsordnung zu hören. 

(2) Zu den Verwaltungsvorschriften im Sinne des 
Absatzes 1 gehören auch allgemeine Dienstanwei-
sungen über die Verwaltung der Kassen und Zahl-
stellen, über die Buchführung und den Nachweis 
des Vermögens. 

(3) Vor der Beschlußfassung über den Erlaß oder 
die Änderung von Vorschriften über das Haushalts-
wesen einschließlich der Rechnungsprüfung bei 
über- oder zwischenstaatlichen Einrichtungen, deren 
Mitglied die Bundesrepublik Deutschland ist, soll 
der zuständige Bundesminister den Bundesrech-
nungshof hören. 

§ 102 

Prüfung der juristischen Personen 
des privaten Rechts 

(1) Der Bundesrechnungshof prüft die Haushalts-
und Wirtschaftsführung der juristischen Personen 
des privaten Rechts, wenn 

1. sie auf Grund eines Gesetzes vom Bund Zuschüsse 
erhalten oder eine Garantieverpflichtung des 
Bundes gesetzlich begründet ist oder 

2. sie vom Bund oder einer vom Bund bestellten 
Person allein oder überwiegend verwaltet wer-
den oder 

3. mit dem Bundesrechnungshof eine Prüfung durch 
ihn vereinbart ist oder 
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4. sie nicht Unternehmen sind und in ihrer Satzung 
mit Zustimmung des Bundesrechnungshofes eine 
Prüfung durch ihn vorgesehen ist. 

(2)Absatz 1 ist auf die vorn Bund verwalteten 
Treuhandvermögen anzuwenden. 

(3) Steht dem Bund vom Gewinn eines Unterneh-
mens, an dem er nicht beteiligt ist, mehr als der 
vierte Teil zu, so prüft der Bundesrechnungshof den 
Abschluß und die Geschäftsführung daraufhin, ob 
die Interessen des Bundes nach den bestehenden 
Bestimmungen gewahrt worden sind. 

TEIL VII 

Bundesunmittelbare juristische Personen 
des öffentlichen Rechts 

§ 103 

Grundsatz 

(1) Für bundesunmittelbare  juristische Personen 
des öffentlichen Rechts gelten 

1. die §§ 104 bis 109, 

2, die §§ 1 bis 86 entsprechend, 

soweit nicht durch Gesetz oder auf Grund eines Ge-
setzes etwas anderes bestimmt ist. 

(2) Für bundesunmittelbare juristische Personen 
des öffentlichen Rechts, an denen kein erhebliches 
finanzielles Interesse des Bundes  besteht, kann der 
zuständige Bundesminister im Benehmen mit dem 
Bundesminister der Finanzen und dem Bundesrech-
nungshof Ausnahmen von den in Absatz 1 bezeich-
neten Vorschriften zulassen. 

§ 104 

Haushaltsplan 

(1) Das zur Geschäftsführung berufene Organ 
einer bundesunmittelbaren juristischen Person des 
öffentlichen Rechts hat vor Beginn jedes Haushalts-
jahres einen Haushaltsplan festzustellen. Er muß 
alle im Haushaltsjahr zu erwartenden Einnahmen, 
voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und voraus-
sichtlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen 
enthalten und ist in Einnahme und Ausgabe auszu-
gleichen. In den Haushaltsplan dürfen nur die Aus-
gaben und Verpflichtungsermächtigungen eingestellt 
werden, die zur Erfüllung der Aufgaben der juristi-
schen Person notwendig sind. 

(2) Hat die juristische Person neben dem zur Ge-
schäftsführung berufenen Organ ein besonderes 
Beschlußorgan, das in wichtigen Verwaltungs-
angelegenheiten zu entscheiden oder zuzustimmen 
oder die Geschäftsführung zu überwachen hat, so hat 
dieses den Haushaltsplan festzustellen. Das zur Ge-
schäftsführung berufene Organ hat den Entwurf dem 
Beschlußorgan vorzulegen.  

§ 105 

Umlagen, Beiträge 

Ist die bundesunmittelbare juristische Person des 
öffentlichen Rechts berechtigt, von ihren Mitgliedern 
Umlagen oder Beiträge zu erheben, so ist die  Höhe 
der Umlagen oder der Beiträge für das neue Ha u s-
haltsjahr gleichzeitig mit der Feststellung des Haus-
haltsplans festzusetzen. 

§ 106 

Genehmigung des Haushaltsplans 

Der Haushaltsplan und die Festsetzung der Um-
lagen oder der Beiträge bedürfen bei bundesunmittel-
baren juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
der Genehmigung des zuständigen Bundesministers. 
Die Festsetzung der Umlagen oder der Beiträge be-
darf außerdem der Genehmigung des Bundes-
ministers der Finanzen. Der Haushaltsplan und der 
Beschluß über die Festsetzung der Umlagen oder 
der Beiträge sind dem zuständigen Bundesminister 
spätestens einen Monat vor Beginn des Haushalts-
jahres vorzulegen. Der Haushaltsplan und der Be-
schluß können nur gleichzeitig in Kraft treten. 

§ 107 

Rechnungslegung, Prüfung, Entlastung 

(1) Nach Ende des Haushaltsjahres hat das zur 
Geschäftsführung berufene Organ der bundes-
unmittelbaren juristischen Person des öffentlichen 
Rechts eine Rechnung aufzustellen. 

(2) Die Rechnung ist, unbeschadet einer Prüfung 
durch den Bundesrechnungshof nach § 109 von der 
durch Gesetz oder Satzung bestimmten Stelle zu 
prüfen. Die Satzungsvorschrift über die Durchfüh-
rung der Prüfung bedarf der Zustimmung des zu-
ständigen Bundesministers im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister der Finanzen und dem Bundes-
rechnungshof. § 98 Abs. 1, 6 und 7 ist entsprechend 
anzuwenden. 

(3) Die Entlastung erteilt der zuständige Bundes-
minister im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
der Finanzen. Ist ein besonderes Beschlußorgan vor-
handen, obliegt ihm die Entlastung; die Entlastung 
bedarf dann der Genehmigung des zuständigen 
Bundesministers und des Bundesministers der 
Finanzen. 

§ 108 

Wirtschaftsplan 

Bundesunmittelbare juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts, bei denen ein Wirtschaften nach 
Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplans nicht 
zweckmäßig ist, haben einen Wirtschaftsplan auf-
zustellen. Buchen sie nach den Regeln der kauf-
männischen doppelten Buchführung, stellen sie 
neben einer Bilanz und einer Gewinn- und Verlust-
rechnung einen Geschäftsbericht auf. 
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§ 109 

Prüfung durch den Bundesrechnungshof 

Der Bundesrechnungshof prüft die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der bundesunmittelbaren juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts. Die §§ 88 bis 
97, §§ 100, 101 sind entsprechend anzuwenden. 

§ 110 

Sonderregelungen 

(1) Auf die bundesunmittelbaren Träger der ge-
setzlichen Krankenversicherung, der gesetzlichen 
Unfallversicherung und der gesetzlichen Renten-
versicherungen einschließlich der Altershilfe für 
Landwirte sowie auf ihre Verbände und ihre Ver-
einigungen sind nur § 103 Abs. 2 und § 109 und nur 
anzuwenden, wenn sie auf Grund eines Bundes-
gesetzes vom Bund Zuschüsse erhalten oder eine 
Garantieverpflichtung des Bundes gesetzlich begrün-
det ist. 

(2) Auf Unternehmen in der Rechtsform einer 
bundesunmittelbaren juristischen Person des öffent-
lichen Rechts sind unabhängig von der Höhe der 
Beteiligung des Bundes § 66 Abs. 1 Nr. 3 und 4 und 
Abs. 2 und 3, § 68 Abs. 1 und 3 und § 69 entsprechend, 
§ 103 Abs. 2 und § 109 unmittelbar anzuwenden. Für 
Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen 
Person des privaten Rechts, an denen die in Satz 1 
genannten Unternehmen mit Mehrheit beteiligt sind, 
gelten § 50 des Haushaltsgrundsätzegesetzes und 
die §§ 66 bis 69 entsprechend. 

TEIL VIII 

Sondervermögen 

§ 111 

Grundsatz 

Auf Sondervermögen des Bundes ist dieses Ge-
setz entsprechend anzuwenden, soweit nicht durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes etwas ande-
res bestimmt ist. 

TEIL IX 

Entlastung 

§ 112 

Entlastung wegen der allgemeinen Rechnung 

Die allgemeine Rechnung und eine Übersicht über 
das Vermögen und die Schulden sind vom Bundes-
minister der Finanzen dem Bundestage und dem 
Bundesrate im Laufe des nächsten Rechnungsjahres 
mit den Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 
zur Entlastung der Bundesregierung vorzulegen 
(Artikel 114 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes). 

TEIL X 

Übergangs - und Schlußbestimmungen 

§ 113 

Öffentlich-rechtliche Dienst- oder Amtsverhältnisse 

Bestimmungen dieses Gesetzes für Beamte sind 
auf andere öffentlich-rechtliche Dienst- oder Amts-
verhältnisse entsprechend anzuwenden. § 49 gilt 
nicht bei der Berufung zum Richter an einem oberen 
Bundesgericht. 

§ 114 

Endgültige Entscheidung 

(1) Der Bundesminister der Finanzen entscheidet 
in den Fällen des § 37 Abs. 1 endgültig. Soweit die-
ses Gesetz in anderen Fällen Befugnisse des Bundes-
ministers der Finanzen enthält, kann der zuständige 
Bundesminister über die Maßnahme des Bundes-
ministers der Finanzen die Entscheidung der Bundes-
regierung einholen; die Bundesregierung entschei-
det anstelle des Bundesministers der Finanzen end-
gültig. 

(2) Der Einwilligung des Bundesministers der 
Finanzen bedarf es ausnahmsweise nicht, wenn so-
fortiges Handeln zur Abwendung einer dem Bund 
drohenden unmittelbar bevorstehenden Gefahr er-
forderlich ist, das durch die Notlage gebotene Maß 
nicht überschritten wird und die Einwilligung nicht 
rechtzeitig eingeholt werden kann. Über die ge-
troffenen Maßnahmen ist der Bundesminister der 
Finanzen unverzüglich zu unterrichten. 

§ 115 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 
(Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 

§ 116 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1970 in Kraft. 

(2) Zugleich treten außer Kraft: 

1. die Reichshaushaltsordnung vom 31. Dezember 
1922 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. April 1930 (Reichsgesetzbl. II S. 693) und die 
dazu ergangenen Änderungs- und Ergänzungs-
gesetze, 

2. das Gesetz zur Erhaltung und Hebung der Kauf-
kraft vom 24. März 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 235), 

3. das Gesetz über die Aufstellung und Ausführung 
des Bundeshaushaltsplans für das Rechnungsjahr 
1949 sowie über die Haushaltsführung und über 
die vorläufige Rechnungsprüfung im Bereich der 
Bundesverwaltung vom 7. Juni 1950 (Bundes-
gesetzbl. S. 199), 

4. das Gesetz über Errichtung und Aufgaben des 
Bundesrechnungshofes vorn 27. November 1950 
(Bundesgesetzbl. S. 765), 
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5. die Dritte Verordnung des Reichspräsidenten zur 
Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zur 
Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 
6. Oktober 1931 (Reichsgesetzbl. I S.537/562), Fünf-
ter Teil: Handels- und Wirtschaftspolitik, Kapi-
tel VIII, 

6. die Verordnung zur Durchführung der Vorschrif-
ten über die Prüfungspflicht der Wirtschaftsbe-
triebe der öffentlichen Hand vom 30. März 1933 
(Reichsgesetzbl. I S. 180), 

7. die Verordnung über die Rechnungslegung und 
Rechnungsprüfung während des Krieges vorn 
5. Juli 1940 (Reichsgesetzbl. II S. 139), 

8. die Achte Verordnung zur Durchführung der Vor-
schriften über die Prüfungspflicht der Wirtschafts-
betriebe der öffentlichen Hand vom 22. Septem-
ber 1942 (Reichsgesetzbl. I S. 563). 

Ferner treten diejenigen Vorschriften anderer Ge-
setze außer Kraft, die mit den Bestimmungen dieses 
Gesetzes nicht vereinbar sind. 

(3) Soweit in anderen Gesetzen auf die nach Ab-
satz 2 aufgehobenen Bestimmungen Bezug ge-
nommen wird, treten an ihre Stelle die Vorschriften 
dieses Gesetzes. 

(4) Bis zu einer gesetzlichen Neuregelung bleiben 
§ 34 Abs. 7 und § 35 des Bundesbahngesetzes vom 
13. Dezember 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 955), zuletzt 
geändert durch das Gesetz zur Änderung des Bun-
deshahngesetzes vorn 1.  August 1961 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1161), sowie § 18 Abs. 2 und § 35 des 
Postverwaltungsgesetzes vorn 24. Juli 1953 (Bundes-
gesetzbl. I S. 676), geändert durch das Selbstverwal-
tungs- und Krankenversicherungsangleichungsgesetz 
Berlin vorn 26. Dezember 1957 (Bundesgesetzbl. I 
S. 1883), unberührt; insoweit sind auch nach Absatz 2 
außer Kraft tretende Vorschriften weiter anzuwen-
den. 
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A. Allgemeiner Teil 

I. Abschnitt 

Aufgaben und Ziele der Haushaltsreform 

1. Die wirtschaftliche, technische und gesellschaft-
liche Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat 

 an die Haushaltswirtschaft Anforderungen ge-
stellt, die bei der Regelung des überkommenen 
Reichshaushaltsrechts noch nicht erkennbar 
waren. Die maßgebenden Grundsätze der Haus-
haltswirtschaft, die im wesentlichen auf die 
Reichshaushaltsordnung vom 31. Dezember 1922 
(Reichsgesetzbl. 1923 II S. 17) zurückgehen, sind 
zu einer Zeit entstanden, in der die Aufgaben 
des Staates vorwiegend obrigkeitlicher Natur 
waren. Seither haben sich die öffentlichen Auf-
gaben erheblich gewandelt und erweitert. Die 
kollektiv zu befriedigenden Bedürfnisse sind 
gewachsen und mit ihnen der Anteil, den die 
öffentliche Hand vom Sozialprodukt fordern 
mußte. Damit übten die öffentlichen Haushalte 
in steigendem Maße sowohl von der Einnahme- 
als auch von der Ausgabeseite her eine beacht-
liche Wirkung auf den allgemeinen Wirtschafts-
ablauf aus. Mit dieser Erkenntnis wuchs das 
Bestreben, die Finanzpolitik mit den Zielen der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik in Einklang zu 
bringen. 

2. Aus dem Wandel der politischen, wirtschaft-
lichen und sozialen Verhältnisse, bedingt durch 
die Entwicklung des Staatswesens mit zunächst 
überwiegend obrigkeitlichen Aufgaben zum 
Wirtschafts- und Sozialstaat des 20. Jahrhun-
derts, ergeben sich zwangsläufig Auswirkungen 
auf die haushaltswirtschaftliche Ordnung. Sie fin-
den in erster Linie ihren Ausdruck in einer 
Abkehr von der rein fiskalischen Betrachtungs-
weise des öffentlichen Haushalts und werden 
im Ergebnis zu neuen politischen Gestaltungs-
möglichkeiten führen, mit denen den Konjunk-
tur- und Strukturschwankungen in der Wirt-
schaft und den wachsenden Anforderungen des 
technischen Fortschritts begegnet werden kann. 

3. Der Übergang von der Finanzpolitik der reinen 
„Bedarfsdeckung" zur „Ordnungsfinanzpolitik" 
vollzog sich in rechtlicher Hinsicht seit dem 
Rechnungsjahr 1960 zunächst im Wege von Teil-
änderungen der Reichshaushaltsordnung durch 
die Jahreshaushaltsgesetze und ist schließlich 
durch das Gesetz zur Förderung der Stabilität 
und des Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 
1967 (Bundesgesetzbl. I S. 582) auf eine breitere 
Grundlage gestellt worden. Durch das Gesetz 
zur Änderung des Grundgesetzes vom 8. Juni 
1967 (Bundesgesetzbl. I S. 581) wurde das Ge-
bot, daß Bund und Länder bei ihrer Haushalts-
wirtschaft den Erfordernissen des gesamtwirt

-

schaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen 
haben, als Rechtsgrundsatz für die gesamte 
öffentliche Haushaltswirtschaft mit Verfas-
sungsrang eingeführt. Bereits hieraus folgt die 
Notwendigkeit, das Haushaltsrecht im Ganzen 
neu zu regeln. Da eine isolierte Betrachtung der 
Haushalte einzelner Gebietskörperschaften nicht 
länger in Betracht kommen kann, ist zugleich 
darauf Bedacht zu nehmen, daß das Haushalts-
recht des Bundes und der Länder im Grundsätz-
lichen übereinstimmt. 

4. Die Reform des Haushaltsrechts kann sich nicht 
allein auf eine stärkere Berücksichtigung der 
sogenannten wirtschaftspolitischen Budgetfunk-
tion beschränken, zumal den Möglichkeiten der 
Haushaltspolitik zur Beeinflussung des wirt-
schaftlichen Konjunktur- und Wachstumspro-
zesses naturgemäß Grenzen gesetzt sind. 

Ein weiteres Anliegen der Haushaltsrechts

-

reform besteht auch und gerade darin, den 
organisatorischen und verwaltungsmäßigen Be-
reich des Haushaltswesens neuzeitlichen Ent-
wicklungen und Anforderungen anzupassen. 
Richtungweisend sind vor allem Bestrebungen, 
die Aufstellung des Haushaltsplans zu verbes-
sern, den Haushaltsvollzug zu erleichtern und 
dabei insbesondere die Durchführung lang-
fristiger Maßnahmen zu vereinfachen. 

5. Im Verlauf der Weiterentwicklung des Haus-
haltsrechts durch die Jahreshaushaltsgesetze 
waren Erleichterungen für die Ausführung des 

 Haushaltsplans häufig mit der Maßgabe zuge-
lassen, daß parlamentarische Ausschüsse in den 
Haushaltsvollzug eingeschaltet wurden. Das 
Grundgesetz weist dem Bundestag indessen nur 
die Haushaltsfeststellung (Artikel 110) und die 
Haushaltskontrolle (Artikel 114 Abs. 2) zu. Da-
gegen enthält es keine Vorschrift über eine 
Beteiligung des Bundestages oder seiner Aus-
schüsse am Haushaltsvollzug; der Haushalts-
vollzug ist der Exekutive überlassen. Es ist 
daher zumindest zweifelhaft, ob eine Mitwir-
kung des Bundestages oder seiner Ausschüsse 
am Haushaltsvollzug verfassungsrechtlich zu-
lässig ist. Eine solche Mitwirkung erscheint 
aber auch insofern bedenklich, als durch sie 
die parlamentarische Haushaltskontrolle beein-
trächtigt werden kann. Im Rahmen der Haus-
haltsrechtsreform sollen der Haushaltsvollzug 
und die Haushaltskontrolle deshalb wieder klar 
voneinander getrennt werden. Durch eine Neu-
gestaltung der Rechnungsprüfung, insbesondere 
durch den Ausbau der „gegenwartsnahen" Prü-
fung und durch die rechtzeitige Übermittlung 
der jährlichen Prüfungsergebnisse an Bundes-
tag und Bundesrat, wird dabei zugleich die 
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Voraussetzung für eine wirksame parlamen-
tarische Haushaltskontrolle sichergestellt. 

6. Eine Verbesserung des Haushaltsplans gehört 
zu den wesentlichen Zielen der Haushalts-
reform, die — was gelegentlich übersehen wird 
— nicht durchweg nur in einer Reform des 
Haushaltsrechts besteht. 

Den hauptsächlichen Anlaß, insoweit Ände-
rungen vorzunehmen, bildet die Feststellung, 
daß die bisherige Darstellungsform des Budgets 
der Wandlung seines Gehalts nicht gebührend 
Rechnung trägt. Die Form des Haushaltsplans 
ist durch ein neuartiges Haushaltsschema zu 
den Aufgaben des Staates in Beziehung zu set-
zen. Dabei soll die Plandarstellung den öko-
nomischen Gehalt des Haushalts ausweisen 
sowie erkennen lassen, in welchem Umfang 
einzelne öffentliche Aufgaben erfüllt werden. 

Dessen unbeschadet wird besonderer Wert 
auch darauf zu legen sein, den Inhalt des Haus-
haltsplans für die parlamentarischen Beratun-
gen übersichtlicher zu gestalten. In diesem 
Zusammenhang sind vornehmlich für den Bun-
desbereich die Voraussetzungen für eine ter-
mingerechte Verabschiedung des Haushalts-
plans zu verbessern. 

7. Über eine Reform des Haushaltsrechts hinaus 
muß der Gesamtbereich des öffentlichen Haus-
haltswesens im Sinne neuzeitlicher Anforderun-
gen weiterentwickelt werden. Die mit der 
Einführung der neuen Haushaltssystematik ein-
geleiteten Verwaltungsmaßnahmen sind dar-
aufhin angelegt, eine weitgehende Anwendung 
moderner technischer Hilfsmittel zu ermög-
lichen, Ihr Ziel ist eine Vereinfachung des Zah-
lungs- und Buchungswesens, mit der eine Be-
schleunigung der Rechnungslegung erreicht 
werden soll. Durch Einteilung der Einnahmen 
und Ausgaben nach ihrer Wirkung auf das Ver-
mögen ist der Weg eröffnet, die Geldrechnung 
und die Vermögensrechnung zu einer Vollrech-
nung zu verbinden; bei Einsatz von Daten-
verarbeitungsanlagen fällt die Buchführung für 
die Geld- und die Vermögensrechnung „auto-
matisch" zusammen. Die Jahresrechnung wird 
so eingerichtet, daß ihre Summen und Ergeb-
nisse ohne größere Umrechnungen in die 
Finanzstatistik und die volkswirtschaftliche Ge-
samtrechnung übernommen und ausgewertet 
werden können. Da die neue Haushaltssyste-
matik in Bund und Ländern einheitlich und 
grundsätzlich auch in den Gemeinden zur An-
wendung kommt, sind die Grundlagen dafür 
geschaffen, die Wirkungen des öffentlichen 
Gesamthaushalts besser als bisher zu erkennen. 

8. Neben einer Neuordnung des haushaltswirt-
schaftlichen Systems ist für den Bundesbereich 
eine wichtige Regelung erforderlich, die ver-
hindern soll, daß die finanzielle Leistungsfähig-
keit des Bundes durch finanzwirksame Gesetze 
überfordert wird. In dieser Hinsicht wird eine 
wirkungsvolle Neufassung des Artikels 113 GG 
vorgesehen. 

9. In dem aufgezeigten Rahmen will die Haus-
haltsreform das Ziel verfolgen, durch eine 
grundlegende Umgestaltung des haushalts-
wirtschaftlichen Instrumentariums die Voraus-
setzungen für eine moderne Finanz-, Wirt-
schafts- und Gesellschaftspolitik zu verbessern 
und zugleich zu einer weitgehenden Verwal-
tungsvereinfachung beizutragen. 

II. Abschnitt 

Überblick über das bisherige Haushaltsrecht 
des Bundes und der Länder 

1. Haushaltsrecht des Bundes 

10. Das Bundeshaushaltsrecht wird in seinen Grund-
zügen durch Artikel 109 bis 115 GG festgelegt 
und durch die Reichshaushaltsordnung und 
anderweitige Rechtsvorschriften, die überwie-
gend aus vorkonstitutioneller Zeit stammen, 
näher ausgestaltet. Die vorkonstitutionellen 
Rechtssätze gelten nach Artikel 123 Abs. 1 und 
Artikel 124 GG als Bundesrecht fort, soweit sie 
den Bundeshaushalt betreffen und dem Grund-
gesetz nicht widersprechen. Ihr Fortgelten wurde 
durch das „Gesetz über die Aufstellung und 
Ausführung des Bundeshaushaltsplans für das 
Rechnungsjahr 1949 sowie über die Haushalts-
führung und über die Vorläufige Rechnungs-
prüfung im Bereich der Bundesverwaltung 
(Haushaltsgesetz 1949 und Vorläufige Haus-
haltsordnung) " vom 7. Juni 1950 (Bundesge-
setzbl. S. 199) überdies ausdrücklich ausge-
sprochen. 

11. Das Haushaltsrecht des Bundes beruht hiernach 
im wesentlichen noch auf der Reichshaushalts-
ordnung (RHO) vom 31. Dezember 1922 (Reichs-
gesetzbl. 1923 II S. 17), die durch die Bekannt-
machung vom 14. April 1930 (Reichsgesetzbl. II 
S. 693) und die in der Ubersicht 1 genannten 
Änderungs- und Ergänzungsgesetze ihre der-
zeit gültige Fassung erhalten hat. 

Mit der Einführung der Reichshaushaltsordnung 
im Jahre 1922 war eine wirkungsvolle Kodifi-
kation gelungen, auch wenn sie in wesentlichen 
Grundzügen dem traditionellen preußischen 
Haushaltsrecht verhaftet blieb. Im Verlauf der 
weiteren Entwicklung sind die tragenden Prin-
zipien der nun mehr als 45 Jahre geltenden 
Ordnung formell nur unerheblich berührt wor-
den. Erst durch das Fünfzehnte Gesetz zur Än-
derung des Grundgesetzes vom 8. Juni 1967 
(Bundesgesetzbl. I S. 581) ist dem überkomme-
nen Haushaltsrecht ein Element beigefügt wor-
den, das ihm bis dahin fremd war, nämlich das 
Verfassungsgebot einer budgetrechtlichen Be-
rücksichtigung gesamtwirtschaftlicher Erforder-
nisse. 

Die Verfassungsänderung führte indessen noch 
nicht zu einer umfassenden Novellierung des in 
der Reichshaushaltsordnung kodifizierten Haus-
haltsrechts. Vielmehr wurde zunächst eine Son-
derregelung durch das Gesetz zur Förderung 
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der Stabilität und des Wachstums der Wirt

-

schaft vom 8. Juni 1967 (Bundesgesetzbl. I 
S. 582) geschaffen, die unter anderem auch Vor-
schriften für eine gesamtwirtschaftlich ausge-
richtete Haushaltswirtschaft enthält. 

12. Außerdem bestehen neben der Reichshaushalts-
ordnung weitere allgemeine haushaltsrechtliche 
Regelungen, die im einzelnen in Übersicht 2 
aufgeführt und kurz erläutert sind. 

13. Für Sondervermögen des Bundes und  bun-
desunmittelbare juristische Personen des öffent-
lichen Rechts gelten haushaltsrechtliche Sonder-
vorschriften; insoweit wird auf die Übersicht 3 
verwiesen. 

14. Die Haushaltswirtschaft des Bundes wird im  

übrigen durch allgemeine und besondere Ver-
waltungsvorschriften geregelt, deren bedeu-
tendste in Ubersicht 4 enthalten sind. 

2. Haushaltsrecht der Länder 

15. Das Haushaltsrecht der Länder wurde durch das 
Gesetz über die Haushaltsführung, Rechnungs-
legung und Rechnungsprüfung der Länder und 
über die Vierte Änderung der Reichshaushalts-
ordnung vom 17. Juni 1936 (Reichsgesetzbl. II 
S. 209) vereinheitlicht. Die Reichshaushaltsord-
nung wurde hiernach auch für die Länder ver-
bindliches Recht. 

Obwohl die Neuordnung der staatsrechtlichen 
Verhältnisse nach 1945 die Befugnis der Län-
der zur Schaffung eigenen Haushaltsrechts 
wiederherstellte, haben die Länder von dieser 
ihrer Befugnis bisher in nur begrenztem Umfang 
Gebrauch gemacht. 

16. Die Landesverfassungen enthalten durchweg 
haushaltsrechtliche Vorschriften, die inhaltlich 
im wesentlichen den Regelungen des Grund-
gesetzes entsprechen. 

17. Im übrigen beruht das Haushaltsrecht der Län

-

der  grundsätzlich auf der  Reichshausord

-nung. Die Änderungen von Vorschriften dieses 
Gesetzes durch die Länder halten sich durchweg 
in engen Grenzen. Dies trifft auch für das Saar-
land und das Land Berlin zu, obwohl beide 
Länder ihr Haushaltsrecht umfassend neu ge-
regelt haben. Im Saarland ist es das Gesetz 
über die staatliche Haushaltsführung des Saar-
landes vom 16. Dezember 1958 (Amtsblatt des 
Saarlandes S. 1519) ; beim Land Berlin handelt 
es sich um die Landeshaushaltsordnung vom 
29. Juli 1966 (Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Berlin S. 1148). Beide Gesetze haben die Grund-
sätze der Reichshaushaltsordnung übernommen. 

18. Ein in den Grundzügen übereinstimmendes 
Haushaltsrecht ist in Bund und Ländern aus 
finanz- und wirtschaftspolitischen Gründen un-
erläßlich. Diese Rechtseinheitlichkeit auf die 
Dauer zu sichern, ist eine der wichtigsten Auf-
gaben der Haushaltsrechtsreform. 

Übersicht 1  

a) Gesetz über die Zweite Änderung der Reichs-
haushaltsordnung und die Zehnte Änderung  
des Besoldungsgesetzes vom 13. Dezember  
1933 (Reichsgesetzbl. II S. 1007),  

b) § 3 Artikel 7 des Gesetzes zur Änderung  

und Ergänzung von Vorschriften auf dem  
Gebiete des Finanzwesens vom 23. März  

1934 (Reichsgesetzbl. II S. 232),  

c) Gesetz über die Haushaltsführung, Rech-
nungslegung und Rechnungsprüfung der  
Länder und über die Vierte Änderung der  

Reichshaushaltsordnung vom 17. Juni 1936  
(Reichsgesetzbl. II S. 209),  

d) Gesetz über die Fünfte Änderung der Reichs-
haushaltsordnung vom 30. April 1938 (Reichs-
gesetzbl. II S. 145),  

e) Bundesbeamtengesetz vom 14. Juli 1953  
(Bundesgesetzbl. I S. 551),  

f) Bundesbesoldungsgesetz vom 27. Juli 1957  
(Bundesgesetzbl. I S. 993),  

g) Gesetz zur Anpassung des Rechnungsjahres  
an das Kalenderjahr vom 29. Dezember 1959  

(Bundesgesetzbl. I S. 832),  

h) Gesetz über die Zuständigkeit auf dem Ge-
biet des Rechts des öffentlichen Dienstes  

vom 20. August 1960 (Bundesgesetzbl. I  
S. 705),  

i) Gesetz zur Änderung beamtenrechtlicher  

Vorschriften vom 21. August 1961 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1361),  

k) Gesetz zur Neuordnung des Bundesdiszipli-
narrechts vom 20. Juli 1967 (Bundesgesetzbl. I  
S. 725) .  
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Übersicht 2 

a) Reichskassenordnung vom 6. August 1927 in 
der Fassung vom 8. Januar 1931 (Reichs-
ministerialblatt S. 7), 

b) Dritte Verordnung des Reichspräsidenten zur 
Sicherung der Wirtschaft und Finanzen und 
zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen 
vom 6. Oktober 1931 (Reichsgesetzbl. I S. 537). 
Sie hat in ihrem Fünften Teil in Kapitel VIII 
für die Wirtschaftsbetriebe der öffentlichen 
Hand eine allgemeine Prüfungspflicht ein-
geführt. In diesem Teil gilt sie zusammen 
mit den Durchführungsverordnungen vom 
30. März 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 180) und 
vom 22. September 1942 (Reichsgesetzbl. I 
S. 563) fort. 

c) Gesetz zur Erhaltung und Hebung der Kauf-
kraft vom 24. März 1934 (Reichsgesetzbl. I 

S. 235). Es enthält das sogenannte „Beiträge

-

Gesetz", das die Finanzgebarung der juri-
stischen Personen des öffentlichen Rechts 
behandelt. 

d) Verordnung über die Rechnungslegung und 
Rechnungsprüfung während des Krieges 
— Kriegskontrollgesetz — vom 5. Juli 1940 
(Reichsgesetzbl. II S. 139), 

e) Gesetz über Errichtung und Aufgaben des 
Bundesrechnungshofes vom 27. November 
1950 (Bundesgesetzbl. S. 765), auf Grund 
dessen der Bundesrechnungshof errichtet 
worden ist, 

f) Gesetz zur Anpassung des Rechnungsjahres 
an das Kalenderjahr vom 29. Dezember 1959 
(Bundesgesetzbl. I S. 832) . 

Übersicht 3 

a) §§ 28 bis 42 des Bundesbahngesetzes vom 
13. Dezember 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 955), 

b) §§ 15 bis 35 des Postverwaltungsgesetzes 
vom 24. Juli 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 676), 

c) § 324 des Lastenausgleichsgesetzes vom 
14. August 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 446) 
und die auf seiner Grundlage ergangene 
Verordnung über die haushalts-, kassen- und 
rechnungsmäßige Verwaltung des Aus

-

gleichsfonds vom 22. Oktober 1954 (Bundes

-

gesetzbl. I S. 285), 

d) Gesetz über die Verwaltung des ERP-Son-
dervermögens vom 31. August 1953 (Bun-
desgesetzbl. I S. 132), 

e) §§ 30 bis 33 des Gesetzes über die Errichtung 
einer Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung vom 10. März 
1952 (Bundesgesetzbl. I S. 123), 

f) §§ 13 und 14 des Gesetzes über die Errich-
tung der Bundesversicherungsanstalt für An-
gestellte vom 7. August 1953 (Bundesgesetz-
blatt I S. 857), 

g) § 26 des Gesetzes über die Deutsche Bundes-
bank vom 26. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. I 
S. 745), 

h) §§ 34 und 35 der Reichsschuldenordnung 
vom 13. Februar 1924 (Reichsgesetzbl. I S. 95), 

i) eine Reihe von Bestimmungen der Reichs-
versicherungsordnung über die Haushalts-
wirtschaft der Sozialversicherungsträger. 

Ubersicht 4 

a) Wirtschaftsbestimmungen für die Reichs-
behörden vom 11. Februar 1929 (Reichsmini-
sterialblatt S. 49) mit Vollzugsbestimmun-
gen vom 30. September 1929 (Amtsblatt der 
Reichsfinanzverwaltung S. 163), 

b) Rechnungslegungsordnung für das Reich 
vom 3. Juli 1929 (Reichsministerialblatt 
S. 439) mit Vollzugsbestimmungen, 

c) Richtlinien der Bundesregierung für Zuwen

-

dungen des Bundes an außerhalb der Bun-
desverwaltung stehende Stellen und für den 
Nachweis der Verwendung der Mittel nach 
§ 64a Abs. 1 RHO vom 1. April 1953 (MinBl-
Fin S. 369), 

d) Buchführungs- und Rechnungslegungsord-
nung für das Vermögen und die Schulden 
des Bundes vom 16. März 1953 (MinBlFin 
S. 166). 
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III. Abschnitt 

Verwirklichung der Haushaltsreform 

19. Die Haushaltsreform erstreckt sich auf 

— eine Reform des Haushaltsrechts, 

— die Einführung einer neuen Haushaltssyste-
matik sowie 

— eine vorwiegend organisatorische und tech-
nische Neuordnung des Zahlungs- und Bu-
chungswesens und der Rechnungslegung. 

Dieses umfassende Reformvorhaben soll zeit-
lich in mehreren Teilabschnitten verwirklicht 
werden. 

1. Reform des Haushaltsrechts 

20. Wegen der engen Verflechtung der öffentlichen 
Haushalte und ihres finanz- und volkswirt-
schaftlichen Zusammenhangs sowie aus verwal-
tungsmäßigen Gründen muß auch das Haus-
haltsrecht von Bund und Ländern zumindest im 
Grundsätzlichen übereinstimmen. Ein solches 
übereinstimmendes Haushaltsrecht kann auf die 
Dauer nur dadurch gesichert werden, daß die 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes durch 
Verfassungsänderung dahin erweitert wird, daß 
durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, Grundsätze für das Haus-
haltsrecht des Bundes und der Länder aufge-
stellt werden können. 

21. Zur Verwirklichung der Haushaltsrechtsreform 
werden vorgelegt 

— der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Grundgesetzes, 

— der Entwurf eines Gesetzes über die Grund-
sätze des Haushaltsrechts des Bundes und 
der Länder (Haushaltsgrundsätzegesetz — 
HGrG), 

— der Entwurf einer Bundeshaushaltsordnung 
(BHO) . 

22. Der Gesetzentwurf zur Änderung des Grund-
gesetzes sieht neben der zur Neuordnung des 
Bundeshaushaltsrechts erforderlichen Neufas-
sung der Artikel 110, 113 und 115 GG insbe-
sondere eine Änderung des Artikels 109 Abs. 3 
GG vor, die den Erlaß des Haushaltsgrund-
sätzegesetzes ermöglichen soll. 

23. Der Entwurf des Haushaltsgrundsätzegesetzes 
enthält — abgesehen von einigen für Bund 
und Länder unmittelbar geltenden Vorschrif-
ten — den Gesetzgebungsauftrag an Bund und 
Länder, ihr Haushaltsrecht nach den Grund-
sätzen zu regeln, die dieses Gesetz aufstellt. 
Hierbei handelt es sich um bewährte oder für 
die Vergleichbarkeit der Haushalte unerläß-
liche Grundsätze. Soweit das Haushaltsgrund-
sätzegesetz nicht entgegensteht, sind Bund und 
Länder in der Gestaltung ihrer Haushaltsord-
nungen frei. Auf diese Weise wird die grund

-

sätzliche Rechtseinheitlichkeit in Bund und 
Ländern gesichert und zugleich den orga-
nisatorischen und strukturellen Unterschieden 
zwischen den Gebietskörperschaften Rechnung 
getragen. 

24. Der zugleich vorgelegte Entwurf der Bundes-
haushaltsordnung folgt dem Gesetzgebungs-
auftrag, der nach dem Haushaltsgrundsätze-
gesetz zur Regelung des Bundeshaushaltsrechts 
vorgesehen ist. In dem Entwurf der Bundes-
haushaltsordnung sind nur Vorschriften ent-
halten, die wegen ihrer Bedeutung einer gesetz-
lichen Normierung bedürfen, während vorwie-
gend technisch-organisatorische Bestimmungen 
den zur Durchführung dieses Gesetzes zu er-
lassenden Verwaltungsvorschriften vorbehalten 
sind. Soweit darüber hinaus sondergesetzliche 
Regelungen, beispielsweise über Einzelheiten 
des Rechts der öffentlichen Schulden sowie des 
Haushaltsrechts der Sondervermögen und der 
bundesunmittelbaren juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts, erforderlich sind, bleibt ihre 
Verwirklichung einer späteren Gesetzgebung 
überlassen. 

25. Im Anschluß an den Erlaß des Haushaltsgrund-
sätzegesetzes kann die Haushaltsrechtsreform 
in den einzelnen Bundesländern verwirklicht 
werden. Um eine alsbaldige Erfüllung des Ge-
setzgebungsauftrages zu gewährleisten, ist 
zweckmäßigerweise eine Frist gesetzlich fest-
zulegen. 

26. Die Grundzüge der Haushaltsrechtsreform wer-
den in einem besonderen Abschnitt der allge-
meinen Begründung näher er lä ute rt 

2. Neue Haushaltssystematik 

27. Der Bund und die überwiegende Mehrzahl der 
Länder haben bisher die Einnahmen und Aus-
gaben ihres Haushaltsplans nach dem Vorläu-
figen Eingliederungsplan gebucht. 

Der Eingliederungsplan wurde ursprünglich als 
Anlage 2 zu § 54 Abs. 7 der Wirtschaftsbestim-
mungen für die Reichsbehörden (RWB) vom 
11. Februar 1929 (Reichsministerialbl. S. 49) ver-
öffentlicht. Durch Erlasse des Bundesministers 
der Finanzen vom 18. August 1951 — II A/ 1 

—A 1010 — 3/52, vom 28. Juni 1952 — II  A/1  —
A 1300 — 1/53 — und vom 19. Februar 1953 — 
II  A/1 — A 1300 — 70/53 — ist an die Stelle 
der Anlage 2 zu § 54 Abs. 7 RWB der Vorläu-
fige Eingliederungsplan getreten. In der Folge-
zeit wurde der Vorläufige Eingliederungsplan 
durch Rundschreiben des Bundesministers der 
Finanzen mehrfach geändert und im Jahre 1963 
als berichtigter Nachdruck neu herausgegeben. 

28. Diese Änderungen des Eingliederungsplans 
stellten noch keine umfassende Neuordnung der 
Haushaltssystematik dar. Vielmehr wurde der 
Eingliederungsplan nur der gesetzlichen Ent-
wicklung, insbesondere auf den Gebieten des 
Besoldungs- und Tarifrechts, sowie den Erfor-
dernissen der Verwaltungspraxis angepaßt. In 
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den letzten Jahren bemühte man sich zudem, 
den Inhalt des Haushaltsplans für die parla-
mentarischen Beratungen übersichtlicher zu 
gestalten. Zu diesem Zweck wurde der Haus-
haltsplan durch einen Funktionenplan, einen 
Haushaltsquerschnitt und eine umfassende 
Titelübersicht ergänzt. Die grundlegende Re-
form der Haushaltssystematik wurde der Haus-
haltsreform überlassen. 

29. An eine moderne Haushaltssystematik werden 
drei Grundforderungen gestellt: Die Darstel-
lung soll nach Art eines Einheitskontenplans 
— den ökonomischen Gehalt des Haushalts 

und die Wirkungen der finanzpolitischen 
Entscheidungen auf die gesamtwirtschaft-
liche Entwicklung ausweisen, 

— Auskunft darüber geben, in welchem Um-
fang einzelne öffentliche Aufgaben (Funk-
tionen) erfüllt werden, 

— die haushaltsmäßigen Erfordernisse bei Auf-
stellung, Ausführung und Abschluß des 
Haushalts berücksichtigen. 

30. Der Haushaltsplan wird künftig nach dem Grup-
pierungsplan aufgestellt, der an die Stelle des 
Vorläufigen Eingliederungsplans tritt. Der Grup-
pierungsplan berücksichtigt bei der Ordnung 
der Einnahmen und Ausgaben weitaus stärker 
als bisher ökonomische Gesichtspunkte. 
Grundlage der neuen Systematik ist die Gliede-
rung des Staatskontos im Rahmen der volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung. Die Grup-
pierung geht von einzelnen Hauptgruppen aus. 
Innerhalb dieser Hauptgruppen werden ent-
sprechend dem Dezimalsystem durch Anhängen 
einer zusätzlichen Stelle Untergruppen mit 
gleichem ökonomischen Gehalt geschaffen. Die 
in ihnen zusammengefaßten Einnahme- oder 
Ausgabearten können einheitlich beurteilt und 
bei einer wirtschaftspolitischen Analyse des 
Haushalts zusammen behandelt werden. Der 
Gruppierungsplan schreibt übereinstimmend bei 
Bund und Ländern eine Gruppierung der ersten 
drei Stellen vor (sogenannte Gruppierungsnum-
mer). Die weitere Aufteilung im Haushaltsplan 
wird in das Ermessen des Bundes und der ein-
zelnen Länder gestellt. Für die Titelnummern 
können insgesamt 5 Stellen vorgesehen werden. 
Das neue Gruppierungsschema ist auch mit 
der Haushaltssystematik der Gemeinden abge-
stimmt, so daß die Vergleichbarkeit zwischen 
den Gebietskörperschaften gewährleistet und 
gleichzeitig den strukturbedingten Unterschie-
den zwischen ihnen Rechnung getragen wird. 

31. Neben den Gruppierungsplan tritt wie schon 
bisher ein Funktionenplan. Er gliedert die Ein-
nahmen und Ausgaben nach funktionalen Ge-
sichtspunkten. Die Verbindung mit den An-
sätzen des Haushaltsplans wird durch eine 
zusätzliche, von der Gruppierung des Haus-
haltsplans unabhängige funktionale Kennziffer 
erreicht. Diese Kennziffer berührt den Aufbau 
des Haushaltsplans nicht. Sie wird von zentra-
ler Stelle in den Entwurf des Haushaltsplans 

eingetragen und im Haushaltsplan mitgedruckt. 
Im vorgesehenen Rechenzentrum können dann 
die Einnahmen und Ausgaben rasch zu funktio-
nalen Übersichten zusammengefaßt werden. 
Die funktionale Kennziffer wird bei dem ein-
zelnen Finanzvorfall nicht mitgebucht, so daß 
hierdurch die Mittelbewirtschaftung und die 
Kassen- und Buchführung nicht belastet wer-
den. 

Die zusätzliche funktionale Kennziffer ermög-
licht es, ohne großen Verwaltungsaufwand den 
Inhalt des Haushaltsplans nach Funktionen zu 
gliedern und damit die Durchsichtigkeit des 
Haushalts wesentlich zu erhöhen. Da die Fi-
nanzstatistik künftig dem neuen einheitlichen 
Funktionenplan angepaßt wird, können den 
Haushaltsdaten auch unmittelbar die Angaben 
für die Finanzstatistik entnommen werden, 
ohne daß es größerer Umrechnungen bedarf. 

32. Künftig wird schon dem Entwurf des Haushalts-
plans eine Gruppierungsübersicht, eine Funk-
tionenübersicht und eine Zusammenfassung bei-
der in einem Haushaltsquerschnitt beigefügt 
werden. Gruppierungsnummer und funktionale 
Kennziffer sind somit von vornherein inein-
ander übersetzbar. 

33. Eine derartig umfassende Weiterentwicklung 
der Haushaltssystematik bringt eine Reihe 
wesentlicher Vorteile mit sich. Die Haushalts-
wirtschaft der öffentlichen Hand und ihre Wir-
kungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwick-
lung lassen sich weitaus schneller erkennen und 
genauer beurteilen als bisher. So können z. B. 
die konsumtiven Ausgaben und die Ausgaben 
für Investitionen ohne Schwierigkeiten ermit-
telt werden. Der Umverteilungsprozeß der Ein-
kommen über die Staatshaushalte ist sofort 
größenordnungsmäßig zu erkennen. Die Wir-
kungen der Haushaltsausgaben auf die Bin-
nennachfrage können leichter festgestellt wer-
den. Die Richtungen der Ausgabenströme und 
die Anstoßwirkungen auf die einzelnen Wirt-
schaftsbereiche lassen sich schneller als bisher 
ermitteln; Kaufkraftentzug und Kaufkraftzufüh-
rung durch die öffentlichen Haushalte sind ohne 
weiteres feststellbar. Neben den Einkommens-
übertragungen lassen sich auch die Vermögens-
übertragungen gesondert ausweisen. Der Zah-
lungsverkehr zwischen den Gebietskörperschaf-
ten und die Höhe des Finanzausgleichs können 
unschwer festgestellt werden. Schließlich läßt 
sich der öffentliche Gesamthaushalt ohne gro-
ßen Verwaltungsaufwand aufstellen. Nach 
Einführung moderner technischer Hilfsmittel 
können die notwendigen Unterlagen für 
finanz- und wirtschaftspolitische Entscheidun-
gen schnellstens zur Verfügung gestellt wer-
den. 

34. Die haushaltsmäßigen Erfordernisse, die für den 
Aufbau von Plan und Rechnung und für die 
Mittelbewirtschaftung berücksichtigt werden 
müssen, bleiben gewahrt. Dies bedeutet vor-
nehmlich, daß an dem institutionellen Prinzip 
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für den formalen Aufbau des Haushaltsplans 
festgehalten wird. Ohne eine solche Gliederung 
des Haushaltplans ließe sich die politische 
und finanzielle Verantwortung der mittel-
bewirtschaftenden Stellen nicht klar erkennen. 
Überdies wäre bei Anwendung des Realprin-
zips im staatlichen Bereich die ordnungsmäßige 
Bewirtschaftung der Mittel erheblich erschwert. 

Ebenfalls wird bei der Gliederung der Einzel-
pläne die Einteilung in Kapitel und Titel bei-
behalten. Bei der Gestaltung der Titel behalten 
die Bewirtschaftungsgrundsätze den Vorrang, so 
daß die Titel wie bisher mit einer haushalts-
mäßig aussagefähigen Zweckbestimmung ver-
sehen werden. 

Letztlich soll eine bessere Durchsichtigkeit des 
Haushaltsplans dadurch erreicht werden, daß 
er von nebensächlichen Einzelheiten befreit 
wird, die ihn unnötig aufblähen und verhin-
dern würden, daß die politisch bedeutsamen 
Ansätze gebührend zur Geltung kommen. 

35. Die Bundesregierung und die Landesregierun-
gen haben über die neue Haushaltssystematik 
Einvernehmen erzielt. Beim Bund und beim 
Land Hessen wird die neue Haushaltssystema-
tik mit dem Haushaltsplan 1969 eingeführt. Im 
übrigen werden die Länder ihre Haushaltspläne 
voraussichtlich spätestens 1970 auf das neue 
System umstellen. 

3. Neuordnung des Zahlungs- und Buchungswesens  
und der Rechnungslegung  

36. Mit der Einführung der neuen, für Bund und 
Länder einheitlichen Haushaltssystematik sind 
wesentliche Grundlagen für eine notwendige 
Neuordnung des Kassen- und Rechnungswesens 
bereits geschaffen worden, deren Ziel darin 
besteht, unter Einsatz elektronischer Datenver-
arbeitungsanlagen 

— das Kassenwesen neuzeitlichen Anforde-
rungen anzupassen, 

— die Buchführung zu vereinfachen, 

— das Berichtswesen zu verbessern und 

— die Rechnungslegung zu beschleunigen. 

37. Die Durchführung dieser Reformbestrebungen, 
die weniger rechtlicher als vorwiegend organi-
satorischer Natur sind, muß von einer Änderung 
der bestehenden Kassenorganisation und einer 
umfassenden Umstellung des Buchungs- und 
Rechnungswesens ausgehen. 

38. Zur Zeit wird der Bundeshaushalt von rund 
58 000 Kassen und Zahlstellen des Bundes, der 
Länder und der Gemeinden abgewickelt. Durch 
eine Konzentration des Zahlungsverkehrs auf 
wenige Großraumkassen soll künftig ein um-
fassender Einsatz elektronischer Datenverarbei-
tungsanlagen ermöglicht und damit erreicht 
werden, die Buchungsergebnisse der Groß-
raumkassen in einem zentralen Buchungsamt 

zusammenzustellen. Auf diese Weise lassen sich 
die dort gespeicherten Daten schnell nach ver-
schiedenen finanz- und wirtschaftspolitischen 
Gesichtspunkten auswerten. 

39. Bei den Ländern liegen die Verhältnisse in der 
Regel nicht anders als beim Bund. Hier wird 
es ebenfalls darauf ankommen, organisatorische 
und technische Neuerungen im Kassen- und 
Rechnungswesen fortzuführen. 

40. Das Hauptanliegen der Reformbestrebungen 
besteht in der Schaffung eines in sich zusam-
menhängenden Buchungsverfahrens. Ausgangs-
punkt sind die Daten der mehrjährigen Finanz-
planung. Aus ihnen wird der Haushaltsplan 
mit dem Soll entwickelt. Das Soll erstreckt sich 
künftig sowohl auf die Ausgaben als auch auf 
die Verpflichtungsermächtigungen. Ferner wer-
den wie bisher dem Einnahme- und Ausgabe

-

Soll die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben 
(Ist) gegenübergestellt. Gleichzeitig dient das 
Ist zur Fortschreibung der Finanzplanung. 

41. Von besonderer Bedeutung sind die folgenden 
Neuerungen:  

Durch die Buchung von Verpflichtungen zu 
Lasten des lautenden und kommender Haus-
haltsjahre wird eine wesentlich größere Durch-
sichtigkeit des Haushaltsablaufs ermöglicht. 
Ferner werden der Kassenbestand und seine 
Veränderungen in das Buchungssystem einbe-
zogen. Darüber hinaus werden der Vermögens-
bestand und seine Veränderungen erfaßt und 
die dadurch geschaffene Vermögensrechnung 
mit  der  Haushaltsrechnung verbunden.  Hierbei  
ist von Bedeutung, daß der Gruppierungsplan 
die vermögenswirksamen und die vermögens-
unwirksamen Einnahmen und Ausgaben trennt. 
Schließlich werden auch die Abschreibungen 
bei den Vermögensgegenständen maschinell 
vorgenommen. Als Ergebnis lassen sich die 
Finanzvorgänge in erfogswirksame und er-
folgsunwirksame Leistungen trennen und da-
mit eine Erfolgs- oder Wirtschaftlichkeitsrech-
nung aufstellen. 

42. Die Verwirklichung dieser umfassenden Refor-
men kann nur im Einvernehmen mit den Län-
dern durchgeführt werden. 

In das Haushaltsgrundsätzegesetz und in die 
Bundeshaushaltsordnung sind die tragenden 
Vorschriften der Reform aufgenommen worden. 

IV. Abschnitt 

Grundzüge der Haushaltsrechtsreform  

43. Die Haushaltsrechtsreform kann sich nicht mit 
einer Novellierung der Reichshaushaltsordnung 
begnügen, sondern muß von einer grundlegend 
neuen Haushaltsbetrachtung ausgehen. Jeden-
falls kann eine bloße Anpassung an den Rechts-
zustand, der sich aus der praktischen Hand-
habung der Reichshaushaltsordnung und der 
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sonstigen haushaltsrechtlichen Vorschriften ent-
wickelt hat, ebensowenig in Betracht kommen 
wie das völlige Verlassen derjenigen Rechts-
grundsätze des öffentlichen Haushalts, die sich 
als gut und erfolgreich bewährt haben. 

1. Gemeinsame Haushaltsgrundsätze für Bund 
und Länder 

44. Ein in den Grundzügen einheitliches Haushalts-
recht in Bund und Ländern, das im wesent-
lichen bisher nur faktisch im Wege der Anwen-
dung der Reichshaushaltsordnung besteht, muß 
auf die Dauer rechtlich gesichert und im Sinne 
neuzeitlicher Anforderungen weiterentwickelt 
werden. Dies setzt zunächst voraus, daß Arti-
kel 109 Abs. 3 GG in der Weise ergänzt wird, 
daß durch Bundesgesetz, das der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, Grundsätze für das 
Haushaltsrecht des Bundes und der Länder 
aufgestellt werden können. 

45. Die vorgesehene Ergänzung des Artikels 109 
Abs. 3 GG enthält die Ermächtigung für den 
Erlaß des Haushaltsgrundsätzegesetzes. Hier-
nach werden Bund und Länder verpflichtet, ihr 
Haushaltsrecht nach den durch dieses Gesetz 
aufgestellten Grundsätzen zu regeln. 

46. Das Grundsätzegesetz ist nicht allein an die 
Gesetzgeber der Länder gerichtet; es bindet 
vielmehr auch den Bundesgesetzgeber. Insoweit 
handelt es sich um einen neuartigen Fall der 
Grundsatzgesetzgebung des Bundes. Grund-
gesetzliche Grundsatz- und Rahmenvorschriften 
sind in ihrer Bindungswirkung insofern gleich, 
als sie sowohl unmittelbar geltendes Recht für 
Bund und Länder als auch Richtlinien für die 
Gesetzgeber setzen können; sie unterscheiden 
sich jedoch darin, daß — soweit sie Richtlinien 
für die Gesetzgeber enthalten — Rahmenvor-
schriften nur an die Landesgesetzgeber, Grund-
satzvorschriften hingegen sowohl an den Bun-
desgesetzgeber als auch an die Landesgesetz-
geber gerichtet sind. 

2. Koordinierung der Finanzplanungen 

47. Das Gebot des Artikels 109 Abs. 2 GG, daß Bund 
und Länder bei ihrer Haushaltswirtschaft den 
Erfordernissen 	des 	gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts Rechnung zu tragen haben, 
kann im Ergebnis nur dann von Erfolg sein, 
wenn alle öffentlichen Haushalte gemeinsam 
in der notwendigen Richtung wirken. Voraus-
setzung hierfür ist zunächst, daß durch eine 
Koordinierung der Finanzplanungen von Bund, 
Ländern und Gemeinden ein zusammenfassen-
der Überblick über den öffentlichen Gesamt-
haushalt gewonnen und somit die Grundlage 
für finanzpolitische Schwerpunktentscheidungen 
sowie für eine gesamtstaatliche Konjunktur- 
und Strukturpolitik geschaffen wird. 

48. Die umfassenden finanz- und wirtschaftspoliti-
schen Ziele der Finanzplanung (vgl. §§ 9, 11, 16 
des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und 

des Wachstums der Wirtschaft) bedingen, daß 
über den Bundeshaushalt hinaus auch die Haus-
halte der Länder, der Gemeinden und Gemein-
deverbände sowie der sonstigen Träger öffent-
licher Aufgaben in die Planungen einbezogen 
werden. Das Bestreben, eine dauerhafte Ord-
nung der öffentlichen Finanzen zu erreichen, 
sowie die Annahmen der gesamtwirtschaftlichen 
Zielvorstellungen, die der Finanzplanung zu-
grunde gelegt werden, müssen folglich auf den 
öffentlichen Gesamthaushalt ausgerichtet sein. 

49. Die notwendige Koordinierung der öffentlichen 
Finanzplanungen soll dem Finanzplanungsrat 
obliegen, der auf Grund einer Verwaltungs-
vereinbarung zwischen Bund und Ländern am 
14. März 1968 zu seiner konstituierenden Sit-
zung zusammentrat. Dem Finanzplanungsrat 
gehören der Bundesminister der Finanzen als 
Vorsitzender, der Bundesminister für Wirt-
schaft, die Finanzminister der Länder und vier 
Vertreter der Gemeinden an; die Deutsche Bun-
desbank kann an den Beratungen des Finanz-
planungsrates teilnehmen. 

50. Im Zuge der Haushaltsrechtsreform soll der 
Finanzplanungsrat als Institution gesetzlich 
verankert werden. Die Zusammensetzung und 
die Aufgaben des Finanzplanungsrates werden 
durch das Haushaltsgrundsätzegesetz (§ 48) ge-
regelt. 

51. Der Finanzplanungsrat gibt Empfehlungen für 
eine Koordinierung der Finanzplanungen des 
Bundes, der Länder und der Gemeinden und 
Gemeindeverbände. Dabei sollen eine einheit-
liche Systematik der Finanzplanungen aufge-
stellt sowie einheitliche yolks- und finanzwirt-
schaftliche Annahmen für die Finanzplanungen 
und Schwerpunkte für die Erfüllung der öffent-
lichen Aufgaben ermittelt werden. 

3. Konjunkturgerechte Haushaltswirtschaft 

52. Der stetig wachsende Umfang der öffentlichen 
Haushalte und ihre Auswirkungen auf die ge-
samtwirtschaftliche Entwicklung verlangen, 
daß die Haushaltswirtschaft auf die gesamt-
wirtschaftlichen Möglichkeiten und Notwendig-
keiten gebührend Rücksicht nimmt. 

53. Aufgabe der Haushaltsrechtsreform kann und 
soll es nicht sein, materielle Grundsätze einer 
antizyklischen Haushaltspolitik gesetzlich zu 
normieren, zumal solche Regeln in den Grund-
zügen bereits in dem Gesetz zur Förderung der 
Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft 
enthalten sind. 

54. Haushaltsrecht ist in erster Linie Verfahrens-
recht. Seine Ausgestaltung hat im Sinne des 
klassischen Prinzips der Budgeteinheit vor 
allem zu sichern, daß die finanzwirtschaftlichen 
Entscheidungen im Rahmen des haushalts-
mäßigen Gesamtzusammenhangs getroffen 
werden. Insoweit ist insbesondere auf den ver-
fahrensrechtlichen Zusammenhang zu verwei- 
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sen, der im Hinblick auf die durch Artikel 109 
Abs. 2 GG gebotene Abstimmung der finanz-
politischen und wirtschaftspolitischen Budget-
funktion für die Haushaltsreform eine weitrei-
chende Bedeutung hat. 

55. Die haushaltswirtschaftlichen Vorschriften des 
Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft, die förmlich als 
Sonderregelung bestehen bleiben sollen, wer-
den daher inhaltlich auf die Gesetze zur Haus-
haltsrechtsreform mitbestimmend sein müssen. 

.56. Soweit dies angebracht erscheint, werden die 
Grundsatzregeln, die das Gesetz zur Förde-
rung der Stabilität und des Wachstums der 
Wirtschaft für eine konjunkturgerechte Haus-
haltswirtschaft aufstellt, in verfahrensrecht-
licher Hinsicht durch die Gesetze zur Haus-
haltsrechtsreform ergänzt. 

57. Nicht nur aus finanzpolitischen, sondern auch 
aus konjunkturpolitischen Gründen muß die 
Haushaltsrechtsreform die Finanzgebarung der 
Sondervermögen und der juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts in verfahrensrechtlicher 
Hinsicht erfassen. Künftig soll die Haushalts-
ordnung für diese Sonderbereiche stets ent-
sprechende Anwendung finden, soweit nicht 
durch besonderes Gesetz oder auf Grund eines 
solchen Gesetzes etwas anderes bestimmt ist. 

4. Neuordnung des Kreditwirtschaftsrechts 

58. Eine Berücksichtigung gesamtwirtschaftlicher 
Erfordernisse bei der öffentlichen Haushalts-
wirtschaft führt zwangsläufig zu einer Umorien-
tierung der staatlichen Kreditwirtschaft, Da-
bei sind vornehmlich die rechtlichen Kriterien 
für Kreditaufnahmen im Sinne des — ohnehin 
reformbedürftigen — Artikel 115 GG neu zu 
gestalten. 

59. Nach Artikel 115 in seiner bisherigen Fassung 
dürfen Kredite nur bei außerordentlichem Be-
darf und in der Regel nur für Ausgaben zu 
werbenden Zwecken aufgenommen werden. 
Das Befolgen dieses objektbezogenen Dek-
kungsgrundsatzes würde indessen zu erheb-
lichen Schwierigkeiten bei der Verwirklichung 
einer antizyklischen Finanzpolitik führen. Ohne 
eine grundlegende Neufassung dieser Vor-
schrift ließe sich eine konjunkturbewußte 
Finanzpolitik nur mit Hilfe einer „sinngemä-
ßen" Auslegung einer Vorschrift verwirklichen, 
die ursprünglich ganz anderen Zielen dienen 
sollte. 

60. Das Gebot des Artikels 109 Abs. 2 GG, daß bei 
der Haushaltswirtschaft den Erfordernissen des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung 
zu tragen ist, gilt als Grundsatz für die gesamte 
Haushaltswirtschaft und somit auch für Kredit-
aufnahmen nach Artikel 115 GG. 

61. In seiner Neufassung sieht Art. 115 GG vor, 
daß die Einnahmen aus Krediten in der Regel 
die Summe der im Haushaltsplan veranschlag-
ten Ausgaben für Investitionen nicht über

-

schreiten dürfen. Im Sinne der neuen Verfas-
sungsvorschrift kennzeichnen die Worte „in 
der Regel" eine gesamtwirtschaftliche „Normal-
lage", bei deren Vorliegen der Umfang der 
Kredite zur Deckung von Ausgaben auf den 
Höchstbetrag der veranschlagten Ausgaben für 
Investitionen beschränkt ist. Demgegenüber gilt 
die Beschränkung beispielsweise nicht bei 
Störungen des gesamtwirtschaftlichen Gleich-
gewichts; so darf die Kredithöhe im Falle einer 
das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht gefähr-
denden Abschwächung der allgemeinen Wirt-
schaftstätigkeit die Summe der Ausgaben für 
Investitionen überschreiten. Auf diese Weise 
wird der traditionelle objektgebundene Dek-
kungsgrundsatz durch eine moderne situations-
bezogene Betrachtungsweise abgelöst. 

62. Mit der Neuregelung wird eine getrennte Be-
trachtung der finanzpolitischen und der wirt-
schaftspolitischen Ziele und Aufgaben der Kre-
ditwirtschaft ausgeschlossen. 

5. Wegfall des außerordentlichen Haushalts, 
Haushaltsausgleich 

63. Nach geltendem Recht sind diejenigen Aus-
gaben, die aus außerordentlichen Deckungs-
mitteln (vornehmlich Krediten) gedeckt werden 
sollen, gesondert in Form eines außerordent-
lichen Haushalts zu veranschlagen; welche 
Ausgaben hierbei als außerordentliche auszu-
weisen sind, ergibt sich aus der Art der für 
sie bestimmten Deckungsmittel. Die getrennte 
Veranschlagung der ordentlichen E innahmen  

und Ausgaben sowie der Einnahmen und Aus-
gaben aus Krediten und sonstigen außerordent-
lichen Deckungsmitteln entspricht der überkom-
menen Vorstellung, daß eine solche Darstel-
lungsform eine bessere Ubersicht über den 
Stand des Haushalts und insbesondere über den 
staatlichen Kreditbedarf gewährleistet und da-
mit zugleich ein Instrument zur Begrenzung der 
öffentlichen Ausgaben darstellt, da der ordent-
liche und der außerordentliche Haushalt in sich 
jeweils ausgeglichen sein müssen. 

64. Seitdem die Wirkungen des öffentlichen Haus-
halts auf den Wirtschaftsablauf erkannt und ge-
nutzt werden, kann eine starre Bindung der 
Einnahmen aus Krediten an bestimmte Aus-
gaben nicht länger in Betracht kommen. Eine 
moderne Haushaltsgestaltung wird daher 
zwangsläufig zu einem Wegfall des außeror-
dentlichen Haushalts und somit zu einem ein-
heitlichen Haushaltsplan führen, der — anders 
als bisher — nach ökonomisch bestimmten 
Ausgabearten gegliedert ist. 

65. In Anbetracht dieser neuen Darstellungsform 
des Haushalts könnte das Gebot zum Haus-
haltsausgleich zunächst nur noch von formaler 
Bedeutung erscheinen. Ein ausschließlich for-
mal verstandenes Ausgleichsgebot, das sich 
als solches bereits aus dem Begriff des Haus-
haltsplans ergibt, kann aber die ihm zugedachte 
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politische Ordnungsfunktion allein nicht erfül-
len. Es gilt daher zu verhindern, daß das Aus-
gleichsgebot bei Wegfall des außerordentlichen 
Haushalts zu einer bloßen Formalität herab-
sinkt. 

66. Aus diesen Erwägungen wird es darauf ankom-
men, eine Darstellungsform des Haushaltsplans 
vorzuschreiben, welche die politische Ordnungs-
funktion des bisherigen außerordentlichen 
Haushalts im Hinblick auf eine Begrenzung 
der öffentlichen Ausgaben übernimmt und zu-
gleich die für Zwecke einer antizyklischen 
Finanzpolitik bedeutsame Gegenüberstellung 
der Gesamtheit der Ausgaben und der Gesamt-
heit der laufenden und der sonstigen Einnah-
men ausweist. Dementsprechend wird in der 
neuen Haushaltsordnung die Aufstellung einer 
Finanzierungsübersicht zur Pflicht gemacht. Die 
Finanzierungsübersicht soll eine zentrale Funk-
tion als parlamentarische Entscheidungshilfe 
übernehmen. In ihr wird der Saldo zwischen 
den Ausgaben und den laufenden Einnahmen 
und damit insbesondere der Umfang der Kredit-
aufnahmen oder der Rücklagenbildung sichtbar 
gemacht. 

6. Durchführung des Fälligkeitsprinzips 

67. In den Haushaltsplan sollen künftig ausnahms-
los nur die Einnahmen und Ausgaben einge-
stellt werden, die in dem betreffenden Haus-
haltsjahr voraussichtlich fällig und damit kas-
senwirksam werden (Fälligkeitsprinzip). Diese 
Art der Veranschlagung bietet im Hinblick auf 
die Ausgaben finanzwirtschaftlich den Vorteil, 
daß Deckungsmittel nur in Höhe des voraus-
sichtlichen tatsächlichen Bedarfs im Haushalts-
plan veranschlagt zu werden brauchen. Zugleich 
hat die planmäßige Darstellung der reinen 
Geldbewegungen einen verbesserten Aussage-
wert des Haushaltsplans insofern zur Folge, als 
ohne weiteres die Beträge zu ersehen sind, die 
zu einer Umverteilung der Einkommen über 
Steuern und andere Abgaben führen. 

68. Ist bei Aufstellung des Haushaltsplans zu er-
warten, daß eine Zahlung auf Grund einer in 
dem betreffenden Haushaltsjahr einzugehenden 
Verpflichtung erst in einem späteren Jahr fällig 
wird, so ist im Haushaltsplan keine Ausgabe-, 
sondern eine Verpflichtungsermächtigung vor-
zusehen. Verpflichtungsermächtigungen sind Er-
mächtigungen zum Eingehen von Verpflichtun-
gen zur Leistung von Ausgaben in künftigen 
Haushaltsjahren und bedeuten eine Voraus-
mittelbindung; sie sind im Plan gesondert von 
den Ausgaben auszubringen. 

69. Der für die Aufstellung des Haushaltsplans 
geltende Grundsatz einer ausnahmslosen An-
wendung des Fälligkeitsprinzips ist nicht zu 
verwechseln mit dem Grundsatz der zeitlichen 
Bindung der Ausgabeermächtigungen, der den 
Haushaltsvollzug betrifft. 

70. Der Grundsatz der zeitlichen Bindung der Aus-
gabeermächtigungen hat die Beschränkung der 

Verfügung über die Ausgabemittel zum Inhalt. 
Die Ermächtigungen des Haushaltsplans zur 
Leistung von Ausgaben gelten hiernach grund-
sätzlich nur für das Haushaltsjahr, für welches 
der Haushaltsplan festgestellt ist. 

Von diesem Grundsatz hat die Reichshaushalts-
ordnung bei den sogenannten übertragbaren 
Ausgaben Ausnahmen zugelassen, da die Be-
reitstellung der Ausgabemittel für einen länge-
ren Zeitraum einem praktischen Bedürfnis ent-
spricht und die wirtschaftliche und sparsame 
Verwendung der Mittel fördert. Auf das Insti-
tut der Übertragbarkeit kann auch im neuen 
Haushaltsrecht nicht völlig verzichtet werden; 
die Voraussetzungen für seine Anwendung sind 
jedoch auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

71. Das Problem der Ausgabereste erlangt bei An-
wendung des Fälligkeitsprinzips besondere 
Bedeutung. Bisher entsprach der Haushaltsplan 
oft nicht der Wirklichkeit, weil neben den Aus-
gabeansätzen ein „Schattenhaushalt" aus unge-
deckten Ausgaberesten bestand, denn die Dek-
kungsmittel für die Ausgabereste waren meist 
schon für andere Zwecke verbraucht. In der 
Praxis des Bundes und vieler Länder konnte 
daher die in der Reichshaushaltsordnung nor-
mierte Verpflichtung, in Höhe der Ausgabereste 
Deckungsmittel anzusammeln, nicht aufrecht-
erhalten werden. Diesem Gesichtspunkt hat 
das neue Haushaltsrecht Rechnung zu tragen. 

72. Zwar will die Mehrheit der Landesregierungen 
an dem hergebrachten Prinzip der Volldeckung 
der Ausgabereste festhalten, was dazu fahrt, 
daß die Ausgabereste bei der Ermittlung des 
Fehlbetrages oder des Überschusses zu berück-
sichtigen sind. 

Demgegenüber ist die Bundesregierung in 
Übereinstimmung mit einer Minderheit der 
Landesregierungen der Auffassung, daß eine 
Volldeckung der Ausgabereste nicht mehr in 
Betracht kommen kann und daß auch kein Be-
dürfnis hierzu besteht. Bei der Feststellung 
des Fehlbetrages oder des Überschusses wer-
den die Reste hiernach nicht einbezogen. Die 
Inanspruchnahme der Ausgabereste wird dem-
entsprechend davon abhängig sein, daß andere 
Ausgaben in gleicher Höhe bis zum Schluß 
des laufenden Haushaltsjahres nicht geleistet 
oder aus einem zur Deckung von Ausgabe-
resten bestimmten Ausgabeansatz Mittel be-
reitgestellt werden. 

Um den Belangen des Bundes und der Länder 
Rechnung zu tragen, wird durch den Entwurf 
des Haushaltsgrundsätzegesetzes eine Wahl-
möglichkeit zwischen beiden Alternativen ge-
geben. 

7. Neuregelung der Verpflichtungsermächtigungen 

73. Die Reichshaushaltsordnung in der Fassung von 
1922 ging davon aus, daß die Ausgabeermächti-
gungen des Haushaltsplans auch alle Ermäch-
tigungen zum Eingehen von Verpflichtungen 
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umfassen: Langfristige Vorhaben wurden in 
Abschnitte entsprechend den Aufwendungen in 
jedem Haushaltsjahr zerlegt; die Vorhaben 
konnten darin erst nach Feststellung des näch-
sten Haushaltsplans fortgesetzt werden. Dies 
führte zwangsläufig zu einem unwirtschaft-
lichen Haushaltsgebaren und gab deshalb 
bereits im Jahr 1930 Anlaß zur Einfügung des 
§ 45 b RHO, der das Eingehen von Verpflich-
tungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen 
Haushaltsjahren gestattet, sofern der Vertrags-
abschluß durch den Haushaltsplan genehmigt 
oder der erste Teilbetrag eines lä ngerfristi g en 

 Vorhabens durch den Haushaltsplan bewilligt 
ist; der Finanzminister kann in dringenden 
Fällen Ausnahmen hiervon zulassen. 

74. Seither ist die Höhe der Verpflichtungen aus 
dem Haushaltsplan nicht mehr zu erkennen. 
Die Beseitigung dieser Undurchsichtigkeit ge-
hört zu den wichtigsten Aufgaben der Haus-
haltsreform. 
Die Veranschlagung der Ausgaben nach dem 
Fälligkeitsprinzip (vgl. Tz. 67, 68) wird die 
Bedeutung der Verpflichtungsermächtigungen 
— bislang Bindungsermächtigungen genannt — 
erhöhen. Bereits durch diesen Umstand er-
scheint eine grundlegende Überprüfung der 
Verpflichtungsermächtigungen in ihren Voraus-
setzungen und Wirkungen angezeigt. 

75. Mit Rücksicht auf diese Erwägungen ist im 
neuen Haushaltsrecht vorgesehen, daß die Er-
mächtigungen zum Eingehen von Verpflich-
tungen zur Leistung von Ausgaben in künfti-
gen Jahren (Verpflichtungsermächtigungen) 
bei dem jeweiligen Ausgabeansatz gesondert 
veranschlagt und dabei die in den einzelnen 
Jahren voraussichtlich fälligen Ausgabebeträge 
im Haushaltsplan angegeben werden. Maßnah-
men, die zur Leistung von Ausgaben in künf-
tigen Jahren führen können, dürfen grundsätz-
lich nur getroffen werden, wenn der Haushalts-
plan dazu ermächtigt. 

Nach Einführung der elektronischen Datenver-
arbeitung soll über die Inanspruchnahme der 
Verpflichtungsermächtigungen Buch geführt 
werden. Sodann wird die Höhe ihrer Inan-
spruchnahme aus den Daten des Haushalts-
ablaufs jederzeit ohne weiteres feststellbar sein, 

8. Größere Beweglichkeit beim Haushaltsvollzug 

76. Die Aufstellung des Entwurfs des Haushalts-
plans beginnt mehr als fünfzehn Monate vor 
dem Beginn des Haushaltsjahres. Zwangsläufig 
ist von den in diesem Zeitpunkt maßgebenden 
Tatbeständen und Zielvorstellungen auszu-
gehen. Neue Entwicklungen können noch in 
den einzelnen Entwurfsstadien und während 
der Beratungen im Parlament berücksichtigt 
werden. Dennoch ergeben sich häufig auch wäh-
rend des Haushaltsjahres Umstände, die Ein-
griffe in den planmäßigen Haushaltsvollzug 
erforderlich machen. Diese Maßnahmen kön-
nen sowohl finanzwirtschaftlich als auch kon

-

junkturell bedingt sein. Die wichtigsten Bei-
spiele hierfür sind die Sperren von Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen. 

Weitere Maßnahmen zur Erzielung einer größe-
ren Beweglichkeit in der Haushaltswirtschaft 
sind Umschichtungen zwischen Ansätzen des 
Haushaltsplans; hierdurch wird die Möglich-
keit eröffnet, bestimmte höhere Ausgaben ge-
genüber dem Haushaltsplan auf Grund von 
Einsparungen bei bestimmten anderen Aus-
gabetiteln zu leisten. Ferner ist zu verweisen 
auf eine sachgerechte Anwendung des Instituts 
der Deckungsfähigkeit sowie auf die Möglich-
keit, bereits bei der Haushaltsaufstellung zu 
einer Auflockerung des Spezialitätsprinzips zu 
gelangen, um eine größere Bewegungsfreiheit 
beim Haushaltsvollzug zu erreichen. Das Instru-
mentarium ist geeignet, die Haushaltswirtschaft 
einer veränderten Einnahme- oder Ausgabeent-
wicklung anzupassen. 

9. Vermögenswirtschaft 

77. Die Reichshaushaltsordnung enthält nur wenige 
Vorschriften über das Vermögen. Es sind dies 
die §§ 47 und 48, die von der Veräußerung 
von Vermögensgegenständen und von Beteili-
gungen des Staates an Unternehmen handeln, 
und § 65, der den Nachweis der Vermögens-
gegenstände und die Übertragung von Ver-
mögensgegenständen der Behörden unterein-
ander regelt. 

78. Diese bisherigen Vorschriften reichen nicht aus. 
Mit dem Anwachsen des Staats a nt e il s  a m  Brut-
tosozialprodukt in den letzten Jahrzehnten ist 
auch der Einfluß des Staates auf das Wirt-
schaftsleben immer stärker geworden. Dadurch 
erhält auch die Vermögensbildung des Staates 
eine größere Bedeutung. Es ist deshalb not-
wendig, den Erwerb, die Bewirtschaftung und 
die Veräußerung der Vermögensgegenstände 
eingehender zu regeln und darüber hinaus die 
Vermögensrechnung gesetzlich zu verankern. 

79. Gesetzessystematisch erscheint es sachdienlich, 
die Vorschriften über die Vermögenswirtschaft 
in den Teil „Ausführung des Haushaltsplans" 
aufzunehmen, weil sie im Grundsatz den 
gleichen Regeln der Wirtschaftlichkeit unter-
liegen wie die Haushaltswirtschaft. Die Vor-
schriften über die Vermögensrechnung gehö-
ren hingegen in den Teil „Zahlungen und Buch-
führung und Rechnungslegung", weil sie aus 
sachlichen Gründen mit der Haushaltsrechnung 
zusammenhängen und eine Verbundrechnung 
vorgesehen ist. 

10. Weiterentwicklung der Rechnungsprüfung 

80. Im Rahmen der Haushaltsreform erscheint es 
geboten, auch das für die Rechnungsprüfung 
geltende Recht auf notwendige Änderungen hin 
zu überprüfen. Dabei sind die vielfältigen Er-
kenntnisse und Erfahrungen, die sich in der 
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Praxis der Rechnungsprüfung ergeben haben, 
mit dem Ziel auszuwerten, die Rechnungs-
prüfung im Sinne neuzeitlicher Anforderungen 
weiterzuentwickeln und sie damit wieder zu 
einer wirklichkeitsnahen und wirkungsvollen 
Einrichtung auszugestalten, die anderweitige 
„Nebenkontrollen" durchweg entbehrlich macht. 

81. Nach der Reichshaushaltsordnung hatte sich die 
Prüfung durch den Rechnungshof im wesent-
lichen darauf zu beschränken, an Hand der 
gelegten Rechnungen nachzuprüfen und festzu-
stellen, ob die Haushaltswirtschaft den Grund-
sätzen der Ordnungsmäßigkeit und Zweckmä-
ßigkeit entsprochen hatte. Zwar war schon der 
Rechnungshof des Deutschen Reiches zu einer 
„gegenwartsnahen" Prüfung auf Grund des § 66 
Abs. 2 RHO übergegangen; doch war damit das 
eigentliche Anliegen der „gegenwartsnahen" 
Prüfung ebensowenig erfüllt wie mit gewissen 
anderen Verfahren, mit deren Hilfe die vielfach 
fehlende Gegenwartsbezogenheit der Prüfung 
ausgeglichen und eine laufende Zusammen-
arbeit zwischen Rechnungshof und Parlament 
in Gang gehalten wird. 

82. Das Anliegen der sogenannten gegenwarts-
nahen Prüfung geht dahin, daß — unabhängig 
von der Rechnungslegung — auch solche Ver-
waltungsakte geprüft werden, die erst später 
zu förmlichen Rechnungen führen. Diese Art 
der Prüfung hat sich in gewissem Umfang be-
reits in der Praxis durchgesetzt. Hiervon aus-
gehend wird das neue Recht eine gegenwarts-
nahe Prüfung in vollem Umfang ermöglichen, 
um die Voraussetzungen für eine rechtzeitige 
Übermittlung des Prüfungsergebnisses an das 
Parlament zu verbessern und damit zugleich 
die Prüfungswirkung zu steigern. 

11. Rechtzeitige Verabschiedung 
des Bundeshaushaltsplans 

83. Für den Bund ist es ein zentrales Anliegen der 
Haushaltsrechtsreform, durch geeignete Maß-
nahmen eine rechtzeitige Verabschiedung des 
Haushaltsgesetzes zu ermöglichen. 

Bisher konnte noch kein Bundeshaushaltsgesetz 
rechtzeitig verkündet werden. Seit der An-
gleichung des Haushaltsjahres an das Kalender-
jahr ist die Lösung dieses Problems noch schwie-
riger geworden. Eine termingerechte Verab-
schiedung des Haushaltsgesetzes ist jedoch 
nicht allein die Grundlage für eine geordnete 
Haushaltswirtschaft, sondern auch auf die 
gesamte Politik der Bundesregierung von maß-
geblichem Einfluß. 

84. Gelegentlich ist vorgeschlagen worden, die 
Ausgabeansätze zu Globaltiteln zusammenzu-
fassen, damit sich das parlamentarische Prü-
fungsverfahren auf die wesentlichen Haushalts-
ansätze konzentrieren kann und dadurch be-
schleunigt wird. In diesem Zusammenhang 
wurde beispielhaft auf die französische Haus

-

haltsreform von 1956 hingewiesen, die eine 
Verabschiedung des Haushaltsgesetzes in einer 
vereinfachten Form vorgesehen hat. 

Bei der Würdigung jenes Vorschlags ist aller-
dings zu beachten, daß in Frankreich jedem 
Ressort sogenannte „contrôleurs des finances" 
zugeteilt werden, die durch Visakontrolle in 
jeden Finanzvorgang eingeschaltet sind. Ein 
solches Verfahren läßt sich in Deutschland 
wegen gewisser organisatorisch-strukturell be-
dingter Unterschiede kaum verwirklichen. 

Die Bundesregierung ist daher der Ansicht, daß 
dem Vorschlag nicht gefolgt werden kann. 

85. Ferner ist vorgeschlagen worden, den Beginn 
des Haushaltsjahres zu verlegen, um dem Par-
lament einen zeitlichen Vorteil zu gewähren. 

Dieser Vorschlag kann jedoch nicht verwirk-
licht werden, weil er gerade zu den Schwierig-
keiten führen würde, die seinerzeit durch die 
Gleichstellung des Haushaltsjahres mit dem 
Kalenderjahr behoben worden sind. 

Die Verlegung des Haushaltsjahres würde er-
hebliche Nachteile mit sich bringen. Insbeson-
dere würden dadurch die ökonomischen Ana-
lysen und Prognosen der öffentlichen Haushalte 
einschließlich der Finanzstatistik und ihr Einbau 
in die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
erheblich erschwert. Die Vergleichbarkeit mit 
den Landeshaushalten und die Erstellung des 
öffentlichen Gesamthaushalts würden auf er-
hebliche Schwierigkeiten stoßen. Auch im Be-
reich der EWG würden beträchtliche Schwierig-
keiten auftreten, weil die Budgets der Mit-
gliedstaaten für das Kalenderjahr aufgestellt 
werden. Dasselbe trifft fast ausnahmslos für 
den Bereich der NATO und der OECD zu. Diese 
Nachteile sind so gewichtig, daß von einer 
Verlegung des Beginns des Haushaltsjahres 
abgesehen wird. 

86. Eine geeignete Maßnahme zur Lösung des Zeit-
problems würde hingegen darin bestehen, den 
Haushaltsplan in einen Verwaltungshaushalt 
und in einen Finanzhaushalt zu gliedern und 
beide jeweils überlappend für zwei Jahre zu 
bewilligen. Dies hätte zur Folge, daß in jedem 
Jahr nur ein Teilplan beraten werden muß. Die 
damit verbundenen Vorteile sind offensichtlich. 

Zwar sind gewisse Schwierigkeiten bei einer 
zweijährigen Feststellung insbesondere des 
Finanzhaushalts im Hinblick auf die Schätzung 
der Einnahmen und Ausgaben nicht zu ver-
kennen; jedoch lassen sich diese Schwierigkei-
ten weitgehend durch Vereinfachungen des 
Nachtragsgesetzgebungsverfahrens beheben. 

87. Im Rahmen der Neufassung des Artikels 110 GG 
ist für dringliche Fälle ein vereinfachtes Nach-
tragsgesetzgebungsverfahren vorgesehen, das 
insofern zu einer Beschleunigung führt, als die 
Frist zur Stellungnahme des Bundesrates von 
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drei auf zwei Wochen verkürzt und die An-
rufung des Vermittlungsausschusses ausge-
schlossen wird; außerdem sollte der Bundestag 
die Vorlage in einer Beratung behandeln. Die 
Neuerung ist ferner geeignet, ein Anwachsen 
über- und außerplanmäßiger Ausgaben zu ver-
hindern. 

12. Neufassung des Art. 113 GG 

88. Zur Sicherung einer langfristigen finanzwirt-
schaftlichen Ordnung ist in Artikel 113 GG be

-

stimmt, daß Beschlüsse des Bundestages  und  
des Bundesrates, welche die von der Bundes-
regierung vorgeschlagenen Ausgaben des 
Haushaltsplans erhöhen oder neue Ausgaben 
in sich schließen oder für die Zukunft mit sich 
bringen, der Zustimmung der Bundesregierung 
bedürfen. 

89. Die Vorschrift hat die Erwartungen, die der 
Verfassungsgeber in sie gesetzt hatte, bisher 
nicht erfüllt. Daß sie sich in der Praxis nicht 
bewährt hat, ist vor allem darauf zurückzu-
führen, daß die Bundesregierung erst nach dem 
positiven Abschluß des parlamentarischen Ge-
setzgebungsverfahrens vor die Entscheidung 
gestellt ist, ihre Zustimmung zu einem aus-
gabewirksamen Gesetz entweder zu erteilen 
oder zu versagen, dann aber nur noch die recht-
liche Möglichkeit hat, dem Gesetz in vollem 
Umfang zuzustimmen oder es in vollem Um-
fang abzulehnen. Ferner erfaßt Artikel 113 GG 
nicht die einnahmemindernden Gesetze. 

90. Die Einführung einer Schutzvorschrift wie die-
jenige des Artikels 113 GG in das deutsche Ver-
fassungsrecht stellte etwas völlig Neues dar. Als 
Vorbild diente bei den Beratungen im Parla-
mentarischen Rat eine im englischen Recht be-
währte Vorschrift der parlamentarischen Ge-
schäftsordnung, nämlich die Standing Order 78 
aus dem Jahre 1706, die im Ergebnis dahin geht, 
daß es den Abgeordneten des Unterhauses ver-
wehrt ist, finanzwirksame Anträge einzubrin-
gen und zu behandeln, außer wenn vorher eine 
ausdrückliche Zustimmung seitens der Regie-
rung erteilt ist. 

Während nach der englischen Regelung die 
Zustimmung der Regierung zu Beginn des par-
lamentarischen Verfahrens notwendig ist, ist 
nach der deutschen Regelung die Zustimmung 
der Regierung erst nach Abschluß der parla-
mentarischen Beratung erforderlich. Daß sich 
Artikel 113 GG als praktisch unzureichend erwie-
sen hat, geht auf diesen Unterschied entschei-
dend zurück. Indessen ist auch nicht zu verken-
nen, daß die Standing Order 78 auf eine Selbst-
beschränkung des Parlaments hinausläuft, wo-
hingegen Artikel 113 GG das System der Ge-
waltenteilung im Hinblick auf das Verhältnis 
zwischen Legislative und Exekutive berührt. 

91. Der englischen Regelung steht die französische 
an Schärfe in nichts nach. Artikel 40 der Ver-
fassung der V. Republik von 1958 bestimmt: 

„Gesetzesanträge und Änderungsvorschläge, 
die durch das Parlament vorgebracht werden, 
sind unzulässig, wenn ihre Verabschiedung eine 
Verminderung der Einnahmen oder eine Er-
höhung der Ausgaben beziehungsweise eine 
Schaffung neuer Ausgabelasten zur Folge 
hätte." Diese Vorschrift verbietet hei strenger 
Handhabung dem Parlament von vornherein 
jeden Gesetzesantrag, der eine Einnahmemin-
derung oder eine Ausgabensteigerung in ir-
gendeiner Form zur Folge hat. 

92. Um das Zusammenspiel der Gewalten und 
deren gegenseitige Kontrolle im Sinne einer 
geordneten finanzwirtschaftlichen Entwicklung 
zu gewährleisten, erscheint es geboten, die 
Regelung des Artikels 113 GG auf Grund der 
bisherigen Erkenntnisse zu einem praktisch 
brauchbaren Verfahren auszugestalten. Dem-
gemäß wird bei der Neufassung der Verfas-
sungsvorschrift folgendes vorgesehen: 

a) Bevor der Bundestag Beschlüsse faßt, die zu 
Ausgabeerhöhungen oder zu Einnahmemin-
derungen führen können, ist in jedem Fall 
der Bundesregierung Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben. 

b) Nach Abschluß des Gesetzgebungsverfah-
rens hat die Bundesregierung das Recht, 
anstatt sogleich über die Zustimmung zu 
entscheiden, eine erneute Beschlußfassung 
des Bundestages oder die Einberufung des 
Vermittlungsausschusses zu verlangen. 

93. In dieser Neuregelung sieht die Bundesregie-
rung eine für die Zukunft bedeutungsvolle 
und unerläßliche Weiterentwicklung des bis-
herigen Bundesverfassungsrechts. 

V. Abschnitt 

Voraussichtliche finanzielle Auswirkungen 
der Haushaltsreform 

94. Die Gesetze zur Haushaltsrechtsreform werden 
unmittelbar zu keinen finanziellen Mehrauf-
wendungen führen. 

95. Indessen ist bei Umstellung weiter Teile der 
Haushaltswirtschaft auf elektronische Daten-
verarbeitung für eine Übergangszeit mit zu-
sätzlichen finanziellen Anforderungen zu rech-
nen. Auf die Dauer wird die Haushaltsreform 
jedoch zu einer Verminderung des Verwal-
tungsaufwands beitragen. Durch eine zweck-
mäßigere Organisation und durch den Einsatz 
moderner technischer Einrichtungen wird das 
Verwaltungsverfahren nicht nur schneller und 
anpassungsfähiger, sondern auch wirtschaft-
licher werden. Überdies können aus der neuen 
Haushaltssystematik ohne weiteres die not-
wendigen Finanz- und wirtschaftspolitischen 
Daten gewonnen werden, ohne daß es wie bis-
her zusätzlicher aufwendiger Arbeitsvorgänge 
bedarf, Schließlich ist bei der Neuregelung der 
Haushaltswirtschaft allgemein auf eine Ratio-
nalisierung der Verwaltungstätigkeit Wert 
gelegt worden. 
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B. Besonderer Teil 

96. Die Haushaltsrechtsreform umfaßt den Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Grundgeset-
zes, einen Gesetzentwurf über die Grundsätze 
des Haushaltsrechts des Bundes und der Län-
der (HGrG) sowie den Entwurf einer Bundes-
haushaltsordnung (BHO). 

Zu den Gesetzentwürfen und ihren einzelnen 
Vorschriften ist folgendes zu bemerken: 

I. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 

97. Eine grundlegende Reform des Haushaltsrechts 
läßt sich ohne Änderungen des Grundgesetzes 
nicht verwirklichen, weil das bisherige Bundes-
haushaltsrecht in wesentlichen Grundzügen 
durch Artikel 109 bis 115 GG mit Verfassungs-
rang ausgestattet ist. 

Von der Änderung des Finanzverfassungsrechts 
im Rahmen der Haushaltsreform sind die Ar-
tikel 109, 110, 113 und 115 betroffen; außerdem 
ist durch die Änderung des Artikels 110 GG 
eine Neufassung des Artikels 78 GG notwendig. 

1. Zu Artikel 78 

98. Die Vorschrift bestimmt wie bisher den Zeit-
punkt, in dem ein vom Bundestag beschlosse-
nes Gesetz zustande kommt; dies bedeutet, 
daß der Gesetzesinhalt von jenem Zeitpunkt 
an jeder weiteren Einwirkung durch die Gesetz-
gebungsorgane entzogen ist. 

99. Voraussetzung für das Zustandekommen eines 
Gesetzes ist unter anderem, daß der Bundesrat 
innerhalb der ihm durch Artikel 77 Abs. 3 ge-
setzten Frist keinen Einspruch einlegt. Da Ar-
tikel 110 Abs. 4 (neu) für bestimmte dringliche 
Fälle eine von Artikel 77 Abs. 3 abweichende 
Sonderregelung trifft, ist Artikel 78 insoweit zu 
ändern, als in ihm Artikel 110 Abs. 4 ausdrück-
lich aufzuführen ist. Bei dieser Gelegenheit ist 
Artikel 78 zugleich klarer gefaßt worden. 

2. Zu Artikel 109 Abs. 3 

100. Durch die Änderung des Artikels 109 Abs. 3 
wird die Gesetzgebungskompetenz des Bundes 
dahin erweitert, daß durch Bundesgesetz, das 
der Zustimmung de, Bundesrates bedarf, Grund-
sätze für das Haushaltsrecht des Bundes und 
der Länder aufgestellt werden können. Auf die 
Notwendigkeit und die Auswirkungen dieser 
Verfassungsänderung wurde im Allgemeinen 
Teil der Begründung mehrfach hingewiesen. 

101. In seiner Neufassung bietet Artikel 109 Abs. 3 
die verfassungsrechtliche Möglichkeit für den 
Erlaß des im Entwurf vorliegenden Bundesge-
setzes über die Grundsätze des Haushaltsrechts 
des Bundes und der Länder. 

Dieses Bundesgesetz soll die Vergleichbarkeit 
der Haushalte von Bund und Ländern und die 
Rechtseinheitlichkeit in wesentlichen Grund-
zügen des Haushaltsrechts auf die Dauer 

sichern. Da sich die Gesetzgebungskompetenz 
auf Grundsätze des Haushaltsrechts des Bun-
des und der Länder bezieht, ist es dem Bund 
verwehrt, diese Grundsätze nur für seinen 
Bereich abzuändern. 

3. Zu Artikel 110 
Zu Absatz 1 

102. Satz 1 normiert im ersten Halbsatz die Grund-
sätze der Vollständigkeit und der Einheit des 
Haushaltsplans. Dagegen enthält die Vorschrift 
nicht das Bruttoprinzip (vgl. § 13 Abs. 1 HGrG 
und § 15 Abs. 1 BHO). Eine sachliche Änderung 
gegenüber dem bisherigen Art. 110 Abs. 1 ist 
mit der Neufassung insoweit nicht verbunden. 

103. Im zweiten Halbsatz des Satzes 1 werden not-
wendige Ausnahmen von dem Grundsatz der 
Einheit des Haushaltsplans zugelassen. Die 
Ausnahmen betreffen die Bundesbetriebe, bei 
denen ein Wirtschaften nach Einnahmen und 
Ausgaben des Haushaltsplans nicht zweck-
mäßig ist, sowie die Sondervermögen des 
Bundes. 

104. Die Ausnahme hinsichtlich der Bundesbetriebe 
entspricht sachlich im wesentlichen dem bis-
herigen Artikel 110 Abs. 4. der Begriff „kauf-
männisch eingerichtete Betriebe", der sich als 
wenig geeignet erwiesen hat, wird in Anleh-
nung an § 58 Abs. 2 RWB durch den Begriff 
„Bundesbetriebe" ersetzt. Hierbei handelt es 
sich um  rechtlich unselbständige Betriebe des 
Bundes, nicht um juristische Personen des 
öffentlichen oder des privaten Rechts, an denen 
der Bund ganz oder teilweise beteiligt ist. Unter 
die Ausnahmeregelung fallen übrigens nur 
solche Bundesbetriebe, bei denen ein Wirt-
schaften nach dem System eines Haushaltsplans 
nicht zweckmäßig ist. 

105. Für Sondervermögen des Bundes war eine Aus-
nahme in Artikel 110 in seiner bisherigen Fas-
sung nicht ausdrücklich vorgesehen. Dies führte 
zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit, da die 
Vereinbarkeit der in der Reichshaushaltsord-
nung (insbesondere §§ 9 ff.) und den für die 
Sondervermögen jeweils geltenden Verwal-
tungsgesetzen getroffenen Sonderregelungen 
mit dem Grundgesetz gelegentlich zu Zweifeln 
Anlaß gab. Deshalb erscheint eine Klarstellung 
insoweit angebracht. 

106. Die Sondervermögen und die Bundesbetriebe, 
bei denen ein Wirtschaften nach Einnahmen 
und Ausgaben des Haushaltsplans nicht zweck-
mäßig ist, stellen Wirtschaftspläne auf. In den 
Bundeshaushaltsplan werden nur die Zufüh-
rungen oder die Ablieferungen dieser Einrich-
tungen eingestellt. Die Regelung gewährleistet 
die notwendige Verbindung mit dem Bundes-
haushalt, ohne die wirtschaftliche Betätigung 
der Einrichtungen zu behindern. 

107. Satz 2 des Artikels 110 Abs. 1 schreibt wie bis-
her vor, daß der Haushaltsplan in Einnahme und 
Ausgabe auszugleichen ist. Ebensowenig wie 
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diese Ordnungsvorschrift der Verwirklichung 
einer antizyklischen Haushaltspolitik wider-
spricht, erscheint sie für eine geordnete Haus-
haltswirtschaft entbehrlich. Das Ausgleichs-
gebot wird daher auch bei Wegfall des außer-
ordentlichen Haushalts im Prinzip aufrecht-
erhalten und durch eine neue budgetäre 
Darstellungsform in seiner Bedeutung unter-
strichen (vgl. hierzu Tz. 65, 66). 

Zu Absatz 2 

108. Satz 1 enthält wie bisher den traditionellen 
Grundsatz der Feststellung des Haushaltsplans 
durch Gesetz sowie das Prinzip der Vorherig-
keit. Darüber hinaus wird durch die Sätze 1 
und 2 die Feststellung von Mehrjahreshaus-
haltsplänen sowie eine Teilung des Haushalts-
plans und die überlappende Feststellung dieser 
Teile zugelassen. Die Neuerung soll dazu bei-
tragen, eine rechtzeitige Verabschiedung des 
Haushaltsgesetzes zu ermöglichen (vgl. Tz. 86). 
Der Grundsatz der Jährlichkeit in der bisheri-
gen Form wird somit aufgegeben. 

Zu Absatz 3 

109. Satz 1 enthält das sachliche und das zeitliche 
Bepackungsverbot. Das sachliche Bepackungs-
verbot ist gegenüber dem bisherigen Artikel 110 
Abs. 2 Satz 3 inhaltlich unverändert geblieben. 
Das zeitliche Bepackungsverbot wurde im Hin-
blick auf die Zulassung von Mehrjahreshaus-
haltsplänen (Absatz 2) neu gefaßt. 

110. Satz 2 regelt Ausnahmen von dem zeitlichen 
Bepackungsverbot. Die \Torschrift ist für eine 
kontinuierliche Haushalts- und Kreditwirt-
schaft unerläßlich. 

Zu Absatz 4 

111. Absatz 4 läßt für dringliche Fälle ein beschleu-
nigtes Verfahren für Änderungen des Haus-
haltsgesetzes und des Haushaltsplans zu. Die 
vorgesehene Regelung hat sich als notwendig 
erwiesen. Nach geltendem Recht sind Änderun-
gen des gesetzlich festgestellten Haushaltsplans 
im Wege des Nachtragsgesetzgebungsverfah-
rens und unter bestimmten Voraussetzungen 
im Wege einer Anwendung des Artikels 112 GG 
möglich; das Verfahren nach § 8 Abs. 1 des 
Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft betrifft lediglich 
Sonderfälle. Nachtragsgesetze, die wie jedes 
andere Gesetz dem Verfahren nach Artikel 76 ff. 
unterliegen, sind für dringende Fälle nicht ge-
eignet. Als Folge hiervon haben die über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben nach Artikel 112 
einen erheblichen und kaum noch vertretbaren 
Umfang angenommen. Neben dem gewöhn-
lichen Nachtragsgesetzgebungsverfahren wird 
daher für dringliche budgetäre Änderungsvor-
lagen ein beschleunigtes Verfahren vorgesehen. 

112. Satz 1 legt die Frist, binnen welcher der Bun-
desrat zu solchen Gesetzesvorlagen Stellung 
nehmen kann, die als dringlich bezeichnet sind, 

in Abweichung von Artikel 76 Abs. 2 auf zwei 
Wochen fest. Die Verkürzung der in Artikel 76 
Abs. 2 genannten Frist ist wegen der Notwen-
digkeit einer schnellen Entscheidung erforder-
lich. 

113. Die Sätze 2 bis 4 bringen für Gesetze, die nicht 
der Zustimmung des Bundesrates bedürfen, eine 
weitere Vereinfachung des Gesetzgebungsver-
fahrens. Um eine Beschleunigung zu erreichen, 
wird die nach Artikel 77 Abs. 2 bestehende 
Möglichkeit einer Anrufung des Vermittlungs

-

ausschus ses ausgeschlossen Der  Bundesrat kann 
gegen einen Gesetzesbeschluß des Bundestages 
lediglich binnen einer Woche seit dem Eingang 
Einspruch einlegen. Ohne Rücksicht auf die 
Höhe der Stimmenmehrheit, mit welcher der 
Einspruch beschlossen wird, kann der Bundes-
tag diesen Beschluß mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder zurückweisen. 

Zur Verfahrensbeschleunigung wird außerdem 
eine Anwendung des Artikels 113 Abs. 2 bis 4 
(neu) ausgeschlossen. 

114. Über die Verkürzung der Frist zur Stellung-
nahme des Bundesrates und über den Ausschluß 
einer Anrufung des Vermittlungsausschusses 
hinaus würde die Regelung wirksam unterstützt 
werden, wenn die Geschäftsordnung des Deut-
schen Bundestages dahin geändert wird, daß 
der Bundestag die Gesetzesvorlage in nur einer 
Lesung behandelt. 

4. Zu Artikel 113 

Zu Absatz 1 

115. Satz 1 enthält eine sachlich unveränderte Wie-
dergabe des Artikels 113 in seiner bisherigen 
Fassung. Die Neufassung berücksichtigt jedoch 
den Umstand, daß sich die Regelung zwangs-
läufig nicht auf Beschlüsse außerhalb des Ge-
setzgebungsverfahrens beziehen kann. Derar-
tige Beschlüsse sind nicht rechtlicher, sondern 
ausschließlich politischer Natur. Daher wird 
der Zustimmungsvorbehalt der Bundesregie-
rung auf Gesetzesbeschlüsse (Artikel 78) be-
schränkt. 

116. Durch Satz 2 werden einnahmemindernde 
Gesetzesbeschlüsse in die Regelung des Arti-
kels 113 einbezogen. 

117. Satz 3 bestimmt, daß der Bundesregierung 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ist, 
bevor der Bundestag Gesetze im Sinne der 
Sätze 1 und 2 beschließt. Die Verpflichtung des 
Bundestages, die Stellungnahme der Bundes-
regierung einzuholen, geht über die Anhörungs-
pflicht gemäß Artikel 43 Abs. 2 hinaus. 

Zu Absatz 2 

118. Satz 1 gewährt der Bundesregierung die Befug-
nis, vor ihrer Entscheidung über die Zustim-
mung zu einem finanzwirksamen Gesetzes-
beschluß zu verlangen, daß der Bundestag er-
neut berät und Beschluß faßt. 
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119. Satz 2 räumt der Bundesregierung das Recht 
ein, auch den Vermittlungsausschuß anzurufen. 

120. Durch das Wort „auch" in Satz 2 wird klar-
gestellt, daß die Bundesregierung von ihren 
Rechten nach Satz 1 und 2 nacheinander Ge-
brauch machen kann. 

121. Auf Grund der in Absatz 2 getroffenen neuen 
Regelung ist die Bundesregierung in ihren 
Rechten nicht mehr wie bisher allein darauf 
beschränkt, einem finanzwirksamen Gesetz 
entweder in vollem Umfang zuzustimmen oder 
es in vollem Umfang abzulehnen. Sie kann 
vielmehr vor ihrer Entscheidung nach Absatz 1 
in vielfältiger Weise die Wiederaufnahme des 
parlamentarischen Gesetzgebung sverfahrens 
veranlassen. Damit werden die Schwächen des 
bisherigen Artikels 113 maßgeblich beseitigt. 

Zu Absatz 3 

122. Nach geltendem Recht haben weder der Bundes-
tag noch der Bundesrat die Befugnis, den Ver-
mittlungsausschuß anzurufen, wenn die Bundes-
regierung ihre Zustimmung versagt. Demgegen-
über sieht Absatz 3 vor, daß der Bundestag und 
der Bundesrat die Einberufung des Vermitt-
lungsausschusses verlangen können, falls die 
Bundesregierung ihre Zustimmung verweigert 
oder sie nicht innerhalb von sechs Wochen seit 
der Beschlußfassung des Bundestages erteilt, 
ohne eine erneute Beschlußfassung des Bundes-
tages oder die Einberufung des Vermittlungs-
ausschusses verlangt zu haben. Auch die Bun-
desregierung kann nach Ablauf der Sechs-
wochenfrist den Vermittlungsausschuß anrufen. 

Zu Absatz 4 

123. Nach dieser Bestimmung hat der Bundestag 
erneut Beschluß zu fassen, wenn der (nach 
Absatz 2 oder Absatz 3 einberufene) Vermitt-
lungsausschuß eine Änderung des Gesetzes-
beschlusses vorschlägt. Der erneut gefaßte 
Gesetzesbeschluß bedarf wiederum der Zustim-
mung der Bundesregierung. 

5. Zu Art. 115 

124. Unbeschadet der Änderungen, die sich aus einer 
stärkeren Berücksichtigung der wirtschaftspoli-
tischen Budgetfunktion bei der Kreditwirtschaft 
ergeben, ist eine Neufassung des Artikels 115 
aus vorwiegend redaktionellen Gründen drin-
gend geboten. Die geltende Fassung läßt bei-
spielsweise die Frage entstehen, ob die Auf-
nahme von Krediten zur Aufrechterhaltung einer 
ordnungsmäßigen Kassenwirtschaft unter die 
Voraussetzungen des Satzes 1 gebracht werden 
kann oder ob eine in der Verfassung still-
schweigend vorausgesetzte Ausnahme anzuneh-
men ist. Überdies ist der in Satz 2 verwendete 
Begriff „Sicherheitsleistung" in seinem Inhalt 
ebenso unklar wie die Einbeziehung von „Kre-
ditgewährungen" in das Erfordernis einer ge-
setzlichen Ermächtigung. Ferner gibt das in 
Satz 3 genannte Wort „bestimmt" zu Zweifeln 

Anlaß, ob die Kredithöhe in dem Ermäch-
tigungsgesetz betragsmäßig oder sachlich be-
grenzt sein muß. Schließlich ist offengeblieben, 
ob Artikel 115 auch für die Sondervermögen 
gilt. Im übrigen wird auf die verschiedenartige 
Verwendung des Begriffs „Kredit" in dieser Vor-
schrift hingewiesen sowie darauf, daß die 
Bedeutung der Begriffe „außerordentlicher Be-
darf" und „werbende Zwecke" sich jeweils im 
Verlauf der Entwicklung gewandelt hat. 

125. Die nach Artikel 109 Abs. 2 gebotene Berück-
sichtigung gesamtwirtschaftlicher Erfordernisse 
läßt darüber hinaus eine grundlegende Neu-
regelung des Kreditwirtschaftsrechts als not-
wendig erscheinen (vgl. Tz. 58-62). 

Zu Absatz 1 

126. Satz 1 hält an der bisherigen Voraussetzung 
einer gesetzlichen Ermächtigung fest und 
schreibt vor, daß sowohl die Übernahme von 
Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Ge-
währleistungen, die zu Ausgaben in künftigen 
Haushaltsjahren führen können, als auch die 
Aufnahme von Krediten einer Ermächtigung 
durch Bundesgesetz bedürfen, die der Höhe 
nach bestimmbar ist. 

127. Die gesetzliche Ermächtigung wird regelmäßig 
durch das Haushaltsgesetz zu erteilen sein. Es 
können aber auch Ermächtigungen in anderen 
Gesetzen als dem Haushaltsgesetz ausge-
sprochen werden. 

128. Soweit die Vorschrift anders als bisher fest-
legt, daß die gesetzliche Ermächtigung der Höhe 
nach „bestimmbar" sein muß, wird klargestellt, 
daß die Ermächtigung nicht auf einen ziffern-
mäßigen Betrag zu lauten braucht, sondern auch 
sachlich begrenzt werden kann. Damit wird 
den Fällen Rechnung getragen, in denen eine 
betragsmäßige Abgrenzung nicht zweckmäßig 
erscheint oder nicht möglich ist. 
Fälle der ersteren Art sind dann gegeben, wenn 
die Höhe der Kreditermächtigung an einen 
anderen Tatbestand geknüpft werden soll, z. B. 
an einen Vomhundertsatz der Endsumme des 
abgelaufenen Haushaltsplans (Artikel 111 
Abs. 2.) oder der jeweils für ein Haushaltsjahr 
veranschlagten Einnahmen an Zinsen und Til-
gungsbeträgen (§ 10 des Gesetzes über die 
Verwaltung des ERP-Sondervermögens). 
Die Begrenzung auf einen ziffernmäßigen 
Höchstbetrag ist dann nicht möglich, wenn 
durch Hingabe von Schuldtiteln gesetzlich ge-
regelte Ansprüche abgegolten werden sollen, z. B. 
Ansprüche aus RM-Wertpapieren und Auslands-
bonds durch Ausgabe neuer Urkunden, umstel-
lungsrechtliche Ansprüche durch Ausgleichs-
forderungen oder Lastenausgleichsansprüche 
durch Schuldverschreibungen. Für diese Ent-
schädigungs- und Ablösungsschulden, deren 
Umfang davon abhängt, inwieweit die Berech-
tigten die gesetzlich vorgeschriebenen Voraus-
setzungen erfüllen, könnte ein Höchstbetrag 
nur unzureichend geschätzt werden mit der 
Tendenz, ihn hoch zu veranschlagen, um das 
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sachlich Gewollte nicht an einer zu gering be-
messenen Ermächtigung scheitern zu lassen. 
Demgegenüber werden Ermächtigungen zur 
Aufnahme von Krediten, die zur Deckung von 
Ausgaben des Haushaltsplans dienen, sowie 
von Krediten zur Aufrechterhaltung einer ord-
nungsmäßigen Kassenwirtschaft stets auf einen 
Höchstbetrag begrenzt. 

129. Der Begriff „Kreditaufnahme" bedeutet die Be-
gründung von Finanzschulden. 

130. Eine „Kreditgewährung" wird anders als bisher 
nicht mehr an den Vorbehalt einer gesetzlichen 
Ermächtigung gebunden. Angesichts der unkla-
ren Fassung des geltenden Artikel 115, auf die 
eingangs hingewiesen wurde, ist der Begriff 
„Kreditgewährungen" entsprechend dem prakti-
schen Bedürfnis stets im Sinne von Kreditzu-
sagen, die künftige Haushaltsjahre belasten, 
ausgelegt worden. Nach dem neuen Haushalts-
recht sollen diese Kreditzusagen im Rahmen 
der Regelung über die Verpflichtungsermächti-
gungen behandelt werden. 

131. Der Vorbehalt gesetzlicher Ermächtigung er-
streckt sich nach Satz 1 wie bisher auch auf 
Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewähr-
leistungen, die zu Ausgaben in künftigen 
Haushaltsjahres führen können. Die Ersetzung 
des Begriffs „Sicherheitsleistungen" durch 
„Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Ge-
währleistungen" hat lediglich klarstellende 
Bedeutung. 

132. Satz 2 enthält eine grundlegende Neuregelung 
der sachlichen Voraussetzungen für die Auf-
nahme von Krediten. 
Nach geltendem Verfassungsrecht (Artikel 115 
Satz 1) dürfen Kredite nur bei außerordent-
lichem Bedarf und in der Regel nur für Aus-
gaben für Investitionen aufgenommen werden. 
Dieser objektbezogene Deckungsgrundsatz wird 
im Sinne der modernen Haushaltslehre aufge-
geben (vgl. Tz. 58-62). An seine Stelle soll 
ein situationsbezogener Deckungsgrundsatz 
treten. In dieser Hinsicht wird daher durch 
Satz 2 bestimmt, daß Einnahmen aus Krediten 
in der Regel die Summe der im Haushaltsplan 
veranschlagten Ausgaben für Investitionen 
nicht überschreiten dürfen. 

133. Der in Satz 2 verwendete Begriff „Einnahmen 
aus Krediten" umfaßt die auf Grund einer 
Verschuldung des Bundes entstandenen Haus-
haltseinnahmen, die als solche in den Haushalts-
plan einzustellen sind. Ausgenommen sind da-
her die Kredite zur Aufrechterhaltung einer 
ordnungsmäßigen Kassenwirtschaft. Die Hin-
gabe von Schuldurkunden, wie sie beispiels-
weise im Altsparergesetz und im Lastenaus-
gleichsgesetz zur Vermeidung einer Barausgabe 
vorgesehen ist, bedeutet keine Einnahme aus 
Krediten. 

134. Unter dem Begriff „Ausgaben für Investitio-
nen" sind öffentliche Ausgaben für Maßnahmen 
zu verstehen, die bei makroökonomischer 

Betrachtung die Produktionsmittel der Volks-
wirtschaft erhalten, vermehren oder verbessern. 
Hierzu zählen beispielsweise Baumaßnahmen, 
Erwerb von unbeweglichen und wertmäßig er-
heblichen beweglichen Sachen, Erwerb von 
Beteiligungen, Darlehen und Investitionshilfen. 
Die Ausgaben für Investitionen werden nach 
dem Gruppierungsplan (vgl. Tz. 30) im Haus-
haltsplan durch eine besondere Titelnummer 
ausgewiesen. 

135. Satz 3 verweist auf ein Ausführungsgesetz, 
welches das Nähere zu den in Satz 1 und 2 
aufgestellten Grundsätzen regelt. Diese gesetz-
liche Regelung wird insbesondere durch die 
Bundeshaushaltsordnung getroffen. 

Zu Absatz 2 
136. Artikel 115 soll künftig auch für die Sonderver-

mögen des Bundes gelten. Die Frage war bis-
her umstritten. Für die Deutsche Bundesbahn 
und die Deutsche Bundespost wurde angenom-
men, daß sie als „vorkonstitutionelle Sonderver-
mögen" den Regeln des Artikel 115 nicht unter-
liegen. Nach einer Neufassung dieses Artikels 
kann jedoch nicht länger auf vorkonstitutio-
nelles Recht verwiesen werden. Die Sonderver-
mögen sind Teile des Bundes. Ohne eine Aus-
nahmeregelung, die nur für die Deutsche Bun-
despost vorgesehen wird, gelten die Vorschrif-
ten des Bundes über die Aufnahme von Kre-
diten und die Übernahme von Gewährleistungen 
auch für die Sondervermögen. Eine Ausnahme-
regelung für alle Sondervermögen kann nicht 
in Betracht kommen. Zwischen Sondervermögen 
und allgemeinem Bundesvermögen und Bun-
deshaushalt besteht praktisch keine völlige 
Trennung. Die Gläubiger der Sondervermögen 
haben zwar keine Zugriffsmöglichkeit auf das 
übrige Bundesvermögen. Auf Grund der Ein-
heitlichkeit des Rechtssubjekts Bund und kraft 
Sachzusammenhangs kann der Bund aber seine 
Sondervermögen nicht notleidend werden lassen. 
Die Finanzmaßnahmen der Sondervermögen 
können ferner auf den Bundeshaushalt entschei-
dende Auswirkungen haben. Zum Beispiel 
können sich der Zuschußbedarf erhöhen oder 
die Ablieferungen an den Bundeshaushalt ver-
mindern. Hieraus kann sich eine Bindung des 
Haushaltsgesetzgebers ergeben. Die Notwen-
digkeit einer einheitlichen Behandlung ergibt 
sich schließlich auch aus dem Gesetz zur Förde-
rung der Stabilität und des Wachstums der 
Wirtschaft. Ohne eine straffe Koordinierung 
der Kreditaufnahmen des Bundes und seiner 
Sondervermögen ist eine wirksame Kredit-
und Konjunkturpolitik undenkbar. 

II. Gesetz über die Grundsätze 
des Haushaltsrechts 

des Bundes und der Länder 

137. Das Gesetz über die Grundsätze des Haushalts-
rechts des Bundes und der Länder (Haushalts-
grundsätzegesetz — HGrG) hat das Ziel, eine 
grundsätzliche Rechtseinheitlichkeit zwischen 
Bund und Ländern auf dem Gebiet des Haus- 
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haltsrechts und die Vergleichbarkeit der Haus-
halte des Bundes und der Länder zu sichern. Es 
enthält im Teil I Grundsätze für die Gesetz-
gebung des Bundes und der Länder und im 
Teil II Vorschriften, die einheitlich und un-
mittelbar für den Bund und die Länder gelten. 

Zu § 1 — Gesetzgebungsauftrag — 

138. Satz 1 gibt einen Überblick über den Inhalt des 
Teils I des Gesetzes, der Bestimmungen über 
die Grundsätze für die Bundes- und die Landes-
gesetzgebung auf haushaltsrechtlichem Gebiet 
trifft. Satz 2 verpflichtet Bund und Länder, ihr 
Haushaltsrecht nach diesen Grundsätzen inner-
halb einer bestimmten Frist gesetzlich zu re-
geln. 

Zu § 2 — Verfahren — 

139. Die Vorschrift ergänzt die in den §§ 9, 11, 14 
des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und 
des Wachstums der Wirtschaft getroffenen Be-
stimmungen über die Finanzplanung in verfah-
rensrechtlicher Hinsicht. 

140. Absatz 1 legt den Beginn des Planungszeitraums 
fest, der im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 des 
Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft mit dem laufenden 
Haushaltsjahr verknüpft wird. 

141. Absatz 2 ergänzt § 9 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes 
zur Förderung der Stabilität und des Wachs-
tums der Wirtschaft durch die Anordnung, den 
Finanzplan spätestens im Zusammenhang mit 
dem Entwurf des Haushaltsgesetzes für das fol-
gende Haushaltsjahr den gesetzgebenden Kör-
perschaften vorzulegen. Auf diese Weise wird 
sichergestellt, daß die Finanzplanung dem Ent-
wurf des Haushaltsplans zugrunde gelegt wer-
den kann. 

142. Absatz 3 ergänzt § 11 Satz 1 des Gesetzes zur 
Förderung der Stabilität und des Wachstums 
der Wirtschaft, wonach bei einer das gesamt-
wirtschaftliche Gleichgewicht gefährdenden Ab-
schwächung der allgemeinen Wirtschaftstätig-
keit die Planung geeigneter Investitions-
vorhaben zu beschleunigen ist. Diese Regelung 
ist unzureichend. Die Erfahrungen mit den In-
vestitionsprogrammen des Bundes in den Jah-
ren 1967 und 1968 haben erwiesen, daß mit 
einer beschleunigten Planung geeigneter Inve-
stitionsvorhaben nicht erst bei Gefahr einer 
Wirtschaftsabschwächung begonnen werden 
kann. Deshalb ist vorgesehen, daß in gewissem 
Umfang ständig Planungsunterlagen für die In-
vestitionsvorhaben der ersten drei Jahre der 
Finanzplanung so vorzubereiten sind, daß mit 
ihrer Durchführung kurzfristig begonnen werden 
kann. Da das erste Planungsjahr das laufende 
Haushaltsjahr ist und für das zweite Planungs-
jahr der Haushaltsplan aufgestellt wird, braucht 
nur das dritte Planungsjahr ausdrücklich in die 
Regelung einbezogen zu werden. 

143. Absatz 4 bestimmt, daß die Regierung recht-
zeitig geeignete Maßnahmen zur Sicherung der 

Finanzplanung treffen soll. Zu diesen Maßnah-
men zählt auch die Vorlage von Gesetz-
entwürfen zur Änderung finanzwirksamer Ge-
setze. Die Regelung entspricht der bisherigen 
Handhabung beim Bund. 

Zu § 3 — Bedeutung des Haushaltsplans — 

144. Satz 1 stellt klar, daß der Haushaltsplan der 
Feststellung des Finanzbedarfs dient, der zur 
Erfüllung der Aufgaben des Bundes im Be-
willigungszeitraum voraussichtlich notwendig 
ist. Zugleich ist der Haushaltsplan, wie Satz 2 
in Anlehnung an § 25 RHO bestimmt, Grund-
lage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung. 
Die in Satz 3 aufgezeigte wirtschaftspolitische 
Budgetfunktion ist bei Aufstellung und Aus-
führung des Haushaltsplans zu berücksichtigen, 
wie es bereits grundsätzlich durch Art. 109 
Abs. 2 GG angeordnet ist; im übrigen wird auf 
Tz. 52-57 Bezug genommen. 

Zu § 4 — Wirkungen des Haushaltsplans — 

145. Absatz 1 stellt klar, daß der Haushaltsplan für 
die Verwaltung nur eine Ermächtigung, jedoch 
keine Verpflichtung bedeutet, Ausgaben zu lei-
sten und Verpflichtungen einzugehen. Der Be-
griff „Eingehen von Verpflichtungen" umfaßt 
sowohl das Eingehen von Verpflichtungen zu 
Lasten eines Baransatzes als auch die In-
anspruchnahme von Verpflichtungsermächti-
gungen. 

Absatz 2 entspricht inhaltlich § 24 RHO. 

Zu § 5 — Haushaltsjahr — 

146. Satz 1 entspricht inhaltlich § 2 RHO in der Fas-
sung des Gesetzes zur Anpassung des Rech-
nungsjahres an das Kalenderjahr vom 29. De-
zember 1959 (Bundesgesetzbl. I S. 832). Von 
einer Änderung in dieser Hinsicht wurde aus 
wohlerwogenen Gründen abgesehen (vgl. 
Tz. 85). Der in den Verfassungen des Bundes 
und der Länder verwendete Begriff „Rech-
nungsjahr", der auf eine vorwiegend rück-
schauende Betrachtung des Haushaltsablaufs 
von der Rechnung her abgestellt ist, wird durch 
den zutreffenderen und in der Praxis neuerdings 
gebräuchlichen Begriff „Haushaltsjahr" ersetzt. 

Satz 2 ermächtigt den für die Finanzen zustän-
digen Minister, für einzelne Bereiche besondere 
zeitliche Regelungen zu treffen, zum Beispiel 
für die Forstwirtschaft. Die Regelung entspricht 
dem bisherigen Recht. 

Zu § 6 — Notwendigkeit der Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen — 

147. Die Vorschrift geht inhaltlich von § 17 RHO aus 
und bezieht ihren Geltungsbereich sowohl auf 
die Aufstellung des Haushaltsplans als auch 
auf den Haushaltsvollzug. Neben den Aus-
gaben sind die Verpflichtungsermächtigungen 
gleichzeitig aufgeführt, die hier zudem eine 
Legaldefinition erfahren. 
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Zu § 7 — Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, 
Nutzen-Kosten-Untersuchungen — 

148. Absatz 1 enthält das Gebot, bei Aufstellung 
und Ausführung des Haushaltsplans die Grund-
sätze der Wirtschaftlichkeit und der Sparsam-
keit zu beachten. Das Gebot war bisher nur 
für den Haushaltsvollzug in § 26 Abs. 1 RHO 
aufgestellt, obwohl es auch für die Aufstellung 
des Haushaltsplans von gleicher Bedeutung ist. 

149. Absatz 2 legt fest, daß für geeignete Maßnah-
men  von erheblicher finanzieller Bedeutung 
Nutzen - Kosten - Untersuchungen aufzustellen 
sind. Die Regelung entspricht dem Gebot einer 
modernen Haushaltspolitik, die über die fiska-
lischen Belange hinaus die Erkenntnisse einer 
fortschrittlichen Wirtschaftlichkeitsermittlung 
nutzt. 

Zu § 8 Grundsatz der Gesamtdeckung — 

150. Die Regelung entspricht inhaltlich § 29 Abs. 1 
RHO. 

Zu § 9 — Vollständigkeit und Einheit, Fällig-
keitsprinzip — 

151. Absatz 1 bestimmt, daß für jedes Haushaltsjahr 
ein Haushaltsplan aufzustellen ist. Der Grund-
satz der Jährlichkeit wird durch § 10 im 
wesentlichen nicht berührt. 

152. Absatz 2 enthält den Grundsatz der Voll-
ständigkeit und Einheit des Haushaltsplans und 
das Fälligkeitsprinzip (Grundsatz der Kassen-
wirksamkeit). Der Grundsatz der Vollständig-
keit und Einheit ist in den Verfassungen des 
Bundes und der Länder enthalten. Das Fällig-
keitsprinzip bedeutet eine Neuerung (vgl. hier-
zu Tz. 67 ff.), es erstreckt sich auch auf die Ver-
pflichtungsermächtigungen. 

Zu § 10 — Geltungsdauer der Haushaltspläne — 

153. Absatz 1 läßt zu, den Haushaltsplan für zwei 
Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, aufzu-
stellen. 

154. Absatz 2 eröffnet die Möglichkeit, den Haus-
haltsplan in einen Verwaltungshaushalt und 
in einen Finanzhaushalt zu gliedern und beide 
jeweils überlappend für zwei Haushaltsjahre, 
nach Jahren getrennt, aufzustellen. Die Vor-
schrift läßt zu, auch nur den Verwaltungs-
haushalt oder nur den Finanzhaushalt für zwei 
Jahre, nach Jahren getrennt, aufzustellen. 

155. Die Neuerung soll die Verwaltungsarbeit bei 
Aufstellung und Verabschiedung des Haushalts-
plans vermindern und zugleich das rechtzeitige 
Inkrafttreten des Haushaltsgesetzes sicherstel-
len. Inbesondere beim Bund ist dieses Problem 
ein Hauptanliegen der Haushaltsreform (vgl. 
Tz. 83 ff.). 

Zu § 11 — Einzelpläne, Gesamtplan, Grup-
pierungsplan — 

156. Die Vorschrift befaßt sich mit der Gestaltung 
des Haushaltsplans. 

157. Absatz 1 entspricht § 5 RHO. 

158. Absatz 2 schreibt vor, daß die Einzelpläne in 
Kapitel und Titel einzuteilen sind. Eine inhalt-
lich entsprechende Regelung enthielt § 6 Abs. 1 
RHO. 

159. Absatz 3 regelt die Einteilung der Titel, die 
sich nach dem Gruppierungsplan richtet. Der 
Gruppierungsplan ist einheitlich für Bund und 
Länder entwickelt und den Erfordernissen der 
elektronischen Datenverarbeitung angepaßt 
worden. Er kann seine umfassende finanz- und 
wirtschaftspolitische Bedeutung auch nur beim 
Einsatz von elektronischen Datenverarbeitungs-
anlagen in der Verwaltung gewinnen. Zur 
Sicherstellung der Vergleichbarkeit der Haus-
halte von Bund und Ländern wird vorgeschrie-
ben, daß der Gruppierungsplan bestimmte Ein-
nahme- und Ausgabegruppen enthalten muß. 
Wegen weiterer Einzelheiten des Gruppierungs-
plans wird auf Tz. 30 ff. Bezug genommen. 

Zu § 12 — Übersichten zum Haushaltsplan, 
Funktionenplan — 

160. Absatz 1 schreibt für den Haushaltsplan einige 
Anlagen als Mindestanlagen vor. Die Anlagen 
sind bereits dem Entwurf des Haushaltsplans 
beizufügen. Sie fördern die Durchsichtigkeit 
des Haushaltsplans in finanz- und wirtschafts-
politischer Sicht und sollen die Entscheidungen 
der Regierung und der gesetzgebenden Körper-
schaften erleichtern. 

161. Neu ist die Finanzierungsübersicht. In der 
Finanzierungsübersicht wird der Finanzierungs-
saldo dargestellt. Hierdurch wird insbesondere 
der Kreditbedarf sichtbar gemacht. Diese Dar-
stellungsform soll die Ordnungsfunktion des 
bisherigen außerordentlichen Haushalts im Hin-
blick auf eine Begrenzung der öffentlichen Aus-
gaben übernehmen und zugleich die Aussage-
fähigkeit des Haushaltsplans in finanz- und 
volkswirtschaftlicher Sicht fördern. Die Vor-
schrift enthält keine Regelung über die Deckung 
eines Fehlbetrags (vgl. insoweit § 18 Satz 2). 
Außer der Finanzierungsübersicht wird in § 39 
Nr. 3 die Aufstellung einer Finanzierungsrech-
nung vorgeschrieben. 

162. Absatz 2 bestimmt, daß die Funktionenübersicht 
sich nach dem Funktionenplan richtet. Wegen 
der Einzelheiten des Funktionenplans wird auf 
Tz. 31 Bezug genommen. Auch der Funktionen

-

plan entspricht den Erfordernissen der elektro-
nischen Datenverarbeitung. 

Zu § 13 — Bruttoveranschlagung, Einzelver-
anschlagung, Selbstbewirtschaf-
tungsmittel, Erläuterungen, Plan-
stellen — 

163. Absatz 1, der im wesentlichen dem § 7 RHO 
entspricht, enthält in Satz 1 das Bruttoprinzip. 
Es besagt, daß die Einnahmen und Ausgaben 
in voller Höhe und getrennt voneinander zu 
veranschlagen sind. Ein Vorwegabzug von Aus- 



Drucksache V/3040 	Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode 

gaben bei den Einnahmen oder von Einnahmen 
bei den Ausgaben ist hiernach grundsätzlich 
ausgeschlossen. 

164. Abweichungen vom Bruttoprinzip sind in Satz 2 
für die Veranschlagung von Krediten vorge-
schrieben und darüber hinaus in den Sätzen 3 
und 4 als Ausnahme zugelassen. 

165. Nach Satz 2 ist das Bruttoprinzip auf die Ver-
anschlagung von Einnahmen aus Krediten und 
Tilgungsausgaben (Ausgaben zur Schulden-
tilgung) nicht anzuwenden. Damit wird für Kre-
dite die Nettoveranschlagung vorgeschrieben. 
Eine verpflichtende Regelung in dieser Hinsicht 
ist aus Gründen der Vergleichbarkeit der Haus-
halte des Bundes und der Länder geboten. 

Die Nettoveranschlagung von Krediten bedeu-
tet, daß bei der Veranschlagung von Einnahmen 
aus Krediten die Tilgungsausgaben vorweg ab-
zusetzen sind; in gleicher Weise muß ein 
Vorwegabzug der Krediteinnahmen von den 
Tilgungsausgaben vorgenommen werden, falls 
diese die Krediteinnahmen überschreiten. Die 
Regelung ist insbesondere im Hinblick auf die 
Umschuldung der aus konjunkturpolitischen 
Gründen aufgenommenen kürzerfristigen Kre-
dite angezeigt. Eine Bruttoveranschlagung 
würde dazu führen, daß die Haushaltspläne in 
Jahren erhöhter Umschuldungen zwangsläufig 
eine Steigerung des Haushaltsvolumens aus-
weisen, die jedoch keine Wirkungen vor allem 
gesamtwirtschaftlicher Art entfaltet, weil sich 
eine Umschuldung wie eine Stundung auswirkt. 
Bedeutsam ist allein die Neuverschuldung in 
Nettobeträgen. Dies gilt sowohl für die finanz-
politische als auch für die wirtschaftspolitische 
Betrachtungsweise. Überdies wird hiermit eine 
bessere Vergleichbarkeit der Daten im über- 
und zwischenstaatlichen Bereich ermöglicht. 
Eine Beschränkung der Nettoveranschlagung 
auf Umschuldungen kürzerfristiger Art würde 
zwar den haushaltstechnischen Bedürfnissen 
entsprechen; sie würde jedoch nicht den um-
fassenden finanz- und wirtschaftspolitischen 
Aussagewert haben wie die vorgesehene Netto-
veranschlagung aller Krediteinnahmen und aller 
Tilgungsausgaben. 

166. Satz 3 läßt — ebenso wie § 7 Satz 2 RHO — 
Ausnahmen vom Bruttoprinzip bei Genehmi-
gung im Dispositiv des Haushaltsplans zu. 
Wenn eine Ausnahmeregelung durch den Haus-
haltsplan getroffen werden kann, kann sie erst 
recht durch Haushaltsgesetz getroffen werden. 

167, Die Ausnahmeregelung nach Satz 4 geht auf 
§ 69 Abs. 2 Satz 1 RHO zurück. 

168. Satz 5 schreibt vor, daß in den Fällen der 
Nettoveranschlagung der volle Betrag der Ein-
nahme oder der Ausgabe und der vorgenom-
mene Abzug gesondert darzustellen sind. Diese 
Darstellung kann in den Erläuterungen des 
Haushaltsplans oder in einer Anlage zum Haus-
haltsplan erfolgen. 

169. Absatz 2 schreibt eine besondere Veranschla-
gung der Verpflichtungsermächtigungen vor. 

170. Absatz 3 regelt in Anlehnung an § 16 RHO die 
Veranschlagung von Ausgaben zur Selbst-
bewirtschaftung. Im übrigen wird das Institut 
der Selbstbewirtschaftung gesetzlich näher aus-
gestaltet, und zwar hinsichtlich der Übertrag-
barkeit der Mittel, der besonderen haushalts-
rechtlichen Behandlung der aus der Selbst-
bewirtschaftung entstehenden Einnahmen, der 
Besonderheiten bei der Rechnungslegung und 
damit auch bei der Rechnungsprüfung. 

171. Absatz 4 Satz 1 erster Halbsatz folgt § 6 Abs. 2 
RHO und enthält den Grundsatz der Einzel-
veranschlagung (Grundsatz der sachlichen Spe-
zialität). Hiernach sind die Einnahmen nach 
dem Entstehungsgrund und die Ausgaben sowie 
die Verpflichtungsermächtigungen nach Zwek-
ken getrennt zu veranschlagen. Die Vorschrift 
soll eine geordnete Bewirtschaftung sichern 
und gewährleisten, daß die Ermächtigungen zur 
Leistung von Ausgaben und zum Eingehen von 
Verpflichtungen nur zu den bei ihrer Bewilli-
gung bestimmten Zwecken verwendet werden 
(§ 21 Abs. 2). 

172. Durch den 2. Halbsatz des Satzes 1 wird die 
nach § 8 RHO bestehende Pflicht zur Erläute-
rung der Haushaltsansätze eingeschränkt und 
auf das Notwendige begrenzt. Satz 2 läßt zu, 
daß die Erläuterungen in Ausnahmefällen als 
für die Mittelbewirtschaftung verbindlich er-
klärt werden können. 

173. Absatz 5 entspricht inhaltlich § 18 RHO, erfaßt 
jedoch nunmehr auch die Verpflichtungsermäch-
tigungen. 

174. Absatz 6 tritt an die Stelle des § 11 Abs. 2 RHO. 
Als Voraussetzung für eine geordnete Perso-
nalwirtschaft sind die Planstellen überdies nach 
Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen 
auszubringen. 

Zu § 14 — Kreditermächtigungen — 

175. Die Vorschrift ersetzt § 8 a RHO und behandelt 
die Kreditermächtigungen im Haushaltsgesetz. 

176. Absatz 1 unterscheidet im Sinne der bisherigen 
Übung zwischen Krediten zur Deckung von 
Ausgaben des Haushaltsplans und Krediten zur 
Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen 
Kassenwirtschaft. Bei den letztgenannten Kas-
senverstärkungskrediten wurde entsprechend 
der bisherigen Regelung in den Haushalts-
gesetzen des Bundes (vgl. u. a. § 18 Haushalts-
gesetz 1967) vorgesehen, daß die Kreditermäch-
tigung in Höhe der jeweiligen Rückzahlung der 
Kredite wiederholt in Anspruch genommen 
werden kann. 

177. Absatz 2 regelt die Geltungsdauer der Kredit-
ermächtigungen. Die Regelung dient einer kon-
tinuierlichen Kreditwirtschaft. 

178. Absatz 3 läßt zu, daß der Bund oder das Land 
gesetzlich bestimmen kann, daß im Haushalts- 
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plan die Ausgaben zu bezeichnen sind, die 
durch Einnahmen aus Krediten gedeckt werden 
sollen. Für den Bundesbereich ist eine solche 
Regelung, die eine Beibehaltung objektgebun-
dener Deckungsgrundsätze in sich schließt, nicht 
vorgesehen (vgl. Tz. 58-62). 

Zu § 15 — Zuwendungen — 

179. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
für Leistungen an Stellen außerhalb der Ver-
waltung zur Erfüllung bestimmter Zwecke 
(Zuwendungen) haben seit jüngerer Zeit eine 
zunehmende Bedeutung erlangt, die es recht-
fertigt, bereits für die Veranschlagung not-
wendige Regeln aufzustellen. Nach § 6 dürfen 
nur solche Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen in den Haushaltsplan einge-
stellt werden, die zur Erfüllung staatlicher Auf-
gaben erforderlich sind. Dementsprechend dür-
fen nach § 15 Zuwendungen nur veranschlagt 
werden, wenn der Staat an der Erfüllung be-
stimmter Zwecke gerade durch Stellen außer-
halb der Verwaltung ein erhebliches Interesse 
hat und wenn dieses Interesse ohne die Zu-
wendungen nicht oder nicht im notwendigen 
Umfang befriedigt werden kann. 

180. § 15 verlangt keine Einzelveranschlagung der 
Zuwendungen. 

181. Für die Gewährung von Zuwendungen gelten 
§ 27 Abs. 1 und für die Rechnungsprüfung § 41 
Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Satz 2. 

182. Die Beschränkung auf gesetzliche Grundsatz-
regelungen läßt es zu, die unterschiedliche 
Vielfalt der Zuwendungsfälle durch Verwal-
tungsvorschriften zu den Haushaltsordnungen 
näher auszugestalten. 

Zu § 16 — Übertragbarkeit, Deckungsfähig-
keit — 

183. Absatz 1 enthält die Voraussetzungen für die 
Übertragbarkeit. von Ausgaben. Entsprechend 
dem Fälligkeitsprinzip (§ 9 Abs. 2) ist die Über-
tragbarkeit von Ausgaben auf ein Mindestmaß 
zu beschränken. Die Voraussetzungen für die 
Übertragbarkeit sind daher eng gefaßt worden. 

184. Wie bisher in § 30 Abs. 1 RHO wird zwischen 
geborener und gekorener Übertragbarkeit un-
terschieden. Eine geborene Übertragbarkeit 
wird ausschließlich für Ausgaben für Investi-
tionen und für Ausgaben aus zweckgebundenen 
Einnahmen angeordnet. In diesen Fällen wird 
auch bei einer möglichst wirklichkeitsnahen 
Veranschlagung die Bildung von Ausgabe-
resten nicht zu vermeiden sein. 

185. Die Voraussetzungen der gekorenen Übertrag-
barkeit durch den Haushaltsplan sind in Abs. 1 
Satz 2 der Vorschrift abschließend aufgeführt. 

186. Absatz 2, der § 31 RHO ersetzt, legt die Vor-
aussetzungen für die Deckungsfähigkeit von 
Ausgaben fest. Die Regelung ist aus gesetzes

-

systematischen Gründen in den Teil „Aufstel-
lung des Haushaltsplans" aufgenommen wor-
den. Die Deckungsfähigkeit bedeutet die 
Möglichkeit, höhere Ausgaben bei einem Haus-
haltsansatz auf Grund von Einsparungen bei 
anderen Ausgabeansätzen zu leisten. Die Unter-
scheidung zwischen gegenseitiger und ein-
seitiger Deckungsfähigkeit richtet sich danach, 
ob zwei Ausgabeansätze miteinander deckungs-
fähig sein sollen oder ob nur ein Ausgabe-
ansatz zur Ergänzung eines anderen Ausgabe-
ansatzes herangezogen werden kann. Die 
Deckungsfähigkeit kann nach Satz 1 im Haus-
haltsplan und damit erst recht durch Gesetz zu-
gelassen werden. Satz 2 schließt die Erklärung 
der Deckungsfähigkeit bei den sogenannten 
Verfügungsfonds aus, weil diese mangels nähe-
rer Zweckbestimmung an fest begrenzte Mittel 
gebunden bleiben sollen. 

Zu § 17 — Baumaßnahmen, größere Beschaf-
fungen, größere Entwicklungsvor-
haben — 

187. Die Vorschrift enthält eine Neufassung des § 14 
RHO. 

188. Absatz 1 regelt die Voraussetzungen für die 
Veranschlagung von Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen für Baumaßnahmen. Die 
Baumaßnahmen sind von der Bauunterhaltung 
zu unterscheiden. 

Aus den Unterlagen müssen zusätzlich zu der 
bisherigen Regelung die Kosten der Einrich-
tungen, die vorgesehene Finanzierung und ein 
Zeitplan für die Baumaßnahme ersichtlich sein. 
Diese Angaben sind für eine geordnete Haus-
haltswirtschaft und für eine konjunktur-
gerechte Finanzpolitik unerläßlich. Als wich-
tigste Neuerung wird eine Schätzung der nach 
Fertigstellung der Baumaßnahme entstehenden 
jährlichen Haushaltsbelastungen gefordert. 
Diese Angaben sind eine wichtige Vorausset-
zung für eine verläßliche Finanzplanung. 

189. Absatz 2 erstreckt die Grundsätze des Absat-
zes 1 auf größere Beschaffungen und größere 
Entwicklungsvorhaben. Die Bestimmung ent-
spricht einem praktischen Bedürfnis. An die 
Unterlagen für die Beschaffungen und die Ent-
wicklungsvorhaben werden unterschiedliche 
Anforderungen zu stellen sein. 

190. Absatz 3 enthält eine notwendige Ausnahme-
regelung von den Absätzen 1 und 2. 

Zu § 18 — Kassenmäßiger Fehlbetrag — 

191. Die Vorschrift befaßt sich mit der haushalts-
mäßigen Behandlung eines kassenmäßigen Fehl-
betrages. Sie ersetzt insoweit § 75 Satz 1 RHO. 
Die Regelung ist aus gesetzessystematischen 
Gründen in den Teil „Aufstellung des Haus-
haltsplans" aufgenommen worden. 

192. Satz 2 regelt die Art der Fehlbetragsdeckung. 
Ist der Fehlbetrag durch die Leistung von Aus- 
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gaben entstanden, die durch laufende Ein-
nahmen zu decken waren, so darf der Fehl-
betrag auch nur durch laufende Einnahmen 
gedeckt werden. Ist hingegen der Fehlbetrag 
auf kreditfinanzierte Ausgaben zurückzuführen, 
so können zu seiner Deckung auch Kredite ver-
wendet werden. Diese einschränkende Rege-
lung ist aus Gründen einer ordnungsmäßigen 
Finanzwirtschaft erforderlich. Sie soll verhin-
dern, daß nachträglich mit Krediten laufende 
Ausgaben gedeckt werden, die nur durch lau

-

fende Einnahmen gedeckt werden durften. 

Zu § 19 — Betriebe, Sondervermögen — 

193. Die Vorschrift regelt das Verhältnis des Haus-
haltsplans des Bundes oder des Landes zu den 
Betrieben und den Sondervermögen des Bundes 
oder des Landes. Es handelt sich hierbei um 
Abweichungen von dem Grundsatz der Voll-
ständigkeit und Einheit des Haushaltsplans. 

194. Absatz 1 übernimmt für die Betriebe des Bun-
des oder des Landes im Grundsatz die Rege-
lung des § 15 RHO. Die bisherige Bezeichnung 
„kaufmännisch eingerichtete Betriebe" hat sich 

als nicht geeignet erwiesen. Ein Betrieb  ist 
dann kaufmännisch eingerichtet, wenn er eine 
kaufmännische Organisation und insbesondere 
eine kaufmännische Buchführung hat. Bei 
öffentlichen Betrieben braucht diese Voraus-
setzung nicht notwendigerweise vorzuliegen. 
Es gibt Betriebe, die eine weiterentwickelte 
Kameralistik verwenden. Deshalb wird künftig 
der umfassende Begriff „Betriebe des Bundes 
oder des Landes" benutzt. Bei der Entscheidung 
über die Zulassung eines Wirtschaftsplans wird 
künftig darauf abgestellt, ob bei den Betrieben 
ein Wirtschaften nach Einnahmen und Aus-
gaben des Haushaltsplans zweckmäßig ist oder 
nicht. Nur in letzterem Falle ist die Ausnahme-
regelung gerechtfertigt. 

195. Absatz 2 ersetzt § 9 Abs. 2 Nr. 2 und § 9 a RHO. 
Wesentlich ist, daß künftig bei Sondervermö-
gen nur die Zuführungen oder Ablieferungen 
im Haushaltsplan zu veranschlagen sind. 

Zu § 20 — Erhebung der Einnahmen, Bewirt

-

schaftung der Ausgaben — 

196. Absatz 1 enthält eine Grundsatzbestimmung 
für die Erhebung von Einnahmen. Wegen der 
Stundung, der Niederschlagung und des Er-
lasses von Ansprüchen wird auf § 31 Abs. 2 
Bezug genommen. 

197. Absatz 2 enthält eine Grundsatzbestimmung 
für die Bewirtschaftung der Ausgaben. Satz 1 
entspricht inhaltlich dem § 26 Abs. 1 2. Halb-
satz, Satz 2 dem § 32 Satz 1 RHO. Satz 3 er-
streckt die Regelung der Sätze 1 und 2 auf Ver-
pflichtungsermächtigungen. 

Zu § 21 — Bruttonachweis, Einzelnachweis — 

198. Absatz 1 enthält in der Form einer Buchungs-
vorschrift das Bruttoprinzip für die Ausführung 

des Haushaltsplans. Für die Aufstellung des 
Haushaltsplans ist das Bruttoprinzip in § 13 
Abs. 1 Satz 1 geregelt. Soweit in § 13 Abs. 1 
Ausnahmen von dem Grundsatz zugelassen 
sind, gelten sie auch hier. 

199. Absatz 2 Satz 1 entspricht inhaltlich § 43 RHO. 
Satz 2 bezieht die Verpflichtungsermächtigun-
gen in die Regelung ein. Für die Aufstellung 
des Haushaltsplans findet sich die entspre-
chende Vorschrift in § 13 Abs. 5. 

Zu § 22 — Kreditfinanzierte Ausgaben — 

200. Absatz 1 greift die Grundgedanken des § 26 
Abs. 5 Satz 2 und des § 45d Abs. 1 RHO auf 
und gestaltet sie mit Rücksicht auf den Wegfall 
des außerordentlichen Haushalts näher aus. Die 
Anwendung der Vorschrift hängt davon ab, 
daß im Haushaltsplan die Ausgaben bezeichnet 
werden, die mit Krediten gedeckt werden sollen 
(§ 14 Abs. 3). 
Eine Anwendung der Vorschrift, die auf eine 
Objektbezogenheit der Kreditfinanzierung ab-
gestellt ist, kommt für den Bund nicht in Be-
tracht (vgl. Tz. 58-62). 

201. Absatz 2 enthält eine Ermächtigung, in den 
Haushaltsordnungen des Bundes oder der Län-
der an Stelle der Regelung nach Absatz 1 zu 
bestimmen, daß die Einwilligung des für die 
Finanzen zuständigen Ministers auf die Lei-
stung von Ausgaben für Investitionen und auf 
das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung 
solcher Ausgaben erstreckt werden kann. 

Zu § 23 — Verpflichtungsermächtigungen — 

202. Die Vorschrift ersetzt § 45b RHO. Sie enthält 
Grundsätze für die Verpflichtungsermächtigun-
gen. Die derzeitige Regelung beschränkt sich 
auf Verträge. Sie ist nicht umfassend genug. 
So bezieht sie z. B. nicht Maßnahmen des öffent-
lichen Rechts ein, die gleichfalls kommende 
Haushaltsjahre belasten können. Künftig wird 
die Regelung auf alle Maßnahmen ausgedehnt, 
die den Bund oder das Land zur Leistung von 
Ausgaben in kommenden Jahren verpflichten 
können. Zu mehrjährigen Verpflichtungen zäh-
len auch Kreditzusagen und Gewährleistungen, 
jedoch trifft insoweit § 24 eine Sonderregelung. 

203. Absatz 1 bestimmt, unter welchen Vorausset-
zungen Verpflichtungen zu Lasten künftiger 
Haushaltsjahre eingegangen werden dürfen. 
Voraussetzung ist nach Satz 1 eine ausdrück-
liche Ermächtigung, die im Haushaltsplan oder 
in einer gesetzlichen Vorschrift enthalten sein 
kann. Nach Satz 2 steht in dringenden Aus-
nahmefällen dem für die Finanzen zuständigen 
Minister ein Ermächtigungsrecht zu. Die Be-
fugnis ist auf Fälle eines unvorhergesehenen 
und unabweisbaren Bedürfnisses beschränkt. 

204. Absatz 2 Satz 1 sieht (wie bisher § 45b Abs. 2 
RHO) eine Einwilligung des für die Finanzen 
zuständigen Ministers vor, soweit er nicht dar-
auf verzichtet. Die in § 13 Abs. 2 vorgesehene 
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Veranschlagung der Verpflichtungsermächti-
gungen allein macht die Beteiligung des für die 
Finanzen zuständigen Ministers bei Inanspruch-
nahme der Verpflichtungsermächtigung nicht 
überflüssig. Eine andere Beurteilung ist erst 
dann gerechtfertigt, wenn bei der Veranschla-
gung der Verpflichtungsermächtigungen die 
voraussichtlichen Verpflichtungen zu Lasten 
mehrerer Haushaltsjahre nach Jahresbeträgen 
im Haushaltsplan verbindlich festgelegt wer-
den. Soweit dies geschieht und von dieser Fest-
legung nicht erheblich abgewichen wird, kann 
die Beteiligung des für die Finanzen zuständi-
gen Ministers bei der Inanspruchnahme der 
Verpflichtungsermächtigungen entfallen. Die 
Prüfung wird dann bei der Aufstellung des 
Haushaltsplans vorgenommen, wobei die 
Finanzplanung zu berücksichtigen ist. Die wei-
tere Entwicklung würde sich dann im Rahmen 
der Daten der Finanzplanung halten. Auf die 
für den Bund vorgesehene Regelung in §§ 16 
Satz 2 und 38 Abs. 2 BHO wird verwiesen. 

205. Absatz 3 schreibt eine Unterrichtungspflicht 
gegenüber dem für die Finanzen zuständigen 
Minister vor. Zu den Verhandlungen zählen 
schon die Vorverhandlungen. Eine rechtzeitige 
Unterrichtung des für die Finanzen zuständigen 
Ministers ist erforderlich, um von vornherein 
zu verhindern, daß künftige Belastungen eine 
geordnete Haushaltswirtschaft im Rahmen der 
Finanzplanung gefährden. 

206. Absatz 4 bestimmt, daß die Verpflichtungen für 
laufende Geschäfte eingegangen werden dürfen, 
ohne daß die Voraussetzungen des Absatzes 1 
vorliegen. Das Nähere hierzu soll der für die 
Finanzen zuständige Minister regeln. 

207. Absatz 5 stellt klar, daß völkerrechtliche Ver-
träge im Sinne des Artikels 59 Absatz 2 Satz 1 
GG nicht den Beschränkungen der Absätze 1 
bis 4 unterliegen. Diese Verträge bedürfen 
ohnehin der Zustimmung der gesetzgebenden 
Körperschaften in der Form eines Bundes-
gesetzes. Hierzu gehören auch diejenigen Ver-
träge, denen die gesetzgebenden Körperschaf-
ten bereits vorweg zugestimmt haben und 
deren innerstaatliche Durchsetzung auf Grund 
einer auslandsbezogenen Verordnungsermäch-
tigung durch Rechtsverordnung erfolgen kann. 

Zu § 24 — Gewährleistungen, Kreditzusagen — 

208. Die Vorschrift ersetzt § 45c RHO. 

209. Absatz 1 stellt die Übernahme von Gewähr-
leistungen unter den Vorbehalt einer der Höhe 
nach bestimmbaren gesetzlichen Ermächtigung. 
Die Regelung folgt dem Bundes- und dem Lan-
desverfassungsrecht. 

210. Nach Absatz 2 Satz 1 bedürfen Kreditzusagen 
sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garan-
tien oder sonstigen Gewährleistungen der Ein-
willigung des für die Finanzen zuständigen 
Ministers; insoweit wird auf Tz. 202 verwiesen. 
Nach Satz 2 ist der für die Finanzen zuständige 

Minister — über die Regelung des § 23 Abs. 3 
hinaus — an den Verhandlungen zu beteiligen, 
bevor Verpflichtungen eingegangen werden, 
weil die Ermächtigungen zur Übernahme von 
Gewährleistungen regelmäßig im Haushalts-
gesetz global erteilt sind. Die Ermächtigungen 
lassen sich deshalb nur unter Beteiligung des 
für die Finanzen zuständigen Ministers ent-
sprechend der Gesamtentwicklung der Ein-
nahmen und Ausgaben in Anspruch nehmen. 
Dies setzt voraus, daß der für die Finanzen zu-
ständige Minister schon bei den Verhandlungen 
eingeschaltet ist. Satz 3 sieht die Möglichkeit 
eines Verzichts auf die Befugnisse des Satzes 1 
oder des Satzes 2 vor. 

211. Absatz 3 regelt das Prüfungsrecht des Bundes 
oder des Landes bei Maßnahmen nach Absatz 2. 
Die Vorschrift läßt wegen ihres Grundsatz-
charakters eine den jeweiligen Gegebenheiten 
angemessene Regelung zu. 

Zu § 25 — Andere Maßnahmen von finanziel

-

ler Bedeutung — 

212. Die Vorschrift übernimmt den Grundgedanken 
des § 36c RHO und gestaltet ihn zu einer über 
den Bereich der Personalwirtschaft hinaus-
gehenden Regelung aus. Satz 1 schreibt für 
einige besonders erwähnte Maßnahmen die 
Einwilligung des für die Finanzen zuständigen 
Ministers vor, wenn durch diese Maßnahmen 
Mindereinnahmen oder Mehrausgaben im 
laufenden oder in künftigen Haushaltsjahren 
entstehen können. Soweit es sich hierbei um 
Maßnahmen handelt, die zu Ausgaben in künf-
tigen Jahren führen können, enthält die Vor-
schrift eine Ausnahme von § 23 Abs. 1 Satz 1. 
Die Art der angeführten Maßnahmen schließt 
regelmäßig eine vorherige Ermächtigung durch 
Gesetz oder im Haushaltsplan aus, weil diese 
Ermächtigung entweder nicht möglich oder 
nicht sachdienlich ist. So können z. B. beim 
Erlaß von Rechtsverordnungen die finanziellen 
Auswirkungen häufig nicht mit der für eine 
Veranschlagung im Haushaltsplan notwendigen 
Genauigkeit angegeben werden; bei dem Ab-
schluß von Tarifverträgen ist eine Ermächti-
gung im Haushaltsplan untunlich, weil durch 
sie der Vertragspartner über die Absichten der 
Regierung vorab unterrichtet würde. In diesen 
Fällen ist deshalb nur die Einwilligung des für 
die Finanzen zuständigen Ministers vorge-
sehen. Auf diese Mindestvoraussetzung kann 
nicht verzichtet werden. Sie ist für eine ge-
ordnete Haushaltswirtschaft im Rahmen der 
Finanzplanung unerläßlich. Nach Satz 2 findet 
die Regelung des Satzes 1 auf sonstige Maß-
nahmen von grundsätzlicher oder erheblicher 
finanzieller Bedeutung Anwendung, soweit hier-
durch Mindereinnahmen im laufenden oder in 
künftigen Haushaltsjahren oder zusätzliche 
Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr ent-
stehen können. Die Verpflichtungsermächtigun-
gen sind in § 23 geregelt. Die Bestimmung für 
die Einnahmeseite ist eine notwendige Parallel- 
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regelung zu den über- und außerplanmäßigen 
Ausgaben und zu den Verpflichtungsermächti-
gungen. 

Zu § 26 — Haushaltswirtschaftliche Sperre — 

213. Die Vorschrift bestimmt, daß der für die Finan-
zen zuständige Minister die Leistung von Aus-
gaben und das Eingehen von Verpflichtungen 
von seiner Einwilligung abhängig machen 
kann, wenn die Entwicklung der Einnahmen 
oder der Ausgaben es erfordert. Ähnliche Re-
gelungen finden sich bereits in den Haushalts-
gesetzen; vgl. z. B. § 7 Abs. 2 Bundeshaushalts-
gesetz 1967. Die Notwendigkeit für derartige 
Maßnahmen kann haushaltswirtschaftlich oder 
konjunkturell begründet sein. § 26 bietet die 
Grundlage für eine Sperre aus haushaltswirt-
schaftlichen Gründen. Die Sperre aus konjunk-
turpolitischen Gründen ist in § 6 Abs. 1 des Ge-
setzes zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft besonders geregelt. 

Zu § 27 — Zuwendungen, Verwaltung von 
Mitteln oder Vermögens -
gegenständen — 

214. Absatz 1 befaßt sich mit der Gewährung von 
Zuwendungen. Er ersetzt § 64a Abs. 1 RHO. 

215. Absatz 2 entspricht inhaltlich § 64a Abs. 2 
RHO. Die Regelung ist entsprechend einem 
praktischen Bedürfnis auf Vermögensgegen-
stände des Bundes oder des Landes erweitert 
worden, die von Stellen außerhalb der Verwal-
tung des Bundes oder des Landes verwaltet 
werden sollen. 

Zu § 28 — Sachliche und zeitliche Bindung — 

216. Absatz 1 enthält den Grundsatz der sachlichen 
und zeitlichen Bindung der Ausgaben und Ver-
pflichtungsermächtigungen. Diese Bindung gilt 
nicht uneingeschränkt. Eine Ausnahme von der 
sachlichen Bindung ist die Deckungsfähigkeit 
(§ 16 Abs. 2). Die zeitliche Bindung wird durch 
Satz 2 und die folgenden Absätze aufgelockert. 
Nach Satz 2 kann durch Gesetz zugelassen wer-
den, daß nicht in Anspruch genommene Ver-
pflichtungsermächtigungen bis zur Verkündung 
des nächsten Haushaltsgesetzes gelten. Diese 
Regelung sichert eine kontinuierliche Haus-
haltswirtschaft, wenn das Haushaltsgesetz erst 
geraume Zeit nach dem Beginn des nächsten 
Haushaltsjahres erlassen wird. 

217. Absatz 2 behandelt die Ausgabereste. Die Vor-
aussetzungen der Übertragbarkeit sind in § 16 
Abs. 1 festgelegt. Dort ist die Übertragbarkeit 
von Ausgaben entsprechend dem Fälligkeits-
prinzip auf ein Mindestmaß beschränkt worden. 
Hier wird der Zeitraum verkürzt, während 
dessen die Ausgabereste verfügbar sind. Die 
Regelung soll die Bildung von , Schattenhaus-
halten" verhindern. Sie dient somit einer wirk-
lichkeitsnahen Haushaltswirtschaft und fördert 
gleichzeitig die Durchsichtigkeit des Haushalts

-

plans. Die Ausnahmeregelung des Satzes 3 ent-
spricht einem praktischen Bedürfnis. 

Bisher fanden sich Regelungen über die Aus-
gabereste in den §§ 30, 45d und 73 RHO. 

218. Absatz 3 ist für eine bewegliche Haushalts-
wirtschaft unerläßlich. Die Vorschrift lehnt sich 
an die Haushaltsgesetze des Bundes an, vgl. 
z. B. § 2 Abs. 2 Haushaltsgesetz 1967. 

Zu § 29 — Personalwirtschaftliche Grundsätze — 

219. Absatz 1 entspricht inhaltlich § 36b Abs. 1 
RHO. Die Vorschrift schafft die Verbindung 
zwischen dem Beamtenrecht und dem Haus-
haltsrecht. 

220. Absatz 2 tritt an die Stelle des § 38 Abs. 1 
RHO. Die Bestimmung ist über den Bereich der 
Beamten hinaus zu einer allgemeinen Regelung 
ausgestaltet worden. Bei dem wachsenden Ge-
wicht der Personalausgaben kommt der Be-
stimmung eine erhebliche Bedeutung zu. Die 
Ausgabemittel können sowohl im Haushalts-
plan als auch in der Form von über- oder 
außerplanmäßigen Ausgaben besonders zur 
Verfügung gestellt werden. 

Zu § 30 — Baumaßnahmen, größere Be-
schaffungen, größere Entwicklungs-
vorhaben — 

221. Absatz 1 regelt die Ausführung von Bau-
maßnahmen. Die Bestimmung ist in ihrem 
wesentlichen Inhalt gegenüber § 45 RHO un-
verändert. Lassen sich im laufenden Haushalts-
jahr Mehrausgaben nicht vermeiden, gilt die 
Regelung für über- und außerplanmäßige Aus-
gaben. Die Veranschlagung von Baumaßnahmen 
ist in § 17 Abs. 1 geregelt. 

222. Absatz 2 befaßt sich mit größeren Beschaffun-
gen und größeren Entwicklungsvorhaben. Die 
Bestimmung ist eine notwendige Folgeregelung 
von § 17 Abs. 2. 

Zu § 31 — Änderung von Verträgen, Ver-
änderung von Ansprüchen — 

223. Absatz 1 Satz 1 tritt an die Stelle des § 50 
Abs 1 RHO. Neu ist die Bestimmung des Sat-
zes 2 über den Abschluß eines Vergleichs. Bis-
her fand sich eine derartige Regelung nur in 
§ 62 RWB. Wegen der Bedeutung der Ver-
gleiche ist eine Vorschrift im Gesetz sach-
dienlich. 

224. Absatz 2 ersetzt die §§ 51, 52, 54 RHO und 
gleicht die Vorschriften des Haushaltsrechts 
und der Abgabenordnung über Stundung, 
Niederschlagung, Einstellung des Einziehungs-
verfahrens und Erlaß einander an. Aus Grün-
den der Rechtsklarheit und der Verwaltungs-
vereinfachung wird eine grundsätzlich einheit-
liche Regelung angestrebt. Dabei ist von den 
Vorschriften der Abgabenordnung ausgegangen 
worden. 
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225. Absatz 3 soll durch die Beteiligung des für die 
Finanzen zuständigen Ministers die Rechts-
einheitlichkeit sichern. 

226. Absatz 4 läßt andere gesetzliche Regelungen, 
insbesondere die der Abgabenordnung, unbe-
rührt. 

Zu § 32 — Zahlungen — 

227. Die Vorschrift enthält einige für die innere 
Kassensicherheit wesentliche Anordnungen zur 
Organisation des Zahlungswesens. Die Aus-
nahmemöglichkeit ist für Fälle gedacht, in 
denen die Kassensicherheit auf einfachere 
Weise gewährleistet werden kann. Eine ähn-
liche Regelung fand sich in § 58 RHO. 

Zu § 33 — Buchführung, Belegpflicht — 

228. Satz 1 trifft grundsätzliche Bestimmungen über 
die Buchführung. Eine wesentliche Neuerung 
bedeutet die Regelung in Satz 2, wonach die 
Buchführung für Verpflichtungen eingeführt 
werden kann. Hierzu zählen sowohl die Ver-
pflichtungen zu Lasten des laufenden Jahres 
als auch die in Anspruch genommenen Ver-
pflichtungsermächtigungen. Satz 3 entspricht in-
haltlich § 64 RHO. Im übrigen tritt die Vor-
schrift an die Stelle der §§ 66 Abs. 3 und 72 
RHO. 

Zu § 34 — Buchung nach Haushaltsjahren — 

229. Die Vorschrift entspricht im Grundsatz dem § 68 
RHO. Sie soll eine Buchung getrennt nach 
Haushaltsjahren sicherstellen.  Die Grundsätze 
finden sich in den Absätzen 1 und 2. Die fol-
genden Absätze enthalten erforderliche Aus-
nahmeregelungen. Die Vorschrift ist für die 
Vergleichbarkeit der Haushalte von Bund und 
Ländern von besonderer Bedeutung. 

Zu § 35 — Vermögensbuchführung, inte-
grierte Buchführung 

230. Satz 1 schreibt vor, daß über das Vermögen 
und die Schulden Buch zu führen oder in ande-
rer Weise ein Nachweis zu erbringen ist. An-
sätze hierzu fanden sich bereits in § 65 Abs. 1 
RHO. Beim Bund ist auf Grund des Entwurfs 
einer Buchführungs- und Rechnungslegungs-
ordnung für das Vermögen des Bundes vom 
16. März 1953 schon ab 1. April 1953 die Ver-
mögensbuchführung eingeführt worden. Satz 2 
sieht die Möglichkeit einer integrierten Buch-
führung vor. Die Vorschrift ist eine der Vor-
aussetzungen für ein modernes Buchführungs-
system. 

Zu § 36 — Abschluß der Bücher — 

231. Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 61 RHO. 

232. Absatz 1 enthält den Grundsatz des jährlichen 
Abschlusses der Bücher und die Befugnis des 
für die Finanzen zuständigen Ministers, den 
Zeitpunkt des Abschlusses zu bestimmen. 

233. Absatz 2 zieht die Folgerungen aus dem Ab-
schluß der Bücher. 

Zu § 37 — Rechnungslegung — 

234. Die Vorschrift entspricht grundsätzlich § 66 
RHO. 

235. Absatz 1 enthält die Grundsätze der Rechnungs-
legung. Die Rechnungslegung geht von den 
abgeschlossenen Büchern aus, die damit eben-
falls Bestandteil der Rechnungslegung werden. 

236. Absatz 2 regelt die Aufstellung der Haushalts-
rechnung durch den für die Finanzen zuständi-
gen Minister. 

Zu § 38 — Gliederung der Haushaltsrechnung — 

237. Die Vorschrift entspricht inhaltlich den §§ 72 
und 77 RHO. 

238. Absatz 1 enthält die Grundsätze der Haushalts-
rechnung. Die Haushaltsrechnung besteht in 
einem Ist-Soll-Vergleich, in den die Haushalts-
reste und die Vorgriffe einzubeziehen sind. 

239. Absatz 2 trifft nähere Bestimmung über den In-
halt der Haushaltsrechnung. 

240. Die Vorschrift ist von grundsätzlicher Bedeu-
tung für den Vergleich der Haushalte von Bund 
und Ländern. 

Zu § 39 — Abschluß zur Haushaltsrechnung — 

241. Die Vorschrift ersetzt § 78 RHO; sie schreibt 
die Aufstellung eines Abschlusses zur Haus-
haltsrechnung vor und bestimmt den Inhalt des 
Abschlusses. Nach Nr. 1 werden nur die tat-
sächlichen Einnahmen und Ausgaben erfaßt. 
Nach Nr. 2 werden auch die Haushaltsreste 
einbezogen. Auf diese Weise wird die Ver-
gleichbarkeit der Haushaltsdaten der Länder, 
die bei der Ermittlung des Fehlbetrags oder 
des Überschusses die Haushaltsreste berück-
sichtigen, mit den Daten des Bundes und der 
Länder gewährleistet, die hierbei die Haus-
haltsreste nicht berücksichtigen. Von größter 
Bedeutung ist die Finanzierungsrechnung nach 
Nr. 3 als das Gegenstück zur Finanzierungs-
übersicht (§ 12 Abs. 1 Nr. 2), da sie die gesamt-
wirtschaftliche Aussagefähigkeit des Haushalts 
in maßgeblicher Weise verbessert. 

Zu § 40 — Aufgaben des Rechnungshofes — 

242. Die Vorschrift legt die Aufgaben der Rech-
nungshöfe fest. Im Vordergrund steht hierbei 
die Prüfungsaufgabe des Rechnungshofes (§ 40 
Abs. 1). Zwar kann der Rechnungshof, soweit 
dies gesetzlich zugelassen ist (§ 40 Abs. 5), 
außerhalb seines verfassungsmäßigen Prüfungs-
auftrages Einrichtungen, auch solche, die nicht 
der Prüfung unterliegen, in Fragen der Verein-
fachung und Verbilligung der Verwaltung be-
raten, um den Aufwand zu verringern oder 
den Wirkungsgrad der Verwaltung zu steigern; 
jedoch sollte es die vornehmste Aufgabe des 



Drucksache  V/3040 	Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode 

Rechnungshofes bleiben, mit allem Nachdruck 
auf die Stärkung seiner Kontrollfunktion hin-
zuwirken, die gegenüber der Beratungsfunk-
tion vorrangig sein muß. Nur so kann die Prü-
fung ihrem eigentlichen Zweck, Vorstufe des 
parlamentarischen Entlastungsverfahrens zu 
sein, voll gerecht werden. 

243. Absatz 1 bezeichnet die staatsrechtliche Aufgabe 
der Rechnungshöfe als „Prüfung der gesamten 
Haushalts- und Wirtschaftsführung" des Staa-
tes. Die Bestimmung geht davon aus, daß sich 
der Begriff „Rechnungsprüfung" im Verlauf 
der geschichtlichen Entwicklung inhaltlich ge-
wandelt hat insofern, als im Haushaltsplan 
und in der Haushaltsrechnung die gesamte 
finanzwirtschaftliche Betätigung des Staates 
nicht mehr oder nicht vollständig zum Ausdruck 
kommt und die Prüfung über eine Prüfung ge-
legter Rechnungen hinausgeht. Die Grundsatz-
bestimmung bedarf hinsichtlich des Gegen-
standes, der Art und des Umfangs der Prüfung 
einer näheren gesetzlichen Ausgestaltung durch 
die Haushaltsordnungen. 

244. Absatz 2 zählt einige wichtige Prüfungsgegen-
stände beispielhaft auf. Von einer Beschrän-
kung der Prüfung auf „Rechnungen" (§ 88 
Abs. 1 RHO) wurde bewußt abgesehen, um eine 
gegenwartsnahe Prüfung und damit eine recht-
zeitige Übermittlung des Prüfungsergebnisses 
an die parlamentarischen Entlastungsorgane 
(§ 45 Abs. 1) zu ermöglichen. Eine Beschleuni-
gung der Prüfung läßt sich in dreifacher Hin-
sicht erreichen: 

1. durch Rechnungslegung in anderen als in 
jährlichen Zeitabschnitten (§ 37 Abs. 1 Satz 2), 

2. durch eine stärkere Inanspruchnahme der 
Vorprüfung, 

3. durch die Lösung der Prüfung von der Bin-
dung an gelegte Rechnungen. 

Das Gesetz läßt in jedem Fall einen weiten 
Gestaltungsspielraum für die Haushaltsordnun-
gen des Bundes und der Länder zu. Die soge-
nannte „gegenwartsnahe Prüfung", die sich 
nach den oben zu 1. und zu 3. aufgezeigten 
Möglichkeiten vollziehen kann, bedeutet eine 
Prüfung von Vorgängen, noch bevor sie zu 
förmlichen Rechnungen führen, sowie von 
finanziell bedeutsamen Verwaltungsmaßnah-
men, noch bevor sie zu einer Einnahme oder 
Ausgabe geführt haben. Der letztgenannte Fall 
ist vornehmlich in § 40 Abs. 2 Nr. 2 geregelt. 
Da hier eine vorgängige Prüfung, etwa im Pla-
nungsstadium, oder eine mitschreitende Prü-
fung mit dem Grundgesetz und der politischen 
Verantwortung der zu prüfenden Stelle nicht 
vereinbar ist, kann es sich nur um abgeschlos-
sene Maßnahmen handeln, wenn auch ihre 
finanziellen Auswirkungen noch nicht einge-
treten sind. 

245. Absatz 3 bestätigt im ersten Halbsatz die Be-
fugnis des Rechnungshofes, seine Prüfung zu 
beschränken (§ 94 RHO), während durch den 

zweiten Halbsatz gelegentlich geäußerte Zwei-
fel ausgeräumt werden sollen. 

246. Absatz 4 läßt eine dem § 89 Satz 1 RHO ent-
sprechende Regelung in den Haushaltsordnun-
gen des Bundes und der Länder zu. Die Rege-
lung folgt einem seit jeher anerkannten prak-
tischen Bedürfnis. Sie hat selbstverständlich 
Ausnahmecharakter. Wegen der Natur des Ver-
wendungszwecks geheimer Mittel ist es sach-
dienlich, die Prüfung des Verwendungsnach-
weises für einzelne Mittel auszuschließen, 
wenn dies durch Haushaltsvermerk parlamen-
tarisch angeordnet ist. 

247. Absatz 5 ersetzt § 101 RHO und behandelt die 
Befugnis des Rechnungshofes, außerhalb kon-
kreter Prüfungsvorgänge beratend tätig zu 
werden. Im Grundsatz bringt die Bestimmung 
nichts Neues. Sie bezweckt, die vom Rechnungs-
hof auf Grund von Prüfungserfahrungen ge-
sammelten Erkenntnisse für die Lösung von 
Fragen mit allgemeiner oder grundsätzlicher 
Bedeutung nutzbar zu machen. Eine Beratung 
zu Bewirtschaftungsfragen in Einzelfällen, bei 
denen erfahrungsgemäß das Absicherungs-
bedürfnis einzelner Ressorts im Vordergrund 
steht, sollte hierbei ausgeschlossen sein. Eine 
Beschränkung der Beratungsfunktion wird durch 
den vorgesehenen Gesetzesvorbehalt zuge-
lassen. 

Zu § 41 — Prüfung bei Stellen außerhalb der 
Verwaltung — 

248. Die Vorschrift regelt die Prüfungsbefugnis des 
Rechnungshofes Dritten gegenüber, uni die 
Haushalts- und Vermögenswirtschaft des Bun-
des und der Länder ordnungsgemäß prüfen zu 
können. Die Bestimmung bezieht sich auf die 
bisher im wesentlichen in §§ 64a und 45 c 
Abs. 2 RHO geregelten Sachverhalte, wonach 
Stellen außerhalb der Bundes- oder der Landes-
verwaltung Teile des Haushaltsplans aus-
führen, Bundes- oder Landesmittel verwalten 
oder vom Bund oder Land durch Zuwendun-
gen oder Gewährleistungsverträge gefördert 
werden. Bedeutsam ist, daß künftig die Rech-
nungshöfe in dem gebotenen Umfang ein ge-
setzlich begründetes Recht besitzen, unmittel-
bar bei Dritten Erhebungen anzustellen (Abs. 1 
und 3). Absatz 1 Satz 2 stellt klar, daß das 
Recht, Erhebungen anzustellen, auch besteht, 
wenn Mittel an andere weitergeleitet werden. 

249. Absatz 1 handelt von einer Prüfung bei Stellen 
außerhalb der Verwaltung des Bundes oder 
des Landes. Die Vorschrift verdeutlicht damit, 
daß es sich nicht um eine unmittelbare Prüfung 
dieser Stellen, sondern um die Prüfung der für 
die Haushaltswirtschaft des Bundes oder des 
Landes verantwortlichen Verwaltung handelt. 
Im Rahmen dieser Prüfung sind örtliche Ein-
sichtnahme und Erhebungen bei Dritten, die am 
Haushaltsvollzug als Ausführende oder Begün-
stigte beteiligt sind, sowie u. U. unmittelbarer 
Schriftwechsel mit ihnen zulässig, damit das 
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zur Durchführung der Prüfung notwendige Er-
kenntnismaterial verfügbar wird. Eine zwangs-
weise vorzunehmende Prüfung in Wohnräumen 
ist unzulässig. 

250. Absatz 2 begrenzt das Prüfungsrecht. Es besteht 
nur, soweit Erhebungen notwendig sind, um 
die bestimmungsmäßige und wirtschaftliche 
Verwendung der Bundes- oder Landesmittel 
nachzuprüfen. Die Kontrolle der eigenständigen 
Finanzgebarung der Dritten ist im allgemeinen 
ausgeschlossen. Lediglich bei den Empfängern 
von Zuwendungen kann es erforderlich wer-
den, ihre gesamte Haushalts- und Wirtschafts-
führung in die Prüfung einzubeziehen, wenn 
die Zuwendung zur Deckung der gesamten Aus-
gaben oder eines nicht abgegrenzten Teiles der 
Ausgaben des Empfängers dient. 

251. Absatz 3 entspricht § 45c RHO mit der Maß-
gabe, daß künftig ein gesetzliches Prüfungs-
recht bestehen soll. 

Zu § 42 — Prüfung staatlicher Betätigung bei 
privatrechtlichen Unternehmen — 

252. Die Vorschrift betrifft die Prüfung der Betäti-
gung des Bundes oder des Landes in Unter-
nehmen und regelt sie in allen wesentlichen 
Punkten in Übereinstimmung mit dein gelten-
den Recht. Die Zuständigkeit der Rechnungs-
höfe folgt aus ihrer in § 40 Abs. 1 festgestellten 
Aufgabe, die gesamte Haushalts- und Wirt-
schaftsführung des Bundes oder des Landes zu 
prüfen. Besonderheiten des Prüfungsverfahrens 
(Prüfung unter Beachtung kaufmännischer 
Grundsätze) ergeben sich aus der Eigenart des 
Prüfungsstoffes. Zur Klarstellung ist anzumer-
ken, daß die Tätigkeit der Rechnungshöfe nicht 
auf eine Prüfung des Jahresabschlusses gerich-
tet ist, die schon nach anderen Vorschriften 
sachverständigen Prüfern zukommt (vgl. u. a. 
§§ 162 ff, des Aktiengesetzes). Nicht die Unter-
nehmen, sondern die die Beteiligung verwal-
tenden Bundes- oder Landesbehörden unterlie-
gen der Prüfung. Die Unternehmen sind nur 
insoweit berührt, als sie verpflichtet sein sollen, 
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, Unter-
lagen zur Verfügung zu stellen und gegebenen-
falls örtliche Erhebungen zu dulden. 

253. Absatz 1 folgt § 113 Abs. 1 RHO. Unter der 
„Betätigung" des Bundes oder des Landes wird 
die gesamte Tätigkeit vom Erwerb der Betei-
ligung bis zu ihrer teilweisen oder gänzlichen 
Veräußerung verstanden. Der Hinweis auf die 
mittelbaren Beteiligungen dient der Klar-
stellung und trägt der Entwicklung gesell-
schaftsrechtlicher Formen Rechnung. Wesent-
lich ist, daß bei der Prüfung die Grundsätze zu 
beachten sind, die für das Tätigwerden des 
Kaufmanns entsprechend seinem Erfolgsstreben 
gelten. 

254. Absatz 2 trägt der Besonderheit der Genossen-
schaften Rechnung. Hier kann ein Beteiligungs-
verhältnis im Sinne des Gesellschaftsrechts 
nicht bestehen. 

Zu § 43 — Gemeinsame Prüfung — 

255. Satz 1 behält in Übereinstimmung mit dein in 
Bund und Ländern geltenden Recht das in der 
Praxis bewährte Institut der gemeinsamen Prü-
fung mehrerer Rechnungshöfe bei. 

256. Satz 2 regelt die Übertragung von Prüfungs-
aufgaben. Hierbei ist die Zuständigkeitsrege-
lung für die Rechnungshöfe in den Verfassun-
gen des Bundes und der Länder zu beachten. 

Zu § 44 — Ergebnis der Prüfung 

257. Absatz 1 schreibt vor, daß der Rechnungshof 
das Ergebnis seiner Prüfung, soweit es für die 
Entlastung der Regierung von Bedeutung sein 
kann, in einem jährlichen Bericht für die gesetz-
gebenden Körperschaften als Entlastungsorgane 
zusammenzufassen hat. Die Vorschrift tritt an 
die Stelle des § 107 Abs. 1 RHO und beschränkt 
sich auf Grundsätze. Die Regelung über die Art 
der Darstellung des Prüfungsergebnisses und 
das bei der Vorlage an das Parlament zu be-
achtende Verfahren bleibt den Haushalts-
ordnungen des Bundes und der Länder vorbe-
halten. 

258. Absatz 2 läßt mit der Bestimmung, daß in den 
Bericht des Rechnungshofes Feststellungen auch 
über frühere oder über spätere Haushaltsjahre 
aufgenommen werden dürfen, deutlich das Er-
fordernis erkennen, in dem Bericht in erster 
Linie solche Feststellungen aufzuführen, welche 
das Haushaltsjahr betreffen, für das Entlastung 
erteilt werden soll. 

259. Absatz 3 ersetzt § 109 RHO, der sich vor allem 
wegen der zeitlichen Beschränkung auf den Ab-
schluß des Prüfungsverfahrens für jedes Haus-
haltsjahr als unzureichend erwiesen hat und 
daher auch kaum angewendet worden ist. Die 
Neuregelung entspricht dem Bedürfnis, daß der 
Rechnungshof das Parlament über Angelegen-
heiten von besonderer Bedeutung jederzeit 
durch besonderen Bericht unterrichten kann. 

Zu § 45 — Entlastung, Rechnung des Rech-
nungshofes — 

260. Absatz 1 folgt § 108 Abs. 1 und 2 RHO, be-
schränkt sich jedoch auf eine Grundsatzrege-
lung. 

261. Absatz 2 ersetzt § 108 Abs. 3 RHO, soweit er 
die Prüfung der Rechnungen des Rechnungs-
hofes betrifft. 

Zu § 46 — Grundsatz — 

262. Absatz 1 betrifft haushaltsrechtlich das Verhält-
nis des Staates zu seinen Sondervermögen und 
den juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts. Wegen der engen Beziehungen des 
Bundes- oder Landeshaushalts zu den Haushal-
ten dieser Einrichtungen bedeutet ihre Ver-
gleichbarkeit und damit ein in den Grundzügen 
einheitliches Haushaltsrecht ein dringendes Er-
fordernis, obwohl nicht verkannt wird, daß für 
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Sondervermögen und juristische Personen des 
öffentlichen Rechts auf Grund ihrer besonderen 
Aufgaben in gewissem Umfang haushaltsrecht-
liche Sonderregelungen unabweisbar sind. Diese 
Sonderregelungen sind infolge der struktur-
bedingten Unterschiede zwischen den einzel-
nen Sondervermögen und den juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts zwangsläufig 
verschieden. Hier eine generelle Vereinheit-
lichung vorzunehmen, wäre verfehlt. Das Haus-
haltsgrundsätzegesetz soll daher für Sonder-
vermögen und juristische Personen des öffent-
lichen Rechts nur dann entsprechend gelten, 
soweit nicht durch besonderes Gesetz oder auf 
Grund eines solchen Gesetzes etwas anderes 
bestimmt ist. 

263. Absatz 2 betrifft Unternehmen in der Rechts-
form von juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts. Die Vorschrift ist wegen der Besonder-
heiten derartiger Unternehmen erforderlich. Zu 
ihnen zählen insbesondere öffentlich-rechtliche 
Kreditinstitute und auch die Deutsche Bundes-
bank. Die Vorschrift beschränkt sich auf die 
Grundsätze, die zur Wahrung der Belange des 
Bundes oder des Landes unabdingbar sind. Eine 
ergänzende Regelung findet sich in § 51 Abs. 2. 

Zu § 47 — Grundsatz — 

264. Die Vorschrift regelt den Geltungsbereich des 
Teils II dieses Gesetzes, indem sie bestimmt, 
daß die §§ 48 bis 52 unmittelbar und einheitlich 
für Bund und Länder gelten. 

Zu § 48 — Finanzplanungsrat — 

265. Absatz 1 schreibt die Einrichtung eines Finanz-
planungsrats vor. Dem Finanzplanungsrat, 
einem politischen Gremium, sollen die Bundes-
minister der Finanzen und für Wirtschaft, die 
für die Finanzen zuständigen Minister der 
Länder und vier Vertreter der Gemeinden und 
Gemeindeverbände angehören. Der Deutschen 
Bundesbank wird wegen der erheblichen Be-
deutung der Kreditpolitik für die Finanzplanung 
das Recht zur Teilnahme an den Sitzungen des 
Finanzplanungsrats eingeräumt. 

266. Absatz 2 umreißt die Aufgaben des Finanz-
planungsrats. Besonders erwähnt wird in Satz 1 
die Aufgabe, Empfehlungen zur Koordinierung 
der Finanzplanungen zu geben, während Satz 2 
die wichtigsten Grundlagen für den Inhalt der 
Empfehlungen aufführt. 

267. Absatz 3 geht davon aus, daß sich der Finanz-
planungsrat bei seinen Arbeiten nicht auf die 
Finanzplanungen der Gebietskörperschaften be-
schränken kann, weil die Ziele der Finanz-
planung nur erreichbar sind, wenn darüber hin-
aus auch die Vorstellungen der übrigen Träger 
öffentlicher Aufgaben koordiniert werden, bei-
spielsweise der Sondervermögen wie die Deut-
sche Bundesbahn und die Deutsche Bundespost 
und der juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts wie die Sozialversicherungsträger und 
die gemeindlichen Zweckverbände. 

268. Absätze 4 und 5 regeln den Vorsitz im Finanz-
planungsrat und den Erlaß einer Geschäfts-
ordnung. 

Zu § 49 — Auskunftspflicht — 

269. Nach § 17 des Gesetzes zur Förderung der Sta-
bilität und des Wachstums der Wirtschaft haben 
sich Bund und Länder gegenseitig die Aus-
künfte zu erteilen, die zur Aufstellung ihrer 
Finanzplanungen notwendig sind. Diese Aus-
kunftspflicht wird sich nach Einrichtung des 
Finanzplanungsrats auf diesen beziehen 
müssen. 
Da bei der Koordinierung der Finanzplanungen 
der Gebietskörperschaften nach § 48 Abs. 3 die 
Haushalte der sonstigen Träger öffentlicher 
Aufgaben zu berücksichtigen sind, werden auch 
diese Einrichtungen zu allen Auskünften ver-
pflichtet, die der Finanzplanungsrat zur Durch-
führung seiner Aufgaben benötigt. Die Aus-
künfte werden nach Absatz 2 über die zu-
ständige Stelle geleitet. Absatz 3 trifft eine 
Sonderregelung für die Sozialversicherungs-
träger. 

Zu § 50 — Rechte gegenüber privat-
rechtlichen Unternehmen — 

270. Abweichend vom bisherigen Recht setzt diese 
Vorschrift materielles Recht mit Wirkung für 
die Unternehmen in der Rechtsform des pri-
vaten Rechts, soweit eine Gebietskörperschaft 
beteiligt ist. Den Unternehmen werden unter 
bestimmten Voraussetzungen Verpflichtungen 
zur Duldung von und zur Mitwirkung an Prü-
fungshandlungen auferlegt. Da diese Vorschrift 
Gesellschaftsrecht ändert, ist es sachdienlich, 
sie in die unmittelbar und einheitlich für Bund 
und Länder geltenden Vorschriften aufzuneh-
men. Die Regelung beschränkt sich auf Mehr-
heitsbeteiligungen. 

271. Absatz 1 enthält die für eine ordnungsmäßige 
Verwaltung von Beteiligungsvermögen und für 
seine Kontrolle notwendigen Befugnisse der 
mit Mehrheit beteiligten Gebietskörperschaft. 

272. Absatz 2 bezieht in Satz 1 auch die Anteile von 
Sondervermögen in die Regelung nach Absatz 1 
ein und erstreckt in Satz 2 die Regelung des 
Absatzes 1 auch auf mittelbare Beteiligungen, 
soweit jeweils eine Mehrheit im Sinne des Ab-
satzes 1 gegeben ist. Der letzte Halbsatz des 
Satzes 2 hängt zusammen mit der Regelung in 
Absatz 3. 

273. Absatz 3 soll die Koalitionsfähigkeit der Unter-
nehmen sicherstellen. Als wichtiger Grund wird 
insbesondere zu gelten haben, daß die Aus-
übung der Rechte eine erwünschte Koalition 
unmöglich machen würde. 

274. Durch Absatz 4 wird sichergestellt, daß die 
Unternehmen nicht unzumutbar belastet wer-
den. Der letzte Satz des Absatzes 4 soll die 
Mitwirkung einer unabhängigen Rechnungs-
prüfungsbehörde an der Prüfung sicherstellen. 
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Zu § 51 — Prüfung von juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts — 

275. Hat der Rechnungshof kein Prüfungsrecht nach 
§ 46 gegenüber juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts, so soll dieses Prüfungsrecht 
nach Absatz 1 jedenfalls dann bestehen, wenn 
juristische Personen des öffentlichen Rechts auf 
Grund eines Gesetzes von einer Gebiets-
körperschaft Zuschüsse erhalten oder wenn 
eine Garantieverpflichtung einer Gebiets-
körperschaft gesetzlich begründet ist. Entspre-
chendes soll gelten, wenn ein Prüfungsrecht in 
der Satzung vorgesehen ist; insoweit dient die 
Regelung zur Ausräumung gelegentlich ge-
äußerter Zweifel. 
Gebietskörperschaften und Religionsgesell-
schaften des öffentlichen Rechts sind ausdrück-
lich von der Regelung ausgenommen. 

276. Absatz 2 enthält eine notwendige Sonderrege-
lung für Unternehmen (vgl. auch § 46 Abs. 2 
und Tz. 263). 

Zu § 52 — Rechte des Rechnungshofes, Vor-
prüfung — 

277. Absatz 1 verpflichtet die obersten Behörden 
einer Gebietskörperschaft, den Rechnungshof 
einer anderen Gebietskörperschaft unter be-
stimmten Voraussetzungen über den Erlaß oder 
die Erläuterung allgemeiner Vorschriften haus-
haltswirtschaftlicher Art zu unterrichten. 

278. Absatz 2 verpflichtet Stellen außerhalb der 
Verwaltung einer Gebietskörperschaft, die 
Teile des Haushaltsplans dieser Gebietskörper-
schaft ausführen, vor dem Erlaß bestimmter 
Verwaltungsvorschriften den Rechnungshof zu 
hören. Die Notwendigkeit der Vorschrift ergibt 
sich auch aus § 41 Abs. 1 Nr. 1. 

279. Absatz 3 handelt von der Vorprüfung und den 
für sie geltenden Vorschriften in den Fällen, in 
denen eine Gebietskörperschaft Teile des Haus-
haltsplans einer anderen Gebietskörperschaft 
ausführt oder von dieser Ersatz von Auf-
wendungen erhält oder für sie Mittel oder Ver-
mögensgegenstände verwaltet. 

Zu § 53 — Öffentlich-rechtliche Dienst- oder 
Amtsverhältnisse, Zuständigkeits-
regelungen — 

280. Absatz 1 soll eine möglichst weitgehende haus-
haltsrechtliche Gleichbehandlung von Beamten 
und anderen Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes sicherstellen. 

281. Absatz 2 Satz 1 ermöglicht eine Übertragung 
der Befugnisse des für die Finanzen zuständi-
gen Ministers auf andere Stellen. Die Sätze 
2 und 3 enthalten Sondervorschriften für die 
Freie und Hansestadt Hamburg. 

282. Absatz 3 trifft eine notwendige Übergangs-
regelung. 

Zu § 54 — Berlin-Klausel — 

283. Die Vorschrift enthält die Berlin-Klausel.  

Zu § 55 — Inkrafttreten — 

284. Die Vorschrift bestimmt den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes. 

III. Bundeshaushaltsordnung 

285. Die Vorlage des Entwurfs der Bundeshaus-
haltsordnung (BHO) folgt dem Gesetzgebungs-
auftrag gemäß § 1 HGrG. 

286. Die Bundeshaushaltsordnung übernimmt die 
Grundsätze des Haushaltsgrundsätzegesetzes 
und trifft hiernach, soweit zulässig und erfor-
derlich, weitergehende Bestimmungen für das 
Haushaltsrecht des Bundes. 

Eine ausführliche Begründung der einzelnen 
Vorschriften ist nur insoweit angezeigt, als sie 
über die Regelungen des Haushaltsgrundsätze-
gesetzes hinausgehen. 

Zu § 1 — Verfahren — 

287. Die Bestimmung entspricht § 2 HGrG und ent-
hält Verfahrensvorschriften zur Finanzplanung. 

288. In Absatz 4 wird zusätzlich bestimmt, daß die 
Bundesregierung im Ausnahmefall den Entwurf 
eines Finanzänderungsgesetzes vorzulegen hat; 
die Federführung für die Aufstellung des Ge-
setzentwurfs liegt beim Bundesminister der 
Finanzen. 

Zu § 2 — Feststellung des Haushaltsplans — 

289. Absatz 1 gibt in Satz 1 die Bestimmung des Ar-
tikels 110 Abs. 2 Satz 1 GG (neu) wieder. Satz 2 
ordnet an, daß mit dem Haushaltsgesetz nur der 
Gesamtplan verkündet wird; eine Änderung 
gegenüber der bisherigen Praxis ist damit nicht 
verbunden. 

Zu § 3 — Bedeutung des Haushaltsplans — 

290. Die Bestimmung entspricht § 3 HGrG. 

Zu § 4 — Wirkungen des Haushaltsplans — 

291. Die Vorschrift entspricht § 4 HGrG. 

Zu § 5 — Haushaltsjahr — 

292. Die Vorschrift entspricht § 5 HGrG. 

Zu § 6 — Vorläufige und endgültige Haus-
halts- und Wirtschaftsführung — 

293. Die Vorschrift regelt den Erlaß der Verwal-
tungsvorschriften zur vorläufigen und zur end-
gültigen Haushaltsführung. Die Zuständigkeit 
des Bundesministers der Finanzen folgt aus 
seiner Verantwortung für eine geordnete Haus-
haltswirtschaft. 

Zu § 7 — Notwendigkeit der Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen — 

294. Die Vorschrift entspricht § 6 HGrG. 
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Zu § 8 — Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, 
Nutzen-Kosten-Untersuchungen — 

295. Die Bestimmung folgt § 7 HGrG. 

Zu § 9 — Grundsatz der Gesamtdeckung — 

296. Die Vorschrift entspricht § 8 HGrG. 

Zu § 10 — Beauftragter für den Haushalt — 

297. Die Vorschrift geht auf die Regelung in den 
Wirtschaftsbestimmungen über den Sachbear-
beiter des Haushalts zurück. Die zunehmende 
Bedeutung dieser Stelle, die nunmehr „Beauf-
tragter für den Haushalt" genannt wird, läßt 
eine gesetzliche Normierung als angebracht er-
scheinen. 

298. Absatz 1 Satz 1 sieht für jede Dienststelle, die 
Einnahmen und Ausgaben bewirtschaftet, einen 
Beauftragten für den Haushalt vor, soweit nicht 
der Leiter der Dienststelle diese Aufgaben 
selbst wahrnimmt; die für finanzielle Maßnah-
men verantwortliche Stelle kann auch aus meh-
reren Personen bestehen und beispielsweise 
eine Abteilung sein. Die Regelung in Satz 2 
soll bewirken, daß der Beauftragte für den 
Haushalt von Weisungen möglichst unab-
hängig ist. Da Satz 2 als Soll-Vorschrift gefaßt 
ist, können die Durchführungsbestimmungen 
vorsehen, daß der Beauftragte bei obersten 
Bundesbehörden nicht unbedingt dem Behör-
denleiter unterstellt werden muß. 

299. Absatz 2 legt die wichtigsten Aufgaben des 
Beauftragten für den Haushalt fest. 

Zu § 11 — Vollständigkeit und Einheit, Fäl

-

ligkeitsprinzip — 

300. Die Vorschrift entspricht § 9 HGrG. 

Zu § 12 — Geltungsdauer der Haushaltspläne — 

301. Die Möglichkeit, den Haushaltsplan in einen 
Verwaltungshaushalt und in einen Finanzhaus-
halt zu gliedern und beide jeweils überlappend 
für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, 
aufzustellen, wird zur Lösung des Zeitproblems 
bei der Verabschiedung des Haushaltsplans 
vorgesehen (vgl. hierzu Tz. 86). Die Regelung 
wird durch § 10 HGrG zugelassen. 

Zu § 13 — Einzelpläne, Gesamtplan, Gruppie-
rungsplan — 

302. Die Vorschrift befaßt sich mit der Gestaltung 
des Haushaltsplans. Die gleiche Regelung fin-
det sich in § 11 HGrG. 

Zu § 14 — Übersichten zum Haushaltsplan, 
Funktionenplan — 

303. Die Vorschrift entspricht § 12 HGrG. 

Zu § 15 — Bruttoveranschlagung, Selbstbe

-

wirtschaftungsmittel — 

304. Die Bestimmung übernimmt § 13 Abs. 1 und 3 
HGrG. 

Zu § 16 — Verpflichtungsermächtigungen — 
305. Satz 1 entspricht § 13 Abs. 2 HGrG. Satz 2 folgt 

der durch § 23 Abs. 2 Satz 2 HGrG zugelasse-
nen Regelung, mit der eine Verwaltungsver-
einfachung und eine größere Durchsichtigkeit 
des Haushaltsplans angestrebt wird. 

Zu § 17 — Einzelveranschlagung, Erläuterun

-

gen, Planstellen — 
306. Die Regelung in Absatz 1 und 3 sowie in Ab-

satz 4 Satz 1 beruht auf § 13 Abs. 4, 5 und 6 
HGrG. 

307. Absatz 2 bezeichnet einen Hauptanwendungs-
fall der Erläuterungen. 

308. Absatz 4 Satz 2 enthält den Grundgedanken 
des § 11a RHO. Der Hinweis auf das Bundes-
beamtengesetz ist aus gesetzessystematischen 
Gründen weggefallen. 

Zu § 18 — Kreditermächtigungen — 
309. Absatz 1 übernimmt die in Art. 115 Satz 2 

GG (neu) aufgestellte Regel in Form einer Vor-
schrift für die Veranschlagung von Einnahmen 
aus Krediten. Kreditermächtigungen nach § 6 
Abs. 3 des Gesetzes zur Förderung der Stabili-
tät und des Wachstums der Wirtschaft bleiben 
unberührt. 

310. Die Absätze 2 und 3 entsprechen § 14 Abs. 1 
und 2 HGrG. 

311. Absatz 4 behandelt die für Sondervermögen 
geltenden Kreditermächtigungen in Überein-
stimmung mit der Neufassung des Art. 115 GG. 

Zu § 19 — Übertragbarkeit — 
312. Absatz 1 entspricht § 16 Abs. 1 HGrG. 

313. Absatz 2 geht davon aus, daß die Haushalts-
reste bei der Ermittlung des Fehlbetrags oder 
des Überschusses nicht berücksichtigt werden 
(§ 25 Abs. 1), und regelt dementsprechend die 
Deckung von Ausgaberesten. Nach § 45 Abs. 3 
wird die Inanspruchnahme der Ausgabereste 
von der Einwilligung des Bundesministers der 
Finanzen abhängig gemacht, die nur erteilt 
werden darf, wenn andere Ausgaben in glei-

cher Höhe bis zum Schluß des laufenden Haus-
haltsjahres nicht geleistet oder wenn Ausgabe-
mittel zur Deckung der Ausgabereste veran-
schlagt worden sind. Satz 2 regelt die Veran-
schlagung dieser Ausgabemittel. 

Zu § 20 — Deckungsfähigkeit — 

314. Die Vorschrift regelt umfassend die Voraus-
setzungen für die Deckungsfähigkeit von Aus-
gaben. 

315. Absatz 1 enthält die Fälle der geborenen Dek-
kungsfähigkeit unter Berücksichtigung des für 
Bund und Länder einheitlich festgelegten Grup-
pierungsplans. Eine ähnliche Regelung fand 
sich bisher in den Haushaltsgesetzen; vgl. z. B. 
§ 9 Haushaltsgesetz 1967. 

316. Absatz 2 regelt die gekorene Deckungsfähig-
keit durch den Haushaltsplan. Satz 2 entspricht 
inhaltlich § 31 Satz 2 RHO. 
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317. Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 entsprechen in-
haltlich § 16 Abs. 2 HGrG. 

Zu § 21 — Wegfall- und Umwandlungsver-
merke — 

318. Die Vorschrift regelt den Wegfallvermerk 
und den Umwandlungsvermerk bei Aufstellung 
des Haushaltsplans. Das Verfahren entspricht 
der bisherigen Handhabung. Die Vorschrift für 
die Ausführung des Haushaltspans findet sich 
in § 48. 

Zu § 22 — Sperrvermerk — 

319. Die Vorschrift ist neu; in der Reichshaushalts-
ordnung gibt es keine vergleichbare Regelung 
für den Sperrvermerk im Haushaltsplan. In der 
Sache entspricht die Vorschrift der bisherigen 
Übung. 

Zu § 23 — Zuwendungen — 

320. Die Bestimmung entspricht § 15 HGrG. 

Zu § 24 — Baumaßnahmen, größere Beschaf-
fungen, größere Entwicklungsvor-
haben — 

321. Die Absätze 1, 2 und 3 Satz 1 entsprechen § 17 
HGrG. Absatz 3 enthält in den Sätzen 2 und 3 
nähere Regelungen für den Fall einer nicht 
rechtzeitigen Fertigstellung der Unterlagen; 
hervorzuheben ist die gesetzliche Sperre in 
Satz 3. 

322. Absatz 4 bezieht die Zuwendungen für die För-
derung von Baumaßnahmen, größeren Beschaf-
fungen und größeren Entwicklungsvorhaben in 
die Regelung ein, soweit Bund, Länder und Ge-
meinden insgesamt mehr als 50 v. H. der Kosten 
tragen. Eine ähnliche Regelung findet sich be-
reits in den Haushaltsgesetzen des Bundes; 
vgl. § 3 Abs. 1 Haushaltsgesetz 1967. Die Aus-
nahmeregelung in Satz 2 entspricht einem 
praktischen Bedürfnis. 

323. Die Vorschrift für die Ausführung des Haus-
haltsplans findet sich in § 55. 

Zu § 25 — Überschuß, Fehlbetrag — 

324. Absatz 1 de finiert den Überschuß und den 
Fehlbetrag kassenmäßig. Allein das kassen-
mäßige Abschlußergebnis enthält einen um-
fassenden finanz- und gesamtwirtschaftlichen 
Aussagewert. 

325. Absatz 2 betrifft die Verwendung eines Über-
schusses. Die Sonderregelung in § 6 Abs. 1 
Satz 3 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität 
und des Wachstums der Wirtschaft soll unbe-
rührt bleiben. 

326. Absatz 3 folgt § 18 HGrG und regelt die Dek-
kung eines Fehlbetrags. 

Zu § 26 — Bundesbetriebe, Sondervermögen, 
Zuwendungsempfänger — 

327. Die Absätze 1 und 2 entsprechen § 19 HGrG. 

328. Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 tritt an die Stelle des 
§ 9 b Abs. 2 RHO. Die Regelung wird allgemein 
auf „juristische Personen des öffentlichen 
Rechts" erstreckt, weil der bisherige Begriff 
„Anstalt" zu eng ist und dem Zweck der Be-
stimmung nicht gerecht wird. 

329. Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 befaßt sich wegen der zu-
nehmenden Bedeutung mit den Zuwendungs-
empfängern, die vom Bund institutionell ge-
fördert werden. 

330. Die Ausnahmeregelung in Absatz 3 Satz 2 folgt 
einem praktischen Bedürfnis. 

Zu § 27 — Voranschläge — 

331. Die Regelung entspricht (bis auf die Zustän-
digkeitsbestimmung in Absatz 2 Satz 1) im 
wesentlichen § 19 RHO. Der Begriff „Voran-
schläge" ist in § 10 Abs. 2 definiert. 

Zu § 28 — Aufstellung des Entwurfs des Haus-
haltsplans — 

332. Absatz 1 entspricht § 20 Abs. 1 Sätze 1 und 2 
RHO. Absatz 2 ersetzt § 21 Abs. 2 Satz 2 RHO; 
die Regelung ist auf alle nicht zur Bundesregie-
rung gehörigen Stellen erstreckt worden, die 
eigene Einzelpläne aufstellen. 

Zu § 29 — Beschluß über den Entwurf des 
Haushaltsplans — 

333. Die Vorschrift tritt an die Stelle des § 21 Abs. 1 
und 4 RHO. 

334. Absatz 2 wurde in Anlehnung an § 28 Abs. 2 
auf alle nicht zur Bundesregierung gehörigen 
Stellen erstreckt, die eigene Einzelpläne haben. 
Soweit es sich um die Beifügung von Teilen 
der Voranschläge der Präsidenten des Bundes-
tages und des Bundesrates handelt, folgt die 
Vorschrift dem Gesichtspunkt, daß Bundestag 
und Bundesrat als Gesetzgeber souverän sind 
und die Regierungsvorlage hinsichtlich ihrer 
Einzelpläne nur eine technische Arbeitsform 
darstellt. Für den Gesamtbereich des Absatzes 2 
ist hervorzuheben, daß der von der Bundes-
regierung beschlossene Haushaltsentwurf in 
Einnahme und Ausgabe ausgeglichen sein muß 
und das Ausgleichsgebot auch den Gesetzgeber 
bindet. 

Zu § 30 — Vorlagefristen — 

335. Die Vorschrift enthält eine Änderung der Vor-
lagefristen des § 22 RHO i.d.F. des Gesetzes zur 
Anpassung des Rechnungsjahres an das Kalen-
derjahr vom 29. Dezember 1959 (Bundesgesetz-
blatt I S. 832), um mehr Zeit für die Haushalts-
beratungen im Parlament zu gewinnen. 

Zu § 31 — Finanzbericht — 

336. Die Regelung entspricht der bisherigen Praxis. 
Dem Jahreswirtschaftsbericht (§ 2 des Gesetzes 
zur Förderung der Stabilität und des Wachs-
tums der Wirtschaft) wird hierdurch nicht vor-
gegriffen. 
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Zu § 32 — Ergänzungen zum Entwurf 
des Haushaltsplans — 

337. Die Vorschrift erklärt die Regeln für den Ent-
wurf des Haushaltsplans auf Ergänzungen für 
entsprechend anwendbar. 

Zu § 33 — Nachtragshaushaltsgesetze — 

338. Die Bestimmung befaßt sich mit dem Nachtrags-
haushalt. Satz 2 folgt aus dem Grundsatz der 
zeitlichen Bindung des Haushaltsgesetzes. We-
gen der Möglichkeit eines beschleunigten Nach-
tragsgesetzgebungsverfahrens wird auf Ar-
tikel 110 Abs. 4 GG (neu) Bezug genommen. 

Zu § 34 — Erhebung der Einnahmen, Bewirt-
schaftung der Ausgaben — 

339. Die Vorschrift entspricht § 20 HGrG. 

Zu § 35 — Bruttonachweis, Einzelnachweis — 

340. Die Regelung folgt § 21 HGrG. 

Zu § 36 — Aufhebung der Sperre — 

341. Die Befugnis des Bundesministers der Finan-
zen, durch Gesetz (vgl. § 24 Abs. 3 Satz 3) oder 
durch den Haushaltsplan (§ 22) angeordnete 
Sperren aufzuheben, wird durch praktische Er-
fordernisse bestimmt. 

Zu § 37 — Über- und außerplanmäßige Aus-
gaben — 

342. Absatz 1 gibt in den Sätzen 1 und 2 die Regelung 
des Artikel 112 GG wieder. Unter die Regelung 
des Artikel 112 GG fallen nach ihrem Sinn 
und Zweck auch Maßnahmen, durch die für den 
Bund Verpflichtungen entstehen können, die im 
laufenden Haushaltsjahr zu ungedeckten Aus-
gaben führen; andernfalls würde die Vorschrift 
umgangen werden können. Satz 3 bezieht daher 
wie bisher § 33 Abs. 1 Satz 1 RHO die Maßnah-
men ein, durch die für den Bund Verpflichtun-
gen entstehen können, für die Ausgaben im 
Haushaltsplan nicht veranschlagt sind. 

343. Absatz 2 schreibt in Anlehnung an § 33 Abs. 1 
Satz 3 RHO die Unterrichtung des Bundestages 
vor und bezieht den Bundesrat in die Regelung 
ein. 

344. Absatz 3, der an die Stelle von § 30 Abs. 3 und 
§ 33 Abs. 1 Satz 1 RHO tritt, geht davon aus, 
daß Vorgriffe überplanmäßige Ausgaben im 
Sinne des Absatzes 1 sind. Das Wesen des Vor-
griffs besteht darin, daß diese Haushaltsüber-
schreitung auf die nächste Bewilligung für den 
gleichen Zweck anzurechnen ist. 

Zu § 38 — Verpflichtungsermächtigungen — 

345. Die Vorschrift enthält Grundsatzbestimmungen 
für die Verpflichtungsermächtigungen. 

346. Absätze 1, 3, 4 und 5 entsprechen § 23 Abs. 1, 3, 
4 und 5 HGrG. 

347. Die Regelung in Absatz 2 wird durch § 23 Abs. 2 
Satz 2 HGrG im Hinblick darauf zugelassen, 
daß bestimmte nähere Anordnungen für die 
Veranschlagung von Verpflichtungsermächti-
gungen (vgl. § 16) getroffen worden sind. Auf 
die Sonderregelungen in den §§ 39 und 40 wird 
hingewiesen. 

Zu § 39 — Gewährleistungen, Kreditzusagen — 

348. Die Absätze 1, 2 und 3 entsprechen § 24 HGrG, 
wobei das Prüfungsrecht nach Absatz 3 näher 
ausgestaltet worden ist. Absatz 4 folgt aus der 
Neufassung des Artikel 112 GG und behandelt 
die Übernahme von Gewährleistungen durch 
Sondervermögen des Bundes in gleicher Weise 
wie § 18 Abs. 4 für Kreditaufnahmen. 

Zu § 40 — Andere Maßnahmen von finan-
zieller Bedeutung — 

349. Absatz 1 entspricht § 25 HGrG. 

350. Absatz 2 erklärt für die Mitwirkung des Bun-
des an Maßnahmen über- oder zwischenstaat-
licher Einrichtungen die Regelung des Absat-
zes 1 Satz 1 für entsprechend anwendbar. 

Zu § 41 — Haushaltswirtschaftliche Sperre — 

351. Die Vorschrift entspricht § 26 HGrG. Die Ent-
scheidung des Bundesministers der Finanzen ist 
nicht endgültig (vgl. § 114 Abs. 1 Satz 2). 

Zu § 42 — Konjunkturpolitisch bedingte zu

-

sätzliche Ausgaben — 

352. Die Vorschrift ergänzt § 8 Abs. 1 des Geset-
zes zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft. Sie stellt zur Aus-
räumung gelegentlich geäußerter Zweifel ledig-
lich klar, daß der Bundestag bei Vorlagen nach 
§ 8 Abs. 1 Satz 1 a. a. O. einzelne Ausgaben so-
wie den Umfang der Ausgaben kürzen kann. 

Zu § 43 — Kassenmittel, Betriebsmittel — 

353. Absatz 1 ersetzt § 26 Abs. 5 Satz 1 RHO. 

354. Absatz 2 enthält den Grundgedanken des § 26 
Abs. 2 Satz 1 RHO. Nähere Bestimmungen er-
übrigen sich im Hinblick auf die Regelung in 
§ 17 des Bundesbankgesetzes, wonach der Bund 
verpflichtet ist, seine flüssigen Mittel bei der 
Deutschen Bundesbank einzulegen; eine ander-
weitige Einlegung oder Anlage bedarf der Zu-
stimmung der Deutschen Bundesbank. 

Zu § 44 — Zuwendungen, Verwaltung von 
Mitteln oder Vermögensgegenstän-
den — 

355. Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 27 HGrG. 
Darüber hinaus ist in Absatz 1 Satz 4 ange-
ordnet, daß Verwaltungsvorschriften, soweit 
sie den Verwendungsnachweis und die Prüfung 
durch den Bundesrechnungshof regeln, im Ein-
vernehmen mit dem Bundesrechnungshof zu er-
lassen sind. 
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Zu § 45 — Sachliche und zeitliche Bindung — 

356. Die Vorschrift übernimmt in den Absätzen 1, 2 
und 4 die Grundsätze des § 28 HGrG. 

357. Absatz 3 regelt die Behandlung der Ausgabe-
reste. Der Ausgangspunkt der Regelung fin-
det sich in den Haushaltsgesetzen des Bundes; 
vgl. § 6 Haushaltsgesetz 1967. Neu hinzugekom-
men ist die Möglichkeit, Ausgabemittel zur 
Deckung von Ausgaberesten neu bereitzustel-
len (§ 19 Abs. 2). 

Zu § 46 — Umschichtungen 

358. Die Vorschrift läßt die Umschichtung von Aus-
gaben für Beschaffungen und  Ent wicklungsvor-
haben zu. Eine ähnliche Regelung wurde — 
beschränkt auf den Einzelplan 14 (Bundesmi-
nister der Verteidigung) — in § 9 Abs. 6 
Bundeshaushaltsgesetz 1967 getroffen. Das nun-
mehr allgemein für Beschaffungen und Entwick-
lungsvorhaben vorgesehene Verfahren ermög-
licht eine bewegliche Haushaltswirtschaft, ohne 
daß die Ermächtigung nach Artikel 112 GG in 
Anspruch genommen und damit das Haushalts-
volumen scheinbar ausgeweitet werden muß; 
dabei wurde zugleich dem Grundsatz der Ge-
waltenteilung (Artikel 20 Abs. 2 GG) Rechnung 
getragen. 

Zu § 47 — Deckungsfähigkeit — 

359. Die Bestimmung zieht die Folgerungen aus 
§ 20 Abs. 1 und 2 für den Haushaltsvollzug. 

Die Rechtsfolgen der gekorenen Deckungs-
fähigkeit waren bisher in § 31 Satz 1 RHO be-
zeichnet. 

Zu § 48 — Wegfall- und Umwandlungsver-
merke — 

360. Die Regelung, durch die § 35 RHO ersetzt wird, 
behandelt die Rechtsfolgen von Anordnungen 
im Haushaltsplan gemäß § 21. 

Zu § 49 — Einstellung und Versetzung von 
Beamten — 

361. Künftig bedürfen die Einstellung und Verset-
zung von Beamten in den Bundesdienst der 
Einwilligung des Bundesministers der Finanzen 
nur noch dann, wenn der Bewerber ein vom 
Bundesminister der Finanzen allgemein fest-
zusetzendes Lebensalter überschritten hat. Die 
Regelung entspricht im wesentlichen der bis-
herigen Handhabung des § 36a Abs. 2 Satz 1 
RHO. 

Zu § 50 — Einweisung in eine Planstelle — 

362. Absatz 1 entspricht § 29 Abs. 1 HGrG. 

363. Absatz 2 behandelt darüber hinaus die haus-
haltsmäßigen Folgen einer Beförderung, die 
bisher in § 36b Abs. 2 RHO geregelt waren. 

Zu § 51 — Umsetzung von Mitteln und Plan-
stellen — 

364. Absatz 1 entspricht inhaltlich § 14 Abs. 1 Bun-
deshaushaltsgesetz 1967. Die Regelung hat sich 

bewährt und wird als Dauervorschrift über-
nommen. 

365. Absatz 2 übernimmt den Grundgedanken des 
§ 36a Abs. 3 RHO und gestaltet ihn im Inter-
esse einer beweglichen und sparsamen Perso-
nalwirtschaft zu einer den Anforderungen der 
Praxis entsprechenden Regelung aus. 

366. Absatz 3 trifft eine Sonderregelung für die Ab-
ordnung von Beamten. 

367. Absatz 4 sieht eine entsprechende Anwendung 
der Regelung für Mittel  und Stellen der Ange-
stellten und Arbeiter vor. 

Zu § 52 — Besondere Personalausgaben — 

368. Die Vorschrift entspricht § 29 Abs. 2 HGrG. 

Zu § 53 — Nutzungen und Sachbezüge — 

369. Die Vorschrift ersetzt die §§ 40 und 41 RHO. 
Sie regelt Nutzungen und Sachbezüge der An-
gehörigen des öffentlichen Dienstes. Die Vor-
schrift ist auf die Benutzung von Dienstfahr-
zeugen ausgedehnt worden. 

Zu § 54 — Billigkeitsleistungen — 

370. Die Vorschrift ersetzt § 44 Satz 1 RHO. 

Zu § 55 — Baumaßnahmen, größere Beschaf-
fungen, größere Entwicklungsvor-
haben — 

371. Durch die Bestimmung werden die Grundsätze 
des § 30 HGrG übernommen. 

Zu § 56 — Öffentliche Ausschreibung — 

372. Die Anordnung entspricht inhaltlich § 46 Abs. 1 
RHO. Die Regelung der Einzelheiten bleibt den 
Verwaltungsvorschriften vorbehalten. 

Zu § 57 — Vorleistungen — 

373. Die Regelung entspricht inhaltlich § 28 RHO. 

Zu § 58 — Verträge mit Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes — 

374. Die Vorschrift ersetzt § 49 RHO. 

Zu § 59 — Änderung von Verträgen, Ver-
gleiche — 

375. Die Bestimmung entspricht § 31 Abs. 1 HGrG, 
ist aber um Zuständigkeitsregelungen erweitert 
worden. In den Verwaltungsvorschriften wer-
den Regelungen vorgesehen, die den Erforder-
nissen einer umfassenden Verwaltungsverein-
fachung gerecht werden. 

Zu § 60 — Veränderung von Ansprüchen — 

376. Die Vorschrift übernimmt § 31 Abs. 2 HGrG. 
Sie enthält zusätzlich zu § 31 Abs. 2 HGrG 
Einzelheiten für die Stundung, die Erstattung 
oder Anrechnung von geleisteten Beträgen so-
wie die Freigabe von Sicherheiten. Die Vor- 
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schrift ist ferner um Zuständigkeitsregelungen 
ergänzt worden. Durch die Verwaltungsvor-
schriften wird den Erfordernissen einer umfas-
senden Verwaltungsvereinfachung Rechnung 
getragen. 

Zu § 61 — Vorschüsse, Verwahrungen — 

377. Absatz 1 tritt an die Stelle der §§ 27 und 62 
RHO. Die Neufassung enthält nur Grundsätze. 

378. Absatz 2 regelt die Verwahrung. Die Bestim-
mung entspricht inhaltlich § 63 RHO. Absatz 3 
behandelt die Kassenverstärkungskredite. 

Zu § 62 — Interne Verrechnungen — 

379. Die Vorschrift ersetzt die Bestimmungen in § 65 
Abs. 2 RHO durch eine umfassende Regelung. 

380. Absatz 1 befaßt sich in Satz 1 mit der Abgabe 
von Vermögensgegenständen. Satz 2 behandelt 
die Erstattung von Aufwendungen einer Dienst-
stelle für eine andere. Beide Vorschriften ent-
sprechen grundsätzlich der bisherigen Hand-
habung. Satz 3 schließt einen Schadenausgleich 
aus, weil es sich lediglich um einen Ausgleich 
innerhalb ein und derselben Verwaltung han-
delt. 

381. Absatz 2 sieht notwendige Ausnahmen von 
Absatz 1 vor. 

382. Absatz 3 regelt das Verhältnis zu den Betrieben 
und Sondervermögen. Hier ist grundsätzlich die 
Trennung der Vermögensmassen aufrechtzu-
erhalten. Eine Änderung gegenüber der bis-
herigen Handhabung ist damit nicht verbunden. 

383. Absatz 4 befaßt sich mit der Nutzung von Ver-
mögensgegenständen. 

Zu § 63 — Kassenverstärkungsrücklage — 

384. Die Vorschrift ersetzt § 26 Abs. 4 RHO durch 
eine den Erfordernissen der Praxis entspre-
chende Neuregelung, die zugleich den Wegfall 
des außerordentlichen Haushalts berücksichtigt. 

Zu § 64 — Erwerb und Veräußerung von Ver

-

mögensgegenständen — 

385. Die Reichshaushaltsordnung enthielt in § 47 
Abs. 1 nur eine Bestimmung über die Veräuße-
rung von Vermögensgegenständen. Sie wird 
nunmehr durch eine umfassende Regelung er-
setzt. Absatz 4 ist aus § 3 Abs. 4 Haushalts-
gesetz 1967 als Dauerbestimmung übernommen 
und erweitert worden. 

Zu § 65 — Grundstücke — 

386. Absatz 1 macht — wie bisher § 47 Abs. 2 RHO 
— die Veräußerung von Grundstücken grund-
sätzlich von der Einwilligung des Bundesmini-
sters der Finanzen abhängig. Da die gesetz-
gebenden Körperschaften bei der Verabschie-
dung des Haushaltsplans bereits mit der Ver-
äußerung von Grundstück; n befaßt werden, 

erscheint ihre Mitwirkung bei der Veräußerung 
selbst, die Aufgabe der Exekutive ist, entbehr-
lich. 

387. Absatz 2 schreibt vor, daß für zu erwerbende 
oder zu veräußernde Grundstücke eine Wert-
ermittlung aufzustellen ist. 

388. Absatz 3 regelt die Bestellung von dinglichen 
Rechten an Grundstücken. 

389. Absatz 4 befaßt sich mit der Übernahme von 
Hypotheken, Grund- und Rentenschulden unter 
Anrechnung auf den Kaufpreis. Hierbei handelt 
es sich um das Eingehen von Verpflichtungen 
zu Lasten künftiger Haushaltsjahre. Von der 
Notwendigkeit einer besonderen Ermächtigung 
nach § 38 Abs. 1 wird aus Gründen der Prakti-
kabilität und der Verwaltungsvereinfachung 
abgesehen. 

Zu § 66 — Beteiligung an privatrechtlichen 
Unternehmen — 

390. Die Vorschrift enthält allgemeine Grundsätze 
für eine unmittelbare oder mittelbare Beteili-
gung des Bundes an Unternehmen in der 
Rechtsform des privaten Rechts und für Ver-
änderungen in diesen Beteiligungen. 

391. Absatz 1 legt in Form einer Soll-Vorschrift die 
Voraussetzungen für eine Beteiligung des 
Bundes fest, und zwar für jede kapitalmäßige 
Beteiligung, die eine Dauerbeziehung zu dem 
Unternehmen begründen soll. Ein Mindestanteil 
ist hierfür nicht Voraussetzung. Der „angemes-
sene Einfluß" (Nr. 3) muß dem Umfang und der 
Bedeutung der Beteiligung entsprechen; er kann 
erforderlichenfalls nicht nur auf eine Einfluß-
nahme über das Überwachungsorgan beschränkt 
bleiben. 

392. Absatz 2 regelt die Mitwirkung des Bundes-
ministers der Finanzen beim Erwerb einer 
Beteiligung und bei einer Änderung im Beteili-
gungsbesitz. Hierunter fällt z. B. auch ein Ver-
zicht auf die Ausübung von Bezugsrechten. Für 
die Veräußerung gelten im übrigen die allge-
meinen Bestimmungen des § 64. 

393. Absatz 3 schreibt für mittelbare Beteiligungen 
von über 25 v. H. die entsprechende Anwendung 
der Absätze 1 und 2 vor, soweit der Bund an 
der Obergesellschaft jeweils unmittelbar oder 
mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist. 

394. Absatz 4 enthält für Beteiligungen an Genos-
senschaften den Grundsatz der Beschränkung 
der Haftpflicht. 

395. Absatz 5 regelt die Mitwirkung des Bundes-
tages und des Bundesrates bei der Veräußerung 
von Beteiligungen von besonderer Bedeutung 
für den Fall, daß die Veräußerung im Haus-
haltsplan nicht vorgesehen ist. 

396. Wegen der bisherigen Regelung der Beteili-
gungen an Unternehmen wird auf § 47 und § 48 
RHO verwiesen. 
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Zu § 67 — Prüfungsrecht durch Vereinbarung — 

397. Nach dieser Vorschrift ist der zuständige Bun-
desminister gehalten, für den Bund Prüfungs-
rechte nach dem für den Bund unmittelbar gel-
tenden § 50 Abs. 1 HGrG auszubedingen, wenn 
die Prüfungsrechte nicht kraft Gesetzes als 
Folge einer Mehrheitsbeteiligung bestehen; der 
Halbsatz „soweit das Interesse des Bundes 
dies erfordert" in Satz 1 soll Ausnahmen ent-
sprechend § 50 Abs. 3 HGrG ermöglichen. Satz 1 
gilt nicht bei Aktiengesellschaften, Kommandit-
gesellschaften auf Aktien oder Genossenschaf-
ten, da Gesellschaften in dieser Rechtsform be-
reits einer gesetzlichen Prüfungspflicht unter-
liegen. Satz 2 trägt den unterschiedlichen Erfor-
dernissen bei unmittelbaren und mittelbaren 
Beteiligungen Rechnung. 

Zu § 68 — Zuständigkeitsregelungen — 

398. Die Bestimmung regelt die Zuständigkeiten für 
die Ausübung der Rechte nach dem für den 
Bund unmittelbar geltenden § 50 HGrG. 

Zu § 69 — Unterrichtung des Bundesrechnungs-
hofes — 

399. Die Vorschrift ersetzt die §§ 111 und 112 RHO. 
Die in § 111 RHO vorgeschriebene Prüfung der 
Tätigkeit des zuständigen Ressortministers 
durch sich selbst ist widersinnig und ist des-
halb mehr als eine Prüfung des Unternehmens 
aufgefaßt worden. Dies aber widerspricht dem 
Grundsatz, daß allgemein Prüfungsobjekt die 
Betätigung des Bundes als Aktionär oder Ge-
sellschafter ist. Die Neuregelung befaßt sich 
deshalb nur noch mit der notwendigen Unter-
richtung des Bundesrechnungshofes. 

Zu § 70 — Zahlungen — 

400. Die Vorschrift, welche § 58 RHO ersetzt, ent-
spricht § 32 HGrG. 

Zu § 71 — Buchführung — 

401. Absatz 1 enthält die Grundsätze des § 33 Satz 1 
und 2 HGrG. 

402. Absatz 2 regelt die Buchung der Haushalts-
reste. Sie werden nicht gesondert verwaltet. 

403. Absatz 3 befaßt sich mit der Buchung der 
außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben. 

Zu § 72 — Buchung nach Haushaltsjahren — 

404. Die Vorschrift entspricht § 34 HGrG. 

Zu § 73 — Vermögensbuchführung, integrierte 
Buchführung — 

405. Die Bestimmung beruht auf § 35 HGrG. Darüber 
hinaus ist in Absatz 1 Satz 2 der Erlaß von 
Verwaltungsvorschriften vorgesehen, die das 
Nähere über die Vermögensbuchführung re-
geln; das Verfahren soll Anpassungen an die 
technische Entwicklung erleichtern. 

406. Die Regelung in Absatz 2, die in Ergänzung des 
§ 35 Satz 2 HGrG als Soll-Vorschrift gefaßt 
worden ist, setzt den Übergang zur elektroni-
schen Datenverarbeitung voraus, der zur Zeit 
vorbereitet wird. 

Zu § 74 — Buchführung bei Bundesbetrieben — 

407. Die Vorschrift löst § 85 RHO ab. 

Zu § 75 — Belegpflicht — 

408. Die Vorschrift entspricht § 33 Satz 3 HGrG. 

Zu § 76 — Abschluß der Bücher — 

409. Die Vorschrift entspricht § 36 HGrG. 

Zu § 77 — Kassensicherheit — 

410. Die Bestimmung ergänzt die Regelung des § 70 
bezüglich der inneren Kassensicherheit. 

Zu § 78 — Unvermutete Prüfungen — 

411. Die unvermutete Prüfung der zahlenden und 
buchenden Stellen sowie der für die Verwal-
tung von Vorräten zuständigen Stellen war 
bisher in § 60 RHO vorgeschrieben. Die Neu-
regelung bedeutet keine Änderung gegenüber 
dem bisher geltenden Recht. 

Zu § 79 — Verwaltungsvorschriften — 

412. Die gesetzlichen Vorschriften über die Zahlun-
gen und die Buchführung beschränken sich auf 
Grundsätze. Sie bedürfen deshalb der ausführ-
lichen Ergänzung durch V erwaltungsvorschrif-
ten. Diese Bestimmungen haben sowohl die 
organisatorischen Fragen zu regeln als auch 
das Verwaltungsverfahren auszugestalten. Die 
Befugnis des Bundesministers der Finanzen 
zum Erlaß dieser Vorschriften folgt aus seiner 
allgemeinen Zuständigkeit für das Kassen- und 
Rechnungswesen. Bei den näheren Bestimmun-
gen werden übrigens die besonderen Verhält-
nisse im Bereich des Bundesministers der Ver-
teidigung zu berücksichtigen sein. 

Zu § 80 — Rechnungslegung — 

413. Die Regelung folgt den Grundsätzen des § 37 
HGrG. Darüber hinaus ist in Absatz 2 die Auf-
stellung einer Vermögensrechnung (§ 84) vor-
geschrieben. 

Zu § 81 — Gliederung der Haushaltsrechnung — 

414. Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 38 HGrG. 

Zu § 82 — Abschluß zur Haushaltsrechnung — 

415. Ein Abschluß zur Haushaltsrechnung ist nach 
§ 39 HGrG vorgeschrieben. 

Zu § 83 — Übersichten zur Haushaltsrechnung — 

416. Die Vorschrift ersetzt die §§ 79 und 80 RHO. 
Eine wesentliche Neuerung bedeutet die in Nr. 6 
genannte Übersicht über die in Anspruch ge- 
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nommenen Verpflichtungsermächtigungen; diese 
Übersicht ist für eine größere Durchsichtigkeit 
der finanziellen Entwicklung von wesentlicher 
Bedeutung. 

417. Die Ausnahmeregelung in Satz 2 folgt einem 
praktischen Bedürfnis. So kann beispielsweise 
die in Nr. 6 aufgeführte Übersicht erst nach 
Einführung der elektronischen Datenverarbei-
tung in der Bundesverwaltung gefertigt und 
der Haushaltsrechnung rechtzeitig beigegeben 
werden. 

Zu § 84 — Vermögensrechnung — 

418. Die Ausgestaltung der Vermögensrechnung 
folgt aus ihrer Aufgabe, die Veränderungen im 
Vermögensbestand während eines Haushalts-
jahres auszuweisen. Eine auf Grundstücke 
begrenzte Regelung fand sich bisher in § 82 
RHO. 

Zu § 85 — Rechnungslegung der Bundes-
betriebe — 

419. Die Rechnungslegung der Bundesbetriebe, die 
das System der doppelten Buchführung an-
wenden, bedarf — ebenso wie bisher in § 86 
RHO — einer besonderen Regelung. 

Zu § 86 — Verwaltungsvorschriften — 

420. Absatz 1 ermächtigt den Bundesminister der 
Finanzen, im Einvernehmen mit dem Bundes-
rechnungshof die Einrichtung der Bücher und 
Belege näher zu regeln. Die Zuständigkeit des 
Bundesministers der Finanzen folgt aus seiner 
Verpflichtung zur Rechnungslegung gemäß 
Artikel 114 Abs. 1 GG. 

421. Absatz 2 übernimmt in der Sache die bewährte 
Regelung des § 81 RHO. Satz 1 regelt die An-
ordnung allgemeiner Vereinfachungen für die 
Buchführung und die Belege der Buchungen. 
Satz 2 befaßt sich mit Vereinfachungen im 
Einzelfall. 

Zu § 87 — Aufgaben des Bundesrechnungs-
hofes — 

422. Absatz 1 stellt die staatsrechtliche Aufgabe des 
Bundesrechnungshofes (Artikel 114 Abs. 2 
Satz 1 GG) in Übereinstimmung mit § 40 Abs. 1 
HGrG fest. „Nach Maßgabe der folgenden Be-
stimmungen" wird die Prüfungsaufgabe des 
Bundesrechnungshofes im einzelnen näher fest-
gelegt. 

423. Die in Absatz 2 geregelte Beratungsaufgabe des 
Bundesrechnungshofes felgt nicht aus Artikel 14 
Abs. 2 Satz 1 GG, sondern wird durch einfach-
gesetzliche Vorschrift entsprechend dem Grund-
satz des § 40 Abs. 5 HGrG dem Bundesrech-
nungshof zusätzlich zugewiesen. Eine Beratung 
außerhalb konkreter Prüfungsvorgänge „auf 
Grund von Prüfungserfahrungen" kann sich 
ihrem Wesen nach nur auf wichtige Angelegen-
heiten beziehen. Deshalb kommen für eine 
solche Beratung ausschließlich die gesetzgeben-
den Körperschaften, die Bundesregierung und 

einzelne Bundesminister, nicht aber nachgeord-
nete Behörden, in Betracht. Der Bundesrech-
nungshof kann insoweit auf Anforderung oder 
auf eigene Initiative beraten. Da die Gegen-
stände, auf die sich die Beratung bezieht, durch-
weg den Bereich der Bundesverwaltung und 
damit unmittelbar oder mittelbar die Bundes-
regierung betreffen, hat der Bundesrechnungs-
hof bei der Beratung der gesetzgebenden 
Körperschaften gleichzeitig die Bundesregierung 
zu unterrichten. 

Zu § 88 — Prüfung — 

424. Die Vorschrift entspricht im wesentlichen § 40 
Abs. 2 bis 4 HGrG. Im übrigen werden die Prü-
fungsgegenstände abschließend aufgezählt. 

Zu § 89 — Inhalt der Prüfung — 

425. Die Vorschrift tritt an die Stelle des § 96 Abs. 1 
RHO. Zu prüfen sind die Ordnungsmäßigkeit 
des Rechnungswesens, die Rechtmäßigkeit der 
Haushalts- und Vermögenswirtschaft sowie die 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Finanz-
gebarung. Die Prüfung erstreckt sich somit auch 
auf Fragen der Zweckmäßigkeit. Der in Nr. 1 
bis 4 enthaltene Katalog führt die wichtigsten 
Prüfungskriterien beispielhaft auf. 

Zu § 90 — Prüfung bei Stellen außerhalb der 
Bundesverwaltung — 

426. Die Bestimmung entspricht § 41 HGrG. Sie 
regelt die Befugnis des Bundesrechnungshofes 
Dritten gegenüber, um die Haushalts- und Ver-
mögenswirtschaft des Bundes ordnungsgemäß 
prüfen zu können. 

Zu § 91 — Prüfung staatlicher Betätigung bei 
privatrechtlichen Unternehmen — 

427. Die Regelung entspricht § 42 HGrG. 

Zu § 92 — Gemeinsame Prüfung — 

428. Absatz 1 entspricht inhaltlich § 43 HGrG. 

429. Absatz 2 betrifft Prüfungsvereinbarungen im 
über- oder zwischenstaatlichen Bereich und 
regelt ihre technische Durchführung. 

Zu § 93 — Zeit und Art der Prüfung — 

430. Die Vorschrift ersetzt § 90 RHO. Sie enthält 
Grundsatzbestimmungen über das Prüfungsver-
fahren. 

Zu § 94 — Auskunftspflicht — 

431. Die Neuregelung der Auskunftspflicht aller der 
Prüfung unterliegenden Stellen gegenüber dem 
Bundesrechnungshof tritt an die Stelle der §§ 91 
und 98 RHO. 

Zu § 95 — Prüfungsergebnis — 

432. Absatz 1 Satz 1 ersetzt die §§ 103 und 106 RHO 
und behandelt Folgerungen aus dem Abschluß 
des Prüfungsverfahrens. Die Regelung in Satz 2 
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übernimmt die bisher auf innerdienstlicher An-
weisung des Bundesrechnungshofes beruhende 
Übung, nicht nur der geprüften Behörde, son-
dern auch anderen Stellen das Prüfungsergeb-
nis mitzuteilen; als solche kommen vornehmlich 
die Fachministerien als Träger der Dienstauf-
sicht und der Bundesminister der Finanzen als 
Haushaltsminister in Betracht. 

433. Absatz 2 sieht vor, daß der Bundesrechnungs-
hof dem Bundesminister der Finanzen als Haus

-

haltsminister wichtige Prüfungsergebnisse mit

-

zuteilen hat. 

434. Absatz 3 gestaltet die bisher in § 104 Satz 2 
und 3 RHO getroffene Regelung zu einer um-
fassenden Regelung aus. 

Zu § 96 — Bemerkungen — 

435. Absatz 1 handelt unter Beachtung des § 44 
Abs. 1 HGrG von der Aufstellung der  Bemer-
kungen für das Entlastungsverfahren. Er tritt 
an die Stelle der §§ 107 und 108 Abs. 1 Satz 1 
RHO. 

436. Absatz 2 führt in Anlehnung an § 107 Abs. 1 
RHO die wichtigsten Gegenstände der  Bemer-
kungen an. 

437. Absatz 3 entspricht § 44 Abs. 2 HGrG. 

438. Absatz 4 sieht ein besonderes Verfahren für 
Bemerkungen mit Geheimhaltungscharakter 
vor. 

Zu § 97 — Angelegenheiten von besonderer 
Bedeutung — 

439. Die Vorschrift entspricht sachlich § 44 Abs. 3 
HGrG. 

Zu § 98 — Vorprüfung — 

440. Die Vorschrift hält daran fest (vgl. § 92 Abs. 1 
RHO), daß die Vorprüfung Aufgabe der Ver-
waltung und gleichzeitig Vorstufe der Rech-
nungsprüfung ist. Nur eine umfassende Vor-
prüfung gestattet es dem Bundesrechnungshof, 
von der Befugnis zur Einschränkung seiner Prü-
fung gemäß § 88 Abs. 2 Gebrauch zu machen. 
Wegen der wachsenden Bedeutung der Vor-
prüfung erscheint eine eingehende gesetzliche 
Regelung angebracht. 

Zu § 99 — Rechnung des Bundesrechnungs-
hofes — 

441. Die Bestimmung entspricht § 45 Abs. 2 HGrG. 

Zu § 100 — Unterrichtung des Bundesrech

-

nungshofes — 

442. Absatz 1 folgt § 100 Abs. 1 und 4 RHO, der die 
laufende Unterrichtung des Bundesrechnungs-
hofes über wichtige Maßnahmen auf dem sei-
ner Prüfung unterliegenden Aufgabenbereich 
der Verwaltung sichert. Neu sind die ausdrück-
lichen Hinweise auf wesentliche Änderungen 
bei den Beteiligungen des Bundes in Nr. 3 und 
auf wesentliche organisatorische Maßnahmen 
in Nr. 5. 

443. Absatz 2 gibt dem Bundesrechnungshof die 
Möglichkeit, sich bei Bedarf auch über Maß-
nahmen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 unter-
richten zu lassen, die von nachgeordneten Stel-
len getroffen werden. 

444. Absatz 3 bestätigt lediglich, daß die in den Ab-
sätzen 1 und 2 aufgeführten Maßnahmen Ge-
genstand der Prüfung sind. 

Zu § 101 — Anhörung des Bundesrechnungs-
hofes — 

 445. Die Vorschrift übernimmt ihrem Inh a lt mich im  
wesentlichen die Bestimmung des § 100 Abs. 2 
Sätze 1 und 2 RHO über die Anhörung des Bun-
desrechnungshofes vor dem Erlaß von Verwal-
tungsvorschriften zur Durchführung der Haus-
haltsordnung. Im übrigen wird der Geltungs-
bereich der Vorschrift durch Absatz 3 auf 
haushaltsrechtliche Bestimmungen über- und 
zwischenstaatlicher Einrichtungen erstreckt. 

Zu § 102 — Prüfung der juristischen Personen 
des privaten Rechts — 

446. Absatz 1 erstreckt das Prüfungsrecht des Bun-
desrechnungshofes unter bestimmten Voraus-
setzungen auf juristische Personen des privaten 
Rechts; damit wird einer neueren Entwicklung 
Rechnung getragen. Die vom Bund verwalteten 
Treuhandvermögen werden in die Regelung 
einbezogen; vgl. § 3 Abs. 6 des Rechtsträger

-

Abwicklungsgesetzes vom 6. September 1965. 

Die Bestimmung für Unternehmen, von denen 
dem Bund nur Gewinnanteile zustehen, ent-
spricht § 117 RHO. 

Zu § 103 — Grundsatz — 

447. Die §§ 103 bis 110 regeln in den Grundzügen 
das Haushaltsrecht der bundesunmittelbaren 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
unter Beachtung des § 46 Abs. 1 HGrG. 
Wegen der strukturbedingten Unterschiede 
zwischen den einzelnen Einrichtungen gelten 
die Vorschriften der Bundeshaushaltsordnung 
nur, soweit nicht durch besonderes Gesetz oder 
auf Grund eines solchen Gesetzes etwas ande-
res bestimmt ist. Im übrigen enthält die Vor-
schrift eine notwendige Ausnahme für bundes-
unmittelbare juristische Personen des öffent-
lichen Rechts, an deren Finanzgebarung kein 
erhebliches Interesse des Bundes besteht. 

Zu § 104 — Haushaltsplan — 

448. Die Vorschrift entspricht im grundsätzlichen § 2 
des Beiträgegesetzes. Absatz 1 Satz 1 begründet 
die Verpflichtung zur rechtzeitigen Feststellung 
des Haushaltsplans. Satz 2 enthält die Grund-
sätze der Vollständigkeit und des Haushalts-
ausgleichs. Satz 3 schreibt vor, daß nur die 
Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen in den Haushaltsplan einge-
stellt werden dürfen, die zur Erfüllung der Auf-
gaben der juristischen Person notwendig sind. 
Diese Vorschriften entsprechen wichtigen Haus-
haltsgrundsätzen des Bundeshaushalts. 
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449. Absatz 2 zieht die Folgerungen aus dem gegen-
über der Zeit des Erlasses des Beiträgegesetzes 
geänderten Aufbau der Verwaltung. § 2 Abs. 2 
des Beiträgegesetzes gab dem zuständigen 
Minister die Befugnis anzuordnen, daß der 
Haushaltsplan vor der Feststellung durch ein 
Organ der juristischen Person zu beraten ist. 
Nach der neuen Regelung soll Beschlußorganen, 
die in wichtigen Verwaltungsangelegenheiten 
zu entscheiden oder zuzustimmen oder die Ge-
schäftsführung zu überwachen haben, kraft Ge-
setzes die Feststellung des Haushaltsplans 
obliegen. 

Zu § 105 — Umlagen, Beiträge 

450. Die Vorschrift ist in ihrem sachlichen Inhalt 
gegenüber § 3 Beiträgegesetz unverändert. 

Zu § 106 — Genehmigung des Haushaltsplans — 

451. Die Vorschrift entspricht im Grundsatz § 4 
Abs. 1 des Beiträgegesetzes. 

Zu § 107 — Rechnungslegung, Prüfung, Ent-
lastung — 

452. Die Vorschrift ist in ihrem sachlichen Inhalt 
gegenüber § 5 des Beiträgegesetzes grundsätz-
lich unverändert. 

Zu § 108 — Wirtschaftsplan — 

453. Eine entsprechende Regelung ist im Beiträge-
gesetz nicht vorgesehen. Es ist angebracht, fest-
zulegen, wie bei juristischen Personen zu ver-
fahren ist, bei denen ein Wirtschaften nach Ein-
nahmen und Ausgaben des Haushaltsplans 
nicht zweckmäßig ist. Die Regelung entspricht 
den Vorschriften bei Bundesbetrieben. 

Zu § 109 — Prüfung durch den Bundesrech-
nungshof — 

454. Die Vorschrift ersetzt § 4 des Kriegs-Kontroll-
gesetzes und behandelt die Prüfung der Haus-
halts- und Wirtschaftsführung der bundes-
unmittelbaren juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts. Die Regelung ist erforderlich, 
weil Aufgaben der Verwaltung in zunehmen-
dem Maße auf außenstehende Stellen verlagert 
werden, deren reibungslose Arbeit für das 
Staatsganze unentbehrlich ist. 

Zu § 110 — Sonderregelungen — 

455. Absatz 1 enthält eine Sonderregelung für die 
bundesunmittelbaren Träger der gesetzlichen 
Krankenversicherung, der gesetzlichen Unfall-
versicherung und der gesetzlichen Rentenver-
sicherungen einschließlich der Altershilfe für 
Landwirte. Die Sonderregelung ist erforderlich, 
um die Einheitlichkeit des Rechts der Sozial-
versicherung für bundesunmittelbare und 
landesunmittelbare Träger nicht zu durchbre-
chen. Das Haushaltsrecht der Sozialversiche-
rungsträger soll daher im Rahmen des Rechts 
der Sozialversicherung neu geregelt werden. 

456. Absatz 2 Satz 1 entspricht § 46 Abs. 2 HGrG; 
ergänzend gilt die Regelung des § 51 Abs. 2 

HGrG. Satz 2 regelt die Beteiligung von Unter-
nehmen in der Rechtsform von juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts an Unterneh-
men in der Rechtsform einer juristischen Person 
des privaten Rechts. 

Zu § 111 — Grundsatz — 

457. Die Vorschrift klärt das Verhältnis zwischen 
der Bundeshaushaltsordnung und dem Haus-
haltsrecht der Sondervermögen des Bundes. Sie 
entspricht § 46 Abs. 1 HGrG. 

Zu § 112 — Entlastung — 

458. Die Vorschrift behandelt das Entlastungsver-
fahren; sie gibt Artikel 114 Abs. 2 Satz 2 GG 
wieder. 

Zu § 113 — Öffentlich-rechtliche Dienst- oder 
Amtsverhältnisse — 

459. Satz 1 entspricht § 53 Abs. 1 HGrG. Satz 2 ent-
hält eine notwendige Ausnahmebestimmung 
für die Berufung von Richtern an einem oberen 
Bundesgericht. 

Eine ähnliche Regelung fand sich in § 127 RHO. 

Zu § 114 — Endgültige Entscheidung — 

460. Absatz 1 zieht die Folgerung aus der verfas-
sungsrechtlichen Regelung, daß über- und 
außerplanmäßige Ausgaben der Zustimmung 
des Bundesministers der Finanzen bedürfen 
(Artikel 112 GG). Diese Zustimmung ist nicht 
durch Kabinettbeschluß ersetzbar. Der Bundes-
minister der Finanzen entscheidet somit in den 
Fällen des § 37 Abs. 1 endgültig. Soweit die 
Bundeshaushaltsordnung in anderen Fällen 
Befugnisse des Bundesministers der Finanzen 
enthält, kann der zuständige Bundesminister 
wegen der Entscheidung des Bundesministers 
der Finanzen die Bundesregierung anrufen, die 
anstelle des Bundesministers der Finanzen end-
gültig entscheidet. 

461. Absatz 2 regelt den Fall, daß sofortiges Han-
deln notwendig ist und die vorgeschriebene 
Einwilligung des Bundesministers der Finanzen 
nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Eine 
auf über- und außerplanmäßige Ausgaben be-
grenzte Vorschrift fand sich bisher in § 33 Abs. 3 
Sätze 3 und 4 RHO. 

Zu § 115 — Berlin-Klausel — 

462. Die Vorschrift enthält die Berlin-Klausel. 

Zu § 116 — Inkrafttreten — 

463. Absatz 1 bestimmt den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Gesetzes. Die Absätze 2 und 3 ent-
halten klarstellende Anordnungen. Absatz 4 
trifft eine Übergangsregelung zugunsten der 
Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bun-
despost; die Übergangsregelung ist gemäß § 1 
Satz 2 HGrG befristet. 
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C. Anhang 

Gegenüberstellung der Vorschriften 
der Bundeshaushaltsordnung, des Haushaltsgrundsätzegesetzes 

und der Reichshaushaltsordnung 

BHO 
—§— 

HGrG 

—§— 
RHO 

—§— 

1 2 -- 
2 — — 

3 3 — 

4 Abs. 1 4 Abs. 1 — 
4 Abs. 2 4 Abs. 2 24 
5 5 2 
6 — — 
7 6 17 
8 Abs. 1 7 Abs. 1 26 Abs. 1 
8 Abs. 2 7 Abs. 2 — 
9 8 29 Abs. 1 

10 — — 

11 9 9 Abs. 1 
12 Abs. 1 und 2 10 Abs. 1 und 2 — 
12 Abs. 3 — — 
13 Abs. 1 11 Abs. 1 5 
13 Abs. 2 11 Abs. 2 6 Abs. 1 
13 Abs. 3 11 Abs. 3 — 
14 12 — 
15 Abs. 1 13 Abs. 1 7 
15 Abs. 2 13 Abs. 3 16 
16 13 Abs. 2 — 
17 Abs. 1 13 Abs. 4 6 Abs. 2; 8 
17 Abs. 2 — 13 
17 Abs. 3 13 Abs. 5 18 
17 Abs. 4 Satz 1 13 Abs. 6 11 Abs. 2 
17 Abs. 4 Satz 2 — 11 a 
18 Abs. 1 — — 
18 Abs. 2 14 Abs. 1 8 a 
18 Abs. 3 14 Abs. 2 — 
18 Abs. 4 — — 
19 Abs. 1 16 Abs. 1 30 Abs. 1 Satz 2 
19 Abs. 2 — — 
20 Abs. 1 — — 
20 Abs. 2 16 Abs. 2 Satz 1 31 
20 Abs. 3 16 Abs. 2 Satz 2 — 
21 Abs. 1 — 35 
21 Abs. 2 — — 
22 — — 
23 15 64 a 
24 Abs. 1 17 Abs. 1 14 Satz 1 
24 Abs. 2 17 Abs. 2 — 
24 Abs. 3 17 Abs. 3 14 Sätze 2 und 3 
24 Abs. 4 — — 
25 Abs. 1 — — 
25 Abs. 2 — 75 Sätze 2 und 3 
25 Abs. 3 18 75 Satz 1 
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BHO 
—§— 

HGrG 
—§— 

RHO 
—§— 

26 Abs. 1 19 Abs. 1 15 
26 Abs. 2 19 Abs. 2 9 Abs. 2 Nr. 2 

9a 

26 Abs. 3 — 9 Abs. 2 Nr. 3 
9b 
9c 

27 -- 19 
28 Abs. 1 — 20 Abs. 1 Sätze 1 und 2 

28 Abs. 2 — 21 Abs. 2 Satz 2 
29 Abs. 1 — 21 Abs. 1 
29 Abs. 2 — 21 Abs. 4 
30 — 22 
31 — — 
32 — — 

33 — — 
34 Abs. 1 20 Abs. 1 — 
34 Abs. 2 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 26 Abs. 1 

32 Satz 1 
34 Abs. 3 20 Abs. 2 Satz 3 — 
35 Abs. 1 21 Abs. 1 69 Abs. 1 
35 Abs. 2 21 Abs. 2 43 
36 — — 
37 Abs. 1 und 2 — 33 Abs. 1 

37 Abs. 3 — 30 Abs. 3 
33 Abs. 1 Satz 1 

38 Abs. 1, 2 und 4 23 Abs. 1, 2 und 4 45 b 
38 Abs. 3 und 5 23 Abs. 3 und 5 — 
39 Abs. 1 24 Abs. 1 — 
39 Abs. 2 24 Abs. 2 45c Abs. 1 

39 Abs. 3 24 Abs. 3 45 c Abs. 2 
39 Abs.4 — — 
40 Abs. 1 25 36 c 
40 Abs.2 — — 
41 26 — 
42 — — 
43 Abs. 1 — 26 Abs. 5 Satz 1 
43 Abs. 2 — 26 Abs. 2 
44 27 64 a 
45 Abs. 1 28 Abs. 1 30 Abs. 1 Satz 1 

73 Abs. 2 
45 Abs. 2 28 Abs. 2 30 Abs. 1 Sätze 2 bis 4 

45 Abs. 3 — 30 Abs. 2 
45 d 

45 Abs. 4 28 Abs. 3 — 
46 — — 
47 — 31 Satz 1 
48 Abs. 1 und 2 — 35 
48 Abs. 3 und 4 — — 
49 — 36 a Abs. 2 Satz 1 
50 Abs. 1 29 Abs. 1 36 b Abs. 1 

50 Abs. 2 — 36b Abs. 2 
51 — — 
52 29 Abs. 2 38 Abs. 1 

53 — 40 
41 

54 — 44 Satz 1 
55 Abs. 1 30 Abs. 1 45 
55 Abs. 2 30 Abs. 2 — 

56 — 46 Abs. 1 

57 — 28 

58 — 49 
59 31 Abs. 1 50 Abs. 1 
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BHO 
—§— 

HGrG 
—§— 

RHO 
—§— 

60 31 Abs. 2 51 
52 
54 

61 Abs. 1 — 27 
62 

61 Abs. 2 — 63 
61 Abs. 3 — — 
62 Abs. 1 — 65 Abs. 2 Satz 1 
62 Abs. 2 — 65 Abs. 2 Satz 2 
62 Abs. 3 und 4 — — 
63 — 26 Abs. 4 
64 Abs. 1 und 2 — — 
64 Abs. 3 — 47 Abs. 1 
64 Abs. 4 und 5 — — 
65 Abs. 1 — 47 Abs. 2 
65 Abs. 2, 3 und 4 — — 
66 Abs. 1 — 48 Abs. 1 Satz 1 

48 Abs. 3 
66 Abs. 2 — 48 Abs. 1 Satz 2 
66 Abs. 3 — 48 Abs. 4 
66 Abs. 4 — 48 Abs. 5 
66 Abs. 5 — 47 Abs. 3 
67 — 48 Abs. 2 
68 — — 

69 — 111 
70 32 58 
71 Abs. 1 33 Sätze 1 und 2 66 Abs. 3 Satz 1 

72 Satz 1 
71 Abs. 2 und 3 — 72 Satz 2 
72 34 68 
73 Abs. 1 35 Satz 1 65 Abs. 1 
73 Abs. 2 35 Satz 2 — 

74 — 85 
75 33 Satz 3 64 
76 36 61 
77 — — 
78 — 60 
79 — — 
80 37 66 Abs. 1 und 2 
81 38 72 

77 
82 39 78 
83 — 79 

80 
84 — 82 
85 — 86 
86 Abs. 1 — — 
86 Abs.2 — 81 
87 Abs. 1 40 Abs. 1 87 
87 Abs. 2 40 Abs. 5 101 
88 Abs. 1 40 Abs. 2 88 Abs. 1 
88 Abs. 2 40 Abs. 3 94 
88 Abs. 3 40 Abs. 4 89 Satz 1 
89 — 96 Abs. 1 
90 41 — 
91 42 113 Abs. 1 
92 Abs. 1 43 — 
92 Abs. 2 — — 
93 — 90 
94 — 91 

98 
95 Abs. 1 — 103 

106 
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BHO 
—§— 

HGrG 
—§— 

RHO 
—§— 

95 Abs. 2 — — 
95 Abs. 3 — 104 Sätze 2 und 3 
96 Abs. 1 44 Abs. 1 107 Abs. 1 

108 Abs. 1 
96 Abs. 2 — 107 Abs. 1 
96 Abs. 3 44 Abs. 2 — 
96 Abs. 4 — — 
97 44 Abs. 3 109 
98 — 92 
99 45 Abs. 2 108 Abs. 3 

100 — 100 Abs. 1 und 4 
101 — 100 Abs. 2 Sätze 1 und 2 

100 Abs. 3 
102 Abs. 1 und 2 — — 
102 Abs. 3 — 117 
103 Abs. 1 46 Abs. 1 teilw. — 
103 Abs. 2 — — 
104 — — 
105 — — 
106 — — 
107 — — 
108 — — 
109 — — 
110 Abs. 1 -- — 
110 Abs. 2 Satz 1 46 Abs. 2 — 
110 Abs. 2 Satz 2 — — 
111 46 Abs. 1 teilw. — 
112 45 Abs. 1 108 Abs. 1 und 2 
113 Satz 1 53 Abs. 1 127 
113 Satz 2 — — 
114 — 128 
— 22 26 Abs. 5 Satz 2 

45 d Abs. 1 
- 47 - 
- 48 — 
— 49 — 
— 50 Abs. 1 48 Abs. 2 
— 50 Abs. 2 bis 4 — 

— 51 — 
— 52 — 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

Zu a) : Entwurf eines .... Gesetzes 
zur Änderung des Grundgesetzes 

1. Zu Artikel I Nr. 2 (Artikel 109 Abs. 3) 

In Artikel 109 Abs. 3 sind vor dem Wort „Grund-
sätze" die Worte „gemeinsam geltende" ein-
zufügen. 

Begründung 

Durch die im Entwurf vorgesehene Fassung wird 
die erstrebte Bindung für den Bundesgesetzgeber 
nicht erreicht. Erst durch die Einführung der 
Worte „gemeinsam geltende" wird sichergestellt, 
daß auch der Bundesgesetzgeber von den Grund-
sätzen nicht abweichen kann, ohne daß das 
Grundsätzegesetz vorher geändert wird. 

2. Zu Artikel I Nr. 3 (Artikel 110 Abs. 4) und 
zu Artikel I Nr. 1 (Artikel 78) 

a) In Artikel I Nr. 3 ist Artikel 110 Abs. 4 zu 
streichen. 

b) In Artikel I Nr. 1 sind in Artikel 78 Satz 2 
die Worte „oder des Artikels 110 Abs. 4" zu 
streichen. 

Begründung zu a) 

Die in der Vorlage vorgesehene Verkürzung 
der Frist für als dringlich bezeichnete Nach-
tragshaushaltsvorlagen (Artikel 110 Abs. 4 
Satz 1) ist nicht gerechtfertigt. Dem Bundes-
rat stehen gegenwärtig drei Wochen zur Ver-
fügung, zu Gesetzesvorlagen der Bundesregie-
rung Stellung zu nehmen (Artikel 76 Abs. 2 
GG). Die schon zu kurze Frist des Grund-
gesetzes macht eine ordnungsgemäße Vorbe-
reitung der Beschlußfassung des Bundesrates 
in vielen Fällen außerordentlich schwierig und 
zwingt zu einer Hast, die eines gesetzgeben-
den Organs unwürdig ist. Dies würde in 
verschärftem Maße für die vorgesehene Ver-
kürzung dieser Frist auf zwei Wochen gelten 
und damit den Wesensgehalt der vom Ver-
fassungsgeber gewollten Mitwirkung des 
Bundesrates an der Gesetzgebung (Artikel 
50 GG) antasten und dies gerade bei einer 
der Hauptaufgaben der gesetzgebenden Kör-
perschaften, nämlich der Mittelbewilligung. 
Die Kürze der geltenden Fristen hat im Ge-
genteil den Bundesrat zu der Forderung ver-
anlaßt, u. a. die Frist zur Stellungnahme von 
drei auf sechs Wochen zu verlängern; auf 
Artikel I Nr. 1 des vom Bundesrat beschlos-
senen Initiativentwurfs eines ... Gesetzes 
zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 76 
und 77) wird verwiesen (BT-Drucksache V/ 
1983). In ihrer Stellungnahme hierzu hat die 
Bundesregierung noch vor elf Monaten für 
dringliche Vorlagen eine Frist von drei Wo

-

chen als notwendig, aber auch ausreichend 
erklärt. Im übrigen beruht die vorgesehene 
Kürzung der Frist offenbar auf der irrigen 
Annahme, daß gerade die für den Bundesrat 
geltenden Fristen zu der wiederholt beklag-
ten langen Dauer des Gesetzgebungsverfah-
rens beitragen. Demgegenüber muß daraut 
hingewiesen werden, daß alle anderen am 
Gesetzgebungsverfahren beteiligten Gremien 
an keinerlei Fristen gebunden sind und auch 
tatsächlich ein Vielfaches der Zeit in Anspruch 
nehmen, die dem Bundesrat zur Verfügung 
steht. Bei einer allgemeinen Verlängerung der 
Fristen entsprechend dem erwähnten Initiativ-
gesetzentwurf wäre jedoch der Bundesrat be-
reit zu prüfen, ob bei Nachtragshaushaltsvor-
lagen die geltende Frist zur Stellungnahme 
beibehalten werden kann. Das weitere Vor-
haben, die Möglichkeit der Anrufung des 
Vermittlungsausschusses auszuschließen (Arti-
kel 110 Abs. 4 Satz 2), ist ebenfalls nicht 
berechtigt. Hinsichtlich der durch ein Ver-
mittlungsverfahren eintretenden Verzögerung 
gelten die vorstehenden Ausführungen zur 
Dauer des Gesetzgebungsverfahrens entspre-
chend. Die von der Bundesregierung verfolgte 
Absicht trägt ferner dem bisherigen erfolg-
reichen Wirken des Vermittlungsausschusses 
in keiner Weise Rechnung. Der vorgesehene 
Ausschluß der Anrufung des Vermittlungsaus-
schusses wird ferner dem besonderen Rang 
der Haushaltsvorlagen nicht gerecht. Der Aus-
schluß schmälert die verfassungsrechtliche 
Mitwirkung des Bundesrates an der Gesetz-
gebung in nicht vertretbarer Weise. 

Auch die für den Bundestag vorgesehene Er-
leichterung, den Einspruch des Bundesrates 
zurückzuweisen (Artikel 110 Abs. 4 Satz 3), 
ist nicht gerechtfertigt, da sie zu einer verfas-
sungspolitisch bedenklichen Gewichtsverschie-
bung zwischen Bundestag und Bundesrat füh-
ren würde, vor allem in den Fällen, in denen 
der Bundesrat den Einspruch einstimmig be-
schließt. 

Die vorgesehene Nichtanwendbarkeit von 
Artikel 113 Abs. 2 bis 4 (Artikel 110 Abs. 4 
Satz 4) ist ebenfalls nicht gerechtfertigt. Die 
erstrebte Beschleunigung ist kein ausreichen-
der Grund, sich der Rechte nach Artikel 113 
Abs. 2 bis 4 (neu) von vornherein zu begeben. 

Begründung zu b) 

Folge der Änderung zu a). 

3. Zu Artikel I Nr. 4 (Artikel 113) 

Der Bundesrat hält es für erforderlich, im In

-

teresse der Rechtssicherheit in Artikel 113 eine 
Bestimmung einzufügen, nach der die Zustimmung 
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der Bundesregierung nach Ablauf einer bestimm-
ten Frist als erteilt gilt. Insbesondere erscheint 
es nicht tragbar, das Zustandekommen eines 
Gesetzes im Ungewissen zu lassen, wenn der 
Vermittlungsausschuß keine Änderung des Ge-
setzesbeschlusses vorschlägt oder der Bundestag 
erneut Beschluß gefaßt hat. 

4. Zu Artikel I Nr. 5 (Artikel 115 Abs. 1 Satz 1) 

In Artikel 115 Abs. 1 Satz 1 ist der letzte Halb-
satz wie folgt zu fassen: 

,,, die der Höhe nach bestimmt oder bestimmbar 
ist". 

Begründung 

„Bestimmbar" ist kein Oberbegriff, sondern ein 
aliud zu „bestimmt". 

Zu b) : Entwurf eines Gesetzes 
über die Grundsätze des Haushaltsrechts 

des Bundes und der Länder 
(Haushaltsgrundsätzegesetz — HGrG) 

1. § 7 Abs. 2 ist wie folgt zu fassen: 

„(2) Für Maßnahmen, die der für die Finanzen 
zuständige Minister bezeichnet, sind Nutzen-
Kosten-Untersuchungen anzustellen." 

Begründung 

Die Fassung der Regierungsvorlage birgt die 
Gefahr in sich, den Umfang der Nutzen-Kosten-
Untersuchungen über den notwendigen und 
wünschenswerten Bereich hinaus auszuweiten, 
weil nach dieser Fassung bei allen Maßnahmen 
von erheblicher finanzieller Bedeutung zu prü-
fen wäre, ob sie für Nutzen-Kosten-Unter-
suchungen geeignet sind. Dabei ist unklar, was 
unter geeigneten Maßnahmen zu verstehen ist. 
Mit der Neufassung bleibt es dem für die 
Finanzen zuständigen Minister überlassen, die 
Maßnahmen, die für die Nutzen-Kosten-Unter-
suchungen erforderlich erscheinen, selbst auszu-
wählen und zu bezeichnen. 

2. a) In § 13 Abs. 1 ist Satz 2 zu streichen; die 
Sätze 3 bis 5 werden Sätze 2 bis 4. 

b) Satz 2 (bisher Satz 3) ist wie folgt zu fassen: 

„Ausnahmen von Satz 1 können im Haus-
haltsplan zugelassen werden." 

c) In Satz 4 (bisher Satz 5) sind die Worte 
„Sätze 2 bis 4" durch die Worte „Sätze 2 
und 3" zu ersetzen. 

Begründung zu 2a) bis c) 

Die Fassung des § 13 Abs. 1 Satz 2 der Re-
gierungsvorlage zielt darauf ab, abweichend 
von dem allgemeinen Prinzip der Bruttover-
anschlagung für Einnahmen aus Krediten 
und Tilgungsausgaben die Nettoveranschla-
gung einzuführen. Diese Absicht der Bundes

-

regierung dient nicht der Haushaltsklarheit. 
Es ist finanzwirtschaftlich erwünscht, aus 
den Haushaltsplänen der einzelnen Gebiets-
körperschaften ein klares Bild über Kredit-
aufnahmen und Tilgungen zu gewinnen. 
Diesem Erfordernis kann nur durch die 
Bruttoveranschlagung auch in diesem Bereich 
der Haushaltswirtschaft entsprochen werden. 
Die Bruttoveranschlagung erleichtert auch 
das Buchungsverfahren und die Haushalts-
rechnung. 

3. Zu 18 

Der Bundesrat empfiehlt, im weiteren Gesetz-
gebungsverfahren zu prüfen, 

a) ob der Fehlbetrag oder der Überschuß kas-
senmäßig oder rechnungsmäßig festzustellen 
ist und 

b) ob ein Fehlbetrag „in den nächsten festzu-
stellenden Haushaltsplan" oder „spätestens 
in den Haushaltsplan für das zweitnächste 
Haushaltsjahr" einzustellen ist. 

4. § 22 Abs. 1 Satz 1 ist wie folgt zu fassen: 

„Soweit im Haushaltsplan die Ausgaben be-
zeichnet sind, die durch Einnahmen aus Kredi-
ten gedeckt werden sollen, bedürfen die Lei-
stung dieser Ausgaben und das Eingehen von 
Verpflichtungen zur Leistung solcher Ausgaben 
der vorherigen Zustimmung (Einwilligung) des 
für die Finanzen zuständigen Ministers." 

Begründung 

Die Neufassung dient der Klarstellung des Ge-
wollten. 

5. In § 22 Abs. 1 Satz 2 ist in der drittletzten Zeile 
das Wort ,.und" durch das Wort „oder" zu er-
setzen. 

Begründung 

Sofern Kreditmittel nicht rechtzeitig zur Verfü-
gung stehen, darf nach der Vorlage der für die 
Finanzen zuständige Minister die Einwilligung 
zu kreditfinanzierten Ausgaben nur erteilen, 
a) wenn durch das Unterlassen oder das Hin-

ausschieben der Ausgaben schwerwiegende 
Nachteile für den Bund oder das Land ent-
stehen würden und 

b) wenn er die Verpflichtung im Hinblick auf 
die Entwicklung der Einnahmen oder Aus-
gaben für vertretbar hält. 

Es erscheint richtig, die vorgesehene Kumulie-
rung der Voraussetzungen durch eine Alter-
nativregelung zu ersetzen, um den Fällen ge-
recht zu werden, in denen zwar durch das Un-
terlassen oder das Hinausschieben von kredit

-

finanzierten Ausgaben keine schwerwiegenden 
Nachteile entstehen, im Hinblick auf einen gün-
stigen Kassenbestand des Bundes oder des Lan-
des aber die sofortige Verpflichtung zur Leistung 
von Ausgaben auch vor Aufnahme von Kredi-
ten schon vertretbar ist. 
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6. In § 23 Abs. 2 ist Satz 2 zu streichen. 

Begründung 

Die Begründung der Regierungsvorlage unter 
Tz. 204 hebt mit Recht hervor, daß eine Ver-
anschlagung der Verpflichtungsermächtigungen 
die Beteiligung des für die Finanzen zuständi-
gen Ministers bei der Inanspruchnahme dieser 
Verpflichtungsermächtigung nicht überflüssig 
macht. Nur durch diese Beteiligung des Finanz-
ministers kann sichergestellt werden, daß die 
Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächti-
gungen übersichtlich und in finanzwirtschaftlich 
geordneten Bahnen erfolgt. Soweit in Aus-
nahmefällen ein solches Erfordernis nicht be-
steht, ist durch Absatz 2 Satz 1 ausdrücklich die 
Möglichkeit des Verzichts auf Beteiligung des 
für die Finanzen zuständigen Ministers vorge-
sehen. Eine weitere generelle Ausnahme von 
der Beteiligung des für die Finanzen zuständigen 
Ministers, wie sie Absatz 2 Satz 2 der Regie-
rungsvorlage vorsieht, ist finanzwirtschaftlich 
bedenklich und auch nicht nötig. Auf diese 
weitere Sonderregelung sollte deshalb verzich-
tet werden. 

7. § 23 Abs. 4 Satz 2 ist zu streichen. 

Begründung 

Die sog. überjährigen Verträge der laufenden 
Verwaltung sind Bewirtschaftungsmaßnahmen 
auf fortdauernde Ausgabemittel, für die eine 
Mitwirkung des Finanzministers nicht erforder-
lich ist. Sie ist auch bisher (§ 45b Abs. 3 RHO) 
nicht vorgesehen; ein Regelungsbedürtnis be-
steht hierfür nicht. Darüber hinaus erscheint es 
zweifelhaft, ob es — unbeschadet des § 53 Abs. 2 
Satz 1 — zulässig ist, für den Bereich der Län-
der einen bestimmten Minister als zum Erlaß 
von Verwaltungsvorschriften zuständig zu be-
stimmen. 

8. In § 25 Satz 1 sind die Worte ,,Rechtsverord-
nungen und" zu streichen. 

Begründung 

Mit Artikel 80 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes 
ist es nicht vereinbar, den Erlaß von Rechtsver-
ordnungen davon abhängig zu machen, daß der 
Finanzminister zustimmt, da nach Artikel 80 
Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes nur die Landes-
regierung als Kollegium zum Erlaß von Rechts-
verordnungen ermächtigt werden kann. 

9. In § 27 Abs. 1 ist folgender erster Satz einzu-
fügen: 

„Zuwendungen dürfen nur unter den Voraus-
setzungen des § 15 gewährt werden." 

Der bisherige Satz 1 wird Satz 2; die Eingangs-
worte „Bei Zuwendungen nach § 15 ist zu be-
stimmen," sind durch die Worte „Dabei ist zu 
bestimmen," zu ersetzen. 

Begründung 

Durch § 15 wird die Veranschlagung von Aus

-

gaben und Verpflichtungsermächtigungen für 

Leistungen an Stellen außerhalb der Verwaltung 
des Bundes oder des Landes an bestimmte Vor-
aussetzungen gebunden. Es ist erforderlich, daß 
diese Voraussetzungen auch noch vorliegen, 
wenn die gemäß § 15 veranschlagten Zuwendun-
gen geleistet werden. Außerdem muß sicher-
gestellt werden, daß Leistungen der vorbezeich-
neten Art nicht außerplanmäßig bewirkt werden 
können. Das geschieht durch die Einfügung des 
obengenannten Satzes. Damit entspricht die 
Fassung des § 27 dem Text, der bei früheren 
Beratungen von Sachverständigen des Bundes 
und der Länder über die Neuordnung des Haus-
haltsrechts vorgeschlagen worden ist. 

10. § 31 Abs. 3 ist zu streichen. 

Begründung 

Die Begründung von Ansprüchen ist eine Be-
wirtschaftungsmaßnahme, die von Ausgabebe-
willigungen abhängt. Schon beim Abschluß der 
Verträge sind die Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit zu beachten (§ 20 
Abs. 2 des Entwurfs). Eine Mitwirkung des 
Finanzministers beim Vertragsabschluß ist nicht 
vorgesehen. Deshalb bedarf auch die Änderung 
oder Aufhebung eines Vertrags seiner Mitwir-
kung nicht. 

Auch Stundung, Niederschlagung und Erlaß von 
Ansprüchen sind Bewirtschaftungsmaßnahmen, 
für die der jeweilige Ressortminister zuständig 
ist und für die es einer Beteiligung des Finanz-
ministers nicht bedarf; denn auch der Ressort-
minister ist wie der Finanzminister an die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit gebunden. 

11. § 31 Abs. 4 ist wie folgt zu fassen: 

„(4) Andere Regelungen in Rechtsvorschriften 
bleiben unberührt." 

Begründung 

Klarstellung, daß nicht nur Regelungen in Ge

-

setzen im formellen Sinn unberührt bleiben. 

12. Teil I Abschnitt VI sowie die §§ 51 und 52 sind 
zu streichen. 

Begründung 

Die Prüfung und Entlastung gehört nicht zu den 
Grundsätzen für das Haushaltsrecht im Sinne 
von Artikel 109 Abs. 3 (neu) GG. Sie gehört zu 
den Materien, die bislang in allen Landesrechten 
(Verfassungen) eigenständig geregelt sind. Eine 
Regelung durch das Grundsätzegesetz folgt nicht 
den Absichten, die mit der Kompetenzbegrün-
dung in Artikel 109 Abs. 3 (neu) GG verfolgt 
werden. Da Prüfung und Entlastung der Vorbe-
reitung für die Entscheidung der gesetzgebenden 
Körperschaften dienen, kann es diesen überlas-
sen werden, die hierfür erforderlichen Vorschrif-
ten zu erlassen. 
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13. In § 48 Abs. 1 ist Nummer 2 wie folgt zu fassen: 

„2. je ein Vertreter der Länder,". 

Begründung 
Die Tätigkeit des Finanzplanungsrates soll 
darauf abzielen, die Finanzpolitik des Bundes 
und der Länder sowie der Gemeinden und 
Gemeindeverbände sinnvoll aufeinander ab-
zustimmen. Es erscheint daher notwendig, von 
seiten der Länder neben den Finanzministern 
auch anderen Landesministern die Mitglied-
schaft im Finanzplanungsrat zu ermöglichen. 
Hierfür werden in erster Linie die Innenmini-
ster im Hinblick auf ihre Verantwortung für 
den kommunalen Bereich in Betracht kommen. 
Mit Rücksicht darauf erscheint es nicht tun-
lich, die Vertreter der Länder im Finanz-
planungsrat ressortmäßig festzulegen. Sie im 
Einzelfall zu bestimmen, sollte der Disposi-
tion der Länder überlassen bleiben. 

14. In § 48 Abs. 2 Satz 2 sind die Worte „und 
Schwerpunkte für die Erfüllung der öffentlichen 
Aufgaben" zu streichen. 

Begründung 

Die Schwerpunkte für die Erfüllung der öffent-
lichen Aufgaben müssen von den Regierungen 
und Parlamenten bestimmt werden, nicht vom 
Finanzplanungsrat. Auch wenn die vom Finanz-
planungsrat ermittelten Schwerpunkte nur Ge-
genstand von Empfehlungen wären, so hätten 
sie jedoch ein solches politisches Gewicht, daß 
die Entscheidungsfreiheit der genannten Gre-
mien tatsächlich beeinträchtigt würde. 

15. § 49 ist wie folgt zu fassen: 

„§ 49 
Auskunftspflicht 

(1) Bund und Länder erteilen durch ihre für 
die Finanzen zuständigen Minister dem Finanz-
planungsrat die Auskünfte, die dieser zur Wahr-
nehmung seiner Aufgaben benötigt. Die Aus-
kunftserteilung umfaßt auch die Vorlegung der 
in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen auf-
gestellten Finanzplanungen. 

(2) Die Länder erteilen auch die Auskünfte 
für ihre Gemeinden und sonstigen kommunalen 
Körperschaften. Das gleiche gilt für Sonderver-
mögen und Betriebe der Länder, der Gemeinden 
und der Gemeindeverbände sowie für die lan-
desunmittelbaren juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts, deren Einbeziehung in die 
Finanzplanung und die Beratungen des Finanz-
planungsrates erforderlich ist. Die Länder regeln 
das Verfahren. 

(3) Sondervermögen und Betriebe des Bundes 
sowie die bundesunmittelbaren juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts erteilen die erfor-
derlichen Auskünfte dem Bundesminister der 
Finanzen, der sie dem Finanzplanungsrat zu-
leitet. Die Träger der gesetzlichen Krankenver

-

sicherung, der gesetzlichen Unfallversicherung 
und der gesetzlichen Rentenversicherungen ein-
schließlich der Altershilfe für Landwirte, ihre 
Verbände und Vereinigungen sowie die Bundes-
anstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen-
versicherung erteilen dem Bundesminister der 
Finanzen die für den Finanzplanungsrat erfor-
derlichen Auskünfte über den Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung; landesunmittel-
bare Körperschaften leiten die Auskünfte über 
die für die Sozialversicherung zuständige oberste 
Verwaltungsbehörde des Landes zu." 

Begründung 

Die Fassung des § 49 der Regierungsvorlage 
bedarf einer gründlichen Umgestaltung. Dabei 
ist es erforderlich, die Auskunftserteilung und 
Zuleitung der Finanzplanungen der einzelnen 
Gebietskörperschaften, ihrer Sondervermögen 
und Betriebe sowie der bundes- und landes

-

unmittelbaren juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts an den Finanzplanungsrat generell 
zu regeln. In der Fassung der Bundesregierung 
fehlt bisher eine Regelung für die Auskunfts-
erteilung der Gebietskörperschaften. Sie ist in 
der Neufassung in Anlehnung an die Vorschrift 
des § 17 des Gesetzes zur Förderung der Stabili-
tät und des Wachstums der Wirtschaft geregelt. 
Bei dieser Regelung wird davon ausgegangen, 
daß die Länder auch für die Auskunftserteilung 
über ihre Gemeinden zuständig sind. 

Gleichzeitig wird mit der Neufassung klarge-
stellt, daß die Auskunftserteilung gegenüber dem 
Finanzplanungsrat durch die im Finanzplanungs-
rat vertretenen Mitglieder der Bundesregierung 
und der Landesregierungen zu erfolgen hat. So-
weit in diesem Zusammenhang der Bundes-
minister der Finanzen für die Übermittlung von 
Auskünften und Finanzplanungen aus dem Be-
reich des Bundes zuständig ist, trifft Absatz 3 die 
erforderliche Regelung. Für den Bereich der Län-
der soll nach Absatz 2 letzter Satz durch diese 
selbst geregelt werden, wie ihren für die Finan-
zen zuständigen Ministern als Mitglieder des 
Finanzplanungsrates die erforderlichen Informa-
tionen über die Gemeinden, Gemeindeverbän-
de, die Sondervermögen und Betriebe des Lan-
des, seiner Gemeinden und Gemeindeverbände 
sowie über die landesunmittelbaren juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts zugeleitet wer-
den. 

Zur Gewährleistung des Aufsichtsrechts über die 
landesunmittelbaren Versicherungsträger und 
im Hinblick auf die notwendige Einheitlichkeit 
ist es erforderlich, daß die Versicherungsträger 
— wie in dem Verfahren nach § 707 Abs. 2 RVO — 
ihre Auskünfte über die für die Sozialversiche-
rung zuständigen obersten Verwaltungsbehör-
den der Länder einreichen, in denen sie ihren 
Sitz haben. 

Mit der Neufassung des Artikel 49 ist somit 
umfassend geregelt, wie dem Finanzplanungsrat 
die für seine Arbeit erforderlichen Informatio-
nen und Unterlagen zugänglich gemacht werden. 
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16. Zu § 49 Abs. 3  

Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfah-
rens ist sicherzustellen, daß die kassenärztlichen 
und kassenzahnärztlichen Vereinigungen in die 
besondere Vorschrift des § 49 Abs. 3 einbezogen 
werden. 

17. Zu § 50  

Es bestehen Bedenken dagegen, daß die Unter-
nehmer verpflichtet werden sollen, die Prüfung 
nach von der Gebietskörperschaft zu erlassenden 
Richtlinien vornehmen zu lassen. Im weiteren 
Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens sollte ge-
prüft werden, ob nicht für den Fall eine Rechts-
norm vorgesehen werden muß, daß der Gebiets-
körperschaft weitergehende Rechte und dem 
Unternehmen weitergehende Verpflichtungen 
auferlegt werden sollen, als nach dem Gesell-
schaftsvertrag vorgesehen oder nach dem Gesell-
schaftsrecht möglich sind. 

18. a) In § 53 Abs. 2 Satz 1 sind die Worte „durch 
Gesetz" zu streichen. 

b) In § 53 Abs. 2 ist folgender Satz 2 einzufügen: 

„In der Freien und Hansestadt Hamburg be-
stimmt der Senat die Stelle, der die Befug-
nisse des für die Finanzen zuständigen Mi-
nisters zustehen." 

Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

Der bisherige Satz 3 wird gestrichen, 

Begründung zu a) 

Es sollte sich nach Bundes- bzw. Landesver-
fassungsrecht richten, in welcher Weise die 
fraglichen Befugnisse einer anderen Stelle 
übertragen werden können. 

Begründung zu b) 

Die Ressortzuständigkeiten werden in Ham-
burg durch Senatsbeschluß verteilt. 

Zu c): Entwurf einer Bundeshaushaltsordnung  

(BHO)  

1. In § 2 Satz 1 ist das Wort „mehrere" durch das 
Wort „zwei" zu ersetzen. 

Begründung 

Die Änderung dient der Anpassung an § 12 
Abs. 1. Dort ist bestimmt, daß für den Bereich 
des Bundes als Mehrjahreshaushalte nur Haus-
haltspläne für zwei Jahre aufgestellt werden 
dürfen. Die Begrenzung der Mehrjahreshaus-
halte auf zwei Jahre ist auch sachlich gerecht-
fertigt. 

2. § 8 Abs. 2 ist wie folgt zu fassen: 

„(2) Für Maßnahmen, die der für die Finanzen 
zuständige Minister bezeichnet, sind Nutzen-
Kosten-Untersuchungen anzustellen." 

Begründung 

Auf die Begründung zur Änderung des § 7 Abs. 2 
HGrG wird Bezug genommen. 

3. § 12 Abs. 3 ist zu streichen. 

Begründung 

In Absatz 3 ist für den Fall der Aufgliederung 
des Bundeshaushalts in einen Verwaltungshaus

-

halt und einen Finanzhaushalt festgelegt, welche 
Einnahme- und Ausgabegruppen in die jeweili

-

gen Teilhaushalte eingestellt werden sollen. Die 
in dem Katalog des Absatzes 3 verwendeten 
Gruppenbezeichnungen werfen jedoch so viele 
De finitions- und Zuordnungsprobleme (wie bei-
spielsweise die Abgrenzung der Verwaltungs-
einnahmen und -ausgaben von den sonstigen 
Einnahmen und Ausgaben) auf, daß es zweck-
mäßig ist, diese Zuordnungsfragen nicht in der 
Bundeshaushaltsordnung, sondern ausschließlich 
in den noch zu erlassenden Wirtschaftsbestim-
mungen zu regeln. Dabei wird auch die sachliche 
Zweckmäßigkeit der Gliederung und der Zu-
ordnung der einzelnen Einnahme- und Ausgabe-
gruppen zu den Teilhaushalten noch eingehend 
zu prüfen sein. Insbesondere erscheint es frag-
lich, ob die Einstellung der Steuereinnahmen in 
den Finanzhaushalt und die Teildeckung des 
Verwaltungshaushalts durch einen Zuschuß aus 
dem Finanzhaushalt sachlich gerechtfertigt und 
finanzpolitisch angebracht sind. 

Die bisherigen Vorarbeiten reichen nicht aus, 
insoweit bereits jetzt eine verbindliche Fest-
legung zu treffen. Einen anderen Schluß läßt auch 
die Begründung der Regierungsvorlage unter 
Tz. 301 nicht zu. 

4. a) In § 15 Abs. 1 ist Satz 2 zu streichen; die Sätze 
3 bis 5 werden Sätze 2 bis 4. 

h) Satz 2 (bisher Satz 3) ist wie folgt zu fassen: 

„Ausnahmen von Satz 1 können im Haus-
haltsplan zugelassen werden." 

c) In Satz 4 (bisher Satz 5) sind die Worte 
„Sätze 2 bis 4" durch die Worte „Sätze 2 
und 3" zu ersetzen. 

Begründung zu 4. a) bis c) 

Auf die Begründung zur Änderung des § 13 
Abs. 1 HGrG wird Bezug genommen. 

5. § 17 ist folgender neuer Absatz 5 anzufügen: 

„(5) Andere Stellen als Planstellen für Beamte 
sind in den Erläuterungen auszuweisen." 

Begründung 

Die Ergänzung entspricht der bewährten Rege-
lung der bisherigen Haushaltspraxis. Die Ergän-
zung ist auch erforderlich, weil in anderen Vor-
schriften des Gesetzentwurfs von Stellen der 
Angestellten oder Arbeiter die Rede ist. 
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6. § 19 Abs. 2 ist wie folgt zu fassen: 

„ (2) Zur Deckung der Ausgaben, die über-
tragen werden sollen (Ausgabereste), sind Aus-
gabemittel zu veranschlagen. Die Ausgabemittel 
sollen so bemessen werden, daß sie zur Deckung 
der Ausgabereste ausreichen, deren Verausga-
bung im nächsten Haushaltsjahr erforderlich ist; 
nicht zu berücksichtigen sind Ausgabereste, für 
die Mittel aus kassenmäßigen Minderausgaben 
im nächsten Haushaltsjahr voraussichtlich bereit-
gestellt werden können." 

Begründung 

Die Neufassung dient der Klarstellung des Ge-
wollten. Die Vorschrift bringt eine Regelung für 
die Behandlung der Ausgabereste, die am Schluß 
des laufenden Haushaltsjahres verbleiben und 
für die die Übertragung ins nächste Haushalts-
jahr und ihre Deckung im nächsten Haushalts-
jahr zu regeln ist. 

7. Zu § 25 

Der Bundesrat empfiehlt, im weiteren Gesetz-
gebungsverfahren zu prüfen, 

a) ob der Fehlbetrag oder der Überschuß kas-
senmäßig oder rechnungsmäßig festzustellen 
ist und 

b) ob ein Fehlbetrag „in den nächsten festzu-
stellenden Haushaltsplan" oder „spätestens 
in den Haushaltsplan für das zweitnächste 
Haushaltsjahr" einzustellen ist. 

8. § 28 Abs. 2 ist wie folgt zu fassen: 

„(2) Abweichungen von den Voranschlägen 
des Bundespräsidenten und der Präsidenten des 
Bundestages und des Bundesrates sind vom 
Bundesminister der Finanzen der Bundesregie-
rung mitzuteilen, soweit den Änderungen nicht 
zugestimmt worden ist." 

Begründung 

Eine Ausnahme von der Regelvorschrift in § 28 
Abs. 1 ist nur für den Bundespräsidenten und die 
Präsidenten der gesetzgebenden Körperschaften, 
denen das Budgetrecht zusteht, gerechtfertigt. 

9. § 29 Abs. 2 ist wie folgt zu fassen: 

„ (2) Weicht der Entwurf des Haushaltsplans 
von den Voranschlägen des Bundespräsidenten 
und der Präsidenten des Bundestages und des 
Bundesrates ab und ist der Änderung nicht zu-
gestimmt worden, so sind die Teile, über die 
kein Einvernehmen erzielt worden ist, unver-
ändert dem Entwurf des Haushaltsplans beizu-
fügen." 

Begründung 

Auf die Begründung für den Änderungsvorschlag 
zu § 28 Abs. 2 wird Bezug genommen. 

10. In § 37 ist nach Absatz 2 folgender neuer Ab-
satz 2 a einzufügen: 

„(2 a) Ausgaben, die ohne nähere Angabe 
eines Verwendungszwecks veranschlagt sind, 
dürfen nicht überschritten werden." 

Begründung 

Die Ergänzung betrifft die sogenannten Verfü-
gungsfonds. Nach den Grundsätzen einer geord-
neten Haushaltswirtschaft dürfen mehr als die 
veranschlagten Mittel eines Verfügungsfonds 
nicht verausgabt werden. Eine anderweitige Ver-
fahrensweise würde auch die Budgethoheit des 
Parlaments beeinträchtigen. 

11. In § 38 Abs. 2 Satz 1 ist hinter die Worte „bedarf 
der Einwilligung des Bundesministers der Finan-
zen" ein Punkt zu setzen; der folgende Teil des 
Satzes ist zu streichen. 

Begründung 

Auf die Begründung für die Streichung des § 23 
Abs. 2 Satz 2 HGrG wird Bezug genommen. 

12. In § 44 Abs. 1 ist folgender erster Satz einzu-
fügen: 

„Zuwendungen dürfen nur unter den Voraus-
setzungen des § 23 gewährt werden." 

Der bisherige Satz 1 wird Satz 2; die Eingangs-
worte „Bei Zuwendungen nach § 23 ist zu be-
stimmen," sind durch die Worte „Dabei ist zu 
bestimmen," zu ersetzen. 

Begründung 

Auf die Begründung für die vorgeschlagene Er-
gänzung des § 27 Abs. 1 HGrG wird Bezug ge-
nommen. 

13. In § 50 Abs. 2 ist der erste Halbsatz des Satzes 2 
wie folgt zu fassen: 

„Er kann mit Rückwirkung von höchstens drei 
Monaten in eine besetzbare Planstelle einge-
wiesen werden, wenn ..." 

Begründung 

Die Fassung des Absatzes 2 der Regierungsvor-
lage führt dazu, daß ein beförderter Beamter 
unter den dort genannten Voraussetzungen 
rückwirkend für vier Monate in eine besetzbare 
Planstelle eingewiesen werden kann. Damit wird 
die heute nach § 36 b Abs. 2 RHO unter den 
gleichen Voraussetzungen mögliche Rückwir-
kung der Einweisung um einen Monat verlän-
gert. Sachliche Gründe für diese zusätzliche Ver-
günstigung sind nicht erkennbar und in der 
Begründung der Regierungsvorlage auch nicht 
mitgeteilt. Deshalb ist die geltende Rechtslage 
beizubehalten. 
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14. § 51 Abs. 3 ist wie folgt zu fassen: 
„(3) Bei Abordnungen kann der Bundes-

minister der Finanzen zulassen, daß die Perso-
nalausgaben für abgeordnete Beamte von der 
abordnenden Verwaltung befristet weitergezahlt 
werden." 

Begründung 

Im Interesse einer geordneten Haushaltswirt-
schaft ist hei Abordnungen eine Mitwirkung des 
Bundesministers der Finanzen erforderlich, wenn 
die Personalausgaben für abgeordnete Beamte 
von der abordnenden Verwaltung weitergezahlt 
werden sollen. Dem trägt die geänderte Fassung 
der Vorschrift Rechnung. 

15. § 60 Abs. 3 ist wie folgt zu fassen: 

„(3) Andere Regelungen in Rechtsvorschriften 
bleiben unberührt." 

Begründung 

Folge des Änderungsvorschlags zu § 31 Abs. 4 
des Entwurfs des Haushaltsgrundsätzegesetzes. 

16. Zu § 110 Abs. 1 

Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfah-
rens ist sicherzustellen, daß die kassenärztlichen 
und kassenzahnärztlichen Vereinigungen in die 
besondere Vorschrift des § 110 Abs. 1 einbezogen 
werden. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung 
zu der Stellungnahme des Bundesrates 

Zu a) : Entwurf eines .... Gesetzes 
zur Änderung des Grundgesetzes 

Zu 1.

 Zu Artikel I Nr. 2 — Artikel 109 Abs. 3 GG 

(Gesetzgebungskompetenz für das Haushaltsgrund-
sätzegesetz) 

Die Bundesregierung hält die Einfügung der vorn 
Bundesrat vorgeschlagenen Ergänzung für überflüs-
sig. Schon die von der Bundesregierung vorgeschla-
gene Fassung stellt sicher, daß die Grundsätze für 
Bund und Länder gleichermaßen zu gelten haben. 

Zu 2.  

Vereinfachtes Nachtragsgesetzgebungsverfahren 

zu a) Artikel I Nr. 3 — Artikel 110 Abs. 4 GG 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Die Notwendigkeit eines beschleunigten Nachtrags-
gesetzgebungsverfahrens wird im Grundsatz auch 
vom Bundesrat anerkannt. Sie ergibt sich daraus, 
daß das bisherige Nachtragsgesetzgebungsverfahren 
zu langwierig und damit unpraktikabel ist. Als 
Folge hiervon haben die über- und außerplan-
mäßigen Ausgaben nach Artikel 112 GG ein kaum 
noch vertretbares Maß angenommen. 

Die vorgesehene Neuregelung würde für den Bun-
desrat nicht unzumutbar sein. Bei der Bewilligung 
von über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist der 
Bundesrat nicht beteiligt. Da Änderungen des Haus-
haltsplans bisher im wesentlichen durch die Bewilli-
gung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
vorgenommen worden sind, tritt insofern keine 
Schmälerung der Befugnisse des Bundesrates gegen-
über dem bisherigen Zustand ein; vielmehr wird 
durch die Neuregelung des Nachtragsgesetzgebungs-
verfahrens eine Beteiligung des Bundesrates gerade 
sichergestellt. 

Bei der Neuregelung geht die Bundesregierung im 
übrigen davon aus, daß über die Verkürzung der 
Frist zur Stellungnahme des Bundesrates und über 
den Ausschluß einer Anrufung des Vermittlungs-
ausschusses hinaus durch eine Änderung der Ge-
schäftsordnung des Bundestages ermöglicht wird, 
die Gesetzesvorlagen in nur einer Beratung durch 
den Bundestag zu behandeln. 

Zu b) Artikel I Nr. 1 — Artikel 78 Satz 2 GG 

Die Bundesregierung lehnt als Folge der Gegen

-

äußerung zu a) den Vorschlag des Bundesrates ab. 

Zu 3.  

Zu Artikel I Nr. 4 — Artikel 113 GG 
(Zustimmungsvorbehalt der Bundesregierung) 

Die Bundesregierung vermag der Auffassung des Bun-
desrates nicht zu folgen. Die vorgeschlagene Ergän-
zung wäre mit dem Sinn und Zweck des Artikels 113, 
das Zusammenspiel der Gewalten und deren gegen-
seitige Kontrolle im Sinne einer geordneten finanz-
wirtschaftlichen Entwicklung zu gewährleisten, un-
vereinbar. Sie könnte u. U. sogar die Ausschöpfung 
aller politischen Möglichkeiten, einen vertretbaren 
Kompromiß zu finden, verhindern. Eine derartige 
Ergänzung des Artikels 113 würde zudem der Verfas-
sungssystematik widersprechen, nach der die Aus-
übung von Zustimmungsrechten grundsätzlich unbe-
fristet ist. So ist auch das Zustimmungsrecht des 
Bundesrates zu Gesetzesbeschlüssen nach Artikel 78 
selbst dann an keine Frist gebunden, wenn der Ver-
mittlungsausschuß keine Änderung des Gesetzes-
beschlusses vorschlägt oder der Bundestag erneut 
Beschluß gefaßt hat. 

Zu 4.  

Zu Artikel I Nr. 5 — Artikel 115 Abs. 1 Satz 1 GG 
(Kreditaufnahmen) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 

Zu b) : Entwurf eines Gesetzes 
über die Grundsätze des Haushaltsrechts 

des Bundes und der Länder 
(Haushaltsgrundsätzegesetz — HGrG) 

Zu 1.  

Zu § 7 Abs. 2 
(Nutzen-Kosten-Untersuchungen) 

Dem Vorschlag kann nicht zugestimmt werden. Eine 
sachgerechte Beschränkung der Untersuchungen ist 
in der Regierungsvorlage durch die Worte „geeig-
nete Maßnahmen von erheblicher finanzieller Be-
deutung" sichergestellt. 

Zu 2.  

Zu § 13 Abs. 1 
(Nettoveranschlagung von Krediten) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bun

-

rates ab. 

Die moderne Finanz- und Wirtschaftspolitik erfor-
dert die Nettoveranschlagung der Krediteinnahmen 
und der Tilgungsausgaben. Das Gebot des Arti-
kel 109 Abs. 2 GG, daß bei der Haushaltswirtschaft 
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den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts Rechnung zu tragen ist, gilt auch für 
die Kreditwirtschaft. Gesamtwirtschaftlich bedeut-
sam ist allein die Neuverschuldung in Nettobeträ-
gen, weil nur insoweit der Staat dem Kreditmarkt 
Mittel entzieht. Die Neuregelung ist überdies im 
Hinblick auf die Umschuldung der aus konjunkturel-
len Gründen aufgenommenen kürzerfristigen Kre-
dite angezeigt. Eine Bruttoveranschlagung würde 
dazu führen, daß die Haushaltspläne in Jahren er-
höhter Umschuldungen eine Steigerung des Haus-
haltsvolumens ausweisen, die jedoch keine Wirkun-
gen vor allem gesamtwirtschaftlicher Art entfaltet, 
weil sich eine Umschuldung wie eine Stundung aus-
wirkt. 
Dem Grundsatz der Haushaltsklarheit wird durch 
die Finanzierungsübersicht nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 
und durch die Finanzierungsrechnung nach § 39 Nr. 3 
Rechnung getragen, in denen der volle Betrag der 
Krediteinnahmen und der Tilgungsausgaben geson-
dert darzustellen ist. Das Buchungsverfahren und die 
Haushaltsrechnung werden durch die Neuregelung 
nicht erschwert. 

Zu 3.  
Zu § 18 Satz 1 
(Fehlbetrag) 

Die Bundesregierung stimmt der Auffassung des 
Bundesrates zu, aus Gründen der leichteren Ver-
gleichbarkeit der Haushalte von Bund und Ländern 
die Wahlmöglichkeit auszuschließen. Die Bundes-
regierung ist jedoch der Meinung, daß als einheit-
liche Regelung nur die Festlegung des kassenmäßi-
gen Überschusses oder kassenmäßigen Fehlbetrags 
als Jahresergebnis in Betracht kommt. Die in der 
Reichshaushaltsordnung normierte Verpflichtung, in 
Höhe der Ausgabereste Deckungsmittel anzusam-
meln, kann angesichts der wachsenden Anforderun-
gen an den Haushalt während des Haushaltsjahres 
durchweg nicht aufrechterhalten werden. Wie die 
Praxis des Bundes seit Jahren zeigt, besteht hier-
für auch kein Bedürfnis. Ferner ist zu berücksichti-
gen, daß allein das kassenmäßige Jahresergebnis 
von gesamtwirtschaftlichem Aussagewert ist. Nur 
durch die Ist-Ausgaben (und durch die eingegan-
genen Verpflichtungen) lassen sich die ökonomi-
schen Anstoßwirkungen des Haushalts ermitteln. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die 
von ihr vorgeschlagene zeitliche Regelung sowohl 
der liquiditätsmäßig begründeten Notwendigkeit 
einer schnellen Deckung des Fehlbetrags als auch 
den haushaltswirtschaftlichen Erfordernissen einer 
gewissen Beweglichkeit Rechnung trägt. 

Zu 4.  

Zu § 22 Abs. 1 Satz 1 
(Kreditfinanzierte Ausgaben) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 

Zu 5.  

Zu § 22 Abs. 1 Satz 2 
(Kreditfinanzierte Ausgaben) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 

Zu 6.  
Zu § 23 Abs. 2 Satz 2 
(Verpflichtungsermächtigungen) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab, Sie ist 
der Meinung, daß eine Beteiligung des für die Finan-
zen zuständigen Ministers bei der Inanspruchnahme 
von Verpflichtungsermächtigungen entfallen kann, 
wenn bei der Veranschlagung der Verpflichtungs-
ermächtigungen die voraussichtlichen Verpflichtun-
gen zu Lasten mehrerer Haushaltsjahre nach Jah-
resbeträgen im Haushaltsplan verbindlich festge

-

legt werden und von dieser Festlegung nicht er-
heblich abgewichen wird. Die erforderliche Prüfung 
wird dann bei der Aufstellung des Haushaltsplans 
vorgenommen, wobei die Finanzplanung zu berück-
sichtigen ist. 

Zu 7.  
Zu § 23 Abs. 4 Satz 2 
(Verpflichtungen für laufende Geschäfte) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Bei der großen Bedeutung der Verpflichtungen für 
laufende Geschäfte für die Haushaltswirtschaft ist 
eine gleichmäßige Behandlung gleicher Tatbestände 
unerläßlich. Eine gleichmäßige Behandlung kann 
aber nur durch den für die Finanzen zuständigen 
Minister gewährleistet werden, weil er auf Grund 
seiner Gesamtverantwortung für eine ordnungs-
mäßige Haushaltswirtschaft den hierfür erforder-
lichen Gesamtüberblick hat. 

Zu 8. 
Zu § 25 Satz 1 
(Andere Maßnahmen von finanzieller Bedeutung) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. Er 
berührt nicht den Bundesbereich. 

Zu 9.  
Zu § 27 Abs. 1 
(Zuwendungen) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 

Zu 10.
 Zu § 31 Abs. 3 

(Änderung von Verträgen, Veränderung von An-
sprüchen) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Wegen der großen Bedeutung der in dieser Vor-
schrift enthaltenen Regelungen für die Haushalts-
wirtschaft ist eine gleichmäßige Behandlung gleicher 
Tatbestände unerläßlich. Eine gleichmäßige Behand-
lung kann aber nur durch den für die Finanzen zu-
ständigen Minister gewährleistet werden, weil er 
auf Grund seiner Gesamtverantwortung für eine 
ordnungsmäßige Haushaltswirtschaft den hierfür er-
forderlichen Gesamtüberblick hat. 

Zu 11.
 Zu § 31 Abs. 4 

(Änderung von Verträgen, Veränderung von An-
sprüchen) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 
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Zu 12.
 Zu Teil I Abschnitt VI und Teil II §§ 51 und 52 

(Prüfung und Entlastung) 

Die Bundesregierung kann der Auffassung des Bun-
desrates nicht folgen. 
Die Vorschriften über die Prüfung und Entlastung 
enthalten Grundsätze für das Haushaltsrecht im 
Sinne von Artikel 109 Abs. 3 GG (neu). Es trifft zu, 
daß die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung der Vorbereitung der Entlastung der jeweili-
gen Regierung durch die gesetzgebenden Körper-
schaften dient. Wegen der engen Verflechtung der 
öffentlichen Haushalte in finanz- und gesamtwirt-
schaftlicher Sicht sind jedoch auch insoweit einheit-
liche Grundsätze für Bund und Länder unerläßlich. 
Dies gilt um so mehr, als gemeinsam für Bund und 
Länder die Prüfung insbesondere durch die „gegen-
wartsnahe Prüfung" zu einem wirkungsvollen In-
strument weiterentwickelt und hierdurch die Vor-
aussetzungen für eine wirksame parlamentarische 
Kontrolle geschaffen sowie durch den Ausbau der 
Beratungsfunktion der Rechnungshöfe die dort ge-
sammelten Erkenntnisse für die Lösung von Fragen 
mit allgemeiner oder grundsätzlicher Bedeutung 
nutzbar gemacht werden sollen. Hierbei sind auch 
Vorschriften über die Zusammenarbeit der Rech-
nungshöfe und über die Zuständigkeit einzelner 
Rechnungshöfe im Bereich einer anderen Gebiets-
körperschaft erforderlich, die nur in dem für Bund 
und Länder geltenden Haushaltsgrundsätzegesetz er-
lassen werden können. 

Zu 13.  
Zu § 48 Abs. 1 Nr. 2 
(Finanzplanungsrat) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 
Der Entwurf der Finanzplanung wird von dem für 
die Finanzen zuständigen Minister aufgestellt. Er 
allein verfügt über die umfassende Sachkenntnis, 
die für eine Mitarbeit im Finanzplanungsrat erfor-
derlich ist. 

Zu 14.  
Zu § 48 Abs. 2 Satz 2 
(Finanzplanungsrat) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 
Die Ermittlung von Schwerpunkten für die Erfüllung 
der öffentlichen Aufgaben durch Bund, Länder und 
Gemeinden ist unabdingbar für eine wirksame 
Finanzplanung und für eine koordinierte Finanz- 
und Wirtschaftspolitik. Der Finanzplanungsrat 
spricht nur Empfehlungen aus, so daß verfassungs-
politische Bedenken nicht begründet sind. 

Zu 15.  
Zu § 49 
(Auskunftspflicht) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag grund-
sätzlich zu. Es sollte jedoch klargestellt werden, daß 
auch die landesunmittelbaren Sozialversicherungs-
träger die Auskünfte über den Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung leiten. 

Zu 16.  

Zu § 49 Abs. 3 
(Auskunftspflicht) 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die 
kassenärztlichen und kassenzahnärztlichen Vereini

-

gungen bereits in die besondere Regelung des § 49 
Abs. 3 einbezogen sind. Es wird zu prüfen sein, ob 
diese Vereinigungen ausdrücklich erwähnt werden 
sollten. 

Zu 17.  

Zu § 50 
(Richtlinien für die Prüfung) 

Die Bundesregierung teilt nicht die Bedenken des 
Bundesrates. 

Durch § 50 wird materielles Recht gesetzt, das das 
Gesellschaftsrecht ändert. Die Prüfung nach Richt-
linien der Gebietskörperschaft ist als Prüfung der 
Geschäftsführung klar umschrieben. Die Gebiets-
körperschaft wird nicht ermächtigt, darüber hinaus-
gehende Vorschriften zu erlassen. Die Richtlinien 
bezwecken lediglich, dem Prüfer eine Rahmendispo-
sition an die Hand zu geben, die im übrigen zweck-
mäßigerweise jeweils auf die Art des Unternehmens 
abzustellen ist. 

Zu 18.  

Zu § 53 Abs. 2 
(Hamburg-Klausel) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 

Zu c) : 
Entwurf einer Bundeshaushaltsordnung 

(BHO) 

Zu 1.  

Zu § 2 Satz 1 
(Feststellung des Haushaltsplans) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag mit der 
Maßgabe zu, daß auch die Worte „Artikel 110 
Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes)" gestrichen wer-
den. 

Zu 2. 
Zu § 8 Abs. 2 
(Nutzen-Kosten-Untersuchungen) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu. 

Auf die Gegenäußerung zu § 7 Abs. 2 HGrG wird 
Bezug genommen. 

Zu 3.  

Zu § 12 Abs. 3 
(Abgrenzung des Verwaltungshaushalts und des 
Finanzhaushalts) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 
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Zu 4. 

Zu 15 Abs. 1 
(Nettoveranschlagung von Krediten) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. Auf 
die Gegenäußerung zu § 13 Abs. 1 HGrG wird Be-
zug genommen. 

Zu 5.  

Zu § 17 Abs. 5 
(Andere Stellen als Planstellen) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag mit der 
Maßgabe zu, daß die Worte „für Beamte" entfallen. 

Zu 6.

 Zu § 19 Abs. 2 
(Deckung von Ausgaberesten) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 

Zu 7.

 Zu 25 
(Fehlbetrag) 

Auf die Gegenäußerung zu § 18 HGrG wird Bezug 
genommen. 

Zu 8. 

Zu § 28 Abs. 2 
(Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplans) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. Es er-
scheint erforderlich, die Regelung auf alle nicht zur 
Bundesregierung gehörigen Stellen zu erstrecken, 
die eigene Einzelpläne aufstellen, weil diese Stellen 
keine Mitwirkungsbefugnis im Kabinett haben. 

Zu 9.  

Zu § 29 Abs. 2 
(Beschluß über den Entwurf des Haushaltsplans) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. Auf 
die Gegenäußerung zu § 28 Abs. 2 BHO wird Bezug 
genommen. 

Zu 10.  

Zu § 37 
(Über- und außerplanmäßige Ausgaben) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag aus ver

-

fassungsrechtlichen Gründen ab. Die Voraussetzun

-

gen für über- und außerplanmäßige Ausgaben sind 
in Artikel 112 GG geregelt. Der einfache Gesetz-
geber kann keine zusätzlichen Einschränkungen vor-
nehmen. 

Zu 11.  

Zu § 38 Abs. 2 Satz 1 
(Verpflichtungsermächtigungen) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. Auf 
die Gegenäußerung zu § 23 Abs. 2 Satz 2 HGrG wird 
Bezug genommen. 

Zu 12.  

Zu § 44 Abs. 1 
(Zuwendungen) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 

Zu 13.  

Zu § 50 Abs. 2 
(Einweisung in eine Planstelle) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 

Zu 14.  

Zu 51 Abs. 3 
(Abordnungen) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. Eine 
geordnete Haushaltswirtschaft wird dadurch sicher 
gestellt, daß die Regelung nur bis zur Verkündung 
des nächsten Haushaltsgesetzes gilt und Abordnun-
gen über drei Monate hinaus dem Bundesminister 
der Finanzen mitzuteilen sind. 

Zu 15.

 Zu § 60 Abs. 3 
(Veränderung von Ansprüchen) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 

Zu 16.

 Zu § 110 Abs. 1 
(Sozialversicherungsträger) 

Auf die Gegenäußerung zu § 49 Abs. 3 HGrG wird 
Bezug genommen. 




